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Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbesonde-
re, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fallen die Leistung eingeschrankt oder ausgeschlossen ist. Daneben werden besonde-
re Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten missen. Pflichten und Obliegenheiten, die fir alle Bausteine gelten, finden

Sie auch in Teil B.

Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente
Perspektive E170

Hier finden Sie die Regelungen lhres Bausteins Altersvorsorge.
Wenn |hr Vertrag weitere Bausteine enthalt, wird in den Regelun-
gen dieser weiteren Bausteine der Baustein Altersvorsorge als
Grundbaustein bezeichnet.

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
umfang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbeginn?
1.2  Welche Leistungen erbringen wir bei Tod vor Rentenbe-

ginn?

1.3  Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach Renten-
beginn?

1.4  Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir lhre Versiche-
rung?

1.1 Welche Leistungen erbringen wir ab Ren-
tenbeginn?

(1) Lebenslange Rente

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine der Hohe nach ab diesem Zeitpunkt garantier-
te Rente, solange die versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjéhrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Falligkeitsterminen.

(2) Hohe der lebenslangen Rente

Die Hohe der Rente berechnen wir zum Zeitpunkt des Rentenbe-

ginns

« aus dem zum Rentenbeginn vorhandenen Gesamtkapital (siehe
Absatz 3) und

« mit den zu diesem Zeitpunkt maBgebenden Rechnungsgrundla-
gen (siehe Ziffer 1.4 Absatz 3). MaBgebende Rechnungsgrund-
lagen sind der Rechnungszins und die Sterbetafel (— Tafeln),
die wir in der Beitragskalkulation zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns flr neu abzuschlieBende vergleichbare Rentenversiche-
rungen mit sofort beginnender Rentenzahlung bei uns verwen-
den, sowie die —Kosten des Bausteins Altersvorsorge nach Zif-
fer 6.1 Absatz 2 b).

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, berech-
nen wir die H6he der lebenslangen Rente aus dem Baustein Al-
tersvorsorge sowie die Héhe der Hinterbliebenenrente und gege-
benenfalls der Waisenrente zum Zeitpunkt des Rentenbeginns
nach Satz 1. Dabei beriicksichtigen wir bei den maBgebenden
Rechnungsgrundlagen nach Satz 1 auch die —Kosten des Bau-
steins Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls des Bausteins
Waisenrente ab Beginn der Rentenzahlung (siehe dazu die Rege-
lungen des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls
des Bausteins Waisenrente im Abschnitt "Erganzende Regelungen
zu den Kosten lhres Vertrags" Unterabschnitt "Verwaltungskos-
ten"). Das mit Ihnen vereinbarte Verhéltnis der Hinterbliebenenren-
te und gegebenenfalls der Waisenrente zur lebenslangen Rente
aus dem Baustein Altersvorsorge andert sich nicht.
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Wenn die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnete Rente ge-
ringer ist als die mit Ihnen vereinbarte garantierte Mindestrente,
zahlen wir die garantierte Mindestrente.

(3) Hoéhe des Gesamtkapitals

Das Gesamtkapital setzt sich zusammen aus

« dem zum Rentenbeginn vorhandenen —Deckungskapital des
Bausteins Altersvorsorge (inklusive (erweitertem) Kapitalbonus,
siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2),

« dem Schlusslberschussanteil (siehe Ziffer 2.2.4) und

« der Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe Ziffer
2.3).

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, enthalt
das Gesamtkapital zusatzlich die —Deckungskapitalien, die
Schlussiiberschussanteile und die Beteiligung an den —Bewer-
tungsreserven des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebe-
nenfalls des Bausteins Waisenrente (siehe dazu die Regelungen
des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls des Bau-
steins Waisenrente im Abschnitt "Ergénzende Regelungen zur
Uberschussbeteiligung”).

Zum Rentenbeginn steht bei vereinbarungsgemaRBer Beitragszah-
lung als —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge min-
destens das in lhrem Versicherungsschein genannte Garantiekapi-
tal fur die Bildung der Rente nach Absatz 1 zur Verfligung. Ein das
Garantiekapital Ubersteigendes —Deckungskapital kdnnen wir
nicht zusagen.

Anderungen am Vertrag kdnnen Auswirkungen auf das Garantie-
kapital haben. Die Auswirkungen werden in den jeweiligen Ab-
schnitten dieser Versicherungsbedingungen beschrieben. Bei An-
derungen am Vertrag umfasst das Garantiekapital zum Ende der

— Aufschubdauer mindestens den bei Vertragsschluss vereinbar-
ten —Garantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur
Altersvorsorge. Dies gilt jedoch nicht bei einem Vorziehen der Leis-
tung nach Ziffer 9.1 Absatz 1 oder nach einer Kapitalentnahme
nach Ziffer 9.11.

Den vereinbarten —Garantieprozentsatz nennen wir lhnen in lh-
rem Versicherungsschein.

1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
vor Rentenbeginn?

(1) Leistung bei Tod vor Rentenbeginn

a) Leistung ohne Baustein Hinterbliebenenvorsorge

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenvorsorge abgeschlos-

sen haben und die —versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt,

erbringen wir eine Leistung, die sich zusammensetzt aus

« dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen —Deckungskapital des
Bausteins Altersvorsorge (inklusive (erweitertem) Kapitalbonus,
siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2),

» dem Schlusslberschussanteil (siehe Ziffer 2.2.4) und

« der Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe Ziffer
2.3).

Wenn Sie eine Versicherung mit einmaligem Beitrag abgeschlos-
sen haben, stehen zu diesem Zeitpunkt mindestens der einmalige
Beitrag zur Altersvorsorge und gegebenenfalls geleistete Zuzah-
lungen (siehe Ziffer 9.10) zur Verfligung. Hinzukommen der
Schlussiiberschussanteil (siehe Ziffer 2.2.4) und die Beteiligung an
den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 2.3).
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b) Leistung mit Baustein Kapital bei Tod

Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen haben
und die —versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, erbringen
wir eine Leistung, die sich aus den Regelungen zum Baustein Ka-
pital bei Tod, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
umfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbringen wir?" ergibt.

c) Leistung mit Baustein Hinterbliebenenrente und gege-
benenfalls mit Baustein Waisenrente

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-

falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und die

—versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, erbringen wir eine

Leistung, die sich aus den Regelungen zum

 Baustein Hinterbliebenenrente, Abschnitt "Leistungsvorausset-
zungen und Leistungsumfang”, Unterabschnitt "Welche Leistung
erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Hinter-
bliebenenrente" und gegebenenfalls dem

- Baustein Waisenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen
und Leistungsumfang”, Unterabschnitt "Welche Leistung erbrin-
gen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Waisenren-
te"

ergibt.

(2) Erhohte Leistung in besonderen Situationen

Wenn die —versicherte Person innerhalb der ersten 3 Monate
nach der Geburt eines Kindes der versicherten Person oder nach
der Adoption eines Minderjahrigen durch die versicherte Person
stirbt, zahlen wir ein Kapital in Héhe von 25.000 EUR, unabhéangig
von den Leistungen nach Absatz 1. Bei Mehrfachgeburten oder
Mehrfachadoptionen zahlen wir das Kapital nur einmal.

Wenn Sie uns (ber die Geburt oder Adoption innerhalb von 3 Mo-
naten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) informieren, verlan-
gert sich dieser Todesfallschutz auf insgesamt 9 Monate.

1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

(1) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne
Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt und Sie

« eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und

 keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen

haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abztglich bereits gezahl-

ter —ab Rentenbeginn garantierter Renten. Mit der Kapitalzah-

lung erlischt die Versicherung.

(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und
abgeschlossenem Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die zuletzt lebende Person (—versicherte oder —mitversi-

cherte Person) nach Rentenbeginn stirbt und Sie

- eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und

« einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen

haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abziglich je einer —ab

Rentenbeginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvor-

sorge flr jeden Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende

Person erlebt hat. Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

1.4 Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir
lhre Versicherung?

(1) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der garantier-
ten Leistungen zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres
Vertrags und zur Berechnung des Riickkaufswerts

a) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der garantier-
ten Leistungen

Zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags verwenden wir fir
die Berechnung der garantierten Mindestrente folgende Rech-
nungsgrundlagen flr den Rentenbezug:

+ unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 R U" (—Ta-

feln),
« den Rechnungszins 1,0 Prozent und
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- die —Kosten des Bausteins Altersvorsorge (siehe dazu Ziffer
6.1 Absatz 2 b)).

Wenn Sie neben dem Baustein Altersvorsorge weitere Bausteine
abgeschlossen haben, verwenden wir fiir die Berechnung der ga-
rantierten Leistungen dieser Bausteine weitere —Tafeln, die wir Ih-
nen in den Regelungen dieser Bausteine nennen.

b) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung des Riickkaufs-
werts

Den Ruckkaufswert des Bausteins Altersvorsorge nach Ziffer 8.2

berechnen wir mit folgenden Rechnungsgrundlagen der Beitrags-

kalkulation:

» dem Rechnungszins 0,25 Prozent und

- den —Kosten des Bausteins Altersvorsorge (siehe dazu Ziffer
6.1).

Eine Sterbetafel (—Tafeln) verwenden wir dabei nicht.

(2) Rechnungsgrundlagen bei Erh6hungen der garantier-
ten Mindestrente und in anderen Féllen

Bei Erhéhungen der garantierten Mindestrente (zum Beispiel durch

Zuzahlungen) berechnen wir die Erhéhungen der garantierten Min-

destrente grundsétzlich mit den Rechnungsgrundlagen (insbeson-

dere Rechnungszins, —Tafeln und —Kosten des Bausteins Al-

tersvorsorge), die wir bei Vertragsschluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erh&hungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) flr die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Versicherungen im Sinne von Absatz 3 a) andere Rechnungs-
grundlagen gelten, kénnen wir fir die Erhdhungen der garantierten
Mindestrente auch diese verwenden. Wenn sich nach einer Erho-
hung der garantierten Mindestrente die fiir die Berechnung der
—Deckungsriickstellung geltenden Rechnungsgrundlagen er-
neut andern, kdnnen wir fiir weitere Erhéhungen der garantierten
Mindestrente die geédnderten Rechnungsgrundlagen verwenden
oder die bei der letzten Erhdhung der garantierten Mindestrente
zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsschluss oder bei der letzten Erhéhung der garantierten Min-
destrente, werden wir Sie hierliber informieren.

Die zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags zugrunde ge-
legten Prozentséatze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) bleiben unveréndert.

AuBer bei Erhéhungen der garantierten Mindestrente gilt diese Re-
gelung entsprechend, wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser
Versicherungsbedingungen ausdriicklich darauf hingewiesen wird
(zum Beispiel bei Erhéhungen der Leistungen weiterer abgeschlos-
sener Bausteine aufgrund einer Verlangerung der Beitragszah-
lungsdauer).

(3) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der Héhe der

lebenslangen Rente zum Zeitpunkt des Rentenbeginns
Zum Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnen wir die Héhe der le-
benslangen Rente mit den zu diesem Zeitpunkt maBgebenden
Rechnungsgrundlagen. MaBgebende Rechnungsgrundlagen sind
der Rechnungszins und die Sterbetafel (—Tafeln), die wir in der
Beitragskalkulation zum Zeitpunkt des Rentenbeginns flr neu ab-
zuschlieBende vergleichbare Rentenversicherungen mit sofort be-
ginnender Rentenzahlung bei uns verwenden, sowie die zum Zeit-
punkt des Abschlusses lhres Vertrags zugrunde gelegten Prozent-
satze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge nach Ziffer 6.1
Absatz 2 b).

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, berech-
nen wir die Hohe der lebenslangen Rente aus dem Baustein Al-
tersvorsorge sowie die Hohe der Hinterbliebenenrente und gege-
benenfalls der Waisenrente mit den zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns maBgebenden Rechnungsgrundlagen nach Satz 2. MaBge-
bende Rechnungsgrundlagen sind in diesem Fall auch die —Kos-
ten ab Beginn der Rentenzahlung des Bausteins Hinterbliebenen-
rente und gegebenenfalls des Bausteins Waisenrente (siehe dazu
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die Regelungen des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebe-
nenfalls des Bausteins Waisenrente im Abschnitt "Erganzende Re-
gelungen zu den Kosten lhres Vertrags" Unterabschnitt "Verwal-
tungskosten").

a) Vergleichbar ist eine Rentenversicherung

- die ab Rentenbeginn die Zahlung einer lebenslangen Garantie-
rente zur Altersvorsorge, eine Leistung bei Tod sowie Hinterblie-
benenleistungen vorsieht, wenn Sie einen Baustein Hinterblie-
benenrente und gegebenenfalls einen Baustein Waisenrente ab-
geschlossen haben, und

- die keine Risikoprufung fir den Rentenbezug vorsieht und

- die im Rentenbezug keine weiteren versicherten Leistungen wie
Berufs- oder Dienstunfahigkeits- oder Pflegeleistungen vorsieht
und

« die in den Versicherungsbedingungen Regelungen zur Beteili-
gung am Uberschuss ab Rentenbeginn enthélt, die mit denjeni-
gen Ihres Vertrags hinsichtlich der Art der Uberschussanteile,
der Ermittlung der Uberschussanteile und deren Verwendung in-
haltlich Gbereinstimmen (siehe Ziffer 2.2.5).

Beispiele vergleichbarer Rentenversicherungen kénnen Sie lhrem
Dokument "Versicherungsinformationen” im Abschnitt "Welche
Leistungen sind in lhrer PrivatRente Perspektive versichert?" ent-
nehmen.

b) Wenn wir zum Rentenbeginn keine vergleichbare Rentenversi-
cherung im Sinne von Absatz a) auf dem deutschen Lebensversi-
cherungsmarkt anbieten, verpflichten wir uns, Rechnungsgrundla-
gen festzulegen,

« die nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsat-
zen ermittelt werden und die wir deshalb als angemessen anse-
hen und

- die sicherstellen, dass wir dauerhaft unsere Verpflichtungen aus
den Vertragen erfiillen kénnen.

In diesem Fall werden wir einen unabhangigen Treuhander hinzu-
ziehen, der die Rechnungsgrundlagen zu priifen und deren Ange-
messenheit zu bestatigen hat.

Wenn wir zum Rentenbeginn mehrere vergleichbare Rentenversi-
cherungen im Sinne von Absatz a) auf dem deutschen Lebensver-
sicherungsmarkt anbieten, werden wir die Rechnungsgrundlagen
der vergleichbaren Rentenversicherung verwenden, die zu einer
héheren —ab Rentenbeginn garantierten Rente flihren. In die-
sem Fall ist Voraussetzung, dass Sie die vergleichbare Rentenver-
sicherung im Sinne von Absatz a) neu abschlieBen kdnnten.

c¢) Absatz 3 gilt nicht fir die Berechnung der garantierten Mindest-
rente (siehe dazu Absatz 1 a)).

2. Leistung aus der Uberschussbeteiligung

Fur die Uberschussbeteiligung gelten die folgenden Regelungen.
Falls fur einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts: .

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschussbeteiligung?

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Uberschiissen?

2.3 Wie beteiligen wir lhren Vertrag an den Bewertungsre-
serven?

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschuss-
beteiligung?

(1) Keine Garantie der Hohe der Uberschussbeteiligung
Wir konnen die Uberschussbeteiligung der Hohe nach nicht
garantieren. Zum einen hangt die Hohe der Uberschussbeteili-
gung von vielen Einflissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns
nur begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die
Entwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung der von
uns versicherten Risiken und der Kosten ist von Bedeutung. Zum
anderen erfolgt die Uberschussbeteiligung nach einem verursa-
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chungsorientierten Verfahren (siehe dazu im Einzelnen die Ziffern
2.2 und 2.3 Absatz 2). Im ungiinstigsten Fall kann die Uber-
schussbeteiligung lhres Vertrags der Hohe nach null sein.

Wir informieren Sie jahrlich tiber die Entwicklung der Uberschuss-
beteiligung.

(2) = Komponenten der Uberschussbeteiligung

Die Uberschussbeteiligung umfasst 2 Komponenten:

- die Beteiligung an den Uberschilssen (siehe dazu insbesondere
die Ziffer 2.2) und

- die Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe dazu ins-
besondere die Ziffer 2.3).

Wir beachten bei der Uberschussbeteiligung die jeweils geltenden

Vorgaben

« des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), insbesondere § 153
VVG,

« des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), insbesondere die
§§ 139 und 140 VAG

- sowie die dazu ergangenen Rechtsverordnungen in der jeweils
geltenden Fassung, insbesondere die Verordnung Uber die Min-
destbeitragsriickerstattung in der Lebensversicherung (Mindest-
zuflihrungsverordnung - MindZV).

(3) MaBgebende Uberschiisse und Bewertungsreserven
Grundlage fiir die Beteiligung am Uberschuss ist der Uberschuss,
den wir jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) ermitteln. Wir legen
mit der Feststellung des Jahresabschlusses - unter Beachtung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben - fest, welcher Teil des jahrlichen Uber-
schusses fiir die Uberschussbeteiligung aller tiberschussberechtig-
ten Vertrage zur Verfiigung steht. Diesen Teil des Uberschusses
fihren wir der —Ruckstellung fiir Beitragsriickerstattung zu,
soweit er nicht unmittelbar den tGberschussberechtigten Vertragen
gut geschrieben wird. Die —Riickstellung flir Beitragsriick-
erstattung darf nur fir die Uberschussbeteiligung der —Versiche-
rungsnehmer verwendet werden. Nur in gesetzlich festgelegten
Ausnahmefallen kénnen wir hiervon mit Zustimmung der fur uns
zusténdigen Aufsichtsbehdrde abweichen.

Grundlage fir die Beteiligung an den —Bewertungsreserven sind
die Bewertungsreserven, die wir nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs (HGB) ermitteln und die nach den mafBgebenden
Vorschriften des Versicherungsaufsichtsrechts flr die Beteiligung
an den Bewertungsreserven aller Uberschussberechtigten Vertrage
zur Verfugung stehen.

Aus der Zufiihrung zur —Riickstellung fir Beitragsriickerstat-
tung ergeben sich fir lhren Vertrag keine Anspriiche auf eine be-
stimmte Uberschussbeteiligung.

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den
Uberschiissen?

Die Beteiligung an den Uberschiissen erfolgt nach einem verursa-

chungsorientierten Verfahren. Im Folgenden erlautern wir lhnen,

- warum wir Uberschussgruppen bilden (siehe Ziffer 2.2.1),

- wie wir zur Ermittlung der Uberschussanteile lhres Vertrags
—Uberschussanteilsatze festlegen (siehe Ziffer 2.2.2) und

« wie Ihr Vertrag wahrend der Vertragsdauer an den Uberschiis-
sen beteiligt wird (siehe Ziffern 2.2.3 bis 2.2.5).

Die Mittel fir die Beteiligung am Uberschuss werden grundsatzlich
der —Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung entnommen (sie-
he Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den lberschuss-
berechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden,
werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finan-
ziert.

2.2.1 Bildung von Uberschussgruppen
Versicherungen tragen in unterschiedlichem MaB zu der Entste-
hung von Uberschissen bei. Wir fassen deshalb vergleichbare

Versicherungen zu sogenannten Uberschussgruppen zusammen.
Innerhalb der Uberschussgruppen gibt es verschiedene Untergrup-
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pen, mit denen wir weitere bestehende Unterschiede berucksichti-

gen. Die Zuordnung der einzelnen Vertrage zu einer Uberschuss-

und Untergruppe erfolgt zum Beispiel in Abhangigkeit von

- der Art des versicherten Risikos (zum Beispiel Todesfall- oder
Berufs- und Dienstunfahigkeitsrisiko),

- der Phase, in der sich die Versicherung befindet (zum Beispiel
vor oder nach Rentenbeginn),

» dem Versicherungsbeginn oder

« der Art der Beitragszahlung.

Die fiir alle (iberschussberechtigten Vertrage vorgesehenen Uber-
schiisse verteilen wir auf die einzelnen Uberschuss- und Unter-
gruppen. Dabei orientieren wir uns daran, in welchem Umfang die
Uberschuss- und Untergruppen zur Entstehung der Uberschiisse
beigetragen haben.

Die Information, zu welcher Uberschuss- und Untergruppe lhre
Versicherung gehort, finden Sie in lhrem Dokument "Versiche-
rungsinformationen” im Abschnitt "Welche Uberschussgruppen
und Untergruppen liegen der Versicherung zugrunde?". Die Grup-
penzuordnung ist maBgeblich fur die spatere Zuteilung der Uber-
schussanteile.

2.2.2 Festlegung der Uberschussanteilsitze

Zur Ermittlung der Uberschussanteile, die Ihrem Vertrag zugeteilt
werden (siehe Ziffern 2.2.3 bis 2.2.5), legt der Vorstand auf Vor-
schlag des —Verantwortlichen Aktuars vor Beginn eines jeden
Kalenderjahres die Héhe der —Uberschussanteilsitze fiir die
Dauer eines Jahres fest (sogenannte Uberschussdeklaration).

Die —Uberschussanteilsatze werden fiir die einzelnen Uber-
schuss- und Untergruppen (siehe Ziffer 2.2.1) sowie fir die ver-
schiedenen Arten der Uberschussanteile (siehe Ziffern 2.2.3 bis
2.2.5) als Prozentsatze bestimmter —BezugsgréBen festgelegt.
Die Festlegung der —Uberschussanteilsatze kann im ungins-
tigsten Fall dazu fiihren, dass der einzelne Vertrag keine Uber-
schussanteile oder nicht alle fur ihn in Betracht kommenden Arten
von Uberschussanteilen (siehe Ziffern 2.2.3 bis 2.2.5) erhalt.

Die —Uberschussanteilsitze werden jahrlich im Anhang des Ge-
schéftsberichts verdffentlicht, den Sie jederzeit bei uns anfordern
kénnen, oder wir teilen sie lhnen auf andere Weise mit.

Wenn Sie eine Versicherung mit einmaligem Beitrag oder mit einer
Beitragszahlungsdauer oder —Aufschubdauer von bis zu 9 Jah-
ren abgeschlossen haben, gelten flir den Baustein Altersvorsorge
fiir einen bestimmten Zeitraum eigene —Uberschussanteilsitze.
Diese weichen von denjenigen — Uberschussanteilsatzen ab, die
fur die Untergruppe lhrer Versicherung im Anhang des Geschafts-
berichts genannt werden.

Wenn fiir Ihre Versicherung bei Vertragsschluss eigene — Uber-
schussanteilsatze gelten, finden Sie Informationen zur Héhe so-
wie zu dem Zeitraum, in dem Sie eigene Uberschussanteilsatze er-
halten, in Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" im Ab-
schnitt "Was gilt fiir die Uberschussbeteiligung?" unter der Uber-
schrift "Hinweise zu eigenen Uberschussanteilsatzen".

2.2.3 Laufende Beteiligung am Uberschuss vor Rentenbe-
ginn

Vor Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Der laufende Uberschussanteil vor Rentenbeginn besteht aus ei-
nem Zinslberschussanteil und einem Zusatziiberschussanteil. De-
ren Héhe ergibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer
2.2.2) und kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussan-
teile

Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-

mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
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bei legen wir die jeweils festgelegten — Uberschussanteilsatze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgroBe zugrunde.

Wir berechnen den Zinsuberschussanteil und den Zusatziber-
schussanteil taglich mit den fur diese Uberschussanteile festgeleg-
ten jahrlichen —Uberschussanteilsdtzen bezogen auf einen Tag
und teilen die Uberschussanteile taglich zu.

—BezugsgroBe fir den taglichen Zinstuberschussanteil und den
taglichen Zusatziberschussanteil ist das —Deckungskapital der
Versicherung (inklusive (erweitertem) Kapitalbonus).

(2) Verwendung der Uberschussanteile
Die zugeteilten Uberschussanteile abzliglich Verwaltungskosten
(—Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) verwenden wir wie folgt:

a) Kapitalbonus

aa) Erhohung des Deckungskapitals des Bausteins Altersvor-
sorge

Wenn Sie einen Kapitalbonus vereinbart haben, erhéhen die tagli-
chen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge nach
Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2
a) zunachst das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsor-

ge.

Durch die Erhéhung des —Deckungskapitals erhéht sich in glei-
cher Héhe die Leistung bei Tod vor Rentenbeginn (siehe Ziffer 1.2
Absatz 1 a)).

bb) Erhéhung des Garantiekapitals

Jeweils zu Beginn eines —Versicherungsjahres und erstmals zu
Beginn des 2. Versicherungsjahres prifen wir, ob wir Ihr Garantie-
kapital erhéhen kénnen, das zum Ende der —Aufschubdauer
mindestens zur Verfligung steht.

Dafiir miissen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

» Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ist min-
destens so hoch wie der bei Vertragsschluss vereinbarte —Ga-
rantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur Al-
tersvorsorge zuziglich gegebenenfalls erfolgter Erh6hungen
des Garantiekapitals.

» Die Summe aus dem —Deckungskapital des Bausteins Alters-
vorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beitragen
zur Altersvorsorge, abzlglich der —Kosten in Prozent des Bei-
trags nach Ziffer 6.1 Absatze 1 a) und 2 a), ist mindestens so
hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zu-
zliglich gegebenenfalls erfolgter Erh6hungen.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, verwenden wir

- die im abgelaufenen —Versicherungsjahr zugeteilten taglichen
Uberschussanteile abziiglich Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und

« die jahrlichen Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den fur diese Bausteine geltenden Regelungen nichts ande-
res festgelegt ist,

far eine Erhdhung des Garantiekapitals des Bausteins Altersvor-

sorge.

Die garantierte Mindestrente erhdht sich hierdurch nicht.

b) Erweiterter Kapitalbonus

aa) Erhéhung des Deckungskapitals des Bausteins Altersvor-
sorge

Wenn Sie einen erweiterten Kapitalbonus vereinbart haben, erhé-
hen die taglichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvor-
sorge nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer
6.1 Absatz 2 a) zun&chst das —Deckungskapital des Bausteins
Altersvorsorge.

Durch die Erhéhung des —Deckungskapitals erhéht sich in glei-
cher Hoéhe die Leistung bei Tod vor Rentenbeginn (siehe Ziffer 1.2
Absatz 1 a)).

bb) Erhéhung des Garantiekapitals

Jeweils zu Beginn eines —Versicherungsjahres und erstmals zu
Beginn des 2. Versicherungsjahres prifen wir, ob wir Ihr Garantie-
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kapital erhéhen kénnen, das zum Ende der —Aufschubdauer
mindestens zur Verfligung steht.

Daflir miissen folgende Voraussetzungen erflllt sein:

» Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ist min-
destens so hoch wie der bei Vertragsschluss vereinbarte —Ga-
rantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur Al-
tersvorsorge zuztglich gegebenenfalls erfolgter Erhéhungen
des Garantiekapitals.

« Die Summe aus dem —Deckungskapital des Bausteins Alters-
vorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beitrdgen
zur Altersvorsorge, abzliglich der —Kosten in Prozent des Bei-
trags nach Ziffer 6.1 Absatze 1 a) und 2 a), ist mindestens so
hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zu-
zuglich gegebenenfalls erfolgter Erh6hungen.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, verwenden wir
- die im abgelaufenen —Versicherungsjahr zugeteilten taglichen
Uberschussanteile abziiglich Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und
- die jahrlichen Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den fir diese Bausteine geltenden Regelungen nichts ande-
res festgelegt ist,
o flr eine Erhéhung des Garantiekapitals des Bausteins Alters-
vorsorge und
o fiir eine Erh6hung der Leistung eines abgeschlossenen Bau-
steins Berufsunfahigkeitsrente oder eines abgeschlossenen
Bausteins Berufs- oder Dienstunfahigkeitsrente und eines ge-
gebenenfalls erganzend versicherten Bausteins Pflegezusatz-
rente oder fir eine Erh6hung der Leistung eines abgeschlos-
senen Bausteins Kinderpflegerente.

Durch die Erhéhung der Leistungen der weiteren abgeschlossenen
Bausteine kann das —Deckungskapital des Bausteins Altersvor-
sorge zu Beginn des — Versicherungsjahres absinken.

Die Leistungen

« eines abgeschlossenen Bausteins Berufsunfahigkeitsrente oder
eines abgeschlossenen Bausteins Berufs- oder Dienstunfahig-
keitsrente und eines gegebenenfalls ergédnzend versicherten
Bausteins Pflegezusatzrente oder

« eines abgeschlossenen Bausteins Kinderpflegerente

erhdhen sich im selben Verhaltnis wie das Garantiekapital des

Bausteins Altersvorsorge nach Textabschnitt 3. Der Erhdhungsbe-

trag der jahrlichen Berufsunfahigkeitsrente oder der jahrlichen Be-

rufs- oder Dienstunféhigkeitsrente und der jahrlichen Pflegezusatz-

rente, falls Sie ergédnzend einen Baustein Pflegezusatzrente versi-

chert haben, darf dabei jedoch 4,5 Prozent des Erhéhungsbetrags

des Garantiekapitals des Bausteins Altersvorsorge nicht Uberstei-

gen.

Die garantierte Mindestrente erhéht sich hierdurch nicht.
2.2.4 Schlussiiberschussbeteiligung

Zusatzlich zu den taglichen Uberschussanteilen kann ein Schluss-

Uberschussanteil zugeteilt werden

« bei Kiindigung, Ausiibung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2
oder Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn
Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen Baustein
Waisenrente abgeschlossen haben, (Vertragsende),

« bei einer Kapitalentnahme nach Ziffer 9.11,

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Baustei-
ne abgeschlossen haben, oder

 zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

Die Héhe des Schiussiiberschussanteils ergibt sich aus der Uber-
schussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und kann auch null sein.

1) Ermittlung des Schlussiiberschussanteils

« Bei Vertragsende,

« bei einer Kapitalentnahme nach Ziffer 9.11,

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
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—versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Bau-
steine abgeschlossen haben, oder
» zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge
ermitteln wir die Hohe des Schlussiberschussanteils nach versi-
cherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei legen wir die —Be-
zugsgroBen und die dann fir samtliche — Versicherungsjahre je-
weils festgelegten Schlussiiberschussanteilsatze zugrunde.

—BezugsgroBe fir den Schlussliberschussanteil ist jeweils das
durchschnittliche —Deckungskapital der Versicherung (inklusive
(erweitertem) Kapitalbonus) in den einzelnen abgelaufenen Kalen-
derjahren.

Die Hohe samtlicher Schlussiiberschussanteilsatze legt der Vor-
stand jeweils fur ein Kalenderjahr fest. Die Festlegung der Héhe
der Schlussuberschussanteilsétze sowie weitere Informationen
kénnen Sie dem Anhang des Geschaftsberichts unter der Uber-
schrift "Schlussiiberschussanteil” entnehmen.

Bei Kapitalzahlungen vor Rentenbeginn (zum Beispiel bei Kindi-
gung nach Ziffer 8 oder Kapitalentnahme nach Ziffer 9.11) oder bei
Kapitalzahlungen zu einem vorgezogenen Rentenbeginn nach Zif-
fer 9.2 Absatz 3 kann der Schlussiiberschussanteil in Abhangigkeit
von der Zinssituation am Kapitalmarkt geringer ausfallen. Weitere
Informationen kénnen Sie dem Anhang des Geschéaftsberichts un-
ter der Unterlberschrift "Schlussiiberschussanteil bei Kiindigung"
entnehmen.

(2) Verwendung des Schlussiiberschussanteils

Wenn wir eine Rente aus dem Baustein Altersvorsorge zahlen,
verwenden wir den zugeteilten Schlussiiberschussanteil als Teil
des Gesamtkapitals fiir die Bildung der Renten nach Ziffer 1.1 Ab-
satze 2 und 3. Die garantierte Mindestrente und gegebenenfalls
die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die garantierte
Mindestwaisenrente erhéhen sich hierdurch nicht.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und wir bei
Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn Renten aus
diesen Bausteinen zahlen, verwenden wir den zugeteilten Schluss-
Uberschussanteil fir die Bildung der Hinterbliebenenrente und ge-
gebenenfalls der Waisenrente. Die garantierte Mindesthinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls die garantierte Mindestwaisenrente
erhéhen sich hierdurch nicht.

Wenn ein Schlussiuberschussanteil bei Vertragsende hinzukommt,
zahlen wir ihn aus.

2.2.,5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Wenn Sie filr die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

eine Uberschussrente vereinbart haben, gilt Folgendes:

« Sie erhalten die Uberschussrente ab Rentenbeginn zusatzlich
zu der —ab Rentenbeginn garantierten Rente.

« Die Uberschussrente besteht aus einer nicht garantierten zu-
satzlichen Rente aus dem Baustein Altersvorsorge sowie nicht
garantierten jahrlichen Rentenerhéhungen, die in Prozent der im
Vorjahr erreichten Gesamtrente aus dem Baustein Altersvorsor-
ge festgelegt werden.

» Die 1. Rentenerhéhung erfolgt ein Jahr nach Beginn der Renten-
zahlung.

Die Uberschussrente kann - im ungiinstigsten Fall - der Héhe nach
null sein.

(1) Ermittlung der Uberschussrente

Die Héhe der Uberschussrente ermitteln wir, indem wir sie als Dif-
ferenz aus der Gesamtrente und der —ab Rentenbeginn garan-
tierten Rente berechnen.

Die Gesamtrente zu Rentenbeginn ermitteln wir dabei aus dem
Gesamtkapital nach Ziffer 1.1 Absatz 3 mit der fiir die Uberschuss-
rente festgelegten Sterbetafel (—Tafeln) und Verzinsung unter Be-
ricksichtigung der Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer 6.1
Absatz 2 b). Dabei berlcksichtigen wir die nicht garantierten jahrli-
chen Rentenerhdhungen. Die fiir die Uberschussrente festgelegte
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Sterbetafel (—Tafeln) und Verzinsung kénnen Sie dem Anhang
des Geschéftsberichts entnehmen.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, enthalt die
Uberschussrente auch eine Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls eine Waisenrente. Das Verhalinis der Gesamthinterbliebenen-
rente und gegebenenfalls der Gesamtwaisenrente zur Gesamtren-
te aus dem Baustein Altersvorsorge stimmt mit dem Verhaltnis der
jeweils garantierten Renten bei Rentenbeginn Uberein.

(2) Anderung der Rechnungsgrundlagen fiir die Uber-
schussrente .

Wenn sich im Rahmen der jahrlichen Uberschussdeklaration (sie-

he Ziffer 2.2.2) die fiir die Uberschussrente festgelegte Sterbetafel

(—Tafeln) oder Verzinsung andert,

« koénnen die kunftigen jahrlichen Rentenerh6hungen héher oder
geringer als zuvor ausfallen oder sogar entfallen und

« kann sich die Hohe der Uberschussrente erhéhen oder verrin-
gern.

Wir werden Sie bei Beginn der Rentenzahlung und bei jeder spate-
ren Anderung Uber die Héhe der vorgenannten zusétzlichen Rente
und den Prozentsatz der Rentenerhéhung informieren.

3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Ren-
tenbeginn
Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. lhre Erklarung muss uns
spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen.

23 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Be-
wertungsreserven?

Bei der Beteiligung an den —Bewertungsreserven sind wir an die
aufsichtsrechtlichen Vorschriften zur Sicherstellung der dauernden
Erflllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungen gebun-
den. Die Beteiligung an den —Bewertungsreserven kann da-
durch - im ungiinstigsten Fall - der Héhe nach null sein.

Wir ordnen die —Bewertungsreserven, die nach den aufsichts-
rechtlichen Vorschriften fir die Beteiligung der —Versicherungs-
nehmer zu berlcksichtigen sind, den einzelnen Vertragen nach
dem in Absatz 2 beschriebenen verursachungsorientierten Verfah-
ren rechnerisch zu.

Die Héhe der —Bewertungsreserven ermitteln wir dazu

« jahrlich neu,

« zusatzlich auch zu den Stichtagen, die im Anhang des Ge-
schéftsberichts unter der Unterlberschrift "MaBgebende Stichta-
ge fir die Beteiligung an Bewertungsreserven" veroffentlicht
werden.

Aus der rechnerischen Zuordnung ergeben sich noch keine ver-
traglichen Anspriiche auf eine Beteiligung an den —Bewertungs-
reserven in einer bestimmten Héhe. lhre konkrete Beteiligung auf
Grundlage der rechnerischen Zuordnung ergibt sich aus den Ab-
satzen 3 bis 6.

(1) Zeitpunkt der Beteiligung

Wir beteiligen Ihre Versicherung an den —Bewertungsreserven:

« bei Kiindigung, Ausiibung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2
oder Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn
Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen Baustein
Waisenrente abgeschlossen haben, (Vertragsende) oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Baustei-
ne abgeschlossen haben, oder

+ zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge sowie

- wahrend der Rentenzahlungen (siehe Absatz 6).
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(2) Verursachungsorientiertes Beteiligungsverfahren

Die Beteiligung an den —Bewertungsreserven erfolgt nach einem
verursachungsorientierten Verfahren. Im Rahmen dieses Verfah-
rens bestimmen wir die dem einzelnen Vertrag rechnerisch zuzu-
ordnenden —Bewertungsreserven als Anteil an den Bewertungs-
reserven aller anspruchsberechtigten Vertrdge. Dieser Anteil ist
abhangig von der Summe der sich fir Ihren Vertrag in den abge-
laufenen —Versicherungsjahren ergebenden durchschnittlichen
—Deckungskapitalien im Verhaltnis zur Summe der sich fir alle
abgelaufenen Versicherungsjahre ergebenden durchschnittlichen
Deckungskapitalien aller Vertrage, soweit sie anspruchsberechtigt
sind.

Die Stichtage fur die Ermittlung der —Bewertungsreserven legen
wir jeweils im Voraus fiur ein Kalenderjahr fest. Diese Festlegungen
werden im Anhang des Geschaftsberichts unter der Untertiber-
schrift "MaBgebende Stichtage fir die Beteiligung an Bewertungs-
reserven” veroffentlicht.

(3) Zuteilung der Bewertungsreserven

Wir ermitteln

» bei Vertragsende (siehe Absatz 1) oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
—versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Bau-
steine abgeschlossen haben, oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge

flr diese Zeitpunkte den lhrem Vertrag rechnerisch zuzuordnenden

Anteil an den —Bewertungsreserven nach dem in Absatz 2 be-

schriebenen Verfahren. Nach § 153 Absatz 3 Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG) teilen wir Ihrer Versicherung dann die Halfte

des ermittelten Betrags zu. Damit haben Sie einen Anspruch auf

den Ihrem Vertrag zugeteilten Betrag. Die Mittel fir die Beteiligung

an den —Bewertungsreserven werden grundséatzlich der —Riick-

stellung fiir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe Ziffer 2.1

Absatz 3).

(4) Verwendung der zugeteilten Bewertungsreserven
Wenn wir eine Rente aus dem Baustein Altersvorsorge zahlen,
verwenden wir die Beteiligung an den —Bewertungsreserven als
Teil des Gesamtkapitals fir die Bildung der Renten nach Ziffer 1.1
Absétze 2 und 3. Die garantierte Mindestrente und gegebenenfalls
die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die Mindestwai-
senrente erhéhen sich hierdurch nicht.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und wir bei
Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn Renten aus
diesen Bausteinen zahlen, verwenden wir die Beteiligung an den
—Bewertungsreserven fir die Bildung der Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls der Waisenrente. Die garantierte Mindesthin-
terbliebenenrente und gegebenenfalls die garantierte Mindestwai-
senrente erhéhen sich hierdurch nicht.

Wenn lhr Vertrag endet, zahlen wir die Beteiligung an den —Be-
wertungsreserven aus.

(5) Sockelbetrag fiir die Beteiligung an den Bewertungsre-
serven

Die Héhe der —Bewertungsreserven, an denen lhre Versiche-

rung beteiligt wird, ist vom Kapitalmarkt abhangig und unterliegt

Schwankungen. Zum Ausgleich dieser Schwankungen kénnen wir

in Abhangigkeit von unserer Ertragslage — Uberschussanteilsat-

ze fir den sogenannten Sockelbetrag fir die Beteiligung an den

—Bewertungsreserven festsetzen. In folgenden Féllen kann ein

Sockelbetrag zum Tragen kommen:

« bei Kundigung oder Tod der —versicherten Person vor Ren-
tenbeginn (Vertragsende) oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Baustei-
ne abgeschlossen haben, oder

« bei Ausliibung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2 oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.
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a) Ermittlung des Sockelbetrags

Wenn in den zuvor genannten Fallen ein Sockelbetrag zum Tragen
kommt, ermitteln wir dessen H6he nach versicherungsmathemati-
schen Grundséatzen. Dabei legen wir die —BezugsgréBen und die
dann fir samtliche —Versicherungsjahre jeweils festgelegten
—Uberschussanteilsatze fir den Sockelbetrag zugrunde.

—BezugsgroBe fur den Sockelbetrag ist das jeweilige durch-
schnittliche —Deckungskapital der Versicherung (inklusive (er-
weitertem) Kapitalbonus) in den einzelnen abgelaufenen Kalender-
jahren.

Die Héhe der —Uberschussanteilsitze fiir den Sockelbetrag legt
der Vorstand jeweils flr ein Kalenderjahr fest. Die Festlegung der
Hohe der —Uberschussanteilsatze fiir den Sockelbetrag sowie
weitere Informationen kdnnen Sie dem Anhang des Geschaftsbe-
richts unter der Uberschrift "Sockelbetrag fir die Beteiligung an Be-
wertungsreserven" entnehmen.

b) Zuteilung und Verwendung des Sockelbetrags

Wenn wir lhrem Vertrag die Beteiligung an den —Bewertungsre-
serven zuteilen und ein flr diesen Zeitpunkt festgelegter Sockel-
betrag héher ist als der Wert der Beteiligung, der sich nach Absatz
3 ergibt, teilen wir Inrem Vertrag den Sockelbetrag zu. Er wird so
verwendet wie in Absatz 4 beschrieben. Wenn der Sockelbetrag
niedriger ist oder es keinen Sockelbetrag gibt, bleibt es bei der Zu-
teilung des gesetzlich vorgesehenen Werts (siehe Absatz 3).

(6) Beteiligung laufender Renten

Laufende Renten werden an den —Bewertungsreserven Uber ei-
ne angemessen erhdhte Beteiligung an den Uberschiissen betei-
ligt. Bei der Festlegung der —Uberschussanteilsitze im Rahmen
der Ermittlung der Uberschussanteile wird insbesondere die aktuel-
le Bewertungsreservensituation beriicksichtigt.

3. Leistungsempfianger und Uberweisung der
Leistungen

Inhalt dieses Abschnitts:

3.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kénnen Sie
hierzu Bestimmungen treffen?

3.2  Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

3.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie
kdnnen Sie hierzu Bestimmungen treffen?

(1) Leistungsempféanger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus lhrem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren
—Versicherungsnehmer oder an lhre Erben, wenn Sie uns keine
andere Person benannt haben, der die Anspruche aus lhrem Ver-
trag bei deren Falligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis
zur jeweiligen Falligkeit kdnnen Sie das Bezugsrecht jederzeit an-
dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht), gegebenenfalls
bedarf es hierzu zuséatzlich einer Zustimmung Dritter. Nach dem
Tod der —versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr
geéndert oder widerrufen werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht

Sie kénnen ausdricklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Anspriiche aus lhrem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir lhre Erklarung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt, gegebenenfalls bedarf es hierzu zusatzlich
einer Zustimmung Dritter.

(3) Bezugsberechtigter (Begiinstigter Personenkreis)

Wenn Sie Bausteine

» Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergan-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,

- Pflegevorsorge oder

- Kindervorsorge
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abgeschlossen haben, kdnnen Sie als widerruflich Bezugsberech-
tigten nach Absatz 1 und als unwiderruflich Bezugsberechtigten
nach Absatz 2 firr den Erlebensfall ausschlieBlich die —versicher-
te Person oder einen nahen Angehdrigen der versicherten Person
geman § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abga-
benordnung (AO) benennen (zum Beispiel Ehegatte, eingetragener
Lebenspartner, Lebensgefahrte, Verwandte in gerader Linie, Ge-
schwister).

Die Beschrénkung auf diesen Personenkreis gilt nicht, wenn die
Versicherung zur Sicherung einer Verbindlichkeit der —versicher-
ten Person oder eines nahen Angehdrigen der versicherten Per-
son gemaRB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Ab-
gabenordnung (AO) nach Absatz 4 abgetreten oder verpfandet
wird. In diesem Fall kann der Sicherungsnehmer sich als Bezugs-
berechtigten benennen. Die Beschrankung des Personenkreises
gilt ebenfalls nicht fir das Bezugsrecht flir den Todesfall. Als Be-
zugsberechtigter fir den Todesfall kann jeder benannt werden.

(4) Abtretung und Verpfandung von Anspriichen

Sie kdnnen Ihre Anspriiche aus lhrem Vertrag auch abtreten oder
verpfanden, wenn derartige Verfligungen rechtlich méglich sind,
gegebenenfalls bedarf es hierzu zuséatzlich einer Zustimmung Drit-
ter.

(5) Textform

Die Einraumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe Ab-
satze 1 und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfandung von An-
spriichen aus lhrem Vertrag (siehe Absatz 4) sind uns gegeniber
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte
in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) angezeigt hat. Der bisheri-
ge Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es kénnen aber auch andere
Personen sein, wenn Sie vorher bindende Verfiigungen vorgenom-
men haben.

3.2 Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

Wir Uberweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Uberweisungen in Staaten auBerhalb des Euro-
paischen Wirtschaftsraums tragt der Empfangsberechtigte die da-
mit verbundene Gefahr.

4. Leistungsausschliisse und Leistungsein-
schrankungen

Inhalt dieses Abschnitts:

4.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radioaktiven, bio-
logischen oder chemischen Stoffen?

4.2  Was gilt bei Selbsttétung der versicherten Person?

4.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg
oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-
Waffen oder radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen?

(1) Grundsatz

Wir leisten grundsatzlich unabhangig davon, auf welcher Ursache

der Versicherungsfall beruht. Wir leisten insbesondere auch dann,

wenn die —versicherte Person bei der Ausiibung des Wehr- oder
Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

(2) Eingeschréankte Leistungspflicht
Bei Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn leisten wir
in folgenden Fallen eingeschrank:

a) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn die —versicherte Per-

son wahrend eines Aufenthalts auBerhalb Deutschlands in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Er-
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eignissen stirbt, an denen sie nicht aktiv beteiligt war. Wir leisten
ebenfalls uneingeschrankt, wenn die —versicherte Person als
Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
bei der Teilnahme an mandatierten (NATO, UNO, EU oder OSZE)
humanitaren Hilfeleistungen oder friedenssichernden MaBnahmen
auBerhalb der territorialen Grenzen der NATO-Mitgliedsstaaten
stirbt.

b) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-

hang mit

« vorsatzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen (ABC-Waffen) oder

« vorsatzlich eingesetzten oder vorsatzlich freigesetzten radioakti-
ven, biologischen oder chemischen Stoffen,

wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das

Leben vieler Personen zu geféhrden.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn es sich um ein raumlich
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar
innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft
schwere gesundheitliche Beeintrachtigungen erleiden werden. Die
Voraussetzungen einer uneingeschrankten Leistungspflicht werden
wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
hangigen Gutachter priifen und gegebenenfalls bestatigen lassen.
Anspriiche auf die uneingeschrankte Versicherungsleistung wer-
den frihestens nach Ablauf dieser Frist fallig.

(3) Auswirkungen der eingeschrénkten Leistungspflicht
Die eingeschréankte Leistungspflicht hat folgende Auswirkungen:

a) Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen
Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, zahlen wir aus dem
Baustein Altersvorsorge den nach Ziffer 8.2 berechneten Betrag.
Einen Abzug nach Ziffer 8.2 Absatz 2 nehmen wir nicht vor. Hinzu
kommt der Riickkaufswert aus einem gegebenenfalls abgeschlos-
senen Baustein Kapital bei Tod. Wir zahlen insgesamt jedoch
héchstens die Leistung, die fiir den Todesfall vereinbart war. Vor-
aussetzung dafir ist, dass wir zum gleichen Zeitpunkt bei Kiindi-
gung eine Leistung zahlen wirden.

Der sich so ergebende Betrag wird auf den 1. Tag des Monats be-
rechnet, der auf den Todestag folgt.

b) Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, steht fir
die Bildung der Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls der Wai-
senrente der auf den Todestag berechnete Rickkaufswert nach
Ziffer 8.2 ohne Abzug nach Ziffer 8.2 Absatz 2 zur Verfligung.

4.2 Was gilt bei Selbsttétung der versicherten
Person?

1) Grundsatz
Bei vorsatzlicher Selbsttdtung leisten wir uneingeschrankt, wenn
seit Abschluss lhres Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist leisten

wir nur dann uneingeschrénkt, wenn uns nachgewiesen wird, dass

die Tat

 in einem die freie Willensbestimmung ausschlieBenden Zustand
krankhafter Stérung der Geistestatigkeit oder

- unter dem Druck schwerer kérperlicher Leiden begangen wor-
den ist.

(2) Eingeschréankte Leistungspflicht und Auswirkungen
Wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen,
erbringen wir eine eingeschrankte Leistung nach Ziffer 4.1 Absatz
3.

(3) Anderung oder Wiederherstellung lhrer Versicherung
Die Abséatze 1 und 2 gelten auch bei einer Anderung der Versiche-
rung, die unsere Leistungspflicht erweitert, oder bei einer Wieder-
herstellung der Versicherung.
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Wenn die Versicherung geandert oder wiederhergestellt wird, be-
ginnt die 3-dahres-Frist bezlglich des gednderten oder wiederher-
gestellten Teils neu zu laufen.

5. lhre Mitwirkungspflichten

Inhalt dieses Abschnitts:

5.1 Welche Unterlagen kénnen wir verlangen?

5.2 Wann kénnen wir den Nachweis verlangen, dass die
versicherte Person noch lebt?

5.3  Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten Per-
son einzureichen?

5.4  Unter welchen Voraussetzungen kénnen wir weitere
Nachweise verlangen?

5.1 Welche Unterlagen kénnen wir verlangen?

Wenn Leistungen aus lhrem Vertrag beansprucht werden, kénnen

wir die Vorlage folgender Unterlagen verlangen:

« Versicherungsschein,

« Unterlagen mit den nach Teil B Ziffer 3 zu erteilenden Informa-
tionen und Daten und

« ein amtliches Zeugnis Uber den Tag der Geburt der —mitversi-
cherten Person (Geburtsurkunde), wenn Sie einen Baustein
Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben.

5.2 Wann kénnen wir den Nachweis verlan-
gen, dass die versicherte Person noch
lebt?

Vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung kénnen wir auf unsere Kos-
ten ein amtliches Zeugnis dariiber verlangen, dass die —versi-
cherte Person noch lebt.

5.3 Welche Unterlagen sind bei Tod der versi-
cherten Person einzureichen?

Wenn die —versicherte Person stirbt, sind wir hierliber unverzig-
lich zu informieren.

Uns ist immer ein amtliches Zeugnis Uber den Tod der —versi-
cherte Person mit Angaben zum Alter und Geburtsort (Sterbeur-
kunde) vorzulegen.

Wenn Leistungen aus dem Vertrag beansprucht werden, kénnen

wir auBerdem die Vorlage folgender Unterlagen verlangen:

- einen Nachweis Uber die Todesursache der —versicherten
Person oder

« ein ausfiihrliches arztliches oder amtliches Zeugnis tber die To-
desursache der versicherten Person oder,

- wenn die versicherte Person an einer Krankheit gestorben ist,
ein ausfihrliches arztliches oder amtliches Zeugnis iber die To-
desursache sowie iber Beginn und Verlauf der Krankheit, die
zum Tod der versicherten Person geflhrt hat.

5.4 Unter welchen Voraussetzungen kénnen
wir weitere Nachweise verlangen?

Wir kdnnen weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen
anstellen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu
klaren. Die hiermit verbundenen Kosten muss die Person tragen,
die die Versicherungsleistung beansprucht.
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6. Kosten lhres Vertrags

Fur die Kosten lhres Vertrags gelten die folgenden Regelungen.
Falls fur einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:

6.1 Welche Kosten sind in lhren Beitrag einkalkuliert?

6.2 Welche Kosten kénnen wir lhnen gesondert in Rech-
nung stellen?

6.1 Welche Kosten sind in lhren Beitrag ein-
kalkuliert?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten

Mit Ihrem Vertrag sind Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
verbunden. Diese sind von lhnen zu tragen. Wir haben die Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in lhren Beitrag einkalku-
liert, sie missen daher nicht gesondert gezahlt werden.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) verwenden wir
zum Beispiel zur Finanzierung der Kosten flr die Vergltung des
Versicherungsvermittlers, der Antragsprifung und der Erstellung
der Vertragsunterlagen.

a) Kosten bezogen auf die bei Vertragsschluss vereinbar-
ten Beitrdage
Wenn Sie laufende Beitrage zahlen, belasten wir lhren Vertrag mit
Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
+ in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertrags-
schluss vereinbarten Beitrage und
» in HOhe eines Prozentsatzes der eingezahlten Beitrage.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe eines Pro-

zentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss vereinbarten Bei-

trage verteilen wir

« in gleichméaBigen Jahresbetragen,

« Uber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren,

« jedoch nicht langer als bis zum Ende der vereinbarten Beitrags-
zahlungsdauer.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe eines Pro-
zentsatzes der eingezahlten Beitrage erheben wir erst nach Ablauf
des Zeitraums, in welchem wir die Abschluss- und Vertriebskosten
in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss
vereinbarten Beitrage in gleichmaBigen Jahresbetragen verteilt ha-
ben (siehe Satz 2). Diese Abschluss- und Vertriebskosten (—Kos-
ten) entnehmen wir jedem eingezahlten Beitrag.

Zu den bei Vertragsschluss vereinbarten Beitrdgen gehdért auch ei-
ne Zuzahlung bei Vertragsschluss. Von dieser Zuzahlung ziehen
wir die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) abweichend
von Satz 2 einmalig in H6he eines Prozentsatzes der Zuzahlung
zum Zeitpunkt des Zuflusses ab.

Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, entnehmen wir diesem
die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe eines Pro-
zentsatzes des bei Vertragsschluss vereinbarten einmaligen Bei-
trags sofort.

b) Kosten bei Erhohungen der Summe der vereinbarten
Beitrage

Erhéhungen der Summe der vereinbarten Beitrage belasten wir

wie folgt mit Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten):

« Bei Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.10 und Ziffer 9.4 Absatz 1 b))
ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) je-
weils einmalig in H6he eines Prozentsatzes der Zuzahlung zum
Zeitpunkt des Zuflusses ab.

+ Bei einem Aufschieben der Leistung (siehe Ziffer 9.1 Absatz 2)
ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in
Hohe eines gleichbleibenden Prozentsatzes direkt von jedem
gezahlten Beitrag in der —zusatzlichen Aufschubdauer ab.

« Beim dynamischen Zuwachs und bei einer Erhéhung des Bei-
trags (siehe Ziffer 9.9) belasten wir lhren Vertrag mit Abschluss-
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und Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe

o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer
vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Erhéhungstermin wie
in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der Differenz aus erhdhtem eingezahlten
Beitrag und dem Beitrag einer gesamten vereinbarten Zah-
lungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1 Absatz 1) vor dieser Er-
héhung. Diese Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) er-
heben wir nach Ablauf des Zeitraums, in welchem wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten in Hohe eines Prozentsatzes der
Differenz zwischen alter und neuer vereinbarter Beitragssum-
me in gleichméaBigen Jahresbetragen verteilt haben (siehe Ab-
satz a) Satz 2), und entnehmen sie jedem eingezahlten Bei-
trag.

- Bei einer Verlangerung der Beitragszahlungsdauer (siehe Ziffer
9.12 Absatz 2) belasten wir lhren Vertrag mit Abschluss- und
Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe
o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer

vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Zeitpunkt der Verlan-
gerung wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der aufgrund der Verlangerung zusatz-
lich eingezahlten Beitrdge. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) entnehmen wir jedem eingezahlten Bei-
trag.

(2) Verwaltungskosten

Mit lhrem Vertrag sind ebenfalls Verwaltungskosten (—Kosten)
verbunden. Das sind die —Kosten fur die laufende Verwaltung |h-
res Vertrags. Auch diese sind von Ihnen zu tragen. Samtliche Ver-
waltungskosten (—Kosten) sind in den Beitrag einkalkuliert und
muissen daher nicht gesondert gezahlt werden. Die Verwaltungs-
kosten (—Kosten) entsprechen den lbrigen Kosten nach § 2 Ab-
satz 1 Nr. 1 der Verordnung Uber Informationspflichten bei Versi-
cherungsvertragen (VVG-InfoV).

a) Verwaltungskosten vor Rentenbeginn

Wir belasten lhren Vertrag vor Rentenbeginn mit Verwaltungskos-

ten (—Kosten) in Form

- eines jahrlichen Prozentsatzes des —Deckungskapitals und

« eines Prozentsatzes der eingezahlten Beitrage. Unter die einge-
zahlten Beitrage fallen auch Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.10), Er-
héhungen des Beitrags (siehe Ziffer 9.9) und Erhéhungen des
Beitrags aufgrund eines vereinbarten dynamischen Zuwachses.

b) Verwaltungskosten ab Beginn der Rentenzahlung

Ab Beginn der Rentenzahlung belasten wir lhren Vertrag mit Ver-
waltungskosten (—Kosten) in Form eines Prozentsatzes der ge-
zahlten Leistung.

(3) Hohe der Kosten

Informationen zur Héhe der —Kosten kénnen Sie lhrem Dokument
"Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Kosten fallen
an?" entnehmen.

6.2 Welche Kosten kdnnen wir lhnen geson-
dert in Rechnung stellen?

(1) Kosten im Rahmen eines Versorgungsausgleichs

Bei Teilung Ihres Vertrags im Rahmen eines Versorgungsaus-
gleichs sind von Ihnen zusétzliche —Kosten, sogenannte — Tei-
lungskosten, zu entrichten.

(2) Kosten fiir Lastschriftriicklaufer

Sofern uns im Falle eines Lastschriftriicklaufers aus einem von |h-
nen veranlassten Grund —Kosten von lhrer Bank in Rechnung ge-
stellt werden, stellen wir Ihnen diese Kosten gesondert in Rech-
nung.
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7. Beitragsfreistellung

Inhalt dieses Abschnitts:

74 Wie kann lhre Versicherung beitragsfrei gestellt wer-
den?

7.2  Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Versiche-
rungsschutz wiederhergestellt werden, der zuvor be-
standen hat?

71 Wie kann lhre Versicherung beitragsfrei
gestellt werden?

(1) Voraussetzungen

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass lhre Versicherung weitergeflhrt wird, ohne dass Beitrage ge-
zahlt werden (Beitragsfreistellung). Die Beitragsfreistellung ist zum
Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1)
moglich.

(2) Mindestversicherungsleistung

Wir fihren lhre Versicherung mit der nach Absatz 4 berechneten
beitragsfreien garantierten Mindestrente weiter, wenn diese zum
Zeitpunkt der Beitragsfreistellung jahrlich mindestens 200 EUR be-
tragt. Wenn diese Leistung nicht erreicht wird, erlischt die Versi-
cherung und wir zahlen, soweit vorhanden, den nach Ziffer 8.2 be-
rechneten Betrag.

3) Befristung

Sie kénnen eine unbefristete Beitragsfreistellung verlangen oder
die Beitragsfreistellung zeitlich bis zu 3 Jahre befristen. Bei einer
Befristung informieren wir Sie rechtzeitig vor Ablauf des gewlinsch-
ten Zeitraums uber die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und
Uber die Mdglichkeiten zum Ausgleich der auf die beitragsfreie Zeit
entfallenden Beitrage.

(4) Auswirkungen

» Auch nach der Beitragsfreistellung berechnen wir die Renten
nach Ziffer 1.1 Absétze 2 und 3.

- Die garantierte Mindestrente nach Beitragsfreistellung ergibt
sich aus dem Garantiekapital nach Beitragsfreistellung ohne Be-
riicksichtigung der Beteiligung am Uberschuss. Dieses umfasst
mindestens den bei Vertragsschluss vereinbarten —Garantie-
prozentsatz der Summe der Beitrage zur Altersvorsorge, die bis
zur Beitragsfreistellung gezahlt wurden.

 Durch die Beitragsfreistellung andern sich die Verhéltnisse der
Garantieleistungen aus weiteren abgeschlossenen Bausteinen
zum Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge (ohne Be-
riicksichtigung der Beteiligung am Uberschuss). Die Leistungen
aus dem kunftigen erweiterten Kapitalbonus nach Ziffer 2.2.3
Absatz 2 b) erhéhen sich im geanderten Verhéltnis.

» Auch nach der Beitragsfreistellung gilt Ziffer 6. Auf urspringlich
vereinbarte Beitrage, die wegen der Beitragsfreistellung nicht zu
zahlen sind, erheben wir jedoch ab dem Zeitpunkt der Beitrags-
freistellung keine —Kosten in Prozent des Beitrags nach Ziffer
6.1 Absatze 1 a) und 2 a).

(5) Abzug

Von dem aus lhrer Versicherung fir die Bildung der beitragsfreien
Leistung zur Verfigung stehenden Betrag nehmen wir einen Ab-
zug in H6he von 50 EUR flr erhéhte Verwaltungsaufwendungen
vor.

Dieser Abzug entfallt

« im letzten Jahr vor Rentenbeginn oder

 inden letzten 7 Jahren vor Rentenbeginn, wenn die —versi-
cherte Person zum Termin der Beitragsfreistellung —rech-
nungsmaBig mindestens 55 Jahre alt ist und seit Abschluss des
Vertrags mindestens 10 Jahre vergangen sind.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies missen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in Ihrem Fall Gberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-
gemessen ist, entfallt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.
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Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versiche-
rungsperiode, fir die Sie letztmalig den vollstandigen Beitrag ge-
zahlt haben.

Né&here Informationen zur H6he der Garantieleistungen bei Bei-
tragsfreistellung wahrend der Vertragsdauer kénnen Sie lhrem Do-
kument "Versicherungsinformationen” im Abschnitt "Welche Ga-
rantieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum Ren-
tenbeginn?" entnehmen.

7.2 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung
der Versicherungsschutz wiederherge-
stellt werden, der zuvor bestanden hat?

(1) 6-Monats-Frist fiir die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes ohne Risikopriifung
Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung lhrer Versi-
cherung kénnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Héhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprifung durch-
fihren. Voraussetzung dafiir ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 3 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
weitere Bausteine abgeschlossen haben und zum Zeitpunkt der
Wiederaufnahme der Beitragszahlung

« bei abgeschlossenen Bausteinen Berufsunfahigkeitsvorsorge
oder Bausteinen Berufsunféhigkeitsvorsorge mit Dienstunfahig-
keitsabsicherung und einem gegebenenfalls erganzend versi-
cherten Baustein Pflegezusatzrente die —versicherte Person
berufs- oder dienstunféhig oder pflegebedurftig ist oder Leistun-
gen wegen Krankschreibung oder Leistungen wegen Krebs er-
bracht werden;

« bei einem abgeschlossenen Baustein Kindervorsorge: Kinder-
pflegerente mit Beitragsbefreiung bei Pflegebedirftigkeit des
Kindes oder bei Tod oder Berufsunféhigkeit des Versorgers die
—versicherte Person pflegebedirftig oder der versicherte Ver-
sorger gestorben oder berufsunfahig ist oder Leistungen wegen
Krankschreibung oder Leistungen wegen Krebs erbracht wer-
den;

« bei einem abgeschlossenen Baustein Kindervorsorge: Beitrags-
befreiung bei Tod oder Berufsunfahigkeit des Versorgers der
versicherte Versorger gestorben oder berufsunfahig ist oder
Leistungen wegen Krankschreibung oder Leistungen wegen
Krebs erbracht werden;

« bei einem abgeschlossenen Baustein Pflegevorsorge: Kinder-
pflegerente die —versicherte Person pflegebedurftig ist.

Wenn Sie Bausteine

» Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergén-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,

- Pflegevorsorge oder

« Kindervorsorge

abgeschlossen haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszah-

lung und die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes nur

mdglich, wenn zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung ein Bezugsberechtigter nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt

ist.

(2) Allgemeine Frist fiir die Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes mit Risikopriifung
Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung, kénnen Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 3 die versicherten Leistungen bis zur Hohe des Versi-
cherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angehoben werden.
Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung ist eine
Wiederaufnahme der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Wenn die Versicherung wegen einer Elternzeit beitragsfrei gestellt
worden ist, kann die Frist zwischen Beitragsfreistellung und Wie-
derherstellung des Versicherungsschutzes auch mehr als 3 Jahre
betragen. Der Versicherungsschutz muss in diesem Fall jedoch
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spatestens innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Elternzeit wie-
derhergestellt werden. Wird die Elternzeit in mehrere Abschnitte
aufgeteilt, muss die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes
jeweils innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung eines Abschnit-
tes erfolgen. Nach Ablauf dieser Fristen ist eine Wiederaufnahme
der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Den Versicherungsschutz kénnen wir dann wiederherstellen, wenn
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung
ohne erschwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kénnte.

Wenn Sie Bausteine

« Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergan-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,

- Pflegevorsorge oder

+ Kindervorsorge

abgeschlossen haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszah-

lung und die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes nur

mdglich, wenn zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung ein Bezugsberechtigter nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt

ist.

(3) Méglichkeiten der Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-

derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,

kénnen Sie

- die Beitrage begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,
oder

» hohere laufende Beitrage zahlen.

Stattdessen kdnnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Die
garantierte Mindestrente und das Garantiekapital berechnen wir
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrage und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1 a). Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie Uber die Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie Bausteine
+ Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergén-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,
- Pflegevorsorge,
 Kindervorsorge oder
 Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls Waisenrente
abgeschlossen haben, ergibt sich bei Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlung eine neue Aufteilung des Gesamtbeitrags zwischen
o dem Beitrag flr die Altersvorsorge und
o dem Beitrag flr die Berufsunféhigkeitsvorsorge oder Berufs-
unféhigkeitsvorsorge mit Dienstunféhigkeitsabsicherung und
dem Beitrag fir den Baustein Pflegezusatzrente und
o dem Beitrag flr die Pflegevorsorge und
o dem Beitrag flr die Kindervorsorge und
o dem Beitrag flr die Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls
fur die Waisenrente.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

8. Kiindigung

Inhalt dieses Abschnitts:
8.1 Wann kénnen Sie lhre Versicherung kiindigen?
8.2  Welche Leistung erbringen wir bei einer Kiindigung?
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8.1 Wann kdnnen Sie lhre Versicherung kiindi-
gen?

Sie kdnnen Ihre Versicherung vor Rentenbeginn in Textform (zum

Beispiel Brief, E-Mail) wie folgt kiindigen:

« Versicherungen mit laufender Beitragszahlung jederzeit zum En-
de der laufenden Versicherungsperiode;

« beitragsfreie Versicherungen jederzeit zum Ende des laufenden
Monats.

Die Leistung im Falle einer Kiindigung Ihrer Versicherung setzt
sich aus der Leistung des Bausteins Altersvorsorge und gegebe-
nenfalls den Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine zu-
sammen. Wenn lhr Vertrag weitere Bausteine enthalt, finden Sie in
den Regelungen dieser Bausteine erganzende Regelungen zur
Kindigung.

8.2 Welche Leistung erbringen wir bei einer
Kiindigung?

(1) Riickkaufswert

Wir zahlen im Falle einer Klindigung - falls vorhanden - den Rick-
kaufswert. Dieser ist das —Deckungskapital des Bausteins Al-
tersvorsorge, das zum Kundigungstermin nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation berechnet wird.

Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung hat das —De-
ckungskapital mindestens den Wert, der sich bei gleichmaBiger
Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Héchstzill-
mersatze angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
auf die ersten 5 Vertragsjahre, héchstens jedoch auf die Beitrags-
zahlungsdauer, ergibt.

Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ohne Be-
riicksichtigung der Beteiligung am Uberschuss berechnen wir mit
den in der Ziffer 1.4 Absatz 1 b) genannten Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation. Hinzu kommt der Teil des —Deckungska-
pitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den taglichen
Uberschussanteilen nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kos-
ten) ergibt (siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2).

Né&here Informationen zur H6he der Rickkaufswerte wahrend der
Vertragsdauer kdnnen Sie lhrem Dokument "Versicherungsinfor-
mationen" im Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kiin-
digung bis zum Rentenbeginn?" entnehmen.

(2) Abzug

Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Ab-
zug vor. In lhrem Dokument "Versicherungsinformationen” ist im
Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kiindigung bis zum
Rentenbeginn?" festgelegt, in welcher Héhe wir einen Abzug vor-
nehmen. Dort erlautern wir lhnen auch die Griinde fir diesen Ab-
zug.

Der Abzug entfallt bei einer Kiindigung

- im letzten Jahr vor Rentenbeginn,

« inden letzten 7 Jahren vor Rentenbeginn, wenn die —versi-
cherte Person an diesem Termin —rechnungsmaBig mindes-
tens 55 Jahre alt ist und seit Abschluss des Vertrags mindestens
10 Jahre vergangen sind, oder

« in der —zusatzlichen Aufschubdauer nach Ziffer 9.1 Absatz 2.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies miissen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-
gemessen ist, entfallt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab. Beitragsriickstdnde ziehen wir vom
Ruckkaufswert ab.

(3) Herabsetzung im Ausnahmefall

Wir sind berechtigt, den nach Absatz 1 berechneten Betrag ange-
messen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Ge-
fahrdung der Belange der —Versicherungsnehmer auszuschlie-
Ben. Dies gilt insbesondere, wenn eine Gefahrdung der dauernden
Erfillbarkeit der sich aus den Vertragen ergebenden Verpflichtun-
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gen gegeben ist. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet
(§ 169 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz - VVG).

(4) Schlussiiberschussanteil
Zu dem nach den Absétzen 1 bis 3 berechneten Betrag kann ein
Schlusstiberschussanteil hinzukommen (siehe Ziffer 2.2.4).

(5) Bewertungsreserven

Der nach den Absatzen 1 bis 4 berechnete Betrag kann sich gege-
benenfalls um die lhrer Versicherung zugeteilten —Bewertungsre-
serven erhdéhen (siehe Ziffer 2.3).

(6) Auswirkungen
Mit der Auszahlung des nach den Absatzen 1 bis 5 ermittelten Be-
trags erlischt lhre Versicherung.

9. Vertragliche Gestaltungsmdglichkeiten

Hier finden Sie zahlreiche Gestaltungsmdglichkeiten lhrer Versi-
cherung. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen geknipft. Wenn
Sie eine Gestaltungsmdglichkeit austiben, kann sich dies auf die
Hohe der Versicherungsleistungen auswirken.

Inhalt dieses Abschnitts:

9.1 Welche Méglichkeiten haben Sie, den Rentenbeginn fle-
xibel zu gestalten?

9.2  Wann kénnen Sie sich fiir eine Kapitalleistung anstelle
einer Rente entscheiden?

9.3  Wann kénnen Sie sich fiir eine temporére anstelle einer
lebenslangen Rente entscheiden?

9.4  Wann kénnen Sie Leistungen fiir den Fall des Todes
nach Rentenbeginn dndern?

9.5  Wann kénnen Sie wéahrend der Aufschubdauer eine
Hinterbliebenenvorsorge ohne Risikopriifung einschlie-
Ben?

9.6  Wann kénnen Sie einen Versicherungsschutz fiir den
Pflegefall einschlieBen?

9.7  Wann kénnen Sie nachtréaglich einen Baustein Beitrags-
befreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit einschlie-
Ben?

9.8  Wann kénnen Sie nachtréaglich einen Baustein Beitrags-
befreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Warte-
zeit einschlieBen?

9.9  Wann kénnen Sie Ihren Beitrag erh6hen?

9.10 Wann kénnen Sie Zuzahlungen leisten?

9.11 Wann kénnen Sie aus lhrer Versicherung ein Kapital
entnehmen?

9.12 Wann kénnen Sie die Beitragszahlungsdauer veran-
dern?

9.13 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung bei Arbeitslosig-
keit, Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbil-
dung voribergehend reduzieren oder voriibergehend
einstellen?

9.14 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung herabsetzen?

9.15 Wann kénnen Sie weitere Leistungsformen vereinba-
ren?

9.1 Welche Méglichkeiten haben Sie, den Ren-
tenbeginn flexibel zu gestalten?

(1) Vorziehen der Leistung
Sie kénnen verlangen, dass wir den vereinbarten Rentenbeginn
um bis zu 7 Jahre vorziehen.

Wenn flr Ihren Vertrag ein vorgezogener Rentenbeginn in Betracht
kommt, werden wir Sie hierliber informieren.

a) Voraussetzungen

- Die —versicherte Person ist am vorgezogenen Rentenbeginn
—rechnungsmaBig mindestens 55 Jahre alt.

« |hre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem vor-
gezogenen Rentenbeginn zugehen.
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« Die neu zu berechnende Gesamtrente einschlieBlich Uber-
schussbeteiligung muss zum vorgezogenen Rentenbeginnter-
min jahrlich mindestens 200 EUR betragen.

« Der Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn und gewiinschtem
Rentenbeginn betragt mindestens ein Jahr.

b) Auswirkungen

« Das Vorziehen der Leistung hat Einfluss auf die Héhe der Ren-
ten nach Ziffer 1.1 Absatz 2.

Die garantierte Mindestrente verringern wir nach versicherungs-

mathematischen Grundsatzen. Dabei verwenden wir fir die Er-

mittlung der garantierten Mindestrente zum vorgezogenen Ren-

tenbeginn die Rechnungsgrundlagen, die bis zum Vorziehen der

Leistung fir die Ermittlung der garantierten Mindestrente zum

urspriinglichen Rentenbeginn

o nach Ziffer 1.4 Absatz 1 oder

o bei vorangegangenen Anderungen am Vertrag nach Ziffer 1.4
Absatz 2

verwendet wurden.

» Das Garantiekapital verringern wir nach versicherungsmathema-
tischen Grundséatzen. Es kann geringer sein als der bei Ver-
tragsschluss vereinbarte —Garantieprozentsatz der Summe
der Beitrage zur Altersvorsorge, die bis zum vorgezogenen Ren-
tenbeginn gezahlt wurde.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie

« einen Baustein Kapital bei Tod,

« einen Baustein Kapital bei Unfalltod oder

« Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Bausteine Berufsun-
fahigkeitsvorsorge mit Dienstunfahigkeitsabsicherung und gege-
benenfalls einen erganzend versicherten Baustein Pflegezusatz-
rente

abgeschlossen haben, erléschen diese, sobald der vorgezogene

Rentenbeginn erreicht ist.

Wenn wir bei Erreichen des vorgezogenen Rentenbeginns eine
Berufs- oder Dienstunfahigkeitsrente und gegebenenfalls eine Pfle-
gezusatzrente zahlen, erbringen wir diese Leistungen unverandert
weiter.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und gegebenenfalls
die garantierte Mindestwaisenrente bei Tod der —versicherten
Person vor Rentenbeginn zum Zeitpunkt des vorgezogenen Ren-
tenbeginns. Die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und gege-
benenfalls die garantierte Mindestwaisenrente bei Tod der —versi-
cherten Person nach Rentenbeginn verringern wir nach versiche-
rungsmathematischen Grundséatzen. Dadurch kann sich das mit Ih-
nen vereinbarte Verhéltnis der garantierten Mindesthinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls der garantierten Mindestwaisenrente
zur garantierten Mindestrente zur Altersvorsorge &ndern.

d) Gestaltungsméglichkeiten

Fur den vorgezogenen Rentenbeginn gelten die gleichen Gestal-
tungsmdglichkeiten wie fiir den urspriinglich vereinbarten Renten-
beginn, insbesondere die Ziffern 9.2 und 9.3.

(2) Aufschieben der Leistung
Zum vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass wir
den Rentenbeginn aufschieben.

a) Voraussetzungen

- Die —versicherte Person ist am urspriinglich vereinbarten
Rentenbeginn —rechnungsmaBig mindestens 55 Jahre alt.

- Die —versicherte Person ist am aufgeschobenen Rentenbe-
ginn —rechnungsmaBig héchstens 85 Jahre alt.

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ur-
spriinglich vereinbarten Rentenbeginn zugehen.

b) Auswirkungen

« Die Hohe der Renten nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann sich durch
das Aufschieben des Rentenbeginns andern.
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« Die garantierte Mindestrente berechnen wir nach versicherungs-
mathematischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen
nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Sie ist mindestens so hoch wie fir den
urspringlichen Rentenbeginn vereinbart.

» Wenn Sie wahrend der —zusatzlichen Aufschubdauer weiter-
hin Beitrage zahlen, erhéht sich das Garantiekapital mindestens
um den bei Vertragsschluss vereinbarten —Garantieprozent-
satz der Summe der fur die zuséatzliche Aufschubdauer verein-
barten Beitrdge zur Altersvorsorge.

» Wenn Sie eine Kapitalzahlung fiir den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, kann sich diese andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Durch das Aufschieben des Rentenbeginns des Bausteins Alters-

vorsorge entfallen folgende abgeschlossene Bausteine zum bisher

vereinbarten Rentenbeginn:

« Kapital bei Tod,

 Kapital bei Unfalltod und

 Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und ein gegebenenfalls ergan-
zend versicherter Baustein Pflegezusatzrente.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und Sie
wahrend der —zusétzlichen Aufschubdauer Beitrage zahlen,
bleiben die mit lhnen vereinbarten Verhaltnisse der garantierten
Mindesthinterbliebenenrenten und gegebenenfalls der garantierten
Mindestwaisenrenten zur garantierten Mindestrente zur Altersvor-
sorge unverandert. Wenn Sie keine Beitrdge zahlen, kdnnen sich
die Verhéltnisse andern. Fir die H6he der garantierten Mindesthin-
terbliebenenrenten und gegebenenfalls der garantierten Mindest-
waisenrenten gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

d) Gestaltungsmoglichkeiten

- Bei beitragspflichtigen Versicherungen kénnen Sie die Beitrage
wahrend der —zusatzlichen Aufschubdauer weiter zahlen.

- Fir den aufgeschobenen Rentenbeginn und die —zusétzliche
Aufschubdauer gelten die gleichen Gestaltungsmdglichkeiten
wie fir den urspringlich vereinbarten Rentenbeginn und die ur-
sprunglich vereinbarte —Aufschubdauer, insbesondere die Zif-
fern 9.2, 9.3 und 9.11. Erhéhungen des Beitrags (siehe Ziffer
9.9) und Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.10) sind in der —zusatzli-
chen Aufschubdauer nicht méglich.

» Nach Aufschieben des Rentenbeginns kdnnen Sie den Renten-
beginn wieder vorziehen. Absatz 1 gilt sihnngemaB. Die garan-
tierte Mindestrente bestimmen wir nach versicherungsmathema-
tischen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2. Sie ist mindestens so hoch wie flr den urspriingli-
chen Rentenbeginn vereinbart.

e) Tod der versicherten Person wéahrend der zusétzlichen
Aufschubdauer
Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen Bau-
stein Waisenrente abgeschlossen haben und die —versicherte
Person wahrend der —zusatzlichen Aufschubdauer stirbt, zah-
len wir einen Betrag in Hohe des nach Ziffer 8.2 ermittelten Be-
trags, berechnet zum Ende der laufenden Versicherungsperiode
und diskontiert auf den 1. Tag des Monats, der auf den Todestag
folgt.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-

falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und die

—versicherte Person in der —»zusétzlichen Aufschubdauer

stirbt, erbringen wir eine Leistung, die sich aus den Regelungen

zum

« Baustein Hinterbliebenenrente, Abschnitt "Leistungsvorausset-
zungen und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistung
erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Hinter-
bliebenenrente" und gegebenenfalls dem

« Baustein Waisenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen
und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbrin-
gen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Waisenren-
te"
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ergibt.

f) Kiindigung der Versicherung wéhrend der zusétzlichen
Aufschubdauer

Wenn Sie Ihre Versicherung wahrend der —zusétzlichen Auf-

schubdauer kiindigen, zahlen wir einen Betrag, den wir nach Zif-

fer 8.2 berechnen.

g9) Uberschussbeteiligung

Auch in der —»zusatzlichen Aufschubdauer erhalten Sie eine
Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uberschussanteilsit-
ze fir Ihre Versicherung kénnen von denjenigen Uberschussanteil-
satzen abweichen, die fir die Untergruppe lhrer Versicherung im
Anhang des Geschaftsberichts genannt werden. Wenn fir lhre
Versicherung eigene —Uberschussanteilsitze gelten, teilen wir
Ihnen vor Beginn der —zusatzlichen Aufschubdauer die Hohe
der eigenen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in
dem Sie eigene Uberschussanteilsitze erhalten.

9.2 Wann kénnen Sie sich flir eine Kapitalleis-
tung anstelle einer Rente entscheiden?

(1) Kapitalleistung zum vereinbarten Rentenbeginn
Anstelle der Rente, die wir im Erlebensfall zahlen, kénnen Sie die
volle oder teilweise Auszahlung des Gesamtkapitals zum verein-
barten Rentenbeginn verlangen.

a) Voraussetzungen

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

« Fur eine teilweise Auszahlung muss die aus dem verbleibenden
Teil des Gesamtkapitals neu berechnete Rente mindestens 200
EUR jahrlich betragen.

- Fur die Kapitalleistung muss die —versicherte Person den ver-
einbarten Rentenbeginn erleben.

b) Auswirkungen bei voller Auszahlung des Gesamtkapi-
tals
Mit der vollen Auszahlung erlischt lhre Versicherung.

c) Auswirkungen bei teilweiser Auszahlung des Gesamt-

kapitals

- Zum vereinbarten Rentenbeginn berechnen wir die Héhe der
Renten nach Ziffer 1.1 Absatz 2, die wir aus dem nicht ausge-
zahlten Teil des Gesamtkapitals nach Ziffer 1.1 Absatz 2 ermit-
teln.

- Die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital verringern
wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.

« Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, verrin-
gern wir die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die ga-
rantierte Waisenrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.

(2) Kapitalleistung nach Beginn der Rentenzahlung

Wenn wir bereits Renten zahlen und Sie eine Kapitalzahlung fiir
den Todesfall nach Rentenbeginn vereinbart haben, kénnen Sie
sich zu einem beliebigen Rentenzahlungstermin ein Kapital aus-
zahlen lassen. Daflr erheben wir eine Bearbeitungsgeblhr in H6-
he von 50 EUR.

a) Voraussetzungen

Der Auszahlungsbetrag darf unter Berlicksichtigung der Bearbei-

tungsgebuhr von 50 EUR

« weder das bei Tod zum Auszahlungszeitpunkt fallige Kapital

« noch das auf den Auszahlungszeitpunkt berechnete —De-
ckungskapital lhrer Versicherung Ubersteigen.

b) Auswirkungen

- Die Rente aus dem Baustein Altersvorsorge vermindern wir
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.

« Die Versicherung wird nach der Kapitalzahlung fortgeflihrt, wenn
die verbleibende Rente jahrlich mindestens 200 EUR betrégt.
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« Die Versicherung erlischt, wenn die verbleibende Rente jéhrlich
weniger als 200 EUR betragt. Ein vorhandenes restliches —De-
ckungskapital zahlen wir aus. Dabei nehmen wir einen zusatz-
lichen Abzug vor.

» Wenn Sie eine Kapitalzahlung fiir den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, reduziert sich diese um den Betrag des
ausgezahlten Kapitals.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, verringern
wir die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die garantierte
Mindestwaisenrente nach versicherungsmathematischen Grund-
satzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

d) Besonderheit bei einer temporédren Rente

Wenn Sie sich fiir eine temporare Rente nach Ziffer 9.3 entschie-
den haben, ermitteln wir das auszuzahlende Kapital auch danach,
wie sich der Kapitalmarkt in der Zeit ab Rentenbeginn, hdchstens
in den letzten 10 Jahren, entwickelt hat. Auf Wunsch informieren
wir Sie Uber die Auswirkungen.

(3) Kapitalleistung bei vorgezogenem Rentenbeginn

Wenn Sie den vereinbarten Rentenbeginn vorgezogen haben (sie-
he Ziffer 9.1 Absatz 1), kénnen Sie zum vorgezogenen Rentenbe-
ginn statt der —ab Rentenbeginn garantierten Rente eine Kapi-
talzahlung in Héhe des nach Ziffer 8.2 berechneten Betrags verlan-
gen.

a) Voraussetzungen
Ihre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem vorgezo-
genen Rentenbeginn zugehen.

b) Auswirkungen
Mit der Kapitalzahlung zum vorgezogenen Rentenbeginn erlischt
Ihre Versicherung.

9.3 Wann kénnen Sie sich fiir eine temporére
anstelle einer lebenslangen Rente ent-
scheiden?

(1) Temporére Rente zum vereinbarten Rentenbeginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir anstelle der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 eine Rente nur
fur eine begrenzte Zeit zahlen (temporare Rente). Die Rentenzah-
lungsdauer kénnen Sie selbst wahlen.

Wir zahlen die ab Rentenbeginn garantierte temporare Rente, so-
lange die —versicherte Person lebt, langstens fir die vereinbarte
Rentenzahlungsdauer.

(2) Voraussetzungen

« |hre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

» Sowohl flr Inre Wahl einer temporaren Rente als auch fiir die
Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen, die unter an-
derem vom Alter der —versicherten Person bei Rentenbeginn
abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber die konkreten
Voraussetzungen.

3) Auswirkungen

 Die Hohe der temporéren Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn
aus dem Gesamtkapital.

« Wir berechnen die temporére Rente nach versicherungsmathe-
matischen Grundsatzen und verwenden dabei die Regelungen
und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn fir den Neu-
abschluss einer temporéren Rente vorgesehen sind.

« Die garantierte Mindestrente erlischt.

« Wenn Sie eine Kapitalzahlung fiir den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, kann sich diese andern.
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« Leistungen fur den Fall des Todes nach Rentenbeginn kdnnen
Sie nach Ziffer 9.4 andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum vereinbarten Rentenbeginn.

(5)  Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Abweichend von den
Regelungen zur Beteiligung am Uberschuss nach Beginn der Ren-
tenzahlung in Ziffer 2.2.5 gilt Folgendes:

« Sie erhalten die kompakte Uberschussrente ab Rentenbeginn
zusatzlich zu der ab Rentenbeginn garantierten temporaren
Rente.

- Die kompakte Uberschussrente besteht aus einer nicht garan-
tierten zusatzlichen beitragsfreien temporaren Rente.

Die kompakte Uberschussrente kann - im ungiinstigsten Fall - der
Hoéhe nach null sein.

Die fiir die kompakte Uberschussrente festgelegte Verzinsung
kann in den ersten Jahren der temporédren Rentenzahlung von der
Verzinsung abweichen, die fir die Untergruppe lhrer Versicherung
im Anhang des Geschéftsberichts genannt wird. Wenn fiir lhre Ver-
sicherung eine eigene Verzinsung gilt, teilen wir lhnen vor Beginn
der temporéren Rente die Hohe der eigenen Verzinsung mit sowie
den Zeitraum, in dem Sie eine eigene Verzinsung erhalten.

Die Mittel fur die Finanzierung der kompakten Uberschussrente
werden grundsétzlich der —Riickstellung fiir Beitragsriickerstat-
tung entnommen (siehe Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmit-
telbar den lberschussberechtigten Versicherungsvertragen gut ge-
schrieben werden, werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Ge-
schéftsjahres finanziert.

Wenn sich im Rahmen der jahrlichen Uberschussdeklaration (sie-
he Ziffer 2.2.2) die fiir die kompakte Uberschussrente festgelegte

Sterbetafel (—Tafeln) oder Verzinsung andert, kann sich die Héhe
der kompakten Uberschussrente erhdhen oder verringern.

Wir werden Sie bei Beginn der temporaren Rentenzahlung und bei
jeder spateren Anderung lber die Hohe der vorgenannten zusatzli-
chen Rente informieren.

Einen zugeteilten Schlussiiberschussanteil zu Beginn der tempora-
ren Rente verwenden wir als Teil des Gesamtkapitals fir die Bil-
dung der temporaren Rente nach Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie tber die Auswirkungen.

9.4 Wann kénnen Sie Leistungen fiir den Fall
des Todes nach Rentenbeginn dndern?

(1)  Anderung der Kapitalzahlung bei Tod

Wenn Sie eine Kapitalzahlung fir den Todesfall nach Rentenbe-
ginn nach Ziffer 1.3 vereinbart haben, kénnen Sie zum Rentenbe-
ginn verlangen, dass diese ohne erneute Risikoprifung erhéht
oder verringert wird.

a) Grenzen

Fur eine Anderung gelten Beschrankungen, die unter anderem
vom Alter bei Rentenbeginn und der durchschnittlichen Lebenser-
wartung und bei einer temporaren Rente nach Ziffer 9.3 zusétzlich
von der vereinbarten Rentenzahlungsdauer abhangen.

Auf Wunsch teilen wir Ihnen mit, welche Mdglichkeiten fiir Sie be-
stehen.

b) Auswirkungen

« Wenn die Kapitalzahlung bei Tod erhéht wird, muss méglicher-
weise eine Zuzahlung geleistet werden.
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» Wenn die Kapitalzahlung bei Tod reduziert wird oder wenn Sie
eine notwendige Zuzahlung nicht zahlen wollen, verandert sich
die garantierte Mindestrente nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

- Die Hohe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann
sich &ndern.

»  Wir berechnen die Zuzahlung nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(2) Einschluss eines Bausteins Hinterbliebenenrente
Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen
haben, kdnnen Sie den Einschluss einer Hinterbliebenenrente zum
Rentenbeginn verlangen. Eine Risikoprifung nehmen wir nicht vor.

a) Voraussetzungen

 Die neue Hinterbliebenenrente ist nicht héher als die —ab Ren-
tenbeginn garantierte Rente aus dem Baustein Altersvorsorge
bei Rentenbeginn.

« Sie haben sich nicht flr eine temporére Rente nach Ziffer 9.3
entschieden.

b) Auswirkungen

 Fir den neu eingeschlossenen Baustein gelten die Versiche-
rungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeit-
punkt des nachtraglichen Einschlusses hierfiir vorgesehen sind.

+ Die Hohe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann
sich durch den Einschluss &ndern; sie kann sich verringern.
Wenn Sie eine Kapitalzahlung fur den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, &ndert sich diese dadurch ebenfalls.

+ Durch den Einschluss kann die garantierte Mindestrente sinken.
Wir berechnen diese nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Ab-
satz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

3) Ausschluss einer Kapitalzahlung bei Tod oder eines
Bausteins Hinterbliebenenrente

Wenn Sie eine Kapitalzahlung flr den Todesfall nach Rentenbe-

ginn nach Ziffer 1.3 oder einen Baustein Hinterbliebenenrente ver-

einbart haben, kénnen Sie diese zum Rentenbeginn ausschlieBen.

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen
haben, kénnen Sie in diesen Fallen als Todesfallleistung die Zah-
lung des Gesamtkapitals abzuglich bereits gezahlter Gesamtrenten
aus dem Baustein Altersvorsorge nach Ziffer 2.2.5 Absatz 1 verlan-
gen, wenn wir eine solche Todesfallleistung zum Zeitpunkt des
Rentenbeginns bei neu abzuschlieBenden vergleichbaren Renten-
versicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung anbieten
(siehe Ziffer 1.4 Absatz 3 a)). Die Gesamtrenten beinhalten auch
die Leistungen aus der Uberschussbeteiligung.

Sowohl durch den Ausschluss einer Kapitalzahlung bei Tod nach
Rentenbeginn oder eines Bausteins Hinterbliebenenrente als auch
durch die gegebenenfalls neue Todesfallleistung kann sich die H6-
he der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 andern.

Ebenso kann sich dadurch die garantierte Mindestrente andern.
Wir berechnen diese nach versicherungsmathematischen Grund-
satzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(4) Frist

Ihre Mitteilung beziiglich einer Anderung nach den Absatzen 1 bis
3 muss uns spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Renten-
beginn zugehen.
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9.5 Wann kénnen Sie wihrend der Aufschub-
dauer eine Hinterbliebenenvorsorge ohne
Risikopriifung einschlieBen?

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenvorsorge abgeschlos-
sen haben, kénnen Sie wahrend der —Aufschubdauer entweder
einen Baustein Kapital bei Tod oder einen Baustein Hinterbliebe-
nenrente ohne Risikopriifung zu den unter Absatz 1 genannten An-
lassen einschlieBen.

(1) Anlasse fiir den Einschluss

« Geburt eines Kindes der —versicherten Person oder Adoption
eines Minderjahrigen durch die versicherte Person,

- Aufnahme einer selbststandigen beruflichen Tatigkeit der versi-
cherten Person, wenn diese die Mitgliedschaft in einer fir den
Beruf zustandigen Kammer erfordert,

» Beendigung der Berufsausbildung oder Start ins Berufsleben
der versicherten Person oder

» Aufnahme eines Darlehens der versicherten Person zur Finan-
zierung einer Immobilie, die mindestens einen Wert von 100.000
EUR hat.

(2) Voraussetzungen

- Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusatzlichen Auf-
schubdauer.

« Sie missen den Einschluss des weiteren Bausteins innerhalb
von 6 Monaten seit Eintritt eines der genannten Anlasse verlan-
gen und uns den Anlass nachweisen. Die Anlasse missen wah-
rend der Versicherungsdauer eingetreten sein.

« Die —versicherte Person ist —rechnungsmaBig nicht &lter als
40 Jahre.

« Die —versicherte Person ist nicht —berufsunféhig oder
—dienstunféhig.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Bausteine
Berufsunféhigkeitsvorsorge mit Dienstunfahigkeitsabsicherung
abgeschlossen haben, diirfen Sie aus diesen Bausteinen keine
Leistung erhalten.

« Wir haben bisher jeden Antrag auf eine Versicherung auf das
Leben der —versicherten Person zu normalen Bedingungen
angenommen.

« Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschlieBen
wollen, gilt zudem die Voraussetzung, dass Sie sich nicht fir ei-
ne temporare Rente nach Ziffer 9.3 entschieden haben.

(3) Grenzen

Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod einschlieBen,

« muss das Kapital bei Tod mindestens 100 Prozent der Summe
der vereinbarten Beitrage zur Alters- und Hinterbliebenenvorsor-
ge betragen,

« darf das Kapital bei Tod héchstens 50.000 EUR betragen.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschlieBen,

« miussen die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten bei Tod
der —versicherten Person vor und nach Rentenbeginn min-
destens 30 Prozent der Héhe der garantierten Mindestrente zur
Altersvorsorge betragen,

- dirfen die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten bei Tod
der versicherten Person vor und nach Rentenbeginn maximal
100 Prozent der H6he der garantierten Mindestrente zur Alters-
vorsorge betragen,

- darf die garantierte Mindesthinterbliebenenrente bei Tod der ver-
sicherten Person nach Rentenbeginn héchstens so hoch sein
wie die garantierte Mindesthinterbliebenenrente bei Tod der ver-
sicherten Person vor Rentenbeginn,

« dirfen die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten bei Tod
der versicherten Person vor und nach Rentenbeginn maximal
6.000 EUR jahrlich betragen.

(4) Auswirkungen

« Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente oder einen Bau-
stein Kapital bei Tod einschlieBen, gelten jeweils die Versiche-
rungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeit-
punkt des nachtraglichen Einschlusses hierfiir vorgesehen sind.

« Durch den Einschluss entféllt die Leistung bei Tod nach Ziffer
1.2 Absatz 1 a).
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Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.6 Wann kénnen Sie einen Versicherungs-

schutz fiir den Pflegefall einschlieBen?

Sie kénnen verlangen, dass wir zum Rentenbeginn in Ihre Versi-
cherung einen Versicherungsschutz fir den Pflegefall einschlie-
Ben. Eine Risikopriifung nehmen wir nicht vor.

(1) Voraussetzungen

Ihre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

Sie haben sich nicht flr eine temporére Rente nach Ziffer 9.3
entschieden.

Als widerruflich Bezugsberechtigten oder als unwiderruflich Be-
zugsberechtigten fir den Erlebensfall und fiir den Todesfall be-
nennen Sie oder haben Sie bereits die —versicherte Person
oder einen nahen Angehdrigen der versicherten Person geman
§ 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abgabenord-
nung (AO) benannt (zum Beispiel Ehegatte, eingetragener Le-
benspartner, Lebensgefahrte, Verwandte in gerader Linie, Ge-
schwister).

Darlber hinaus gelten weitere Voraussetzungen, die wir lhnen
auf Wunsch gern mitteilen.

(2) Auswirkungen

Es gelten die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrund-
lagen, die zum Zeitpunkt des nachtraglichen Einschlusses hier-
far vorgesehen sind.

Die versicherten Leistungen kénnen sich andern.

Die garantierte Mindestrente berechnen wir nach versicherungs-
mathematischen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen
nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.7 Wann kénnen Sie nachtréaglich einen Bau-

stein Beitragsbefreiung bei Berufsunféhig-
keit mit Wartezeit einschlieBen?

Wenn Sie noch keinen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfa-
higkeit mit Wartezeit abgeschlossen haben, kénnen Sie wahrend
der —Aufschubdauer innerhalb der ersten 12 Monate nach Versi-
cherungsbeginn einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfa-
higkeit mit Wartezeit einschlieBen. Wir nehmen vor dem Ein-
schluss keine Risikopriifung vor. Sie mlssen uns in jedem Fall An-

« Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit entspricht
der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden Beitragszah-
lungsdauer des Bausteins Altersvorsorge.

« Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit betragt
mindestens 10 volle —Versicherungsjahre.

« Als Bezugsberechtigten fir den Erlebensfall benennen Sie eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt.

(2) Auswirkungen

» Wir berechnen die Beitrage fir den neu eingeschlossenen Bau-
stein Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit nach
versicherungsmathematischen Grundséatzen. Es gelten jeweils
die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die
zum Zeitpunkt des nachtraglichen Einschlusses hierfir vorgese-
hen sind.

- Die Beitrage fur den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfa-
higkeit mit Wartezeit sind entsprechend der vereinbarten Bei-
tragszahlung fur die Beitrdge des Bausteins Altersvorsorge zu
zahlen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.8 Wann kdnnen Sie nachtréglich einen Bau-
stein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder
Dienstunféhigkeit mit Wartezeit einschlie-
Ben?

Wenn Sie noch keinen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder
Dienstunfahigkeit mit Wartezeit abgeschlossen haben, kénnen Sie
wahrend der —Aufschubdauer innerhalb der ersten 12 Monate
nach Versicherungsbeginn einen Baustein Beitragsbefreiung bei
Berufs- oder Dienstunféhigkeit mit Wartezeit einschlieBen. Wir
nehmen vor dem Einschluss keine Risikopriifung vor. Sie missen
uns in jedem Fall Angaben zur angestrebten oder ausgelbten be-
ruflichen Tatigkeit der —versicherten Person machen. Wenn Sie
den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit
mit Wartezeit als Nichtrauchertarif einschlieBen mdchten, missen
Sie uns Angaben zum Rauchverhalten der —versicherten Person
machen, sofern diese —rechnungsmaBig mindestens 15 Jahre alt
ist.

Ein nachtraglicher Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei
Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Wartezeit ist nicht méglich,
wenn lhre Versicherung durch Erhéhung, Umwandlung oder Erset-
zung einer anderen Versicherung zustande gekommen ist.

(1) Voraussetzungen
« Sie haben zu lhrer Versicherung keine weiteren Bausteine ab-

gaben zur angestrebten oder ausgelbten beruflichen Tatigkeit der

—versicherten Person machen. Wenn Sie den Baustein Beitrags-

befreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit als Nichtrauchertarif
einschlieBen méchten, missen Sie uns Angaben zum Rauchver-
halten der —versicherten Person machen, sofern diese —rech-
nungsmaBig mindestens 15 Jahre alt ist.

Ein nachtréaglicher Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei
Berufsunféhigkeit mit Wartezeit ist nicht méglich, wenn Ihre Versi-
cherung durch Erhéhung, Umwandlung oder Ersetzung einer an-
deren Versicherung zustande gekommen ist.

(1) Voraussetzungen

» Sie haben zu Ihrer Versicherung keine weiteren Bausteine ab-
geschlossen.

« Sie haben fir lhre Versicherung laufende Beitragszahlung ver-
einbart und die Versicherung nicht nach Ziffer 7.1 beitragsfrei
gestellt.

- Der monatliche Beitrag lhres Bausteins Altersvorsorge betragt
maximal 250 EUR.

» Die —versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Bei-

tragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit nicht —be-
rufsunfahig.

E---A0170Z0 (022) 12/2025

geschlossen.

Sie haben fir Ihre Versicherung laufende Beitragszahlung ver-
einbart und die Versicherung nicht nach Ziffer 7.1 beitragsfrei
gestellt.

Der monatliche Beitrag lhres Bausteins Altersvorsorge betragt
maximal 250 EUR.

Die —versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Bei-
tragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Wartezeit
nicht —berufsunféhig oder —dienstunfihig.

Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Warte-
zeit entspricht der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleiben-
den Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge.

Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Warte-
zeit betragt mindestens 10 volle —Versicherungsjahre.

Als Bezugsberechtigten fir den Erlebensfall benennen Sie eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt.

(2) Auswirkungen

Wir berechnen die Beitrage fir den neu eingeschlossenen Bau-
stein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit
Wartezeit nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Es
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gelten jeweils die Versicherungsbedingungen und Rechnungs-
grundlagen, die zum Zeitpunkt des nachtraglichen Einschlusses
hierflir vorgesehen sind.

 Die Beitrage fir den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder
Dienstunfahigkeit mit Wartezeit sind entsprechend der verein-
barten Beitragszahlung fiir die Beitrage des Bausteins Altersvor-
sorge zu zahlen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.9 Wann kénnen Sie lhren Beitrag erhéhen?

(1) Erhéhung des Beitrags vor Rentenbeginn
Wenn Sie zu lhrer Versicherung laufende Beitrage zahlen, kénnen
Sie vor Rentenbeginn Ihren Beitrag erhéhen.

a) Voraussetzungen

- Eine Erhdhung des Beitrags ist ab dem 3. Monat nach Versiche-
rungsbeginn méglich.

 Der jahrliche Beitrag lhres Bausteins Altersvorsorge darf ein-
schlieBlich der Beitragserhéhungen 48.000 EUR nicht lberstei-
gen.

- Eine Erhéhung des Beitrags ist bis zu 3 Jahre vor Ablauf der

— Aufschubdauer mdglich.

Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusatzlichen Auf-

schubdauer.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Bausteine
Berufsunféhigkeitsvorsorge mit Dienstunfahigkeitsabsicherung
und gegebenenfalls einen erganzend versicherten Baustein
Pflegezusatzrente oder einen Baustein Kindervorsorge bzw.
Pflegevorsorge abgeschlossen haben, ist die Erhéhung des Bei-
trags ausgeschlossen, solange wegen Berufs- oder Dienstunfa-
higkeit oder Pflegebedurftigkeit oder aufgrund von Leistungen
wegen Krankschreibung oder Leistungen wegen Krebs lhre Bei-
tragszahlungspflicht ganz oder teilweise entféllt. Erhéhungen,
die nach dem Termin, ab dem Leistungen aus diesen Baustei-
nen erbracht werden missen, aber noch vor Anerkennung der
Berufs- oder Dienstunféahigkeit oder Pflegebedirftigkeit oder vor
Anerkennung von Leistungen wegen Krankschreibung oder
Leistungen wegen Krebs durchgefiihrt worden sind, werden
rickgangig gemacht.

- Hat die —versicherte Person das 49. Lebensjahr vollendet, gilt
auBerdem:

o Der Erhdhungsbetrag pro — Versicherungsjahr (inklusive dy-
namischem Zuwachs) darf 20 Prozent |hres Beitrags fur den
Baustein Altersvorsorge, den Sie bei Vertragsschluss bzw.
zum Ende des vorangegangenen Versicherungsjahres ge-
zahlt haben, nicht lbersteigen. Dartiber hinaus kann der zu-
klinftige Beitrag um seit Vertragsschluss nicht vorgenommene
Erhéhungen, im Rahmen der in Satz 1 beschriebenen Erho-
hungsméglichkeiten, angehoben werden. Nicht vorgenomme-
ne Erhéhungen sind Erhéhungen nach den Regelungen die-
ses Absatzes und Erhéhungen aus dynamischem Zuwachs.

o Erhéhungen des Beitrags sind nur insoweit mdéglich, als samt-
liche Erhéhungen (inklusive dynamischem Zuwachs und ge-
leisteten Zuzahlungen nach Ziffer 9.10) eine angenommene
jahrliche Beitragserh6hung des Bausteins Altersvorsorge um
20 Prozent wahrend der gesamten Vertragsdauer nicht Uber-
steigen.

Eine Erhéhung des Beitrags ist grundséatzlich nur méglich, solange
die —versicherte Person —rechnungsmaBig nicht alter als 67
Jahre ist.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber Ihren maximal mdglichen Er-
héhungsbetrag.

b) Auswirkungen

« Bei einer Erhéhung des Beitrags nehmen wir grundséatzlich kei-
ne Risikoprufung vor. Eine Risikoprifung nehmen wir jedoch
vor, wenn Sie weitere Bausteine abgeschlossen haben, die
nach Absatz c¢) ebenfalls erhéht werden und die Summe aus
dem gewdinschten jahrlichen Erhéhungsbetrag und der Erho-
hungsbetrage aus den letzten 4 Jahren zuvor mindestens 3.000
EUR betragt. Berlcksichtigt werden bei dieser Betrachtung alle

E---A0170Z0 (022) 12/2025

auf das Leben derselben —versicherten Person bestehenden
Vertrage, die weitere Bausteine nach Absatz c) enthalten.

- Die Erhéhung des Beitrags fuhrt zu einer Erhéhung der garan-
tierten Mindestrente nach Absatz 2. Sie flihrt auBerdem zu einer
Erhéhung des Garantiekapitals mindestens um den bei Ver-
tragsschluss vereinbarten —Garantieprozentsatz der Summe
der zusatzlichen Beitrage ohne die Beitrage fur etwa einge-
schlossene weitere Bausteine.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein

« Hinterbliebenenrente,

« Waisenrente,

« Kapital bei Tod,

« Kindervorsorge,

- Kapital bei Unfalltod,

« Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit,

« Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit,

« Beitragsbefreiung bei Pflegebediirftigkeit des Kindes oder

 Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit oder Tod des Versor-
gers

abgeschlossen haben, erhéhen sich die Leistungen aus diesen

Bausteinen ebenfalls durch die Erhéhung des Beitrags. Insbeson-

dere erhdhen sich auch die garantierten Mindesthinterbliebenen-

renten und gegebenenfalls die garantierten Mindestwaisenrenten.

Die Verhaltnisse der garantierten Mindesthinterbliebenenrenten

und gegebenenfalls der garantierten Mindestwaisenrenten zur ga-

rantierten Mindestrente aus dem Baustein Altersvorsorge bleiben

unverandert. Leistungen aus den Bausteinen Berufsunfahigkeits-

rente, Berufs- oder Dienstunfahigkeitsrente und einem gegebenen-

falls ergénzend versicherten Baustein Pflegezusatzrente oder ei-

nem Baustein Kinderpflegerente erhéhen sich nicht.

(2) Rechnungsgrundlagen fiir die Erh6hung der Leistun-
gen

Die Erhéhung der garantierten Mindestrente und gegebenenfalls

der garantierten Mindesthinterbliebenenrente und der garantierten

Mindestwaisenrenten berechnen wir nach versicherungsmathema-

tischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4

Absatz 2.

Fir die in den Erhéhungsbeitrag einkalkulierten Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten (—Kosten) gelten die
Regelungen nach Ziffer 6.1 Abséatze 1 und 2 a).

Die Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine erhéhen sich
nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gelten
die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Auf Wunsch informieren
wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(3) Erhéhungstermin
Erhéhungstermin fur den Beitrag und alle Leistungen ist der 1. Tag
der nachfolgenden Versicherungsperiode.

9.10 Wann kénnen Sie Zuzahlungen leisten?

(1) Zuzahlungen vor Rentenbeginn
Sie kdnnen vor Rentenbeginn eine Zuzahlung leisten. Eine Risiko-
prifung nehmen wir nicht vor.

a) Voraussetzungen

« Die einzelne Zuzahlung muss mindestens 500 EUR betragen.

« Die Summe der Zuzahlungen eines —Versicherungsjahres
darf héchstens 30.000 EUR betragen.

« Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusatzlichen Auf-
schubdauer.

b) Weitere Voraussetzungen bei vereinbarter laufender
Beitragszahlung

Wenn Sie laufende Beitragszahlung vereinbart haben, gilt zusatz-

lich:

e Zuzahlungen innerhalb eines —Versicherungsjahres dirfen in
Summe das 10-fache der fir dieses Versicherungsjahr verein-
barten Beitrage Ihres Bausteins Altersvorsorge nicht Gberschrei-
ten.
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- Seit Versicherungsbeginn sind mindestens 4 Jahre vergangen.
» Zwischen dem Zuzahlungszeitpunkt und dem vereinbarten Ren-
tenbeginn liegen mindestens 4 Jahre.

c) Auswirkungen

Die Zuzahlung fiihrt zu einer Erhéhung der garantierten Mindest-
rente nach Absatz 2. Sie fuihrt auBerdem zu einer Erhéhung des
Garantiekapitals mindestens um den bei Vertragsschluss verein-
barten —Garantieprozentsatz des Zuzahlungsbetrags. Wenn Sie
einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen
Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, ist nur der Teil des
Zuzahlungsbetrags, der auf die Altersvorsorge entféllt, entschei-
dend fir die Erhéhung des Garantiekapitals. Das Garantiekapital
erhdht sich mindestens um den bei Vertragsschluss vereinbarten
—Garantieprozentsatz des Teils des Zuzahlungsbetrags, der auf
die Altersvorsorge entfallt.

d) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, hat die
Zuzahlung folgende Auswirkungen auf diese Bausteine:

- Die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und gegebenen-
falls die garantierten Mindestwaisenrenten erhéhen sich.

 Die Verhéaltnisse der garantierten Mindesthinterbliebenenrenten
und gegebenenfalls der garantierten Mindestwaisenrenten zur
garantierten Mindestrente aus dem Baustein Altersvorsorge blei-
ben unveréandert.

 Die garantierte Mindesthinterbliebenenrente bei Tod der —ver-
sicherten Person vor Rentenbeginn darf sich héchstens um 3
Prozent der Summe der Zuzahlungen eines —Versicherungs-
jahres erhéhen.

Leistungen aus weiteren abgeschlossenen Bausteinen erh6hen
sich durch die Zuzahlung nicht.

(2) Rechnungsgrundlagen fiir die Erh6hung der Leistun-
gen

Die Zuzahlung verwenden wir als einmaligen Beitrag fir die Erhé-

hung der Leistungen.

Die Erhéhung der garantierten Mindestrente und gegebenenfalls
der garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und der garantier-
ten Mindestwaisenrenten berechnen wir nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten in Pro-
zent des Beitrags (—Kosten) finanzieren wir aus der Zuzahlung
nach Ziffer 6.1 Abséatze 1 und 2 a).

(3) Erhéhungstermin

Erhéhungstermin fur alle Leistungen ist der 1. Tag des Monats, in
dem die Zuzahlung bei uns eingeht, frihestens jedoch der 1. Tag
des Monats, in dem die Zuzahlung féllig wird.

(4)  Uberschussbeteiligung

Sie erhalten auch fiir Zuzahlungen zum Baustein Altersvorsorge ei-
ne Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Diese kann in Form von
eigenen — Uberschussanteilsitzen erfolgen, die von denjenigen
Uberschussanteilsatzen abweichen, die fir die Untergruppe lhrer
Versicherung im Anhang des Geschaftsberichts genannt werden.

Die Hohe eigener —Uberschussanteilsatze und der Zeitraum, for
den eine Zuzahlung eigene Uberschussanteilsatze erhalt, hangen
von verschiedenen Kriterien ab, insbesondere

« der verbleibenden Zeit bis zum vereinbarten Rentenbeginn,

» dem Zeitpunkt der Zuzahlung sowie

 der Zinssituation am Kapitalmarkt.

Auf Wunsch erhalten Sie vor einer Zuzahlung Informationen, ob, in
welcher Héhe und in welchem Zeitraum Sie fir die Zuzahlung ei-
gene —Uberschussanteilsatze erhalten.

Wenn die —Uberschussanteilsitze fir die Zuzahlung zum Bau-
stein Altersvorsorge von denjenigen des Bausteins Altersvorsorge
abweichen, teilen wir lhnen mit der Bestatigung der Zuzahlung die
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Hoéhe der eigenen @berschussanteilsétze mit sowie den Zeitraum,
in dem Sie eigene Uberschussanteilsatze erhalten.

9.11 Wann kénnen Sie aus lhrer Versicherung
ein Kapital enthehmen?

Sie kdnnen bis zum Rentenbeginn aus lhrer Versicherung ein Ka-
pital entnehmen. Hierflr erheben wir eine Bearbeitungsgebuhr in
Héhe von 15 EUR.

(1) Voraussetzungen

« Sie missen mindestens 500 EUR entnehmen.

« In der Versicherung muss nach Beriicksichtigung der Bearbei-
tungsgeblihr, eines nach Absatz 2 anfallenden Abzugs, eines
gegebenenfalls bestehenden Policendarlehens und der Entnah-
me ein Mindestbetrag verbleiben. Dieser Mindestbetrag wird so
bestimmt, dass im Fall einer spateren Kiindigung der Versiche-
rung der flr diesen Fall nach Ziffer 8.2 Absatz 2 vereinbarte Ab-
zug vorgenommen werden kann und nach diesem Abzug noch
eine Gesamtleistung bei Kiindigung nach Ziffer 8.2 von mindes-
tens 500 EUR verbleibt.

(2) Abzug

Wenn die innerhalb eines — Versicherungsjahres getatigten Ent-
nahmen zuzlglich anfallender Steuern den Wert von 30.000 EUR
im Versicherungsjahr nicht Gberschreiten, fallt Gber die Bearbei-
tungsgeblihr hinaus kein Abzug an.

Fur den Teil der Entnahmen eines —Versicherungsjahres, der
zuzuglich der anfallenden Steuern 30.000 EUR im Versicherungs-
jahr Gberschreitet, nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Doku-
ment "Versicherungsinformationen" ist festgelegt, in welcher Héhe
wir einen Abzug vornehmen. Dort erldutern wir [hnen auch die
Grinde fir diesen Abzug. Diese Erléauterungen finden Sie im Ab-
schnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kiindigung bis zum
Rentenbeginn?" im Unterabschnitt "Abzug bei Entnahme".

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies missen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-
gemessen ist, entfallt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.

(3) Auswirkungen

« Die Zahlungsperiode und die Héhe der zu zahlenden Betrage
andern sich durch die Entnahme nicht.

- Die Entnahme, die anfallenden Steuern, die Bearbeitungsge-
buhr und der Abzug nach Absatz 2 werden Ihrer Versicherung
entnommen. Die versicherten Leistungen nach Ziffer 1.1 Absatz
3 verringern sich nach versicherungsmathematischen Grundsat-
zen.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.

9.12 Wann kénnen Sie die Beitragszahlungs-
dauer verdndern?

(1) Verkiirzung der Beitragszahlungsdauer

Wenn zu lhrer Versicherung laufende Beitrage gezahlt werden,
kénnen Sie die Verkiirzung der Beitragszahlungsdauer um volle
Jahre verlangen.

a) Auswirkungen

« Wenn die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital und
die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und die garantier-
ten Mindestwaisenrenten aus einem gegebenenfalls abge-
schlossenen Baustein Hinterbliebenenrente und Baustein Wai-
senrente unverandert bleiben sollen, missen Sie héhere laufen-
de Beitrage zahlen.

- Wenn der laufende Beitrag unverandert bleiben soll, sinken die
garantierte Mindestrente und das Garantiekapital.

« Wenn sowohl der laufende Beitrag als auch die garantierte Min-
destrente oder das Garantiekapital unverandert bleiben sollen,
kdnnen Sie dies durch eine Zuzahlung erreichen.
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- Den neuen Beitrag, die garantierte Mindestrente, das neue Ga-
rantiekapital und die Zuzahlung berechnen wir nach versiche-
rungsmathematischen Grundsatzen.

b) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Durch die Verkiirzung verringern sich die versicherten Leistungen
weiterer abgeschlossener Bausteine. Auf Wunsch informieren wir
Sie Uber die Voraussetzungen und konkreten Auswirkungen.

(2) Verlangerung der Beitragszahlungsdauer

Wenn bei lhrer Versicherung die Beitragszahlungsdauer kirzer ist
als die —Aufschubdauer und Sie laufende Beitrage zahlen, kén-
nen Sie einmalig eine Verlangerung der Beitragszahlungsdauer um
bis zu 5 Jahre verlangen.

Die Verlangerung erfolgt unmittelbar im Anschluss an das ur-
spriingliche Ende der Beitragszahlungsdauer, jedoch nicht tber
den vereinbarten Rentenbeginn hinaus.

a) Voraussetzungen

« Zum Zeitpunkt der Verlangerung misste die —versicherte Per-
son bei uns eine vergleichbare neue Versicherung ohne er-
schwerte Bedingungen abschlieBen kénnen.

« Die —versicherte Person darf zum urspringlich vereinbarten
Ende der Beitragszahlungsdauer —rechnungsmaéBig noch
nicht 50 Jahre alt sein.

b) Auswirkungen

Durch die Verlangerung erhéhen sich die garantierte Mindestrente
und das Garantiekapital ab dem urspriinglichen Ende der Beitrags-
zahlungsdauer nach versicherungsmathematischen Grundséatzen.
Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Auf Wunsch
informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Die Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine erhéhen sich
nach versicherungsmathematischen Grundsétzen. Dabei gelten
die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Auf Wunsch informieren
wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.13 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung bei
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Elternzeit
oder beruflicher Weiterbildung voriiberge-
hend reduzieren oder voriibergehend ein-
stellen?

(1) Einstellung der Beitragszahlung (Stundung)

Sie kénnen verlangen, dass voriibergehend keine Beitrage gezahlt
werden mussen (Stundung). Die gestundeten Beitrage sind zu ei-
nem spateren Zeitpunkt nachzuzahlen.

Wenn lhr Vertrag bereits 3 Jahre besteht, stunden wir auf lhr Ver-
langen die Beitrage bei folgenden Anlassen:

 Arbeitslosigkeit,

» Kurzarbeit oder

- Elternzeit.

Die Beitrage stunden wir zinslos, solange Sie arbeitslos sind oder
sich in Kurzarbeit oder Elternzeit befinden, jedoch iber einen zu-
sammenhangenden Zeitraum langstens fir 3 Jahre. Beitrage kon-
nen bei neuen Anléssen erneut gestundet werden. Insgesamt stun-
den wir die Beitrage wahrend der gesamten Vertragslaufzeit bei
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Elternzeit hdchstens fir 6 Jahre.

Der Versicherungsschutz bleibt wahrend der Stundung grundsatz-
lich in vollem Umfang bestehen. Sollte in diesem Zeitraum der Ver-
sicherungsfall eintreten, werden die Versicherungsleistungen ledig-
lich um die nicht gezahlten Beitrage gekirzt, soweit dies rechtlich
zulassig ist. Nach Ablauf des Zeitraums der Stundung wird Ihre
Versicherung beitragspflichtig fortgefuhrt.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.
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(2) Reduzierung der Beitragszahlung (Teilbeitragszahlung)
Sie kénnen verlangen, dass voriibergehend reduzierte Beitrage
gezahlt werden (Teilbeitragszahlung). Die nicht gezahlten Beitrags-
teile sind zu einem spéteren Zeitpunkt nachzuzahlen.

Wenn fir lhren Vertrag mindestens fiir ein Jahr Beitrage gezahlt
worden sind, reduzieren wir auf lhr Verlangen die Beitrage vor-
tbergehend bei folgenden Anléssen:

- Arbeitslosigkeit,

« Kurzarbeit,

- Elternzeit oder

« berufliche Weiterbildung.

Die Beitrage reduzieren wir, solange Sie arbeitslos sind oder sich
in Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbildung befinden, je-
doch Uber einen zusammenhangenden Zeitraum langstens fiir 3
Jahre. Beitrage konnen bei neuen Anlassen erneut reduziert wer-
den. Insgesamt reduzieren wir die Beitrdge wahrend der gesamten
Vertragslaufzeit bei Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Elternzeit oder be-
ruflicher Weiterbildung héchstens fur 6 Jahre.

Der Versicherungsschutz bleibt wahrend der Teilbeitragszahlung
grundsatzlich in vollem Umfang bestehen. Sollte in diesem Zeit-
raum der Versicherungsfall eintreten, werden die Versicherungs-
leistungen lediglich um die nicht gezahlten Beitragsteile gekdrzt,
soweit dies rechtlich zulassig ist. Nach Ablauf der Teilbeitragszah-
lung wird Ihre Versicherung unter den in Absatz 4 genannten Be-
dingungen fortgefihrt.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.

(3) Nachweise

Wenn Sie eine Stundung der Beitrage nach Absatz 1 oder eine
Teilbeitragszahlung nach Absatz 2 verlangen, kénnen wir entspre-
chende Nachweise verlangen.

Sobald lhre Arbeitslosigkeit beendet ist oder Sie sich nicht mehr in
Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbildung befinden,
mussen Sie uns hierliber unverziglich informieren.

(4) Nachzahlung nicht gezahlter Beitrdge

Wenn der Stundungszeitraum abgelaufen ist, miissen Sie die in
diesem Zeitraum gestundeten Beitrage in einem Betrag beglei-
chen.

Wenn der Zeitraum der Teilbeitragszahlung abgelaufen ist, mus-
sen Sie die Summe der in diesem Zeitraum nicht gezahlten Bei-
tragsteile in einem Betrag begleichen.

Wenn Sie Ihre Versicherung wahrend des Stundungszeitraums
oder wahrend der Teilbeitragszahlung kiindigen, zahlen wir den
Rickkaufswert nach Ziffer 8.2 und einen gegebenenfalls vorhande-
nen Rickkaufswert aus abgeschlossenen weiteren Bausteinen.
Bei der Ermittlung des Riickkaufswerts beriicksichtigen wir die auf-
grund der Stundung oder Teilbeitragszahlung noch ausstehenden
Beitrage.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.14 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung her-
absetzen?

(1) Voraussetzungen

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass Ihre Versicherung mit herabgesetzten Beitragen weitergefiihrt
wird (Beitragsherabsetzung). Die Beitragsherabsetzung ist zum
Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1)
mdglich, wenn die garantierte Mindestrente nach der Beitragsher-
absetzung jahrlich mindestens 200 EUR betragt.

(2) Befristung

Sie kénnen eine unbefristete Beitragsherabsetzung verlangen oder
die Beitragsherabsetzung zeitlich bis zu 3 Jahre befristen. Bei ei-
ner Befristung informieren wir Sie rechtzeitig vor Ablauf des ge-
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wiinschten Zeitraums Uber die Wiederaufnahme der vollen Bei-
tragszahlung.

3) Auswirkungen

 Auch nach der Beitragsherabsetzung ermitteln wir die Renten
nach Ziffer 1.1 Abséatze 2 und 3.

 Die garantierte Mindestrente setzen wir herab.

« Das Garantiekapital setzen wir herab.

Die neue garantierte Mindestrente und das neue Garantiekapital
berechnen wir nach versicherungsmathematischen Grundséatzen.
Einen Abzug nehmen wir nicht vor. Auf Wunsch informieren wir Sie
Uber die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Durch die Beitragsherabsetzung verringern sich die versicherten
Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine. Auf Wunsch in-
formieren wir Sie Uber die Voraussetzungen und konkreten Auswir-
kungen.

(5) Méglichkeiten bei Wiederanhebung der Beitrdge nach
einer Beitragsherabsetzung

Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsherabsetzung lhrer Ver-
sicherung kénnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Hohe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsherabset-
zung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikopriifung durch-
fihren. Voraussetzung dafur ist, dass Sie die Beitragszahlung wie-
der erhéhen. Ziffer 7.2 Absatz 1 gilt entsprechend.

Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsherabsetzung lhrer Versicherung, kénnen Sie
verlangen, dass durch die Wiedererhéhung der Beitragszahlung
die versicherten Leistungen bis zur H6he des Versicherungsschut-
zes vor der Beitragsherabsetzung angehoben werden. Nach Ab-
lauf von 3 Jahren nach der Beitragsherabsetzung ist eine Wieder-
erhéhung der Beitragszahlung nicht mehr méglich. Den Versiche-
rungsschutz kénnen wir dann wiederherstellen, wenn die —versi-
cherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung ohne er-
schwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kdnnte.

Um nach einer Beitragsherabsetzung den Versicherungsschutz

wiederherzustellen, der vor der Beitragsherabsetzung bestanden

hat, kénnen Sie

- die Differenz zwischen den herabgesetzten Beitrdgen und den
urspriinglich vereinbarten Beitragen, die auf die Dauer der Bei-
tragsherabsetzung entfallt, begleichen oder

+ hoéhere laufende Beitréage zahlen.

Stattdessen kdnnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsherabsetzung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder erhéhen. Die ga-
rantierte Mindestrente und das Garantiekapital berechnen wir nach
versicherungsmathematischen Grundsatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrage und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsétzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1 a). Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie Uber die Auswirkungen.

Die Ziffer 7.2 Absatz 4 gilt entsprechend.

9.15 Wann kénnen Sie weitere Leistungsfor-
men vereinbaren?

Wenn wir zum Rentenbeginn weitere Leistungsformen in Bezug
auf die Rente oder die Kapitalleistung flr Ihren Vertrag anbieten,
informieren wir Sie rechtzeitig zum vereinbarten Rentenbeginn. Sie
kénnen diese dann mit uns vereinbaren.

(1) Voraussetzungen
Die genauen Voraussetzungen teilen wir lhnen mit, wenn wir Sie
Uber die weiteren Leistungsformen informieren.
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(2) Auswirkungen

- Es gelten die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrund-
lagen, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung fiir die weiteren Leis-
tungsformen vorgesehen sind.

- Die versicherten Leistungen und die garantierte Mindestrente
kénnen sich andern.

- Die genauen Auswirkungen teilen wir Ihnen mit, wenn wir Sie
Uber die weiteren Leistungsformen informieren.

10. Abdnderungen zum Baustein Altersvorsor-
ge - Zukunftsrente Perspektive E170

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Ab&nderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kdnnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder lhrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fir die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abanderung ZR1: Vereinbarte Uberschussver-
wendung Auszahlung der Uberschussanteile ent-
sprechend der Rentenzahlungsweise ab Renten-
beginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Hohe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Héhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
bei legen wir die jeweils festgelegten —Uberschussanteilsatze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgrdBe zugrunde.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung zu.

—BezugsgroBe fir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jahrlichen Uberschussanteile

Die jahrlichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge
zahlen wir zusammen mit der Rente fur die Altersvorsorge entspre-
chend deren Zahlungsweise aus. Gleiches gilt fiir Uberschussan-
teile aus weiteren Bausteinen, wenn in den fir Ihre Bausteine gel-
tenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist.

Die jahrlichen Uberschussanteile zahlen wir erstmals ein Jahr nach
Beginn der Rentenzahlung aus.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kdnnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Mdéglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. lhre Erklarung muss uns
spéatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."
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Abanderung ZR2: Vereinbarte Uberschussver-
wendung Zusatzrente ab Rentenbeginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Héhe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Hohe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
bei legen wir die jeweils festgelegten — Uberschussanteilsitze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgréBe zugrunde.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung zu.

—BezugsgroBe fir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jihrlichen Uberschussanteile

Mit den jahrlichen Uberschussanteilen Ihres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kos-
ten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) jahrlich zum Jahrestag des Be-
ginns der Rentenzahlung eine zusétzliche beitragsfreie garantierte
Rente (Zusatzrente). Gleiches gilt fir Uberschussanteile aus weite-
ren Bausteinen, wenn in den fir lhre Bausteine geltenden Rege-
lungen nichts anderes festgelegt ist.

Die Zusatzrente besteht aus einer zuséatzlichen Rente aus dem
Baustein Altersvorsorge. Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls einen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, enthélt die Zusatzrente auch eine Hinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls eine Waisenrente. Deren Verhaltnis-
se zur Rente aus dem Baustein Altersvorsorge stimmen mit den
entsprechenden Verhaltnissen bei Rentenbeginn Gberein.

Die Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu der —ab Rentenbe-
ginn garantierten Rente, erstmals ein Jahr nach Beginn der Ren-
tenzahlung.

Die Zusatzrente ist wie die —ab Rentenbeginn garantierte Rente
selbst durch eine zusatzliche beitragsfreie Leistung am Uber-
schuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhéhungen aus der
Zusatzrente nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
bei verwenden wir fiir die Berechnung der hinzukommenden Leis-
tungen grundséatzlich die Rechnungsgrundlagen, die wir bei Ren-
tenbeginn zugrunde gelegt haben, sowie die zum Zeitpunkt des
Abschlusses lhres Vertrags zugrunde gelegten Prozentséatze der
—Kosten des Bausteins Altersvorsorge nach Ziffer 6.1 Absatz 2
b).

Wenn zum Erhéhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) fir die Berechnung der — De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Rentenversicherungen im Sinne von Ziffer 1.4 Absatz 3 a) andere
Rechnungsgrundlagen gelten, kénnen wir fir die Leistungserhé-
hungen aus der Zusatzrente auch diese verwenden. Wenn sich
nach einer Leistungserhéhung aus der Zusatzrente die flr die Be-
rechnung der —Deckungsriickstellung geltenden Rechnungs-
grundlagen erneut andern, kénnen wir fir weitere Leistungserhé-
hungen aus der Zusatzrente die gednderten Rechnungsgrundla-
gen verwenden oder die bei der letzten Leistungserh6hung aus der
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Zusatzrente zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehal-
ten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ren-
tenbeginn oder bei der letzten Leistungserhdhung aus der Zusatz-
rente, werden wir Sie hierliber informieren.

Die zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags zugrunde ge-
legten Prozentséatze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) bleiben unverandert.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kdnnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Mdéglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. Ihre Erklarung muss uns
spéatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Ziffer 9.3 Absatz 4 wird bei Wahl einer temporaren Rente ersetzt
durch:

"(4) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporéren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uber-
schussanteilsatze fur lhre Versicherung kénnen in den ersten
Jahren der temporéren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fiir die Untergruppe lhrer Versi-
cherung im Anhang des Geschéaftsberichts genannt werden. Wenn
fir Ihre Versicherung eigene — Uberschussanteilsitze gelten, tei-
len wir Ihnen vor Beginn der temporaren Rente die H6he der eige-
nen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsitze erhalten.

Die Mittel fir die Uberschussanteile werden grundsétzlich der
—Riickstellung fir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den lberschussbe-
rechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschaftsjahres finanziert.

Nach Beginn der Rentenzahlung finanzieren wir mit den jahrlichen
Uberschussanteilen Ihrer temporaren Rente jahrlich zum Jahrestag
des Beginns der Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskos-
ten (—Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zusatzliche bei-
tragsfreie garantierte temporare Rente (temporare Zusatzrente).

Die temporare Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu der ab Ren-
tenbeginn garantierten temporaren Rente, erstmals ein Jahr nach
Beginn der Rentenzahlung.

Die jeweiligen temporaren Zusatzrenten sind wie die temporare
Rente selbst durch beitragsfreie temporare Zusatzrenten am Uber-
schuss beteiligt.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."

Abanderung ZR3: Vereinbarte Uberschussver-
wendung kombinierte Uberschussrente ab Ren-
tenbeginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Wenn Sie fiir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn
eine kombinierte Uberschussrente vereinbart haben, gilt Folgen-
des:

« Sie erhalten die kombinierte Uberschussrente ab Rentenbeginn
zusétzlich zu der —ab Rentenbeginn garantierten Rente.

- Die kombinierte Uberschussrente besteht aus einer nicht garan-
tierten zusétzlichen Rente aus dem Baustein Altersvorsorge so-
wie nicht garantierten jahrlichen Rentenerhéhungen, die in Pro-
zent der im Vorjahr erreichten Gesamtrente aus dem Baustein
Altersvorsorge festgelegt werden; die jahrlichen Rentenerhéhun-
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gen setzen dabei zu Beginn des 6. Jahres nach Beginn der Ren-
tenzahlung ein.

Die kombinierte Uberschussrente kann - im ungiinstigsten Fall -
der Héhe nach null sein.

(1) Ermittlung der kombinierten Uberschussrente

Die Héhe der kombinierten Uberschussrente ermitteln wir, indem
wir sie als Differenz aus der Gesamtrente und der —ab Rentenbe-
ginn garantierten Rente berechnen.

Die Gesamtrente zu Rentenbeginn ermitteln wir dabei aus dem
Gesamtkapital nach Ziffer 1.1 Absatz 3 mit der fiir die kombinierte
Uberschussrente festgelegten Sterbetafel (—Tafeln) und Verzin-
sung unter Berlicksichtigung der Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b). Dabei berucksichtigen wir die nicht ga-
rantierten jahrlichen Rentenerh6hungen. Die fir die kombinierte
Uberschussrente festgelegte Sterbetafel (—Tafeln) und Verzin-
sung kdnnen Sie dem Anhang des Geschaftsberichts entnehmen.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, enthalt die
kombinierte Uberschussrente auch eine Hinterbliebenenrente und
gegebenenfalls eine Waisenrente. Das Verhaltnis der Gesamthin-
terbliebenenrente und gegebenenfalls der Gesamtwaisenrente zur
Gesamtrente aus dem Baustein Altersvorsorge stimmt mit dem
Verhaltnis der jeweils garantierten Renten bei Rentenbeginn Gber-
ein.

(2) Anderung der Rechnungsgrundlagen fiir die kombinierte

Uberschussrente

Wenn sich im Rahmen der jahrlichen Uberschussdeklaration (sie-

he Ziffer 2.2.2) die fiir die kombinierte Uberschussrente festgelegte

Sterbetafel (—Tafeln) oder Verzinsung andert,

» konnen die kinftigen jéhrlichen Rentenerhéhungen héher oder
geringer als zuvor ausfallen oder sogar entfallen und

- kann sich die Héhe der kombinierten Uberschussrente erhdhen
oder verringern.

Wir werden Sie bei Beginn der Rentenzahlung und bei jeder spate-
ren Anderung Uber die Héhe der vorgenannten zuséatzlichen Rente
und den Prozentsatz der Rentenerhéhung informieren.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. Ihre Erklarung muss uns
spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Abanderung ZR4: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Die Worte "Versicherung" und "Vertrag" beziehen sich auf die ein-
zelne (Teil-)Versicherung, nicht aber auf den Gruppenvertrag. Dies
gilt insbesondere hinsichtlich der Versicherungsleistung und der
Fristen.

Ziffer 1.1 Absatz 2 3. Textabschnitt wird ersetzt durch:

"Wenn die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnete Rente
geringer ist als die in lhrer Versicherungsbescheinigung genannte
garantierte Mindestrente, zahlen wir die garantierte Mindestrente."

Ziffer 1.1 Absatz 3 3. Textabschnitt wird ersetzt durch:

"Zum Rentenbeginn steht bei vereinbarungsgemaBer Beitragszah-
lung als —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge min-
destens das in lhrer Versicherungsbescheinigung genannte Garan-
tiekapital fur die Bildung der Rente nach Absatz 1 zur Verfligung.
Das Garantiekapital umfasst mindestens den bei Vertragsschluss
vereinbarten —Garantieprozentsatz der Summe der vereinbarten
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Beitrage zur Altersvorsorge. Ein das Garantiekapital Gbersteigen-
des —Deckungskapital kénnen wir nicht zusagen."

Ziffer 1.1 Absatz 3 letzter Satz wird ersetzt durch:

"Den vereinbarten —Garantieprozentsatz nennen wir Ihnen in lh-
rer Versicherungsbescheinigung."

Abanderung ZR5: Die Versicherung ist im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung abge-
schlossen.

Ziffer 3.1 Absatze 3 bis 5 werden ersetzt durch:

"(3) Abtretung und Verpfandung von Anspriichen

Sie kénnen lhre Anspriiche aus Ihrem Vertrag auch abtreten oder
verpfanden, wenn derartige Verfligungen rechtlich méglich sind,
gegebenenfalls bedarf es hierzu zuséatzlich einer Zustimmung Drit-
ter.

(4) Textform

Die Einrdumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe Ab-
satze 1 und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfandung von An-
spriichen aus lhrem Vertrag (siehe Absatz 3) sind uns gegeniber
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte
in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) angezeigt hat. Der bisheri-
ge Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es kénnen aber auch andere
Personen sein, wenn Sie vorher bindende Verfiigungen vorgenom-
men haben."

Ziffer 7.1 Absatz 2 wird ersetzt durch:

"(2) Mindestversicherungsleistung

Wir fihren lhre Versicherung mit der nach Absatz 4 berechneten
beitragsfreien garantierten Mindestrente weiter, wenn diese die
zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung maBgebliche Wertgrenze fiir
Renten nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG)
Ubersteigt.

Wenn diese Leistung nicht erreicht wird, fihren wir Ihre Versiche-

rung unter folgenden Voraussetzungen weiter:

- Sie machen von Ihrem Recht auf Abfindung nach § 3 Absatz 2
Satz 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) keinen Gebrauch und

- die nach Absatz 4 berechnete beitragsfreie garantierte Mindest-
rente weist einen positiven Wert auf.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, erlischt die Versicherung
und wir zahlen, soweit vorhanden, den nach Ziffer 8.2 berechneten
Betrag."

Ziffer 7.2 Absatze 1 bis 4 werden ersetzt durch:

"(1) 6-Monats-Frist fiir die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes ohne Risikopriifung

Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung lhrer Versi-
cherung kénnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Héhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikopriifung durch-
fihren. Voraussetzung dafiir ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 4 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben und
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der
Beitragszahlung berufsunfahig ist.

(2) Frist fiir die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes
bei Elternzeit ohne Risikopriifung

Wenn die Versicherung wegen einer Elternzeit beitragsfrei gestellt
worden ist, kann die Frist zwischen Beitragsfreistellung und Wie-
deraufnahme der Beitragszahlung auch mehr als 6 Monate betra-
gen, ohne dass wir eine Risikoprifung durchfiihren. Die Beitrags-
zahlung muss jedoch spéatestens innerhalb von 3 Monaten nach
Ende der Elternzeit wiederaufgenommen werden. Wird die Eltern-
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zeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, muss die Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes jeweils innerhalb von 3 Monaten nach
Beendigung eines Abschnittes erfolgen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben und
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der
Beitragszahlung berufsunfahig ist.

(3) Allgemeine Frist fiir die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes mit Risikopriifung

Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung lhrer Versicherung, kdnnen Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 4 die versicherten Leistungen bis zur H6he des Versi-
cherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angehoben werden.
Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung ist eine
Wiederaufnahme der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Den Versicherungsschutz kénnen wir dann wiederherstellen, wenn
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung
ohne erschwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kénnte.

(4) Méglichkeiten der Wiederherstellung des Versicherungs-

schutzes

Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-

derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,

kénnen Sie

- die Beitrage begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,
oder

« hohere laufende Beitrage zahlen.

Stattdessen kdnnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Die
garantierte Mindestrente und das Garantiekapital berechnen wir
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrdge und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1 a). Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie Uber die Auswirkungen.

(5) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder einen Bau-
stein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein
Waisenrente abgeschlossen haben, ergibt sich bei Wiederaufnah-
me der Beitragszahlung eine neue Aufteilung des Gesamtbeitrags
zwischen dem Beitrag fiir die Altersvorsorge, dem Beitrag flr die
Berufsunféhigkeitsvorsorge und dem Beitrag flr die Hinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls flr die Waisenrente.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.”
Ziffer 9.6 entfallt.

Ziffer 9.7 entfallt.

Ziffer 9.8 entfallt.

Ziffer 9.9 Absatz 1 a) wird ersetzt durch:

"a) Voraussetzungen

 Eine Erh6hung des Beitrags ist ab dem 3. Monat nach Versiche-
rungsbeginn mdglich.

« Der jahrliche Beitrag lhres Bausteins Altersvorsorge darf ein-
schlieBlich der Beitragserh6hungen 48.000 EUR nicht Uberstei-
gen.

« Die —versicherte Person ist —rechnungsmaBig nicht alter als
67 Jahre.

 Eine Erhéhung des Beitrags ist bis zu 3 Jahre vor Ablauf der
— Aufschubdauer méglich.

« Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusatzlichen Auf-
schubdauer.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunféhigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, ist die Erhéhung des Beitrags ausgeschlossen, solange
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wegen Berufsunfahigkeit lhre Beitragszahlungspflicht ganz oder
teilweise entfallt. Erh6hungen, die nach dem Termin, ab dem
Leistungen aus diesen Bausteinen erbracht werden missen,
aber noch vor Anerkennung der Berufsunfahigkeit durchgefiihrt
worden sind, werden riickgangig gemacht.

Auf Wunsch informieren wir Sie Gber Ihren maximal méglichen Er-
héhungsbetrag.”

Ziffer 9.10 wird erganzt durch:

"(4) Einmalige Zuzahlung nach Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung

Bei Versicherungen, die im Rahmen der betrieblichen Altersversor-
gung abgeschlossen worden sind, kdnnen Sie die beitragsfreie ga-
rantierte Mindestrente durch eine einmalige Zuzahlung erhéhen.
Eine Risikopriifung nehmen wir nicht vor.

a) Voraussetzungen

« Die Zuzahlung muss innerhalb von 6 Monaten nach der Um-
wandlung in eine beitragsfreie Versicherung geleistet werden.

« Die Erh6hung der beitragsfreien garantierten Mindestrente kann
nur bis zur Héhe der beitragspflichtigen garantierten Mindestren-
te erfolgen, die zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung versichert
war.

b) Auswirkungen

- Wennin lhrer beitragsfreien Versicherung weitere Bausteine
enthalten sind, werden die versicherten Leistungen so angeho-
ben, dass das Verhaltnis der einzelnen Leistungen zueinander
unverandert bleibt.

« Die Zuzahlung verwenden wir als einmaligen Beitrag fur die Er-
héhung der garantierten Mindestrente und des Garantiekapitals.
Die Erhdéhung der garantierten Mindestrente berechnen wir nach
versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gelten die
Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber die konkreten Auswirkungen."

Abéanderung ZR6: Die Versicherung ist im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung abge-
schlossen und beinhaltet einen Baustein Berufs-
unfahigkeitsrente oder einen Baustein Berufs-
oder Dienstunfahigkeitsrente.

Die in Ziffer 2.2.3 Absatz 2 b) Unterabsatz bb) im 5. Textabschnitt
genannte Begrenzung bei der Berufsunfahigkeitsrente bzw. Be-
rufs- oder Dienstunfahigkeitsrente entfallt.

Abanderung ZR7: Die Versicherung ist im Rah-
men der KinderPolice Perspektive abgeschlos-
sen.

Ubertragung der Versicherungsnehmereigenschaft auf die
versicherte Person

Sie kdnnen die Versicherungsnehmereigenschaft auf die —versi-
cherte Person Ubertragen, sobald diese mindestens das 18. Le-
bensjahr vollendet hat. Damit wird die —versicherte Person unser
Vertragspartner.

Ziffer 9.10 Absatz 1 a) wird ersetzt durch:

"a) Voraussetzungen

« Die einzelne Zuzahlung muss mindestens 200 EUR betragen.

« Die Summe der Zuzahlungen eines —Versicherungsjahres
darf héchstens 30.000 EUR betragen.

« Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusatzlichen Auf-
schubdauer."

Ziffer 9.10 Absatz 1 b) wird ersetzt durch:
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"b) Weitere Voraussetzungen bei vereinbarter laufender Bei-

tragszahlung

Wenn Sie laufende Beitragszahlung vereinbart haben, gilt zusatz-

lich:

+ Zuzahlungen innerhalb eines —Versicherungsjahres dirfen in
Summe das 10-fache der fir dieses Versicherungsjahr verein-
barten Beitrdge Ihres Bausteins Altersvorsorge nicht tberschrei-
ten.

» Inden ersten 4 Jahren seit Versicherungsbeginn sowie in den
letzten 4 Jahren vor dem vereinbarten Rentenbeginn darf die
Summe der Zuzahlungen eines — Versicherungsjahres hochs-
tens 4.000 EUR betragen."

Ziffer 9 wird erganzt durch:

"9.16 Wann kénnen Sie eine Kinderpflegerente
einschlieBen?

Wenn Sie noch keinen Baustein Kinderpflegerente abgeschlossen
haben, kénnen Sie diesen nachtraglich wahrend der —Aufschub-
dauer einschlieBen. Bei Einschluss einer Kinderpflegerente wird
auch der Baustein Beitragsbefreiung bei Pflegebedurftigkeit des
Kindes mit eingeschlossen. Darliber hinaus kénnen Sie einen Bau-
stein Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit oder Tod des Versor-
gers einschlieBen. Wir nehmen vor dem Einschluss eine Risikopri-
fung vor.

(1) Voraussetzungen

- Das Ergebnis der zuvor genannten Risikoprifung lasst den Ein-
schluss einer Kinderpflegerente zu.

« Wenn Sie einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfahig-
keit oder Tod des Versorgers einschlieBen mdchten, nehmen wir
zusatzlich eine Risikoprifung fur den Versorger vor. Das Ergeb-
nis dieser Risikopriifung muss den Einschluss zulassen.

 Der Zeitpunkt des Einschlusses liegt innerhalb der vereinbarten
Beitragszahlungsdauer.

» Als Bezugsberechtigten fir den Erlebensfall benennen Sie eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt.

(2) Grenzen

» Die —versicherte Person muss mindestens 6 Monate alt sein.

» Das —rechnungsmaéBige Alter der —versicherten Person
darf héchstens 16 Jahre betragen.

- Die monatliche garantierte Kinderpflegerente darf héchstens
1.500 EUR betragen.

« Wenn ein Baustein zur Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit
oder Tod des Versorgers eingeschlossen ist, darf das —rech-
nungsmaBige Alter des versicherten Versorgers héchstens 54
Jahre betragen.

« Es gelten die zeitlichen Mindest- und Hochstgrenzen.

(3) Auswirkungen

Wir berechnen die Beitrage fir die neu eingeschlossenen Baustei-
ne nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Es gelten je-
weils die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen,
die zum Zeitpunkt des nachtraglichen Einschlusses hierfiir vorge-
sehen sind.

Die Beitrage fur den Baustein Kinderpflegerente sind entsprechend
der vereinbarten Beitragszahlung fir die Beitrdge des Bausteins
Altersvorsorge zu zahlen. Wenn fir den Baustein Altersvorsorge
eine abgekurzte Beitragszahlungsdauer vereinbart wurde, ist auch
die Beitragszahlungsdauer des Bausteins Kinderpflegerente abge-
kirzt. Die Beitragszahlungsdauer des Bausteins Kinderpflegerente
entspricht dann der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden
Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."
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Abanderung ZR8: Zu der Versicherung ist keine
ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente,
aber eine im Verhaltnis zu Ziffer 1.3 abgeénderte
Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart.

Ziffer 1.3 wird ersetzt durch:

"1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

Wenn die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt, zahlen
wir das zu Rentenbeginn erreichte Gesamtkapital (siehe Ziffer 9.2)
abzliglich bereits gezahlter Gesamtrenten aus dem Baustein Al-
tersvorsorge. Die Gesamtrenten beinhalten auch die Leistungen
aus der Uberschussbeteiligung.”

Ziffer 9.4 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Anderung der Todesfallleistung nach Rentenbeginn

Sie kdnnen zum Rentenbeginn verlangen, dass die nach Ziffer 1.3
vereinbarte Todesfallleistung nach Rentenbeginn ohne Risikoprii-
fung durch eine Todesfallleistung in Héhe eines Vielfachen der ab
Rentenbeginn garantierten jahrlichen Rente abzlglich der bereits

gezahlten —ab Rentenbeginn garantierten Renten ersetzt wird.

a) Grenzen

Flr die Hohe der neuen Todesfallleistung gibt es eine Obergrenze,

die unter anderem von folgenden Faktoren abhangt:

- Alter bei Rentenbeginn,

« durchschnittliche Lebenserwartung und

« bei einer temporaren Rente nach Ziffer 9.3 zusatzlich von der
vereinbarten Rentenzahlungsdauer.

Auf Wunsch teilen wir Ihnen mit, welche Mdglichkeiten fiir Sie be-
stehen.

b) Auswirkungen
Die Hoéhe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann
sich durch die neu vereinbarte Todesfallleistung &ndern.

Die garantierte Mindestrente &ndern wir nach versicherungsmathe-
matischen Grundsétzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Fir die gednderte Leistung muss méglicherweise eine Zuzahlung
geleistet werden. Die Héhe dieser Zuzahlung berechnen wir nach
versicherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gelten die Re-
gelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."
Ziffer 9.4 Absatze 3 und 4 werden ersetzt durch:

"(3) Fristen B

Ihre Mitteilung bezliglich einer Anderung nach den Absatzen 1

oder 2 muss uns spéatestens einen Monat vor dem vereinbarten
Rentenbeginn zugehen."

Abéanderung ZR9: Vereinbarter Verzicht auf die
WahIméglichkeit zwischen einer Kapitalleistung
anstelle einer Rente nach Ziffer 9.2

Die Regelungen in den Versicherungsbedingungen, die sich auf ei-
ne Auszahlung des Gesamtkapitals zum vereinbarten Rentenbe-
ginn beziehen, gelten fur lhre Versicherung nicht.

Ziffer 9.2 entfallt.

Ziffer 9.3 entfallt.

Ziffer 9.11 entfallt.
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Abanderung ZR10: Zu dem im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung abgeschlossenen
Vertrag sind abweichende Rechnungsgrundlagen
vereinbart.

Ziffer 1.4 Absatz 1 a) wird ersetzt durch:

"a) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der garantierten

Leistungen

Zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags verwenden wir fir

die Berechnung der garantierten Mindestrente folgende Rech-

nungsgrundlagen flr den Rentenbezug:

 unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2006 R" (—Ta-
feln),

» den Rechnungszins 1,0 Prozent und

» die —Kosten des Bausteins Altersvorsorge (siehe dazu Ziffer
6.1 Absatz 2 b)).

Wenn Sie neben dem Baustein Altersvorsorge weitere Bausteine
abgeschlossen haben, verwenden wir flr die Berechnung der ga-
rantierten Leistungen dieser Bausteine weitere —Tafeln, die wir |h-
nen in den Regelungen dieser Bausteine nennen."

Ziffer 1.4 Absatz 3 a) wird erganzt durch:

- "die eine vom Geschlecht abhangige Sterbetafel (— Tafeln) vor-
sieht."

Abanderung ZR11: Vereinbarte Uberschussver-
wendung steigende Zusatzrente ab Rentenbeginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Héhe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Da-
bei legen wir die jeweils festgelegten —Uberschussanteilsatze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgréBe zugrunde.

Die Hohe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberg_chussanteile er-
mitteln wir, indem wir die jeweils festgelegten —Uberschussan-
teilsatze mit der jeweiligen —BezugsgréBe multiplizieren.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung zu.

—BezugsgroBe fir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jihrlichen Uberschussanteile

Mit den jahrlichen Uberschussanteilen lhres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kos-
ten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) jahrlich zum Jahrestag des Be-
ginns der Rentenzahlung eine zusétzliche beitragsfreie garantierte
steigende Rente (steigende Zusatzrente). Gleiches gilt fiir Uber-
schussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den fur lhre Bau-
steine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist.

Die steigende Zusatzrente besteht aus einer zusatzlichen steigen-
den Rente aus dem Baustein Altersvorsorge. Wenn Sie einen Bau-
stein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein
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Waisenrente abgeschlossen haben, enthélt die steigende Zusatz-
rente auch eine Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls eine
Waisenrente. Deren Verhaltnisse zur Rente aus dem Baustein Al-
tersvorsorge stimmen mit den entsprechenden Verhaltnissen bei
Rentenbeginn Gberein. Der Steigerungssatz der steigenden Zu-
satzrente stimmt mit dem Steigerungssatz Uberein, der firr die —ab
Rentenbeginn garantierte Rente vereinbart worden ist.

Die steigende Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu der —ab
Rentenbeginn garantierten Rente, erstmals ein Jahr nach Be-
ginn der Rentenzahlung.

Die steigende Zusatzrente ist wie die —ab Rentenbeginn garan-
tierte Rente selbst durch eine zuséatzliche beitragsfreie steigende
Leistung am Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungser-
héhungen aus der steigenden Zusatzrente nach versicherungsma-
thematischen Grundséatzen. Dabei verwenden wir flr die Berech-
nung der hinzukommenden Leistungen grundsétzlich die Rech-
nungsgrundlagen, die wir bei Rentenbeginn zugrunde gelegt ha-
ben, sowie die zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags zu-
grunde gelegten Prozentsatze der —Kosten des Bausteins Alters-
vorsorge nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b).

Wenn zum Erh&hungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) flr die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Rentenversicherungen im Sinne von Ziffer 1.4 Absatz 3 a) andere
Rechnungsgrundlagen gelten, kédnnen wir fiir die Leistungserhd-
hungen aus der steigenden Zusatzrente auch diese verwenden.
Wenn sich nach einer Leistungserhéhung aus der steigenden Zu-
satzrente die fUr die Berechnung der —Deckungsriickstellung
geltenden Rechnungsgrundlagen erneut andern, kénnen wir fir
weitere Leistungserh6hungen aus der steigenden Zusatzrente die
geanderten Rechnungsgrundlagen verwenden oder die bei der
letzten Leistungserhdhung aus der steigenden Zusatzrente zugrun-
de gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ren-
tenbeginn oder bei der letzten Leistungserhéhung aus der steigen-
den Zusatzrente, werden wir Sie hierliber informieren.

Die zum Zeitpunkt des Abschlusses |hres Vertrags zugrunde ge-
legten Prozentsatze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) bleiben unveréndert.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kdnnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. Ihre Erklarung muss uns
spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Abanderung ZR12: Vereinbarte Ube_'_rschussver-
wendung jahrliche Auszahlung der Uber-
schussanteile

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Hohe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile

Die Héhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Da-
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bei legen wir die jeweils festgelegten — Uberschussanteilsitze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgroBe zugrunde.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung zu.

—BezugsgroBe fiir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jihrlichen Uberschussanteile

Die jahrlichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge
zahlen wir einmal jahrlich zum Jahrestag des Rentenbeginns aus.
Gleiches gilt fiir Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den fiir Ihre Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes
festgelegt ist.

Die jahrlichen Uberschussanteile zahlen wir erstmals ein Jahr nach
Beginn der Rentenzahlung aus.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. lhre Erklarung muss uns
spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Abanderung ZR13: Zu der Versicherung ist eine
ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente,
aber keine im Verhaltnis zu Ziffer 1.3 abgeander-
te Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart.

Ziffer 1.1 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Lebenslange Rente

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine jahrlich steigende der Hohe nach ab diesem
Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjéhrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Falligkeitsterminen.

Die vereinbarte jahrliche Erhhung der —ab Rentenbeginn ga-
rantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wo-
bei die Erhéhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Renten-
beginn garantierten Rente festgelegt ist."

Ziffer 1.3 wird ersetzt durch:

"1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

(1) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne
Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt und Sie
 eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und
+ keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen

haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abzlglich bereits gezahl-
ter —-ab Rentenbeginn garantierter Renten. Die Teile der —ab
Rentenbeginn garantierten Renten, die auf den Steigerungen
beruhen, werden jedoch nicht abgezogen. Mit der Kapitalzahlung
erlischt die Versicherung.

(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und abge-
schlossenem Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die zuletzt lebende Person (—versicherte oder —mitversi-
cherte Person) nach Rentenbeginn stirbt und Sie

- eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und
 einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen
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haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abztglich je einer —ab
Rentenbeginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge fiir jeden Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende
Person erlebt hat. Die Teile der —ab Rentenbeginn garantierten
Renten, die auf den Steigerungen beruhen, werden jedoch nicht
abgezogen. Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung."

Ziffer 9.3 wird ersetzt durch:

"9.3 Wann kénnen Sie sich fiir eine steigende
temporéare der Hohe nach ab Rentenbeginn ga-
rantierte Rente anstelle einer steigenden lebens-
langen Rente entscheiden?

(1) Steigende temporéire Rente zum vereinbarten Rentenbe-
ginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir anstelle der steigenden lebenslangen der Héhe nach ab Ren-
tenbeginn garantierten Rente nach Ziffer 1.1 eine steigende Rente
nur flr eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporéare Rente).
Die Rentenzahlungsdauer kénnen Sie selbst wahlen.

Wir zahlen die steigende temporére der Héhe nach ab Rentenbe-
ginn garantierte Rente, solange die —versicherte Person lebt,
langstens fir die vereinbarte Rentenzahlungsdauer.

(2) Voraussetzungen

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

« Sowohl fiir lnre Wahl einer steigenden temporaren Rente als
auch fr die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen,
die unter anderem vom Alter der —versicherten Person bei
Rentenbeginn abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber
die konkreten Voraussetzungen.

(3) Auswirkungen

« Die Hohe der steigenden temporaren Rente ermitteln wir zum
Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital.

« Wir berechnen die steigende temporare Rente nach versiche-
rungsmathematischen Grundséatzen und verwenden dabei die
Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn
fir den Neuabschluss einer temporaren Rente vorgesehen sind.

- Die garantierte Mindestrente erlischt.

- Eine mitversicherte Kapitalzahlung fur den Todesfall nach Ren-
tenbeginn kann sich der Héhe nach &ndern.

« Leistungen fur den Fall des Todes nach Rentenbeginn kénnen
Sie nach Ziffer 9.4 andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie Gber die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

(5) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uber-
schussanteilsatze fur lhre Versicherung kénnen in den ersten
Jahren der temporéren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fiir die Untergruppe lhrer Versi-
cherung im Anhang des Geschaftsberichts genannt werden. Wenn
fur Ihre Versicherung eigene —Uberschussanteilsatze gelten, tei-
len wir Ihnen vor Beginn der temporaren Rente die H6he der eige-
nen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsitze erhalten.

Die Mittel firr die Uberschussanteile werden grundsatzlich der
—Riickstellung fir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den tiberschussbe-
rechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert.

Abweichend von den Regelungen fir die Uberschussbeteiligung

nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 erhalten Sie jéhrli-
che Uberschussanteile, mit denen wir nach Beginn der temporaren
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Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zusatzliche beitragsfreie garantier-
te steigende temporare Rente (steigende temporére Zusatzrente)
finanzieren.

Die steigende temporére Zusatzrente besteht aus einer zusatzli-
chen steigenden temporaren Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge. Der Steigerungssatz der steigenden temporaren Zusatzren-
te stimmt mit dem Steigerungssatz tberein, der fur die temporare
Rente vereinbart worden ist.

Die steigende temporare Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu
der ab Rentenbeginn garantierten temporaren Rente, erstmals ein
Jahr nach Beginn der Rentenzahlung.

Die steigende temporare Zusatzrente ist wie die temporére Rente
selbst durch eine zuséatzliche beitragsfreie steigende Leistung am
Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhéhung aus
der steigenden Zusatzrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die Auswirkungen."

Abanderung ZR14: Zu der Versicherung ist eine

ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente und
eine im Verhaltnis zu Ziffer 1.3 abgeanderte To-

desfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart.

Ziffer 1.1 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Lebenslange Rente

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine jahrlich steigende der Hohe nach ab diesem
Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjéhrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Falligkeitsterminen.

Die vereinbarte jahrliche Erhdhung der —ab Rentenbeginn ga-
rantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wo-
bei die Erhéhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Renten-
beginn garantierten Rente festgelegt ist."

Ziffer 1.3 wird ersetzt durch:

"1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen
haben und die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt,
zahlen wir das zu Rentenbeginn erreichte Gesamtkapital (siehe
Ziffer 9.2) abziglich bereits gezahlter Gesamtrenten aus dem Bau-
stein Altersvorsorge. Die Gesamtrenten beinhalten auch die Leis-
tungen aus der Uberschussbeteiligung. Die Teile der —ab Renten-
beginn garantierten Renten, die auf den Steigerungen beruhen,
werden jedoch nicht abgezogen."

Ziffer 9.3 wird ersetzt durch:

"9.3 Wann kénnen Sie sich fiir eine steigende
temporéare der H6he nach ab Rentenbeginn ga-
rantierte Rente anstelle einer steigenden lebens-
langen Rente entscheiden?

(1) Steigende temporéare Rente zum vereinbarten Rentenbe-
ginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir anstelle der steigenden lebenslangen der H6he nach ab Ren-
tenbeginn garantierten Rente nach Ziffer 1.1 eine steigende Rente
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nur flr eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporare Rente).
Die Rentenzahlungsdauer kénnen Sie selbst wahlen.

Wir zahlen die steigende temporare der H6he nach ab Rentenbe-
ginn garantierte Rente, solange die —versicherte Person lebt,
langstens flr die vereinbarte Rentenzahlungsdauer.

(2) Voraussetzungen

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

- Sowohl flir lhre Wahl einer steigenden temporaren Rente als
auch fir die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen,
die unter anderem vom Alter der —versicherten Person bei
Rentenbeginn abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie iber
die konkreten Voraussetzungen.

(3) Auswirkungen

« Die Hohe der steigenden temporaren Rente ermitteln wir zum
Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital.

«  Wir berechnen die steigende temporare Rente nach versiche-
rungsmathematischen Grundsatzen und verwenden dabei die
Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn
fr den Neuabschluss einer temporaren Rente vorgesehen sind.

- Die garantierte Mindestrente erlischt.

- Eine mitversicherte Kapitalzahlung fiir den Todesfall nach Ren-
tenbeginn kann sich der H6he nach andern.

- Leistungen fur den Fall des Todes nach Rentenbeginn kénnen
Sie nach Ziffer 9.4 andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

(5) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uber-
schussanteilséatze fir Ihre Versicherung kénnen in den ersten
Jahren der temporaren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fir die Untergruppe lhrer Versi-
cherung im Anhang des Geschaftsberichts genannt werden. Wenn
fir Ihre Versicherung eigene —Uberschussanteilsitze gelten, tei-
len wir Innen vor Beginn der temporéaren Rente die Hohe der eige-
nen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsatze erhalten.

Die Mittel fur die Uberschussanteile werden grundsatzlich der
—Rickstellung fiir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den lberschussbe-
rechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschaftsjahres finanziert.

Abweichend von den Regelungen fiir die Uberschussbeteiligung
nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 erhalten Sie jahrli-
che Uberschussanteile, mit denen wir nach Beginn der temporaren
Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zuséatzliche beitragsfreie garantier-
te steigende temporére Rente (steigende temporare Zusatzrente)
finanzieren.

Die steigende temporéare Zusatzrente besteht aus einer zusétzli-
chen steigenden temporaren Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge. Der Steigerungssatz der steigenden temporaren Zusatzren-
te stimmt mit dem Steigerungssatz tiberein, der fur die temporare
Rente vereinbart worden ist.

Die steigende temporére Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu
der ab Rentenbeginn garantierten temporéren Rente, erstmals ein
Jahr nach Beginn der Rentenzahlung.

Die steigende temporare Zusatzrente ist wie die temporare Rente
selbst durch eine zusatzliche beitragsfreie steigende Leistung am
Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhéhung aus
der steigenden Zusatzrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.
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Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die Auswirkungen."
Ziffer 9.4 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Anderung der Todesfallleistung nach Rentenbeginn

Sie kénnen zum Rentenbeginn verlangen, dass die nach Ziffer 1.3
vereinbarte Todesfallleistung nach Rentenbeginn ohne Risikopri-
fung durch eine Todesfallleistung in Hohe eines Vielfachen der ab
Rentenbeginn garantierten jahrlichen Rente abzlglich der bereits
gezahlten —ab Rentenbeginn garantierten Renten ersetzt wird.
Die Teile der —ab Rentenbeginn garantierten Renten, die auf
den Steigerungen beruhen, werden jedoch nicht abgezogen.

a) Grenzen

Fir die Hohe der neuen Todesfallleistung gibt es eine Obergrenze,

die unter anderem von folgenden Faktoren abhéngt:

« Alter bei Rentenbeginn,

» durchschnittliche Lebenserwartung und

 bei einer temporaren Rente nach Ziffer 9.3 zusatzlich von der
vereinbarten Rentenzahlungsdauer.

Auf Wunsch teilen wir lhnen mit, welche Méglichkeiten fur Sie be-
stehen.

b) Auswirkungen
Die Héhe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann
sich durch die neu vereinbarte Todesfallleistung &ndern.

Die garantierte Mindestrente andern wir nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Fir die gednderte Leistung muss mdéglicherweise eine Zuzahlung
geleistet werden. Die Hohe der Zuzahlung berechnen wir nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gelten die Rege-
lungen nach Ziffer 1.4 Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.
Ziffer 9.4 Absatze 3 und 4 werden ersetzt durch:

"(3) Fristen

Ihre Mitteilung beziiglich einer Anderung nach den Absatzen 1
oder 2 muss uns spatestens einen Monat vor dem vereinbarten
Rentenbeginn zugehen."

Abanderung ZR15: Zu der im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung abgeschlossenen
Versicherung ist ab Rentenbeginn keine garan-
tiert steigende Rente vereinbart.

Ziffer 9.4 Absatz 2 a) und Ziffer 9.6 Absatz 1 werden erganzt um:

» "Sie haben sich nicht fir eine steigende temporare Rente nach
Ziffer 9.16 Absatz 2 entschieden."

Ziffer 9.5 Absatz 2 wird erganzt um:

« "Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschlieBen
wollen, gilt zudem die Voraussetzung, dass Sie sich nicht fir ei-
ne steigende temporare Rente nach Ziffer 9.16 Absatz 2 ent-
schieden haben."

Ziffer 9 wird ergénzt durch:

"9.16 Wann kénnen Sie sich fiir eine steigende
der HOhe nach ab Rentenbeginn garantierte Ren-
te entscheiden?

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir fUr Ihren Vertrag ab Rentenbeginn eine steigende der Hoéhe
nach ab diesem Zeitpunkt garantierte Rente vorsehen.
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(1) Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbeginn?

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine jahrlich steigende der H6he nach ab diesem
Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjahrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Félligkeitsterminen.

Die vereinbarte jahrliche Erhéhung der —ab Rentenbeginn ga-
rantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wo-
bei die Erhéhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Renten-
beginn garantierten Rente festgelegt ist.

a) Voraussetzung
Ihre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem verein-
barten Rentenbeginn zugehen.

b) Auswirkungen

« Die Hohe der steigenden Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn
aus dem Gesamtkapital. Wir berechnen die steigende Rente
nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gelten
die Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeit-
punkt des Rentenbeginns fir neu abzuschlieBende vergleichba-
re Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung
entsprechend Ziffer 1.4 Absatz 3 a) bei uns verwenden.

« Die garantierte Mindestrente &ndern wir nach versicherungsma-
thematischen Grundséatzen unter Berlicksichtigung der garan-
tierten Rentensteigerungen. Dabei gelten die Regelungen nach
Ziffer 1.4 Absatz 2.

« Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, andern
wir die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und gegebenen-
falls die garantierte Mindestwaisenrente nach versicherungsma-
thematischen Grundséatzen unter Berlicksichtigung der garan-
tierten Rentensteigerungen. Dabei gelten die Regelungen nach
Ziffer 1.4 Absatz 2.

« Leistungen fir den Fall des Todes nach Rentenbeginn kénnen
sich nach Ziffer 9.4 andern.

- Die Verwendung der jahrlichen Uberschussanteile ab Rentenbe-
ginn kann sich andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(2) Steigende temporéire Rente

Wenn Sie sich vor dem vereinbarten Rentenbeginn fir eine stei-
gende der Héhe nach ab Rentenbeginn garantierte Rente ent-
schieden haben, kdnnen Sie vor dem vereinbarten Rentenbeginn
verlangen, dass wir anstelle der lebenslangen jahrlich steigenden
der H6he nach ab Rentenbeginn garantierten Rente nach Absatz 1
eine steigende Rente nur fur eine begrenzte Zeit zahlen (steigende
temporare Rente). Die Rentenzahlungsdauer kénnen Sie selbst
wahlen.

Wir zahlen die steigende temporare der H6he nach ab Rentenbe-
ginn garantierte Rente, solange die —versicherte Person lebt,
langstens flr die vereinbarte Rentenzahlungsdauer.

a) Voraussetzungen

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

- Sowohl fur Inre Wahl einer steigenden temporéren Rente als
auch fir die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen,
die unter anderem vom Alter der —versicherten Person bei
Rentenbeginn abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie Gber
die konkreten Voraussetzungen.

b) Auswirkungen

» Die Hohe der steigenden temporaren Rente ermitteln wir zum
Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital.

«  Wir berechnen die steigende temporare Rente nach versiche-
rungsmathematischen Grundsatzen und verwenden dabei die
Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn
fir den Neuabschluss einer temporaren Rente vorgesehen sind.

« Die garantierte Mindestrente erlischt.
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- Leistungen fir den Fall des Todes nach Rentenbeginn kénnen
Sie nach Ziffer 9.4 andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

d) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uber-
schussanteilsatze fur lhre Versicherung kdnnen in den ersten
Jahren der temporaren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fiir die Untergruppe lhrer Versi-
cherung im Anhang des Geschéftsberichts genannt werden. Wenn
fur Inre Versicherung eigene —Uberschussanteilsitze gelten, tei-
len wir Ihnen vor Beginn der temporéren Rente die H6he der eige-
nen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsatze erhalten.

Die Mittel fiir die Uberschussanteile werden grundsétzlich der
—Riickstellung fir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den iberschussbe-
rechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschaftsjahres finanziert.

Abweichend von den Regelungen fiir die Uberschussbeteiligung
nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 erhalten Sie jahrli-
che Uberschussanteile, mit denen wir nach Beginn der temporéaren
Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zusatzliche beitragsfreie garantier-
te steigende temporare Rente (steigende temporére Zusatzrente)
finanzieren.

Die steigende temporére Zusatzrente besteht aus einer zusatzli-
chen steigenden temporaren Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge. Der Steigerungssatz der steigenden temporaren Zusatzren-
te stimmt mit dem Steigerungssatz lberein, der fir die temporare
Rente vereinbart worden ist.

Die steigende temporare Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu
der ab Rentenbeginn garantieren temporaren Rente, erstmals ein
Jahr nach Beginn der Rentenzahlung.

Die steigende temporére Zusatzrente ist wie die temporare Rente
selbst durch eine zusétzliche beitragsfreie steigende Leistung am
Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhdhung aus
der steigenden Zusatzrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."

Abanderung ZR16: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags und mit vereinbarter
Uberschussverwendung Verrechnung vor Ren-
tenbeginn abgeschlossen.

Solange Beitrage gezahlt werden, gilt statt der Regelungen in Ziffer
2.2.3 Absatz 2 Folgendes:

"Die taglichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge
nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer 6.1 Ab-
satz 2 a) erhéhen zunachst das —Deckungskapital des Bausteins
Altersvorsorge.

Jeweils zu Beginn eines —Versicherungsjahres und erstmals zu
Beginn des 2. Versicherungsjahres prifen wir, ob wir Ihr Garantie-
kapital erhéhen kénnen, das zum Ende der —Aufschubdauer
mindestens zur Verfligung steht.

Daflir miissen folgende Voraussetzungen erflllt sein:
» Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ist min-
destens so hoch wie der bei Vertragsschluss vereinbarte —Ga-
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rantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur Al-
tersvorsorge zuziglich gegebenenfalls erfolgter Erhéhungen
des Garantiekapitals.

» Die Summe aus dem —Deckungskapital des Bausteins Alters-
vorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beitragen
zur Altersvorsorge, abzlglich der —Kosten in Prozent des Bei-
trags nach Ziffer 6.1 Absatze 1 a) und 2 a), ist mindestens so
hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zu-
zliglich gegebenenfalls erfolgter Erhéhungen.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, werden

 die im abgelaufenen —Versicherungsjahr zugeteilten téglichen
Uberschussanteile abziiglich Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und

- die jahrlichen Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den fur diese Bausteine geltenden Regelungen nichts ande-
res festgelegt ist,

entsprechend lhrer Zahlungsweise mit den laufenden Beitragen

verrechnet oder dem Beitragskonto des Vertragspartners gutge-

schrieben.”

Abanderung ZR18: Die Versicherung ist mit ei-
nem Sondertarif und mit einer kollektiven Hinter-
bliebenenvorsorge abgeschlossen.

Ziffer 1.1 Absatz 2 wird erganzt durch:

"Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie einen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, berechnen wir die Héhe der lebenslangen Rente
aus dem Baustein Altersvorsorge sowie die Hohe der Waisenrente
zum Zeitpunkt des Rentenbeginns nach den Satzen 3 bis 5, jedoch
ohne die Hinterbliebenenrente.

Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie keinen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, berechnen wir die Héhe der lebenslangen Rente
aus dem Baustein Altersvorsorge nach den Satzen 1 und 2."

Ziffer 1.1 Absatz 3 wird erganzt durch:

"Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie einen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, setzt sich das Gesamtkapital wie in Satz 1 und
Satz 2 beschrieben zusammen, jedoch ohne die Teile zur Hinter-
bliebenenrente.

Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie keinen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, setzt sich das Gesamtkapital nur wie in Satz 1
beschrieben zusammen."

Ziffer 9.4 entfallt.
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Teil B - Pflichten fiir alle Bausteine

Hier finden Sie wesentliche bausteinlbergreifende Pflichten und Obliegenheiten. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A.
Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemaB und vollstdndig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstande, die fiir unsere Entschei-
dung, den Vertrag Gberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlieBen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch fur Fragen nach gefahrerheblichen
Umstanden, die wir lhnen nach lhrer Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Anzeigepflicht der versicherten Person

Wenn eine andere Person als Sie versichert werden soll, ist auch
diese - neben Ihnen - fir die wahrheitsgemaBe und vollstandige
Beantwortung der in Textform gestellten Fragen verantwortlich.

c) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
stéanden fur Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung

Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den
dort genannten Voraussetzungen kénnen wir

» vom Vertrag zuriicktreten,

- von unserer Leistungspflicht frei sein,

« den Vertrag kiindigen,

 den Vertrag &ndern oder

« den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsén-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wir verzichten auf die uns nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) zustehenden Rechte zur Vertragsanderung und Kiindigung,
wenn die Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Riickkaufswert und Abzug bei Riicktritt oder Anfech-
tung
Wenn wir vom Vertrag zurlcktreten oder den Vertrag wegen arglis-
tiger Tauschung anfechten, zahlen wir, sofern Sie im Kiindigungs-
fall einen Anspruch auf einen Ruckkaufswert haben, den Ruick-
kaufswert lhrer Versicherung, der auch im Falle Ihrer Kindigung
zum Zeitpunkt des Rucktritts bzw. der Anfechtung gezahlt wirde.
Von diesem Betrag nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Doku-
ment "Versicherungsinformationen" ist festgelegt, in welcher Héhe
wir einen Abzug vornehmen. Dort erlautern wir Ihnen auch die
Griinde fir diesen Abzug. Wir sehen den Abzug als angemessen
an. Dies missen wir darlegen und beweisen. Wenn Sie uns aber
nachweisen, dass der Abzug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur
in geringerer H6he angemessen ist, entfallt der Abzug oder wir set-
zen ihn - im letzteren Fall - entsprechend herab.

c) Frist fiir die Ausiibung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Ruckiritt, zur Kindigung und zur Vertragsan-
derung erléschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als
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5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
tragt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglis-
tig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Tauschung erlischt,
wenn seit der Abgabe lhrer Vertragserklarung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) lhr Kiindigungsrecht bei Vertragsanderung

Wenn wir im Rahmen einer Vertragsédnderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhéhen oder die Gefahrabsicherung fiir einen
nicht angezeigten Umstand ausschlieBen, kdnnen Sie den Vertrag
nach MaBgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kundigen.

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Die Absétze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-

schutz nachtréglich erweitert oder wiederhergestellt wird und des-

halb eine erneute Risikoprifung erforderlich ist.

(5) Schriftformerfordernis

Die Auslibung des Rechts auf Rickiritt, Kiindigung, Anfechtung
oder Vertragsanderung bedarf der Schriftform. Die Auslibung des
Rechts per Fax oder per E-Mail erflllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht

Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmachtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollméch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklarung entgegenzunehmen.
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so kénnen wir den Inhaber
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklarung als
bevollmé&chtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:

21 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

2.2  Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

2.3  Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

2.1 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung
beachten?

(1) Zahlungsperiode

Den Beitrag fiir lhre Versicherung missen Sie

« in einem einmaligen Beitrag zahlen oder

- als laufende Beitrage entsprechend der vereinbarten Zahlungs-
periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die
Beitrage sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode.

(2) Félligkeit der Versicherungsbeitriage
a) Erster oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverziiglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
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der Versicherungsschutz erst spéter beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fallig.

b) Folgebeitrage
Folgebeitrage sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode féllig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Falligkeit unver-
zliglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (siehe Absatz 5) ver-

einbart ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn

- wir den Beitrag bei Falligkeit einziehen kénnen und

- der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.

Wenn wir einen falligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverziglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert haben.

(4)  Ubermittlungsrisiko
Die Ubermittlung des Beitrags erfolgt auf Inre Gefahr und lhre Kos-
ten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) SEPA-Lastschriftmandat

Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfir ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden.

b) Monatliche Beitrage
Monatliche Beitrdge missen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs

Wenn wir einen félligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie

dies zu vertreten haben,

« konnen wir fur die Zukunft verlangen, dass Zahlungen auBer-
halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;

« sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine
vierteljahrliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefahrdung des Versicherungsschutzes

Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhangig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Fur Ver-
sicherungsfalle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass lhre
Zahlung unverschuldet unterblieben ist.

Auf unsere Leistungsfreiheit kbnnen wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief, E-
Mail) oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags hingewiesen

haben.

(2) Unser Riicktrittsrecht

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, kdnnen wir vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Ruicktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.
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23 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Verzug

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-
derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist.

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

(2) Fristsetzung

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen wir
Ihnen auf lhre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) eine
Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wo-
chen betragen.

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes
bei erfolglosem Fristablauf

Fur Versicherungsfalle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-

frist eintreten, entfallt oder vermindert sich der Versicherungs-

schutz, wenn

« Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung
von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und

« wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

(4) Unser Kiindigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, kénnen wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir kénnen die Kiindigung bereits mit der Fristsetzung erklaren.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kiindigung dann automatisch wirksam. Hierauf
werden wir Sie bei Kiindigung ausdriicklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten
Betrag nachzahlen

Unsere Kindigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,

wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-

zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kiindigung oder, wenn die

Kindigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit

Ablauf der Zahlungsfrist.

Fir Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

3. Weitere Mitwirkungspflichten

Welche weiteren Mitwirkungspflichten haben Sie?

(1) Pflicht zur Ubermittlung notwendiger Informationen,
Daten und Unterlagen
Wenn wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Spei-
cherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, missen Sie uns die hierfiir not-
wendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Vertrags-
schluss oder auf Nachfrage unverziiglich - das heiBt ohne schuld-
haftes Zdgern - zur Verfligung stellen. Dies gilt auch, wenn sich
nachtraglich Anderungen zu den von Ihnen bei Vertragsschluss
oder auf Nachfrage zur Verfiigung gestellten Informationen, Daten
und Unterlagen ergeben.

Wenn ein Dritter Rechte an lhrem Vertrag hat und auch dessen

Status fir Datenerhebungen und Meldungen entscheidend ist, sind
Sie auch insoweit zur Mitwirkung verpflichtet.

Seite 31 von 36



Abanderungen zum Teil B - Pflichten fiir alle Bausteine

(2) Notwendige Informationen

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind alle Um-
sténde, die fur die Beurteilung Ihrer persdnlichen steuerlichen An-
sassigkeit, der steuerlichen Anséssigkeit dritter Personen, die
Rechte an lhrem Vertrag haben, und der steuerlichen Anséssigkeit
des Leistungsempfangers maBgebend sein kénnen. Dazu zahlen
vor allem die deutsche oder auslandische steuerliche Ansassigkeit,
die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburts-
ort und der Wohnsitz.

3) Unterlassene Mitwirkung bei gesetzlicher Meldepflicht
Wenn flr uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht be-
steht, mUssen wir die notwendigen Informationen im Sinne von Ab-
satz 2 an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden. Wenn Sie
uns dann die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfligung stellen, missen Sie un-
geachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen
Ansassigkeit im Ausland damit rechnen, dass wir Ihre Vertragsda-
ten an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden.

Wenn Sie lhren Mitwirkungspflichten nach den Absatzen 1 und 2
nicht nachkommen, sind wir berechtigt, unsere Leistung zurilickzu-
behalten. Dies gilt solange, bis Sie uns die fur die Erfillung unserer
gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfligung
gestellt haben.

4. Abanderungen zum Teil B

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fir die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abanderung B1: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-
sen.

Auch bei monatlicher Beitragszahlung kann vereinbart werden,
dass die Beitragszahlung nicht durch Lastschriftverfahren erfolgt.
Es entfallen Ziffer 2.1 Absatz 3 S&tze 2 und 3 sowie Absatz 5.

Abanderung B2: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen treten die vorher in den Ziffern 2.2 und 2.3
genannten Rechtsfolgen bei Zahlungsverzug fiir den Gruppenver-
trag ein, selbst wenn nur ein Teilrlickstand besteht.
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Teil C - Aligemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

1) Grundsatz

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1).

Fur Versicherungsfalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachtraglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch fir diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

1) Inhaber

Wir kénnen den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt
ansehen, Uber die Rechte aus dem Vertrag zu verfligen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kénnen aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfliigungen

Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingerdumt oder widerru-
fen hat oder Anspriiche abgetreten oder verpfandet hat, brauchen
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfugung in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) an-
gezeigt hat.

3. Deutsches Recht

Welches Recht gilt fiir Ihren Vertrag?

Far lhren Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Adressaten fiir Beschwerden

An wen kénnen Beschwerden gerichtet werden?

Ihnen stehen die nachfolgend genannten Beschwerdemdglichkei-
ten zur Verflgung:

1) Beschwerde bei uns oder lhrem Vermittler

Sollten Sie nicht zufrieden sein, wenden Sie sich gerne an uns. Sie
erreichen uns auf jedem Kontaktweg, beispielsweise telefonisch
(0800 4100104), per E-Mail (lebensversicherung@allianz.de)
oder auf dem Postweg (Allianz Lebensversicherungs-AG,
10850 Berlin). Weitere Informationen hierzu sowie ein Online-Be-
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schwerdeformular finden Sie unter www.allianz.de/service/be-
schwerde/. Sie kdénnen lhre Beschwerde auch an lhren Versiche-
rungsvermittler richten.

(2) Beschwerde beim Ombudsmann fiir Versicherungen
Sie haben auch die Méglichkeit, sich miindlich, schriftlich oder in
jeder anderen geeigneten Form an den Ombudsmann fir Versi-
cherungen zu wenden (Anschrift: Versicherungsombudsmann
e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Telefon: 0800 369 6000;
Fax: 0800 369 9000; E-Mail: beschwerde@versicherungsom-
budsmann.de; Online-Schlichtungsantrag: www.versiche-
rungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfah-
ren vor dieser unabhangigen und fir Verbraucher kostenfrei arbei-
tenden Schlichtungsstelle teil. Der Ombudsmann antwortet auf je-
de Beschwerde und unterbreitet in geeigneten Fallen einen
Schlichtungsvorschlag.

(3) Beschwerde bei der Versicherungsaufsicht

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor
Versicherungsaufsicht. Im Fall einer Beschwerde kénnen Sie sich
auch an diese wenden (Anschrift: Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn;
Fax: 0228 41 08 15 50; Online-Beschwerdeformular: www.ba-
fin.de). Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter der Ver-
braucher-Telefonnummer 0800 2 100 500.

(4) Rechtsweg
Unabhangig von der Beschwerde haben Sie immer auch die Még-
lichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

5. Zustandiges Gericht

Wo kénnen Anspriiche gerichtlich geltend ge-
macht werden?

(1) Zustandiges Gericht fiir Ihre Klagen gegen uns

Sie kénnen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das fir unseren
Geschaftssitz oder fur die Niederlassung zusténdig ist, die lhren
Vertrag verwaltet. Sie kénnen auch bei dem Gericht Klage erhe-
ben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren Wohn-
sitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewdhnlichen Aufent-
halt haben.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-
spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschéaftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstande bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dirfen, kénnen Sie auch dort
Klage erheben.

(2) Zustandiges Gericht fiir Klagen gegen Sie

Klagen aus dem Versicherungsvertrag miissen wir bei dem Gericht
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, lhren gewdhnlichen
Aufenthalt haben.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch

Ihr gewdhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, kénnen wir Klage bei
dem Gericht erheben, das fiir unseren Geschaftssitz oder die Nie-

derlassung zustandig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-

spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteiféahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
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schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschaftssitz. Ist deren Geschéftssitz
unbekannt, kénnen wir Klage bei dem Gericht erheben, das fur un-
seren Geschéaftssitz oder die Niederlassung zustandig ist, die lhren
Vertrag verwaltet.

3) Zusténdiges Gericht, wenn Sie auBerhalb der Européi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
wohnen

Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort lhres gewdhnlichen Aufent-

halts nach Vertragsschluss in einen Staat auBerhalb der Européi-

schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kdn-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung ausschlieBlich bei dem Gericht
erheben, das fur unseren Geschaftssitz oder die Niederlassung zu-
standig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

6. Verjahrung

Wann verjahren die vertraglichen Anspriiche
nach dem Gesetz?

(1) Verjahrungsfrist und maBgebliche gesetzliche Regelun-
gen

Die Anspriiche aus dem Vertrag verjahren nach § 195 Birgerliches

Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und

Unterbrechung der Verjahrung sind in §§ 195 bis 213 Blrgerliches

Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjahrung wéahrend unserer Leistungs-
prifung

Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,

ist dessen Verjahrung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-

nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform

(zum Beispiel Brief, E-Mail) zugeht.

7. Informationen wéhrend der Vertragslauf-
zeit
Sie erhalten jahrlich, ab dem 2. Versicherungsjahr bis zum Beginn
der Leistungsphase, eine Mitteilung, der Sie die Hohe der Versi-
cherungsleistung und bei einem Baustein Altersvorsorge zusétzlich
den Stand Ihres Kapitals entnehmen kénnen.

Sie kénnen diese Auskunft auch jederzeit auf Wunsch erhalten.

8. Abanderungen zum Teil C

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fur lhren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder lhrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fur die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abénderung C1: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen bezieht sich der Beitrag auf den Anfangsbe-
stand des Gruppenvertrags.
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Abanderung C2: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-

sen.

Ziffer 2 Absatz 2 entfallt.
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Erlauterung von Fachausdriicken

Hier definieren wir wichtige Fachausdriicke. Im Text des 1. Bausteins haben wir diese Fachausdriicke mit einem "—" markiert. Beispiel:

—Versicherungsnehmer.

Ab Rentenbeginn garantierte Rente:

Die ab Rentenbeginn garantierte Rente zahlen wir ab Rentenbe-
ginn, solange die versicherte Person lebt. Ihre Héhe ergibt sich aus
dem zum Rentenbeginn vorhandenen Gesamtkapital und den zu
diesem Zeitpunkt maBgebenden Rechnungsgrundlagen. Sie ist
mindestens so hoch wie die garantierte Mindestrente.

Aufschubdauer:

Die Aufschubdauer ist der gesamte Zeitraum vom vereinbarten
Versicherungsbeginn bis zum vereinbarten Rentenbeginn. Sie
schlieBt demnach auch die Zeit bis zu einem neu vereinbarten
Rentenbeginn ein, zum Beispiel bei einem Aufschieben der Leis-
tung.

Bankarbeitstag:

Bankarbeitstage, auch Geschaftstage genannt, sind die Tage, an

denen Kreditinstitute in Deutschland fir den Publikumsverkehr ge-
offnet sind. Montag bis Freitag sind in der Regel Bankarbeitstage.
Wochenenden und bundeseinheitliche Feiertage sowie der 24.12.
und 31.12. sind keine Bankarbeitstage.

Berufsunféhigkeit:

Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen liegt

vor, wenn die versicherte Person

« in Folge Krankheit, Kérperverletzung oder eines mehr als alters-
entsprechenden Krafteverfalls,

« die arztlich nachzuweisen sind,

« voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen auBerstande ist oder
bereits 6 Monate ununterbrochen auBerstande gewesen ist, ih-
ren Beruf auszuuben,

- und sie auch keine andere Tatigkeit ausubt, die ihrer bisherigen
Lebensstellung entspricht und die sie aufgrund ihrer Ausbildung
und Fahigkeiten ausiiben kann.

Die versicherte Person ist auch berufsunféhig im Sinne dieser Ver-
sicherungsbedingungen, wenn die genannten Voraussetzungen
nur zu einem bestimmten Grad erflllt sind und damit eine teilweise
Berufsunfahigkeit vorliegt.

Bewertungsreserven:

Bei der Bewertung unserer Kapitalanlagen kénnen Bewertungsre-
serven entstehen. Diese ergeben sich, wenn der Marktwert der Ka-
pitalanlagen Uber dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in
unserer Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen
fur Sicherheit und erméglichen es, kurzfristige Schwankungen auf
den Kapitalmérkten auszugleichen.

BezugsgroBe:

Fur die Beschreibung der jeweiligen BezugsgréBen, auf die sich
die Uberschussanteilsitze beziehen, verwenden wir versiche-
rungsmathematische Begriffe. Die BezugsgréBen hangen vor al-
lem vom Baustein, vom Alter der versicherten Person, vom Ren-
tenbeginn und der Héhe des Garantiekapitals ab. Wir ermitteln die
BezugsgrdBen nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik.

Deckungskapital:

Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation berechnet. Es ist die Basis fiir den Rick-
kaufswert, das Gesamtkapital und die Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven.

Deckungsriickstellung:

Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, fur ihre Verpflichtungen ge-
genuber ihren Versicherungsnehmern Deckungsriickstellungen zu
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden
muss, damit zusammen mit kiinftigen Versicherungsbeitragen die
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden kénnen.
Die Deckungsriickstellung wird entsprechend der Vorschriften der
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§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der De-
ckungsruckstellungsverordnung berechnet.

Dienstunfahigkeit:

Wenn die versicherte Person als Beamter wegen allgemeiner

Dienstunfahigkeit

« in den Ruhestand versetzt wird, somit aus dem aktiven Beam-
tenverhaltnis ausscheidet und

- fortlaufend Ruhegehalt wegen Dienstunféhigkeit nach dem Be-
amtenversorgungsgesetz erhalt,

liegt Dienstunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen

vor. Dabei ist es unerheblich, ob die versicherte Person eine ande-

re Tatigkeit ausubt.

Dienstunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen liegt
auch vor, wenn die versicherte Person als Beamter wegen allge-
meiner Dienstunfahigkeit

« entlassen wird, das Beamtenverhaltnis also beendet wird,

« die zur Entlassung wegen Dienstunfahigkeit filhrenden Erkran-
kungen der versicherten Person unverandert fortbestehen oder
weiter fortschreiten und

« die versicherte Person keine andere Tatigkeit ausiibt, die ihrer
bisherigen Lebensstellung entspricht.

Garantieprozentsatz:

Der Garantieprozentsatz ist der Prozentsatz, den Sie bei Vertrags-
schluss vereinbart haben. Wir nennen lhnen die H6he im Versiche-
rungsschein bzw. in der Versicherungsbescheinigung. Der Garan-
tieprozentsatz gibt an, in welcher Hohe die Summe der gezahlten
Beitrage zur Altersvorsorge zum Rentenbeginn mindestens fir die
Bildung der lebenslangen Rente bzw. fiir das Garantiekapital zur
Verfugung steht.

Kosten:

Kosten im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind die Kos-
ten, welche in der Beitragskalkulation beriicksichtigt wurden (Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten). Die Ver-
waltungskosten entsprechen den ubrigen Kosten nach § 2 Absatz
1 Nr. 1 der Verordnung tber Informationspflichten bei Versiche-
rungsvertragen (VVG-InfoV). Zu den Kosten im Sinne dieser Versi-
cherungsbedingungen gehdren auBerdem die Kosten, die aus von
Ihnen veranlassten Griinden erhoben werden kdnnen.

Mitversicherte Person:

Wenn Sie eine Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben, ist die
mitversicherte Person diejenige Person, flr die nach dem Tod der
versicherten Person die Hinterbliebenenrente lebenslang gezahit
werden soll.

RechnungsmaéBiges Alter:

Das rechnungsméBige Alter ist das jeweilige Alter der versicherten
Person - wobei ein bereits begonnenes, aber noch nicht vollende-
tes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate
verstrichen sind. Beispiel: Sie sind rechnerisch bereits dann 62
Jahre alt, wenn Sie in weniger als 6 Monaten lhren 62. Geburtstag
haben.

Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung:

Die Rickstellung fir Beitragsriickerstattung (RfB) ist eine versiche-
rungstechnische Rickstellung im Jahresabschluss eines Versiche-
rers. Diese Riickstellung bildet den handelsrechtlichen Wert der
Anspriiche der Versicherungsnehmer auf kiinftige Uberschussbe-
teiligung. Sie ermdglicht es, Schwankungen - wie sie insbesondere
bei Kapitalertragen haufig vorkommen - im Zeitverlauf auszuglei-
chen.

Tafeln:

Mit Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten flr bestimmte Ereig-
nisse ermitteln. Sie sind Grundlage unserer Berechnungen, mit de-
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nen wir die Erflllung unserer vertraglichen Verpflichtungen sicher-
stellen kénnen.

« Mit Sterbetafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten fur Todesfélle
ermitteln.

« Mit weiteren Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten anderer
Versicherungsfélle wie zum Beispiel fir den Eintritt und Wegfall
der Berufs- oder Dienstunféhigkeit oder Pflegebedurftigkeit er-
mitteln. Wir kénnen auBerdem Wahrscheinlichkeiten bestimmter
Ereignisse feststellen, wie zum Beispiel fur die Sterblichkeit von
Berufs- oder Dienstunfahigen oder Pflegebediirftigen oder die
Wiederverheiratung.

Teilungskosten:

Teilungskosten sind die Kosten, die dem Versorgungstrager durch
die interne Teilung entstehen. Die ausgleichspflichtige und die aus-
gleichsberechtigte Person tragen diese Kosten zu gleichen Teilen.
Informationen zur Héhe der Teilungskosten kénnen Sie lhrem Do-
kument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Kos-
ten fallen an?" entnehmen.

Uberschussanteilsatz:

Die Uberschussanteilsiatze werden als Prozentsatze bestimmter
BezugsgréBen festgelegt. Dies erfolgt jeweils flr die einzelnen
Uberschuss- und Untergruppen sowie fiir die verschiedenen Arten
der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Teil A - Baustein Altersvor-
sorge). Die Uberschussanteilsatze werden jeweils in Prozent im
Anhang des Geschaftsberichts genannt oder dem Versicherungs-
nehmer auf andere Weise mitgeteilt.

Verantwortlicher Aktuar:

Jedes Lebensversicherungsunternehmen muss einen Verantwortli-
chen Aktuar bestellen. Diese Person muss zuverlassig und geeig-
net sein sowie ausreichende Kenntnisse in der Versicherungsma-
thematik und Berufserfahrung haben. Der Verantwortliche Aktuar
achtet insbesondere darauf, dass die Verpflichtungen gegeniiber
den Versicherungsnehmern dauerhaft erfullt werden kénnen und
dass bei der Berechnung der Beitrage und der Deckungsrickstel-
lungen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden (§ 141
Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG).

Versicherte Person:

Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren Leben die
Versicherung genommen wird. Die versicherte Person muss nicht
notwendigerweise der Versicherungsnehmer sein.

Versicherungsjahr:

Einige Regelungen in diesen Versicherungsbedingungen stellen
auf verschiedene Zeitpunkte im Verlauf eines Versicherungsjahres
ab (zum Beispiel bei der Uberschussbeteiligung). Ein Versiche-
rungsjahr beginnt grundsétzlich mit dem Monat, fir den Sie Ihren
Rentenbeginn vereinbart haben, und umfasst 12 Monate.

Stimmt der Monat des bei Vertragsschluss vereinbarten Rentenbe-
ginns nicht mit dem Monat des Versicherungsbeginns tiberein, um-
fasst das 1. Versicherungsjahr weniger als 12 Monate. Beispiel:
Versicherungsbeginn 01.01., vereinbarter Rentenbeginn 01.10..
Dann umfasst das 1. Versicherungsjahr 9 Monate, alle weiteren
Versicherungsjahre beginnen jeweils zum 01.10. und umfassen 12
Monate.

Versicherungsnehmer:

Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt.
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.

Zusitzliche Aufschubdauer:

Den Zeitraum der Verlangerung, also den Zeitraum vom urspriing-
lich vereinbarten Rentenbeginn bis zum aufgeschobenen Renten-
beginn, nennen wir zusétzliche Aufschubdauer. Die zusétzliche
Aufschubdauer ist damit ein Teil der Aufschubdauer.
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Versicherungsbedingungen

Allianz ()

Diese Versicherungsbedingungen wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner.

Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bau-
steinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbe-
sondere, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fallen
die Leistung eingeschrankt oder ausgeschlossen ist. Daneben wer-
den besondere Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie
beachten missen. Pflichten und Obliegenheiten, die flr alle Bau-
steine gelten, finden Sie auch in Teil B.

Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente
Perspektive E170
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Teil C - Aligemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich
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Seite
1. Beginn des Versicherungsschutzes ............cccocooiveiennns 33
2. Versicherungsschein ... 33
3. Deutsches ReCht ... 33
4. Adressaten flr Beschwerden ...........ccoccooiviniiiinicnnenn. 33
5. Zustandiges Gericht ..o 33
6.  Verjahrung 34
7. Informationen wahrend der Vertragslaufzeit ..................... 34
8.

Abanderungen zum Teil C.......ooveiiiiiiiee 34

Erlauterung von
Fachausdriicken
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Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbesonde-
re, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fallen die Leistung eingeschrankt oder ausgeschlossen ist. Daneben werden besonde-
re Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten missen. Pflichten und Obliegenheiten, die fir alle Bausteine gelten, finden

Sie auch in Teil B.

Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente
Perspektive E170

Hier finden Sie die Regelungen lhres Bausteins Altersvorsorge.
Wenn |hr Vertrag weitere Bausteine enthalt, wird in den Regelun-
gen dieser weiteren Bausteine der Baustein Altersvorsorge als
Grundbaustein bezeichnet.

1. Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
umfang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbeginn?
1.2  Welche Leistungen erbringen wir bei Tod vor Rentenbe-

ginn?

1.3  Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach Renten-
beginn?

1.4  Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir lhre Versiche-
rung?

1.1 Welche Leistungen erbringen wir ab Ren-
tenbeginn?

(1) Lebenslange Rente

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine der Héhe nach ab diesem Zeitpunkt garantier-
te Rente, solange die versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjéhrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Falligkeitsterminen.

(2) Hohe der lebenslangen Rente

Die Hohe der Rente berechnen wir zum Zeitpunkt des Rentenbe-

ginns

« aus dem zum Rentenbeginn vorhandenen Gesamtkapital (siehe
Absatz 3) und

« mit den zu diesem Zeitpunkt maBgebenden Rechnungsgrundla-
gen (siehe Ziffer 1.4 Absatz 3). MaBgebende Rechnungsgrund-
lagen sind der Rechnungszins und die Sterbetafel (— Tafeln),
die wir in der Beitragskalkulation zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns flr neu abzuschlieBende vergleichbare Rentenversiche-
rungen mit sofort beginnender Rentenzahlung bei uns verwen-
den, sowie die —Kosten des Bausteins Altersvorsorge nach Zif-
fer 6.1 Absatz 2 b).

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, berech-
nen wir die H6he der lebenslangen Rente aus dem Baustein Al-
tersvorsorge sowie die Héhe der Hinterbliebenenrente und gege-
benenfalls der Waisenrente zum Zeitpunkt des Rentenbeginns
nach Satz 1. Dabei beriicksichtigen wir bei den maBgebenden
Rechnungsgrundlagen nach Satz 1 auch die —Kosten des Bau-
steins Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls des Bausteins
Waisenrente ab Beginn der Rentenzahlung (siehe dazu die Rege-
lungen des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls
des Bausteins Waisenrente im Abschnitt "Erganzende Regelungen
zu den Kosten lhres Vertrags" Unterabschnitt "Verwaltungskos-
ten"). Das mit Ihnen vereinbarte Verhaltnis der Hinterbliebenenren-
te und gegebenenfalls der Waisenrente zur lebenslangen Rente
aus dem Baustein Altersvorsorge andert sich nicht.
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Wenn die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnete Rente ge-
ringer ist als die mit Ihnen vereinbarte garantierte Mindestrente,
zahlen wir die garantierte Mindestrente.

(3) Hoéhe des Gesamtkapitals

Das Gesamtkapital setzt sich zusammen aus

« dem zum Rentenbeginn vorhandenen —Deckungskapital des
Bausteins Altersvorsorge (inklusive (erweitertem) Kapitalbonus,
siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2),

« dem Schlusslberschussanteil (siehe Ziffer 2.2.4) und

« der Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe Ziffer
2.3).

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, enthalt
das Gesamtkapital zusatzlich die —Deckungskapitalien, die
Schlussiiberschussanteile und die Beteiligung an den —Bewer-
tungsreserven des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebe-
nenfalls des Bausteins Waisenrente (siehe dazu die Regelungen
des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls des Bau-
steins Waisenrente im Abschnitt "Ergénzende Regelungen zur
Uberschussbeteiligung”).

Zum Rentenbeginn steht bei vereinbarungsgemaBer Beitragszah-
lung als —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge min-
destens das in lhrem Versicherungsschein genannte Garantiekapi-
tal fur die Bildung der Rente nach Absatz 1 zur Verfligung. Ein das
Garantiekapital Ubersteigendes —Deckungskapital kénnen wir
nicht zusagen.

Anderungen am Vertrag kdnnen Auswirkungen auf das Garantie-
kapital haben. Die Auswirkungen werden in den jeweiligen Ab-
schnitten dieser Versicherungsbedingungen beschrieben. Bei An-
derungen am Vertrag umfasst das Garantiekapital zum Ende der

— Aufschubdauer mindestens den bei Vertragsschluss vereinbar-
ten —Garantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur
Altersvorsorge. Dies gilt jedoch nicht bei einem Vorziehen der Leis-
tung nach Ziffer 9.1 Absatz 1 oder nach einer Kapitalentnahme
nach Ziffer 9.11.

Den vereinbarten — Garantieprozentsatz nennen wir lhnen in lh-
rem Versicherungsschein.

1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
vor Rentenbeginn?

(1) Leistung bei Tod vor Rentenbeginn

a) Leistung ohne Baustein Hinterbliebenenvorsorge

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenvorsorge abgeschlos-

sen haben und die —versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt,

erbringen wir eine Leistung, die sich zusammensetzt aus

« dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen —Deckungskapital des
Bausteins Altersvorsorge (inklusive (erweitertem) Kapitalbonus,
siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2),

» dem Schlusslberschussanteil (siehe Ziffer 2.2.4) und

« der Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe Ziffer
2.3).

Wenn Sie eine Versicherung mit einmaligem Beitrag abgeschlos-
sen haben, stehen zu diesem Zeitpunkt mindestens der einmalige
Beitrag zur Altersvorsorge und gegebenenfalls geleistete Zuzah-
lungen (siehe Ziffer 9.10) zur Verfligung. Hinzukommen der
Schlussiiberschussanteil (siehe Ziffer 2.2.4) und die Beteiligung an
den Bewertungsreserven (siehe Ziffer 2.3).
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b) Leistung mit Baustein Kapital bei Tod

Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen haben
und die —versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, erbringen
wir eine Leistung, die sich aus den Regelungen zum Baustein Ka-
pital bei Tod, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
umfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbringen wir?" ergibt.

c) Leistung mit Baustein Hinterbliebenenrente und gege-
benenfalls mit Baustein Waisenrente

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-

falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und die

—versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, erbringen wir eine

Leistung, die sich aus den Regelungen zum

 Baustein Hinterbliebenenrente, Abschnitt "Leistungsvorausset-
zungen und Leistungsumfang"”, Unterabschnitt "Welche Leistung
erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Hinter-
bliebenenrente" und gegebenenfalls dem

- Baustein Waisenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen
und Leistungsumfang”, Unterabschnitt "Welche Leistung erbrin-
gen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Waisenren-
te"

ergibt.

(2) Erhohte Leistung in besonderen Situationen

Wenn die —versicherte Person innerhalb der ersten 3 Monate
nach der Geburt eines Kindes der versicherten Person oder nach
der Adoption eines Minderjahrigen durch die versicherte Person
stirbt, zahlen wir ein Kapital in Héhe von 25.000 EUR, unabhéngig
von den Leistungen nach Absatz 1. Bei Mehrfachgeburten oder
Mehrfachadoptionen zahlen wir das Kapital nur einmal.

Wenn Sie uns Uber die Geburt oder Adoption innerhalb von 3 Mo-
naten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) informieren, verlan-
gert sich dieser Todesfallschutz auf insgesamt 9 Monate.

1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

(1) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne
Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt und Sie

« eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und

 keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen

haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abztglich bereits gezahl-

ter —ab Rentenbeginn garantierter Renten. Mit der Kapitalzah-

lung erlischt die Versicherung.

(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und
abgeschlossenem Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die zuletzt lebende Person (—versicherte oder —mitversi-

cherte Person) nach Rentenbeginn stirbt und Sie

- eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und

« einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen

haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abziiglich je einer —ab

Rentenbeginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvor-

sorge flr jeden Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende

Person erlebt hat. Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

1.4 Welche Rechnungsgrundlagen gelten fiir
lhre Versicherung?

(1) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der garantier-
ten Leistungen zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres
Vertrags und zur Berechnung des Riickkaufswerts

a) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der garantier-
ten Leistungen

Zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags verwenden wir fir
die Berechnung der garantierten Mindestrente folgende Rech-
nungsgrundlagen flr den Rentenbezug:

 unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 R U" (—Ta-

feln),
« den Rechnungszins 1,0 Prozent und
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- die —Kosten des Bausteins Altersvorsorge (siehe dazu Ziffer
6.1 Absatz 2 b)).

Wenn Sie neben dem Baustein Altersvorsorge weitere Bausteine
abgeschlossen haben, verwenden wir fiir die Berechnung der ga-
rantierten Leistungen dieser Bausteine weitere —Tafeln, die wir Ih-
nen in den Regelungen dieser Bausteine nennen.

b) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung des Riickkaufs-
werts

Den Ruckkaufswert des Bausteins Altersvorsorge nach Ziffer 8.2

berechnen wir mit folgenden Rechnungsgrundlagen der Beitrags-

kalkulation:

» dem Rechnungszins 0,25 Prozent und

- den —Kosten des Bausteins Altersvorsorge (siehe dazu Ziffer
6.1).

Eine Sterbetafel (—Tafeln) verwenden wir dabei nicht.

(2) Rechnungsgrundlagen bei Erh6hungen der garantier-
ten Mindestrente und in anderen Féllen

Bei Erhéhungen der garantierten Mindestrente (zum Beispiel durch

Zuzahlungen) berechnen wir die Erhéhungen der garantierten Min-

destrente grundsétzlich mit den Rechnungsgrundlagen (insbeson-

dere Rechnungszins, —Tafeln und —Kosten des Bausteins Al-

tersvorsorge), die wir bei Vertragsschluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhéhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) flr die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Versicherungen im Sinne von Absatz 3 a) andere Rechnungs-
grundlagen gelten, kénnen wir fir die Erhdhungen der garantierten
Mindestrente auch diese verwenden. Wenn sich nach einer Erho-
hung der garantierten Mindestrente die fiir die Berechnung der
—Deckungsriickstellung geltenden Rechnungsgrundlagen er-
neut andern, kdnnen wir fiir weitere Erhéhungen der garantierten
Mindestrente die geédnderten Rechnungsgrundlagen verwenden
oder die bei der letzten Erhdhung der garantierten Mindestrente
zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsschluss oder bei der letzten Erhéhung der garantierten Min-
destrente, werden wir Sie hierliber informieren.

Die zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags zugrunde ge-
legten Prozentséatze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) bleiben unverandert.

AuBer bei Erhbhungen der garantierten Mindestrente gilt diese Re-
gelung entsprechend, wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser
Versicherungsbedingungen ausdriicklich darauf hingewiesen wird
(zum Beispiel bei Erhéhungen der Leistungen weiterer abgeschlos-
sener Bausteine aufgrund einer Verlangerung der Beitragszah-
lungsdauer).

(3) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der Héhe der

lebenslangen Rente zum Zeitpunkt des Rentenbeginns
Zum Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnen wir die H6he der le-
benslangen Rente mit den zu diesem Zeitpunkt maBgebenden
Rechnungsgrundlagen. MaBgebende Rechnungsgrundlagen sind
der Rechnungszins und die Sterbetafel (—Tafeln), die wir in der
Beitragskalkulation zum Zeitpunkt des Rentenbeginns flr neu ab-
zuschlieBende vergleichbare Rentenversicherungen mit sofort be-
ginnender Rentenzahlung bei uns verwenden, sowie die zum Zeit-
punkt des Abschlusses lhres Vertrags zugrunde gelegten Prozent-
satze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge nach Ziffer 6.1
Absatz 2 b).

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, berech-
nen wir die Hohe der lebenslangen Rente aus dem Baustein Al-
tersvorsorge sowie die Héhe der Hinterbliebenenrente und gege-
benenfalls der Waisenrente mit den zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns maBgebenden Rechnungsgrundlagen nach Satz 2. MaBge-
bende Rechnungsgrundlagen sind in diesem Fall auch die —Kos-
ten ab Beginn der Rentenzahlung des Bausteins Hinterbliebenen-
rente und gegebenenfalls des Bausteins Waisenrente (siehe dazu
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die Regelungen des Bausteins Hinterbliebenenrente und gegebe-
nenfalls des Bausteins Waisenrente im Abschnitt "Erganzende Re-
gelungen zu den Kosten lhres Vertrags" Unterabschnitt "Verwal-
tungskosten").

a) Vergleichbar ist eine Rentenversicherung

- die ab Rentenbeginn die Zahlung einer lebenslangen Garantie-
rente zur Altersvorsorge, eine Leistung bei Tod sowie Hinterblie-
benenleistungen vorsieht, wenn Sie einen Baustein Hinterblie-
benenrente und gegebenenfalls einen Baustein Waisenrente ab-
geschlossen haben, und

- die keine Risikoprufung fir den Rentenbezug vorsieht und

- die im Rentenbezug keine weiteren versicherten Leistungen wie
Berufs- oder Dienstunfahigkeits- oder Pflegeleistungen vorsieht
und

- die in den Versicherungsbedingungen Regelungen zur Beteili-
gung am Uberschuss ab Rentenbeginn enthalt, die mit denjeni-
gen Ihres Vertrags hinsichtlich der Art der Uberschussanteile,
der Ermittlung der Uberschussanteile und deren Verwendung in-
haltlich Gbereinstimmen (siehe Ziffer 2.2.5).

Beispiele vergleichbarer Rentenversicherungen kénnen Sie lhrem
Dokument "Versicherungsinformationen” im Abschnitt "Welche
Leistungen sind in lhrer PrivatRente Perspektive versichert?" ent-
nehmen.

b) Wenn wir zum Rentenbeginn keine vergleichbare Rentenversi-
cherung im Sinne von Absatz a) auf dem deutschen Lebensversi-
cherungsmarkt anbieten, verpflichten wir uns, Rechnungsgrundla-
gen festzulegen,

« die nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsat-
zen ermittelt werden und die wir deshalb als angemessen anse-
hen und

- die sicherstellen, dass wir dauerhaft unsere Verpflichtungen aus
den Vertragen erfiillen kénnen.

In diesem Fall werden wir einen unabhangigen Treuhander hinzu-
ziehen, der die Rechnungsgrundlagen zu priifen und deren Ange-
messenheit zu bestatigen hat.

Wenn wir zum Rentenbeginn mehrere vergleichbare Rentenversi-
cherungen im Sinne von Absatz a) auf dem deutschen Lebensver-
sicherungsmarkt anbieten, werden wir die Rechnungsgrundlagen
der vergleichbaren Rentenversicherung verwenden, die zu einer
héheren —ab Rentenbeginn garantierten Rente fUhren. In die-
sem Fall ist Voraussetzung, dass Sie die vergleichbare Rentenver-
sicherung im Sinne von Absatz a) neu abschlieBen kdnnten.

c¢) Absatz 3 gilt nicht fir die Berechnung der garantierten Mindest-
rente (siehe dazu Absatz 1 a)).

2. Leistung aus der Uberschussbeteiligung

Fur die Uberschussbeteiligung gelten die folgenden Regelungen.
Falls fir einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts: .

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschussbeteiligung?

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Uberschiissen?

2.3 Wie beteiligen wir lhren Vertrag an den Bewertungsre-
serven?

2.1 Was sind die Grundlagen der Uberschuss-
beteiligung?

(1) Keine Garantie der Hohe der Uberschussbeteiligung
Wir konnen die Uberschussbeteiligung der Hohe nach nicht
garantieren. Zum einen hangt die Hohe der Uberschussbeteili-
gung von vielen Einflissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns
nur begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die
Entwicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung der von
uns versicherten Risiken und der Kosten ist von Bedeutung. Zum
anderen erfolgt die Uberschussbeteiligung nach einem verursa-
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chungsorientierten Verfahren (siehe dazu im Einzelnen die Ziffern
2.2 und 2.3 Absatz 2). Im ungiinstigsten Fall kann die Uber-
schussbeteiligung lhres Vertrags der Hohe nach null sein.

Wir informieren Sie jahrlich tiber die Entwicklung der Uberschuss-
beteiligung.

(2) = Komponenten der Uberschussbeteiligung

Die Uberschussbeteiligung umfasst 2 Komponenten:

- die Beteiligung an den Uberschilssen (siehe dazu insbesondere
die Ziffer 2.2) und

- die Beteiligung an den —Bewertungsreserven (siehe dazu ins-
besondere die Ziffer 2.3).

Wir beachten bei der Uberschussbeteiligung die jeweils geltenden

Vorgaben

« des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), insbesondere § 153
VVG,

« des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), insbesondere die
§§ 139 und 140 VAG

- sowie die dazu ergangenen Rechtsverordnungen in der jeweils
geltenden Fassung, insbesondere die Verordnung Uber die Min-
destbeitragsriickerstattung in der Lebensversicherung (Mindest-
zuflihrungsverordnung - MindZV).

(3) MaBgebende Uberschiisse und Bewertungsreserven
Grundlage fiir die Beteiligung am Uberschuss ist der Uberschuss,
den wir jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses nach den
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) ermitteln. Wir legen
mit der Feststellung des Jahresabschlusses - unter Beachtung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben - fest, welcher Teil des jahrlichen Uber-
schusses fir die Uberschussbeteiligung aller tiberschussberechtig-
ten Vertrage zur Verfiigung steht. Diesen Teil des Uberschusses
fihren wir der —Ruckstellung fiir Beitragsriickerstattung zu,
soweit er nicht unmittelbar den tberschussberechtigten Vertragen
gut geschrieben wird. Die —Riickstellung flir Beitragsriick-
erstattung darf nur fir die Uberschussbeteiligung der —Versiche-
rungsnehmer verwendet werden. Nur in gesetzlich festgelegten
Ausnahmefallen kénnen wir hiervon mit Zustimmung der fur uns
zusténdigen Aufsichtsbehdrde abweichen.

Grundlage fir die Beteiligung an den —Bewertungsreserven sind
die Bewertungsreserven, die wir nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs (HGB) ermitteln und die nach den mafBgebenden
Vorschriften des Versicherungsaufsichtsrechts flr die Beteiligung
an den Bewertungsreserven aller Uberschussberechtigten Vertrage
zur Verfugung stehen.

Aus der Zufiihrung zur —Rickstellung fur Beitragsriickerstat-
tung ergeben sich fr lhren Vertrag keine Anspriiche auf eine be-
stimmte Uberschussbeteiligung.

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den
Uberschiissen?

Die Beteiligung an den Uberschiissen erfolgt nach einem verursa-

chungsorientierten Verfahren. Im Folgenden erlautern wir lhnen,

- warum wir Uberschussgruppen bilden (siehe Ziffer 2.2.1),

- wie wir zur Ermittlung der Uberschussanteile lhres Vertrags
—Uberschussanteilsitze festlegen (siehe Ziffer 2.2.2) und

« wie Ihr Vertrag wahrend der Vertragsdauer an den Uberschiis-
sen beteiligt wird (siehe Ziffern 2.2.3 bis 2.2.5).

Die Mittel fir die Beteiligung am Uberschuss werden grundsatzlich
der —Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung entnommen (sie-
he Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den lberschuss-
berechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden,
werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finan-
ziert.

2.2.1 Bildung von Uberschussgruppen
Versicherungen tragen in unterschiedlichem MaB zu der Entste-
hung von Uberschilssen bei. Wir fassen deshalb vergleichbare

Versicherungen zu sogenannten Uberschussgruppen zusammen.
Innerhalb der Uberschussgruppen gibt es verschiedene Untergrup-
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pen, mit denen wir weitere bestehende Unterschiede bericksichti-

gen. Die Zuordnung der einzelnen Vertrage zu einer Uberschuss-

und Untergruppe erfolgt zum Beispiel in Abhangigkeit von

- der Art des versicherten Risikos (zum Beispiel Todesfall- oder
Berufs- und Dienstunfahigkeitsrisiko),

- der Phase, in der sich die Versicherung befindet (zum Beispiel
vor oder nach Rentenbeginn),

- dem Versicherungsbeginn oder

« der Art der Beitragszahlung.

Die fiir alle iiberschussberechtigten Vertrage vorgesehenen Uber-
schiisse verteilen wir auf die einzelnen Uberschuss- und Unter-
gruppen. Dabei orientieren wir uns daran, in welchem Umfang die
Uberschuss- und Untergruppen zur Entstehung der Uberschiisse
beigetragen haben.

Die Information, zu welcher Uberschuss- und Untergruppe lhre
Versicherung gehort, finden Sie in lhrem Dokument "Versiche-
rungsinformationen” im Abschnitt "Welche Uberschussgruppen
und Untergruppen liegen der Versicherung zugrunde?". Die Grup-
penzuordnung ist maBgeblich fur die spatere Zuteilung der Uber-
schussanteile.

2.2.2 Festlegung der Uberschussanteilsitze

Zur Ermittlung der Uberschussanteile, die Ihrem Vertrag zugeteilt
werden (siehe Ziffern 2.2.3 bis 2.2.5), legt der Vorstand auf Vor-
schlag des —Verantwortlichen Aktuars vor Beginn eines jeden
Kalenderjahres die Héhe der —Uberschussanteilsitze fiir die
Dauer eines Jahres fest (sogenannte Uberschussdeklaration).

Die —Uberschussanteilsatze werden fiir die einzelnen Uber-
schuss- und Untergruppen (siehe Ziffer 2.2.1) sowie fir die ver-
schiedenen Arten der Uberschussanteile (siehe Ziffern 2.2.3 bis
2.2.5) als Prozentséatze bestimmter —BezugsgréBen festgelegt.
Die Festlegung der —Uberschussanteilsatze kann im ungins-
tigsten Fall dazu fiihren, dass der einzelne Vertrag keine Uber-
schussanteile oder nicht alle fur ihn in Betracht kommenden Arten
von Uberschussanteilen (siehe Ziffern 2.2.3 bis 2.2.5) erhlt.

Die —Uberschussanteilsitze werden jahrlich im Anhang des Ge-
schéftsberichts verdffentlicht, den Sie jederzeit bei uns anfordern
kénnen, oder wir teilen sie lhnen auf andere Weise mit.

Wenn Sie eine Versicherung mit einmaligem Beitrag oder mit einer
Beitragszahlungsdauer oder —Aufschubdauer von bis zu 9 Jah-
ren abgeschlossen haben, gelten fir den Baustein Altersvorsorge
fiir einen bestimmten Zeitraum eigene —Uberschussanteilsitze.
Diese weichen von denjenigen — Uberschussanteilsatzen ab, die
fur die Untergruppe lhrer Versicherung im Anhang des Geschafts-
berichts genannt werden.

Wenn fir Ihre Versicherung bei Vertragsschluss eigene — Uber-
schussanteilsatze gelten, finden Sie Informationen zur Héhe so-
wie zu dem Zeitraum, in dem Sie eigene Uberschussanteilsatze er-
halten, in Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" im Ab-
schnitt "Was gilt fiir die Uberschussbeteiligung?" unter der Uber-
schrift "Hinweise zu eigenen Uberschussanteilsatzen".

2.2.3 Laufende Beteiligung am Uberschuss vor Rentenbe-
ginn

Vor Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Der laufende Uberschussanteil vor Rentenbeginn besteht aus ei-
nem Zinslberschussanteil und einem Zusatziiberschussanteil. De-
ren Héhe ergibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer
2.2.2) und kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussan-
teile

Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-

mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
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bei legen wir die jeweils festgelegten — Uberschussanteilsatze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgroBe zugrunde.

Wir berechnen den Zinsiiberschussanteil und den Zusatziiber-
schussanteil taglich mit den fur diese Uberschussanteile festgeleg-
ten jahrlichen —Uberschussanteilsdtzen bezogen auf einen Tag
und teilen die Uberschussanteile taglich zu.

—BezugsgroéBe fir den taglichen Zinstuberschussanteil und den
taglichen Zusatziiberschussanteil ist das —Deckungskapital der
Versicherung (inklusive (erweitertem) Kapitalbonus).

(2) Verwendung der Uberschussanteile
Die zugeteilten Uberschussanteile abzliglich Verwaltungskosten
(—Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) verwenden wir wie folgt:

a) Kapitalbonus

aa) Erhohung des Deckungskapitals des Bausteins Altersvor-
sorge

Wenn Sie einen Kapitalbonus vereinbart haben, erhéhen die tagli-
chen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge nach
Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2
a) zunachst das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsor-

ge.

Durch die Erhéhung des —Deckungskapitals erhéht sich in glei-
cher Héhe die Leistung bei Tod vor Rentenbeginn (siehe Ziffer 1.2
Absatz 1 a)).

bb) Erhéhung des Garantiekapitals

Jeweils zu Beginn eines —Versicherungsjahres und erstmals zu
Beginn des 2. Versicherungsjahres prifen wir, ob wir Ihr Garantie-
kapital erh6hen kénnen, das zum Ende der —Aufschubdauer
mindestens zur Verfligung steht.

Dafiir miissen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

« Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ist min-
destens so hoch wie der bei Vertragsschluss vereinbarte —Ga-
rantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur Al-
tersvorsorge zuziglich gegebenenfalls erfolgter Erh6hungen
des Garantiekapitals.

» Die Summe aus dem —Deckungskapital des Bausteins Alters-
vorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beitragen
zur Altersvorsorge, abzlglich der —Kosten in Prozent des Bei-
trags nach Ziffer 6.1 Absatze 1 a) und 2 a), ist mindestens so
hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zu-
zliglich gegebenenfalls erfolgter Erh6hungen.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, verwenden wir

- die im abgelaufenen —Versicherungsjahr zugeteilten taglichen
Uberschussanteile abziiglich Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und

- die jahrlichen Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den flr diese Bausteine geltenden Regelungen nichts ande-
res festgelegt ist,

far eine Erhdhung des Garantiekapitals des Bausteins Altersvor-

sorge.

Die garantierte Mindestrente erhéht sich hierdurch nicht.

b) Erweiterter Kapitalbonus

aa) Erhéhung des Deckungskapitals des Bausteins Altersvor-
sorge

Wenn Sie einen erweiterten Kapitalbonus vereinbart haben, erhé-
hen die taglichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvor-
sorge nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer
6.1 Absatz 2 a) zun&chst das —Deckungskapital des Bausteins
Altersvorsorge.

Durch die Erhéhung des —Deckungskapitals erhéht sich in glei-
cher Hoéhe die Leistung bei Tod vor Rentenbeginn (siehe Ziffer 1.2
Absatz 1 a)).

bb) Erhéhung des Garantiekapitals

Jeweils zu Beginn eines —Versicherungsjahres und erstmals zu
Beginn des 2. Versicherungsjahres prifen wir, ob wir Ihr Garantie-
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kapital erhéhen kénnen, das zum Ende der —Aufschubdauer
mindestens zur Verfligung steht.

Daflir miissen folgende Voraussetzungen erflillt sein:

» Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ist min-
destens so hoch wie der bei Vertragsschluss vereinbarte —Ga-
rantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur Al-
tersvorsorge zuzliglich gegebenenfalls erfolgter Erhéhungen
des Garantiekapitals.

« Die Summe aus dem —Deckungskapital des Bausteins Alters-
vorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beitrdgen
zur Altersvorsorge, abzliglich der —Kosten in Prozent des Bei-
trags nach Ziffer 6.1 Absatze 1 a) und 2 a), ist mindestens so
hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zu-
zuglich gegebenenfalls erfolgter Erh6hungen.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, verwenden wir
- die im abgelaufenen —Versicherungsjahr zugeteilten taglichen
Uberschussanteile abziiglich Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und
- die jahrlichen Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den fir diese Bausteine geltenden Regelungen nichts ande-
res festgelegt ist,
o flr eine Erhéhung des Garantiekapitals des Bausteins Alters-
vorsorge und
o flr eine Erhéhung der Leistung eines abgeschlossenen Bau-
steins Berufsunfahigkeitsrente oder eines abgeschlossenen
Bausteins Berufs- oder Dienstunfahigkeitsrente und eines ge-
gebenenfalls erganzend versicherten Bausteins Pflegezusatz-
rente oder fir eine Erh6hung der Leistung eines abgeschlos-
senen Bausteins Kinderpflegerente.

Durch die Erhéhung der Leistungen der weiteren abgeschlossenen
Bausteine kann das —Deckungskapital des Bausteins Altersvor-
sorge zu Beginn des — Versicherungsjahres absinken.

Die Leistungen

« eines abgeschlossenen Bausteins Berufsunfahigkeitsrente oder
eines abgeschlossenen Bausteins Berufs- oder Dienstunfahig-
keitsrente und eines gegebenenfalls ergédnzend versicherten
Bausteins Pflegezusatzrente oder

« eines abgeschlossenen Bausteins Kinderpflegerente

erhdhen sich im selben Verhaltnis wie das Garantiekapital des

Bausteins Altersvorsorge nach Textabschnitt 3. Der Erhdhungsbe-

trag der jahrlichen Berufsunfahigkeitsrente oder der jahrlichen Be-

rufs- oder Dienstunféhigkeitsrente und der jahrlichen Pflegezusatz-_ _

rente, falls Sie ergénzend einen Baustein Pflegezusatzrente versif\‘u?'\‘

chert haben, darf dabei jedoch 4,5 Prozent des Erhéhungsbetrags *

des Garantiekapitals des Bausteins Altersvorsorge nicht Uberstei-

gen.

Die garantierte Mindestrente erhdht sich hierdurch nicht.
2.2.4 Schlussiiberschussbeteiligung

Zusétzlich zu den taglichen Uberschussanteilen kann ein Schluss-

Uberschussanteil zugeteilt werden

« bei Kiindigung, Ausiibung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2
oder Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn
Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen Baustein
Waisenrente abgeschlossen haben, (Vertragsende) oder

 zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Baustei-
ne abgeschlossen haben, oder

 zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

Die Héhe des Schiussiiberschussanteils ergibt sich aus der Uber-
schussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und kann auch null sein.

1) Ermittlung des Schlussiiberschussanteils

« Bei Vertragsende oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
—versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Bau-
steine abggschlossen haben, oder

« zu Beginn'der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge
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ermitteln wir die Hohe des Schlussiiberschussanteils nach versi-
cherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei legen wir die —Be-
zugsgroBen und die dann fiir sdmtliche —Versicherungsjahre je-
weils festgelegten Schlussiiberschussanteilsatze zugrunde.

—BezugsgroBe fir den Schlussliberschussanteil ist jeweils das
durchschnittliche —Deckungskapital der Versicherung (inklusive
(erweitertem) Kapitalbonus) in den einzelnen abgelaufenen Kalen-
derjahren.

Die Hohe samtlicher Schlussiiberschussanteilsatze legt der Vor-
stand jeweils fur ein Kalenderjahr fest. Die Festlegung der Héhe
der Schlussuberschussanteilsétze sowie weitere Informationen
kénnen Sie dem Anhang des Geschaftsberichts unter der Uber-
schrift "Schlussiiberschussanteil” entnehmen.

Bei Kapitalzahlungen vor Rentenbeginn (zum Beispiel bei Kiindi-
gung) kann der Schlussiberschussanteil in Abhangigkeit von der
Zinssituation am Kapitalmarkt geringer ausfallen. Weitere Informa-
tionen kénnen Sie dem Anhang des Geschaftsberichts unter der
Unteriberschrift "Schlussiiberschussanteil bei Kiindigung" entneh-
men.

(2) Verwendung des Schlussiiberschussanteils

Wenn wir eine Rente aus dem Baustein Altersvorsorge zahlen,
verwenden wir den zugeteilten Schlussiiberschussanteil als Teil
des Gesamtkapitals fiir die Bildung der Renten nach Ziffer 1.1 Ab-
satze 2 und 3. Die garantierte Mindestrente und gegebenenfalls
die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die garantierte
Mindestwaisenrente erhéhen sich hierdurch nicht.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und wir bei
Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn Renten aus
diesen Bausteinen zahlen, verwenden wir den zugeteilten Schluss-
Uberschussanteil firr die Bildung der Hinterbliebenenrente und ge-
gebenenfalls der Waisenrente. Die garantierte Mindesthinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls die garantierte Mindestwaisenrente
erhéhen sich hierdurch nicht.

Wenn ein Schlussiuberschussanteil bei Vertragsende hinzukommt,
zahlen wir ihn aus.

2.2,5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Wenn Sie fiir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

eine Uberschussrente vereinbart haben, gilt Folgendes:
Sie erhalten die Uberschussrente ab Rentenbeginn zusatzlich
zu der —ab Rentenbeginn garantierten Rente.
Die Uberschussrente besteht aus einer nicht garantierten zu-
satzlichen Rente aus dem Baustein Altersvorsorge sowie nicht
garantierten jahrlichen Rentenerhéhungen, die in Prozent der im
Vorjahr erreichten Gesamtrente aus dem Baustein Altersvorsor-
ge festgelegt werden.

» Die 1. Rentenerhéhung erfolgt ein Jahr nach Beginn der Renten-
zahlung.

Die Uberschussrente kann - im ungiinstigsten Fall - der Héhe nach
null sein.

(1) Ermittlung der Uberschussrente

Die Héhe der Uberschussrente ermitteln wir, indem wir sie als Dif-
ferenz aus der Gesamtrente und der —ab Rentenbeginn garan-
tierten Rente berechnen.

Die Gesamtrente zu Rentenbeginn ermitteln wir dabei aus dem
Gesamtkapital nach Ziffer 1.1 Absatz 3 mit der fiir die Uberschuss-
rente festgelegten Sterbetafel (—Tafeln) und Verzinsung unter Be-
ricksichtigung der Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer 6.1
Absatz 2 b). Dabei berlcksichtigen wir die nicht garantierten jahrli-
chen Rentenerhdhungen. Die fiir die Uberschussrente festgelegte
Sterbetafel (—Tafeln) und Verzinsung kénnen Sie dem Anhang
des Geschaftsberichts entnehmen.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, enthalt die
Uberschussrente auch eine Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls eine Waisenrente. Das Verhaltnis der Gesamthinterbliebenen-
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rente'und gegebenenfalls der Gesamtwaisenrente zur Gesamtren-
te aus dem Baustein Altersvorsorge stimmt mit dem Verhaltnis der
jeweils garantierten Renten bei Rentenbeginn Uberein.

(2 Anderung der Rechnungsgrundlagen fiir die Uber-
schussrente

Wenn sich im Rahmen der jahrlichen Uberschussdeklaration (sie-

he Ziffer 2.2.2) die fiir die Uberschussrente festgelegte Sterbetafel

(—Tafeln) oder Verzinsung andert,

« koénnen die kunftigen jahrlichen Rentenerhéhungen héher oder
geringer als zuvor ausfallen oder sogar entfallen und

« kann sich die Hohe der Uberschussrente erhdhen oder verrin-
gern.

Wir werden Sie bei Beginn der Rentenzahlung und bei jeder spate-
ren Anderung Uber die Héhe der vorgenannten zuséatzlichen Rente
und den Prozentsatz der Rentenerhéhung informieren.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Ren-
tenbeginn
Sie kdnnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. lhre Erklarung muss uns
spéatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen.

23 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Be-
wertungsreserven?

Bei der Beteiligung an den —Bewertungsreserven sind wir an die
aufsichtsrechtlichen Vorschriften zur Sicherstellung der dauernden
Erflllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versicherungen gebun-
den. Die Beteiligung an den —Bewertungsreserven kann da-
durch - im unglinstigsten Fall - der Héhe nach null sein.

Wir ordnen die —Bewertungsreserven, die nach den aufsichts-
rechtlichen Vorschriften fur die Beteiligung der —Versicherungs-
nehmer zu berlcksichtigen sind, den einzelnen Vertragen nach
dem in Absatz 2 beschriebenen verursachungsorientierten Verfah-
ren rechnerisch zu.

Die Héhe der —Bewertungsreserven ermitteln wir dazu

« jahrlich neu,

- zusatzlich auch zu den Stichtagen, die im Anhang des Ge-
schaftsberichts unter der Unteriiberschrift "MaBgebende Stichta-
ge fir die Beteiligung an Bewertungsreserven" veréffentlicht
werden.

Aus der rechnerischen Zuordnung ergeben sich noch keine ver-
traglichen Anspriiche auf eine Beteiligung an den —Bewertungs-
reserven in einer bestimmten Hohe. lhre konkrete Beteiligung auf
Grundlage der rechnerischen Zuordnung ergibt sich aus den Ab-
satzen 3 bis 6.

(1) Zeitpunkt der Beteiligung

Wir beteiligen Ihre Versicherung an den —Bewertungsreserven:

» bei Kiindigung, Auslibung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2
oder Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn
Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen Baustein
Waisenrente abgeschlossen haben, (Vertragsende) oder

» zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Baustei-
ne abgeschlossen haben, oder

» zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge sowie

- wahrend der Rentenzahlungen (siehe Absatz 6).

(2) Verursachungsorientiertes Beteiligungsverfahren

Die Beteiligung an den —Bewertungsreserven erfolgt nach einem
verursachungsorientierten Verfahren. Im Rahmen dieses Verfah-
rens bestimmen wir die dem einzelnen Vertrag rechnerisch zuzu-
ordnenden —Bewertungsreserven als Anteil an den Bewertungs-
reserven aller anspruchsberechtigten Vertrage. Dieser Anteil ist
abhéangig von der Summe der sich fir Ihren Vertrag in den abge-
laufenen — Versicherungsjahren ergebenden durchschnittlichen
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s

\T/—>Deckungskapitalien im Verhaltnis zur Summe der sich fir alle
abgelaufenen Versicherungsjahre ergebenden durchschnittlichen
Deckungskapitalien aller Vertrage, soweit sie anspruchsberechtigt
sind.

Die Stichtage fur die Ermittlung der —Bewertungsreserven legen
wir jeweils im Voraus fiur ein Kalenderjahr fest. Diese Festlegungen
werden im Anhang des Geschaftsberichts unter der Untertiber-
schrift "MaBgebende Stichtage fir die Beteiligung an Bewertungs-
reserven” verdffentlicht.

3) Zuteilung der Bewertungsreserven

Wir ermitteln

» bei Vertragsende (siehe Absatz 1) oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
—versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Bau-
steine abgeschlossen haben, oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge

fir diese Zeitpunkte den lhrem Vertrag rechnerisch zuzuordnenden

Anteil an den —Bewertungsreserven nach dem in Absatz 2 be-

schriebenen Verfahren. Nach § 153 Absatz 3 Versicherungsver-

tragsgesetz (VVG) teilen wir Ihrer Versicherung dann die Halfte

des ermittelten Betrags zu. Damit haben Sie einen Anspruch auf

den Ihrem Vertrag zugeteilten Betrag. Die Mittel fir die Beteiligung

an den —Bewertungsreserven werden grundséatzlich der —Riick-

stellung fiir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe Ziffer 2.1

Absatz 3).

(4) Verwendung der zugeteilten Bewertungsreserven
Wenn wir eine Rente aus dem Baustein Altersvorsorge zahlen,
verwenden wir die Beteiligung an den —Bewertungsreserven als
Teil des Gesamtkapitals flr die Bildung der Renten nach Ziffer 1.1
Absétze 2 und 3. Die garantierte Mindestrente und gegebenenfalls
die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die Mindestwai-
senrente erhéhen sich hierdurch nicht.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und wir bei
Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn Renten aus
diesen Bausteinen zahlen, verwenden wir die Beteiligung an den
—Bewertungsreserven fir die Bildung der Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls der Waisenrente. Die garantierte Mindesthin-
terbliebenenrente und gegebenenfalls die garantierte Mindestwai-
senrente erhdhen sich hierdurch nicht.

Wenn lhr Vertrag endet, zahlen wir die Beteiligung an den —Be-
wertungsreserven aus.

(5) Sockelbetrag fiir die Beteiligung an den Bewertungsre-
serven

Die Héhe der —Bewertungsreserven, an denen lhre Versiche-

rung beteiligt wird, ist vom Kapitalmarkt abhangig und unterliegt

Schwankungen. Zum Ausgleich dieser Schwankungen kénnen wir

in Abhangigkeit von unserer Ertragslage — Uberschussanteilsat-

ze fir den sogenannten Sockelbetrag fir die Beteiligung an den

—Bewertungsreserven festsetzen. In folgenden Féllen kann ein

Sockelbetrag zum Tragen kommen:

« bei Kundigung oder Tod der —versicherten Person vor Ren-
tenbeginn (Vertragsende) oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Hinterbliebenenrente
und gegebenenfalls aus dem Baustein Waisenrente bei Tod der
versicherten Person vor Rentenbeginn, wenn Sie diese Baustei-
ne abgeschlossen haben, oder

« bei Auslibung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2 oder

« zu Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

a) Ermittlung des Sockelbetrags

Wenn in den zuvor genannten Fallen ein Sockelbetrag zum Tragen
kommt, ermitteln wir dessen Héhe nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Dabei legen wir die —BezugsgréBen und die
dann fur samtliche — Versicherungsjahre jeweils festgelegten
—Uberschussanteilsatze fir den Sockelbetrag zugrunde.

—BezugsgroBe fiir den Sockelbetrag ist das jeweilige durch-
schnittliche —Deckungskapital der Versicherung (inklusive (er-
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weitertem) Kapitalbonus) in den einzelnen abgelaufenen Kalender,
_. Jjahren.

" Die Hohe der —Uberschussanteilsitze fiir den Sockelbetrag Iegt )

der Vorstand jeweils fir ein Kalenderjahr fest. Die Festlegung der
Hohe der —Uberschussanteilsatze fir den Sockelbetrag sowie
weitere Informationen kénnen Sie dem Anhang des Geschéaftsbe-
richts unter der Uberschrift "Sockelbetrag fiir die Beteiligung an Be-
wertungsreserven" entnehmen.

b) Zuteilung und Verwendung des Sockelbetrags

Wenn wir Inrem Vertrag die Beteiligung an den —Bewertungsre-
serven zuteilen und ein flr diesen Zeitpunkt festgelegter Sockel-
betrag hoher ist als der Wert der Beteiligung, der sich nach Absatz
3 ergibt, teilen wir Inrem Vertrag den Sockelbetrag zu. Er wird so
verwendet wie in Absatz 4 beschrieben. Wenn der Sockelbetrag
niedriger ist oder es keinen Sockelbetrag gibt, bleibt es bei der Zu-
teilung des gesetzlich vorgesehenen Werts (siehe Absatz 3).

(6) Beteiligung laufender Renten

Laufende Renten werden an den —Bewertungsreserven Uber ei-
ne angemessen erh6hte Beteiligung an den Uberschiissen betei-
ligt. Bei der Festlegung der —Uberschussanteilsatze im Rahmen
der Ermittlung der Uberschussanteile wird insbesondere die aktuel-
le Bewertungsreservensituation bertcksichtigt.

3. Leistungsempfinger und Uberweisung der
Leistungen

Inhalt dieses Abschnitts:

341 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kdnnen Sie
hierzu Bestimmungen treffen?

3.2  Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

3.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie
kénnen Sie hierzu Bestimmungen treffen?

(1) Leistungsempfanger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus lhrem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren
—Versicherungsnehmer oder an lhre Erben, wenn Sie uns keine
andere Person benannt haben, der die Anspriiche aus lhrem Ver-
trag bei deren Falligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis
zur jeweiligen Falligkeit konnen Sie das Bezugsrecht jederzeit &n-
dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht), gegebenenfalls
bedarf es hierzu zusatzlich einer Zustimmung Dritter. Nach dem
Tod der —versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr
geandert oder widerrufen werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht

Sie kénnen ausdricklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Anspruiche aus lhrem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir lhre Erklarung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt, gegebenenfalls bedarf es hierzu zusatzlich
einer Zustimmung Dritter.

(3) Bezugsberechtigter (Beglinstigter Personenkreis)
Wenn Sie Bausteine
« Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergén-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,
 Pflegevorsorge oder
 Kindervorsorge
abgeschlossen haben, kénnen Sie als widerruflich Bezugsberech-
tigten nach Absatz 1 und als unwiderruflich Bezugsberechtigten
nach Absatz 2 flr den Erlebensfall ausschlieBlich die —versicher-
te Person oder einen nahen Angehérigen der versicherten Person
gemanB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abga-
benordnung (AO) benennen (zum Beispiel Ehegatte, eingetragener
Lebenspartner, Lebensgeféahrte, Verwandte in gerader Linie, Ge-
schwister).

E---A0170Z0 (021) 06/2025

Die Beschrankung auf diesen Personenkreis gilt nicht, wenn die
Versicherung zur Sicherung einer Verbindlichkeit der —versicher-
ten Person oder eines nahen Angehdrigen der versicherten Per-
son gemanB § 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Ab-
gabenordnung (AO) nach Absatz 4 abgetreten oder verpfandet
wird. In diesem Fall kann der Sicherungsnehmer sich als Bezugs-
berechtigten benennen. Die Beschrénkung des Personenkreises
gilt ebenfalls nicht fir das Bezugsrecht flir den Todesfall. Als Be-
zugsberechtigter fir den Todesfall kann jeder benannt werden.

(4) Abtretung und Verpféandung von Anspriichen

Sie kénnen lhre Anspriiche aus Ihrem Vertrag auch abtreten oder
verpfanden, wenn derartige Verfigungen rechtlich méglich sind,
gegebenenfalls bedarf es hierzu zuséatzlich einer Zustimmung Drit-
ter.

(5) Textform

Die Einraumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe Ab-
satze 1 und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfandung von An-
spriichen aus Ihrem Vertrag (siehe Absatz 4) sind uns gegeniiber
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte
in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) angezeigt hat. Der bisheri-
ge Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es kdnnen aber auch andere
Personen sein, wenn Sie vorher bindende Verfligungen vorgenom-
men haben.

3.2 Was gilt bei Uberweisung der Leistungen?

Wir Gberweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Uberweisungen in Staaten auBerhalb des Euro-

paischen Wirtschaftsraums tragt der Empfangsberechtigte die da-

mit verbundene Gefahr.

4. Leistungsausschliisse und Leistungsein-
schrankungen

Inhalt dieses Abschnitts:

41 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Einsatz
bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radioaktiven, bio-
logischen oder chemischen Stoffen?

4.2  Was gilt bei Selbsttétung der versicherten Person?

41 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg
oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-
Waffen oder radioaktiven, biologischen
oder chemischen Stoffen?

Sﬁ ) Grundsatz

Wir leisten grundsétzlich unabhangig davon, auf welcher Ursache
der Versicherungsfall beruht. Wir leisten insbesondere auch dann,
wenn die —versicherte Person bei der Ausiibung des Wehr- oder
Polizeidienstes oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

(2) Eingeschrénkte Leistungspflicht
Bei Tod der —versicherten Person vor Rentenbeginn leisten wir
in folgenden Fallen eingeschrankt:

a) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn die —versicherte Per-
son wahrend eines Aufenthalts auBerhalb Deutschlands in unmit-
telbargmyader mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Er-
eignissen'stirbt, an denen sie nicht aktiv beteiligt war. Wir leisten
ebenfalls uneingeschrankt, wenn die —versicherte Person als
Mitglied der deutschen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei
bei der Teilnahme an mandatierten (NATO, UNO, EU oder OSZE)
humanitaren Hilfeleistungen oder friedenssichernden MaBnahmen
auBerhalb der territorialen Grenzen der NATO-Mitgliedsstaaten
stirbt.
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b) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-

hang mit

« vorsatzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen (ABC-Waffen) oder

- vorsatzlich eingesetzten oder vorsatzlich freigesetzten radioakti-
ven, biologischen oder chemischen Stoffen,

wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das

Leben vieler Personen zu gefahrden.

Wir leisten jedoch uneingeschrankt, wenn es sich um ein rdumlich
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar
innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft
schwere gesundheitliche Beeintréchtigungen erleiden werden. Die
Voraussetzungen einer uneingeschrankten Leistungspflicht werden
wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
héangigen Gutachter prifen und gegebenenfalls bestétigen lassen.
Anspriiche auf die uneingeschrankte Versicherungsleistung wer-
den frihestens nach Ablauf dieser Frist fallig.

(3) Auswirkungen der eingeschréankten Leistungspflicht
Die eingeschrankte Leistungspflicht hat folgende Auswirkungen:

a) Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen
Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, zahlen wir aus dem
Baustein Altersvorsorge den nach Ziffer 8.2 berechneten Betrag.
Einen Abzug nach Ziffer 8.2 Absatz 2 nehmen wir nicht vor. Hinzu
kommt der Riickkaufswert aus einem gegebenenfalls abgeschlos-
senen Baustein Kapital bei Tod. Wir zahlen insgesamt jedoch
héchstens die Leistung, die fir den Todesfall vereinbart war. Vor-
aussetzung daflr ist, dass wir zum gleichen Zeitpunkt bei Kiindi-
gung eine Leistung zahlen wirden.

Der sich so ergebende Betrag wird auf den 1. Tag des Monats be-
rechnet, der auf den Todestag folgt.

b) Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, steht fir
die Bildung der Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls der Wai-
senrente der auf den Todestag berechnete Rickkaufswert nach
Ziffer 8.2 ohne Abzug nach Ziffer 8.2 Absatz 2 zur Verfigung.

4.2 Was gilt bei Selbsttétung der versicherten
Person?

1) Grundsatz
Bei vorsatzlicher Selbsttdtung leisten wir uneingeschréankt, wenn
seit Abschluss Ihres Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist leisten

wir nur dann uneingeschrankt, wenn uns nachgewiesen wird, dass

die Tat

= in einem die freie Willensbestimmung ausschlieBenden Zustand
krankhafter Stérung der Geistestatigkeit oder

« unter dem Druck schwerer kérperlicher Leiden begangen wor-
den ist.

@(2) Eingeschrénkte Leistungspflicht und Auswirkungen
Wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen,
erbringen wir eine eingeschrankte Leistung nach Ziffer 4.1 Absatz
3.

3) Anderung oder Wiederherstellung lhrer Versicherung
Die Absétze 1 und 2 gelten auch bei einer Anderung der Versiche-
rung, die unsere Leistungspflicht erweitert, oder bei einer Wieder-
herstellung der Versicherung.

Wenn die Versicherung geandert oder wiederhergestellt wird, be-
ginnt die 3-Jahres-Frist bezlglich des geanderten oder wiederher-
gestellten Teils neu zu laufen.
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5. lhre Mitwirkungspflichten

Inhalt dieses Abschnitts:

5.1 Welche Unterlagen kénnen wir verlangen?

5.2 Wann kénnen wir den Nachweis verlangen, dass die
versicherte Person noch lebt?

5.3  Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten Per-
son einzureichen?

5.4  Unter welchen Voraussetzungen kénnen wir weitere
Nachweise verlangen?

5.1 Welche Unterlagen kénnen wir verlangen?

Wenn Leistungen aus lhrem Vertrag beansprucht werden, kénnen

wir die Vorlage folgender Unterlagen verlangen:

« Versicherungsschein,

» Unterlagen mit den nach Teil B Ziffer 3 zu erteilenden Informa-
tionen und Daten und

» ein amtliches Zeugnis Uber den Tag der Geburt der —mitversi-
cherten Person (Geburtsurkunde), wenn Sie einen Baustein
Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben.

5.2 Wann kénnen wir den Nachweis verlan-
gen, dass die versicherte Person noch
lebt?

Vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung kénnen wir auf unsere Kos-
ten ein amtliches Zeugnis darlber verlangen, dass die —versi-
cherte Person noch lebt.

5.3 Welche Unterlagen sind bei Tod der versi-
cherten Person einzureichen?

Wenn die —versicherte Person stirbt, sind wir hierliber unverzig-
lich zu informieren.

Uns ist immer ein amtliches Zeugnis Uber den Tod der —versi-
cherte Person mit Angaben zum Alter und Geburtsort (Sterbeur-
kunde) vorzulegen.

Wenn Leistungen aus dem Vertrag beansprucht werden, kénnen

wir auBerdem die Vorlage folgender Unterlagen verlangen:

« einen Nachweis Uber die Todesursache der —versicherten
Person oder

« ein ausflihrliches arztliches oder amtliches Zeugnis Uber die To-
desursache der versicherten Person oder,

- wenn die versicherte Person an einer Krankheit gestorben ist,
ein ausfihrliches arztliches oder amtliches Zeugnis Uber die To-
desursache sowie Uber Beginn und Verlauf der Krankheit, die
zum Tod der versicherten Person geflihrt hat.

5.4 Unter welchen Voraussetzungen kdnnen
wir weitere Nachweise verlangen?

Wir kénnen weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen
anstellen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu
klaren. Die hiermit verbundenen Kosten muss die Person tragen,
die die Versicherungsleistung beansprucht.

6. Kosten lhres Vertrags

Fir die Kosten Ihres Vertrags gelten die folgenden Regelungen.
Falls fur einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.
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Inhalt dieses Abschnitts:

6.1 Welche Kosten sind in lhren Beitrag einkalkuliert?

6.2 Welche Kosten kénnen wir lhnen gesondert in Rech-
nung stellen?

6.1 Welche Kosten sind in lhren Beitrag ein-
kalkuliert?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten

Mit lhrem Vertrag sind Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
verbunden. Diese sind von lhnen zu tragen. Wir haben die Ab-
schluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Ihren Beitrag einkalku-
liert, sie mussen daher nicht gesondert gezahlt werden.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) verwenden wir
zum Beispiel zur Finanzierung der Kosten fir die Vergltung des
Versicherungsvermittlers, der Antragspriifung und der Erstellung
der Vertragsunterlagen.

a) Kosten bezogen auf die bei Vertragsschluss vereinbar-
ten Beitrdage
Wenn Sie laufende Beitrage zahlen, belasten wir Ihren Vertrag mit
Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
» in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertrags-
schluss vereinbarten Beitrage und
« in HOhe eines Prozentsatzes der eingezahlten Beitrage.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Hohe eines Pro-

zentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss vereinbarten Bei-

trage verteilen wir

« in gleichmaBigen Jahresbetragen,

« Uber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren,

« jedoch nicht langer als bis zum Ende der vereinbarten Beitrags-
zahlungsdauer.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in H6he eines Pro-
zentsatzes der eingezahlten Beitrage erheben wir erst nach Ablauf
des Zeitraums, in welchem wir die Abschluss- und Vertriebskosten
in Hohe eines Prozentsatzes der Summe der bei Vertragsschluss
vereinbarten Beitrage in gleichmé&Bigen Jahresbetragen verteilt ha-
ben (siehe Satz 2). Diese Abschluss- und Vertriebskosten (—Kos-
ten) entnehmen wir jedem eingezahlten Beitrag.

Zu den bei Vertragsschluss vereinbarten Beitrdgen gehért auch ei-
ne Zuzahlung bei Vertragsschluss. Von dieser Zuzahlung ziehen
wir die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) abweichend
von Satz 2 einmalig in Hohe eines Prozentsatzes der Zuzahlung
zum Zeitpunkt des Zuflusses ab.

Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, entnehmen wir diesem
die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe eines Pro-
zentsatzes des bei Vertragsschluss vereinbarten einmaligen Bei-
trags sofort.

b) Kosten bei Erh6hungen der Summe der vereinbarten
Beitrdge

Erhdhungen der Summe der vereinbarten Beitrage belasten wir

wie folgt mit Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten):

« Bei Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.10 und Ziffer 9.4 Absatz 1 b))
ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) je-
weils einmalig in Hohe eines Prozentsatzes der Zuzahlung zum
Zeitpunkt des Zuflusses ab.

+ Bei einem Aufschieben der Leistung (siehe Ziffer 9.1 Absatz 2)
ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten) in
Hohe eines gleichbleibenden Prozentsatzes direkt von jedem
gezahlten Beitrag in der —zusatzlichen Aufschubdauer ab.

« Beim dynamischen Zuwachs und bei einer Erhéhung des Bei-
trags (siehe Ziffer 9.9) belasten wir lhren Vertrag mit Abschluss-
und Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe
o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer

vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-

kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Erhéhungstermin wie
in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

eines Prozentsatzes der Differenz aus erhdhtem eingezahlten

Beitrag und dem Beitrag einer gesamten vereinbarten Zah-

o
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Iungsperlo € (siehe Teil B Ziffer 2.1 Absatz 1) vor dieser Er-
héhung. D@;&Absohluss und Vertriebskosten (—Kosten) er-
heben wir nach Ablauf des Zeitraums, in welchem wir die Ab-
schluss- und Vertriebskosten in Hohe eines Prozentsatzes der
Differenz zwischen alter und neuer vereinbarter Beitragssum-
me in gleichméaBigen Jahresbetragen verteilt haben (siehe Ab-
satz a) Satz 2), und entnehmen sie jedem eingezahlten Bei-
trag.

- Bei einer Verlangerung der Beitragszahlungsdauer (siehe Ziffer
9.12 Absatz 2) belasten wir lhren Vertrag mit Abschluss- und
Vertriebskosten (—Kosten) in Héhe
o eines Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer

vereinbarter Beitragssumme. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) verteilen wir ab dem Zeitpunkt der Verlén-
gerung wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

o eines Prozentsatzes der aufgrund der Verlangerung zusatz-
lich eingezahlten Beitrédge. Diese Abschluss- und Vertriebs-
kosten (—Kosten) entnehmen wir jedem eingezahlten Bei-
trag.

(2) Verwaltungskosten

Mit lhrem Vertrag sind ebenfalls Verwaltungskosten (—Kosten)
verbunden. Das sind die —Kosten fur die laufende Verwaltung |h-
res Vertrags. Auch diese sind von lhnen zu tragen. Samtliche Ver-
waltungskosten (—Kosten) sind in den Beitrag einkalkuliert und
muissen daher nicht gesondert gezahlt werden. Die Verwaltungs-
kosten (—Kosten) entsprechen den lbrigen Kosten nach § 2 Ab-
satz 1 Nr. 1 der Verordnung Uber Informationspflichten bei Versi-
cherungsvertragen (VVG-InfoV).

a) Verwaltungskosten vor Rentenbeginn

Wir belasten lhren Vertrag vor Rentenbeginn mit Verwaltungskos-

ten (—Kosten) in Form

- eines jahrlichen Prozentsatzes des —Deckungskapitals und

« eines Prozentsatzes der eingezahlten Beitrage. Unter die einge-
zahlten Beitrage fallen auch Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.10), Er-
héhungen des Beitrags (siehe Ziffer 9.9) und Erhéhungen des
Beitrags aufgrund eines vereinbarten dynamischen Zuwachses.

b) Verwaltungskosten ab Beginn der Rentenzahlung

Ab Beginn der Rentenzahlung belasten wir lhren Vertrag mit Ver-
waltungskosten (—Kosten) in Form eines Prozentsatzes der ge-
zahlten Leistung.

(3) Hohe der Kosten

Informationen zur Héhe der —Kosten kdénnen Sie lhrem Dokument
"Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Kosten fallen
an?" entnehmen.

6.2 Welche Kosten kdnnen wir lhnen geson-
dert in Rechnung stellen?

(1) Kosten im Rahmen eines Versorgungsausgleichs

Bei Teilung Ihres Vertrags im Rahmen eines Versorgungsaus-
gleichs sind von Ihnen zusétzliche —Kosten, sogenannte — Tei-
lungskosten, zu entrichten.

(2) Kosten fiir Lastschriftricklaufer

Sofern uns im Falle eines Lastschriftriicklaufers aus einem von |h-
nen veranlassten Grund —Kosten von lhrer Bank in Rechnung ge-
stellt werden, stellen wir Ihnen diese Kosten gesondert in Rech-
nung.

7. Beitragsfreistellung

Inhalt dieses Abschnitts:

71 Wie kann lhre Versicherung beitragsfrei gestellt wer-
den?

7.2  Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Versiche-
rungsschutz wiederhergestellt werden, der zuvor be-
standen hat?
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Y

71 Wie kann lhre Versicherung beitragsfrei

gestellt werden?

(1) Voraussetzungen

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass lhre Versicherung weitergefuihrt wird, ohne dass Beitrage ge-
zahlt werden (Beitragsfreistellung). Die Beitragsfreistellung ist zum
Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1)
mdglich.

(2) Mindestversicherungsleistung

Wir fihren lhre Versicherung mit der nach Absatz 4 berechneten
beitragsfreien garantierten Mindestrente weiter, wenn diese zum
Zeitpunkt der Beitragsfreistellung jéhrlich mindestens 200 EUR be-
tragt. Wenn diese Leistung nicht erreicht wird, erlischt die Versi-
cherung und wir zahlen, soweit vorhanden, den nach Ziffer 8.2 be-
rechneten Betrag.

(3) Befristung

Sie kénnen eine unbefristete Beitragsfreistellung verlangen oder
die Beitragsfreistellung zeitlich bis zu 3 Jahre befristen. Bei einer
Befristung informieren wir Sie rechtzeitig vor Ablauf des gewlinsch-
ten Zeitraums uber die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und
Uber die Méglichkeiten zum Ausgleich der auf die beitragsfreie Zeit
entfallenden Beitrage.

(4) Auswirkungen

« Auch nach der Beitragsfreistellung berechnen wir die Renten
nach Ziffer 1.1 Absatze 2 und 3.

 Die garantierte Mindestrente nach Beitragsfreistellung ergibt
sich aus dem Garantiekapital nach Beitragsfreistellung ohne Be-
riicksichtigung der Beteiligung am Uberschuss. Dieses umfasst
mindestens den bei Vertragsschluss vereinbarten —Garantie-
prozentsatz der Summe der Beitrage zur Altersvorsorge, die bis
zur Beitragsfreistellung gezahlt wurden.

+ Durch die Beitragsfreistellung andern sich die Verhéltnisse der
Garantieleistungen aus weiteren abgeschlossenen Bausteinen
zum Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge (ohne Be-
riicksichtigung der Beteiligung am Uberschuss). Die Leistungen
aus dem kiinftigen erweiterten Kapitalbonus nach Ziffer 2.2.3
Absatz 2 b) erhéhen sich im geanderten Verhaltnis.

« Auch nach der Beitragsfreistellung gilt Ziffer 6. Auf urspriinglich
vereinbarte Beitrage, die wegen der Beitragsfreistellung nicht zu
zahlen sind, erheben wir jedoch ab dem Zeitpunkt der Beitrags-
freistellung keine —Kosten in Prozent des Beitrags nach Ziffer
6.1 Absatze 1 a) und 2 a).

(5) Abzug

Von dem aus lhrer Versicherung fur die Bildung der beitragsfreien
Leistung zur Verfligung stehenden Betrag nehmen wir einen Ab-
zug in Héhe von 50 EUR flr erhdhte Verwaltungsaufwendungen
vor.

Dieser Abzug entfallt

« im letzten Jahr vor Rentenbeginn oder

 inden letzten 7 Jahren vor Rentenbeginn, wenn die —versi-
cherte Person zum Termin der Beitragsfreistellung —rech-
nungsmaBig mindestens 55 Jahre alt ist und seit Abschluss des
Vertrags mindestens 10 Jahre vergangen sind.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies missen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-

gemessen ist, entfallt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren

Fall - entsprechend herab.

Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versiche-
rungsperiode, flr die Sie letztmalig den vollstandigen Beitrag ge-
zahlt haben.

Néhere Informationen zur H6he der Garantieleistungen bei Bei-
tragsfreistellung wahrend der Vertragsdauer kénnen Sie Ihrem Do-
kument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Ga-
rantieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum Ren-
tenbeginn?" entnehmen.

E---A0170Z0 (021) 06/2025

7.2 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung

der Versicherungsschutz wiederherge-
stellt werden, der zuvor bestanden hat?

(1) 6-Monats-Frist fiir die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes ohne Risikopriifung
Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung kdénnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Héhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprifung durch-
fihren. Voraussetzung dafiir ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 3 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
weitere Bausteine abgeschlossen haben und zum Zeitpunkt der
Wiederaufnahme der Beitragszahlung

- bei abgeschlossenen Bausteinen Berufsunfahigkeitsvorsorge
oder Bausteinen Berufsunféhigkeitsvorsorge mit Dienstunféhig-
keitsabsicherung und einem gegebenenfalls erganzend versi-
cherten Baustein Pflegezusatzrente die —versicherte Person
berufs- oder dienstunféhig oder pflegebediirftig ist oder Leistun-
gen wegen Krankschreibung oder Leistungen wegen Krebs er-
bracht werden;

 bei einem abgeschlossenen Baustein Kindervorsorge: Kinder-
pflegerente mit Beitragsbefreiung bei Pflegebedurftigkeit des
Kindes oder bei Tod oder Berufsunfahigkeit des Versorgers die
—versicherte Person pflegebedirftig oder der versicherte Ver-
sorger gestorben oder berufsunfahig ist oder Leistungen wegen
Krankschreibung oder Leistungen wegen Krebs erbracht wer-
den;

» bei einem abgeschlossenen Baustein Kindervorsorge: Beitrags-
befreiung bei Tod oder Berufsunfahigkeit des Versorgers der
versicherte Versorger gestorben oder berufsunfahig ist oder
Leistungen wegen Krankschreibung oder Leistungen wegen
Krebs erbracht werden;

- bei einem abgeschlossenen Baustein Pflegevorsorge: Kinder-
pflegerente die —versicherte Person pflegebediirftig ist.

Wenn Sie Bausteine

- Berufsunféhigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergan-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,

- Pflegevorsorge oder

« Kindervorsorge

abgeschlossen haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszah-

lung und die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes nur

mdglich, wenn zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung ein Bezugsberechtigter nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt

ist.

(2) Allgemeine Frist fiir die Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes mit Risikoprifung
Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung, kénnen Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 3 die versicherten Leistungen bis zur Héhe des Versi-
cherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angehoben werden.
Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung ist eine
Wiederaufnahme der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Wenn die Versicherung wegen einer Elternzeit beitragsfrei gestellt
worden ist, kann die Frist zwischen Beitragsfreistellung und Wie-
derherstellung des Versicherungsschutzes auch mehr als 3 Jahre

@hetragen. Der Versicherungsschutz muss in diesem Fall jedoch |
"spatestens innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Elternzei\ite-

derhergestellt werden. Wird die Elternzeit in mehrere Abschnitte
aufgeteilt, muss die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes
jeweils innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung eines Abschnit-
tes erfolgen. Nach Ablauf dieser Fristen ist eine Wiederaufnahme
der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Den Versicherungsschutz kénnen wir dann wiederherstellen, wenn
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung
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Text eingefügt�

Text

"gestellt werden? Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versicherungsperiode, für die Sie letztmalig den vollständigen Beitrag gezahlt haben. Nähere Informationen zur Höhe der Garantieleistungen bei Beitragsfreistellung während der Vertragsdauer können Sie Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Garantieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum Rentenbeginn?" entnehmen."



Text gelöscht�
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"gestellt werden?"



Text gelöscht�

Text

"Wir sehen den Abzug als angemessen an."



Text gelöscht�

Text

"Dies müssen wir darlegen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe angemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn -im letzteren Fall -entsprechend herab."
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"Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versicherungsperiode, für die Sie letztmalig den vollständigen Beitrag gezahlt haben. Nähere Informationen zur Höhe der Garantieleistungen bei Beitragsfreistellung während der Vertragsdauer können Sie Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Garantieleistungen ergeben sich bei Beitragsfreistellung bis zum Rentenbeginn?" entnehmen."
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"Wir sehen den Abzug als angemessen an."
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"Dies müssen wir darlegen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe angemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn -im letzteren Fall -entsprechend herab."
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"8.1 Wann können Sie Ihre Versicherung kündi gen? Sie können Ihre Versicherung vor Rentenbeginn in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) wie folgt kündigen:"
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[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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des Versicherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung
ohne erschwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kénnte.

Wenn Sie Bausteine

» Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergén-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,

- Pflegevorsorge oder

+ Kindervorsorge

abgeschlossen haben, sind die Wiederaufnahme der Beitragszah-

lung und die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes nur

mdglich, wenn zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitrags-

zahlung ein Bezugsberechtigter nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt

ist.

3) Méglichkeiten der Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-

derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,

kénnen Sie

- die Beitrage begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,
oder

 hoéhere laufende Beitrage zahlen.

Stattdessen kénnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Die
garantierte Mindestrente und das Garantiekapital berechnen wir
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrage und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1 a). Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie Uber die Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie Bausteine
» Berufsunféahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und gegebenenfalls einen ergan-
zend versicherten Baustein Pflegezusatzrente,
- Pflegevorsorge,
» Kindervorsorge oder
- Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls Waisenrente
abgeschlossen haben, ergibt sich bei Wiederaufnahme der Bei-
tragszahlung eine neue Aufteilung des Gesamtbeitrags zwischen
o dem Beitrag flr die Altersvorsorge und
o dem Beitrag flr die Berufsunféhigkeitsvorsorge oder Berufs-
unfahigkeitsvorsorge mit Dienstunféhigkeitsabsicheriyag und
y¢yism Beitrag fir den Baustein Pflegezusatzrente und
¢)dem Beitrag fir die Pflegevorsorge und
o dem Beitrag flr die Kindervorsorge und
o dem Beitrag flr die Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls
far die Waisenrente.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

8. Kiindigung

Inhalt dieses Abschnitts:
8.1 Wann kénnen Sie lhre Versicherung kiindigen?
8.2  Welche Leistung erbringen wir bei einer Kiindigung?

8.1 Wann kénnen Sie lhre Versicherung kiindi-
gen?

" 'Sie kénnen Ihre Versicherung vor Rentenbeginn in Textform (zum
Beispiel Brief, E-Mail) wie folgt kiindigen:
= Versicherungen mit laufender Beitragszahlung jederzeit zum En-
de der laufenden Versicherungsperiode;
« beitragsfreie Versicherungen jederzeit zum Ende des laufenden
Monats.

Die Leistung im Falle einer Kiindigung |hrer Versicherung setzt
sich aus der Leistung des Bausteins Altersvorsorge und gegebe-

E---A0170Z0 (021) 06/2025

nenfalls den Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine zu-
sammen. Wenn |hr Vertrag weitere Bausteine enthalt, finden Sie in
den Regelungen dieser Bausteine erganzende Regelungen zur
Kindigung.

8.2 Welche Leistung erbringen wir bei einer
Kiindigung?

(1) Riickkaufswert

Wir zahlen im Falle einer Kiindigung - falls vorhanden - den Ruick-
kaufswert. Dieser ist das —Deckungskapital des Bausteins Al-
tersvorsorge, das zum Kiindigungstermin nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation berechnet wird.

Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung hat das —De-
ckungskapital mindestens den Wert, der sich bei gleichmaBiger
Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Héchstzill-
mersatze angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten (—Kosten)
auf die ersten 5 Vertragsjahre, h6chstens jedoch auf die Beitrags-
zahlungsdauer, ergibt.

Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ohne Be-
riicksichtigung der Beteiligung am Uberschuss berechnen wir mit
den in der Ziffer 1.4 Absatz 1 b) genannten Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation. Hinzu kommt der Teil des —Deckungska-
pitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den taglichen
Uberschussanteilen nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kos-
ten) ergibt (siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2).

Né&here Informationen zur H6he der Riickkaufswerte wahrend der
Vertragsdauer kdnnen Sie Ihrem Dokument "Versicherungsinfor-
mationen" im Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kiin-
digung bis zum Rentenbeginn?" entnehmen.

(2) Abzug

Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Ab-
zug vor. In Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen” ist im
Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kiindigung bis zum
Rentenbeginn?" festgelegt, in welcher Hohe wir einen Abzug vor-
nehmen. Dort erlautern wir lhnen auch die Griinde fir diesen Ab-
zug.

Der Abzug entféllt bei einer Kiindigung

« im letzten Jahr vor Rentenbeginn,

« inden letzten 7 Jahren vor Rentenbeginn, wenn die —versi-
cherte Person an diesem Termin —rechnungsmaBig mindes-
tens 55 Jahre alt ist und seit Abschluss des Vertrags mindestens
10 Jahre vergangen sind, oder

« inder —zusatzlichen Aufschubdauer nach Ziffer 9.1 Absatz 2.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies miissen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-
gemessen ist, entfallt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab. Beitragsriickstande ziehen wir vom
Ruckkaufswert ab.

(3) Herabsetzung im Ausnahmefall

Wir sind berechtigt, den nach Absatz 1 berechneten Betrag ange-
messen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Ge-
fahrdung der Belange der — Versicherungsnehmer auszuschlie-
Ben. Dies gilt insbesondere, wenn eine Gefahrdung der dauernden
Erflllbarkeit der sich aus den Vertragen ergebenden Verpflichtun-
gen gegeben ist. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet
(§ 169 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz - VVG).

(4) Schlussiiberschussanteil
Zu dem nach den Abséatzen 1 bis 3 berechneten Betrag kann ein
Schlussiiberschussanteil hinzukommen (siehe Ziffer 2.2.4).

(5) Bewertungsreserven

Der nach den Absatzen 1 bis 4 bergaiinete Betrag kann sich gege-
benenfalls um die lhrer Versicherund zugeteilten —Bewertungsre-
serven erhdhen (siehe Ziffer 2.3).
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"nenfalls den Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine zusammen."
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"Wenn Ihr Vertrag weitere Bausteine enthält, finden Sie in den Regelungen dieser Bausteine ergänzende Regelungen zur Kündigung. 8.2 Welche Leistung erbringen wir bei einer Kündigung? (1) Rückkaufswert Wir zahlen im Falle einer Kündigung -falls vorhanden -den Rückkaufswert. Dieser ist das →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge, das zum Kündigungstermin nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berechnet wird. Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung hat das →Deckungskapital mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze angesetzten Abschluss-und Vertriebskosten (→Kosten) auf die ersten 5 Vertragsjahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt. Das →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss berechnen wir mit den in der Ziffer 1.4 Absatz 1 b) genannten Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation. Hinzu kommt der Teil des →Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den täglichenÜberschussanteilen nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten) ergibt (siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2). Nähere Informationen zur Höhe der Rückkaufswerte während der Vertragsdauer können Sie Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kündigung bis zum Rentenbeginn?" entnehmen. (2) Abzug Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" ist im Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kündigung bis zum Rentenbeginn?" festgelegt, in welcher Höhe wir einen Abzug vornehmen."
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"Dort erläutern wir Ihnen auch die Gründe für diesen Abzug."
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Text

"Der Abzug entfällt bei einer Kündigung • im letzten Jahr vor Rentenbeginn, • in den letzten 7 Jahren vor Rentenbeginn, wenn die →versicherte Person an diesem Termin →rechnungsmäßig mindestens 55 Jahre alt ist und seit Abschluss des Vertrags mindestens 10 Jahre vergangen sind, oder • in der →zusätzlichen Aufschubdauer nach Ziffer 9.1 Absatz 2."
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"• Versicherungen mit laufender Beitragszahlung jederzeit zum Ende der laufenden Versicherungsperiode; • beitragsfreie Versicherungen jederzeit zum Ende des laufenden Monats."
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[Alt]: "o" 
[Neu]: "Die Leistung im Falle einer Kündigung Ihrer Versicherung setzt sich aus der Leistung des Bausteins Altersvorsorge und gegebenenfalls den Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine zusammen."



Schriftgrad „5.60001“ geändert in „8“.
Schriftfarbe geändert.
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"Wenn Ihr Vertrag weitere Bausteine enthält, finden Sie in den Regelungen dieser Bausteine ergänzende Regelungen zur Kündigung. 8.2 Welche Leistung erbringen wir bei einer Kündigung? (1) Rückkaufswert Wir zahlen im Falle einer Kündigung -falls vorhanden -den Rückkaufswert. Dieser ist das →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge, das zum Kündigungstermin nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation berechnet wird. Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung hat das →Deckungskapital mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze angesetzten Abschluss-und Vertriebskosten (→Kosten) auf die ersten 5 Vertragsjahre, höchstens jedoch auf die Beitragszahlungsdauer, ergibt. Das →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Überschuss berechnen wir mit den in der Ziffer 1.4 Absatz 1 b) genannten Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation. Hinzu kommt der Teil des →Deckungskapitals des Bausteins Altersvorsorge, der sich aus den täglichenÜberschussanteilen nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten) ergibt (siehe Ziffer 2.2.3 Absatz 2). Nähere Informationen zur Höhe der Rückkaufswerte während der Vertragsdauer können Sie Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kündigung bis zum Rentenbeginn?" entnehmen. (2) Abzug Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Dokument "Versicherungsinformationen" ist im Abschnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kündigung bis zum Rentenbeginn?" festgelegt, in welcher Höhe wir einen Abzug vornehmen."
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"Dort erläutern wir Ihnen auch die Gründe für diesen Abzug."
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"Der Abzug entfällt bei einer Kündigung • im letzten Jahr vor Rentenbeginn, • in den letzten 7 Jahren vor Rentenbeginn, wenn die →versicherte Person an diesem Termin →rechnungsmäßig mindestens 55 Jahre alt ist und seit Abschluss des Vertrags mindestens 10 Jahre vergangen sind, oder • in der →zusätzlichen Aufschubdauer nach Ziffer 9.1 Absatz 2."
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"o"
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"Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen."
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[Alt]: "Verpflichtungen gegeben ist." 
[Neu]: "Verpflichtun"



Schriftfarbe geändert.
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"Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet (§ 169 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz -VVG)."
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"Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen."
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[Alt]: "8.1 Wann können Sie Ihre Versicherung kündi gen?" 
[Neu]: "gen gegeben ist."



Schriftart „Helvetica-Bold“ geändert in „Helvetica“.
Schriftgrad „10“ geändert in „8“.
Schriftfarbe geändert.
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"Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befristet (§ 169 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz -VVG). • Die neu zu berechnende Gesamtrente einschließlich Überschussbeteiligung muss zum vorgezogenen Rentenbeginntermin jährlich mindestens 200 EUR betragen. • Der Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn und gewünschtem Rentenbeginn beträgt mindestens ein Jahr."
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"(6) Auswirkungen Mit der Auszahlung des nach den Absätzen 1 bis 5 ermittelten Betrags erlischt Ihre Versicherung. 9. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten"
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[Alt]: "Sie können Ihre Versicherung vor" 
[Neu]: "b) Auswirkungen •"



Schriftart „Helvetica“ geändert in „Helvetica-Bold“.
Schriftfarbe geändert.
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"Das Vorziehen der Leistung hat Einfluss auf die Höhe der Renten nach Ziffer 1.1 Absatz 2. Die garantierte Mindestrente verringern wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen."
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[Alt]: "Rentenbeginn in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) wie folgt kündigen:" 
[Neu]: "Dabei verwenden wir für die Ermittlung der garantierten Mindestrente zum vorgezogenen Rentenbeginn die Rechnungsgrundlagen, die bis zum Vorziehen"



Schriftfarbe geändert.



Text gelöscht�

Text

"• Versicherungen mit laufender Beitragszahlung jederzeit zum Ende der laufenden Versicherungsperiode; • beitragsfreie Versicherungen jederzeit zum Ende des laufenden Monats."
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"Die Leistung im Falle einer Kündigung Ihrer Versicherung setzt sich aus der Leistung des Bausteins Altersvorsorge und gegebe"
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[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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(6) Auswirkungen
Mit der Auszahlung des nach den Abséatzen 1 bis 5 ermittelten Be-
trags erlischt Ihre Versicherung.

9. Vertragliche Gestaltungsmoglichkeiten

Hier finden Sie zahlreiche Gestaltungsmdglichkeiten lhrer Versi-
cherung. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen geknipft. Wenn
Sie eine Gestaltungsmadglichkeit ausiiben, kann sich dies auf die

Leistung fir die Ermittlung der garantierten Mindestrente zum

ursprunglichen Rentenbeginn

o nach Ziffer 1.4 Absatz 1 oder

o bei vorangegangenen Anderungen am Vertrag nach Ziffer 1.4
Absatz 2

verwendet wurden.

Das Garantiekapital verringern wir nach versicherungsmathema-

tischen Grundséatzen. Es kann geringer sein als der bei Ver-

tragsschluss vereinbarte —Garantieprozentsatz der Summe

der Beitrage zur Altersvorsorge, die bis zum vorgezogenen Ren-

Hohe der Versicherungsleistungen auswirken.

Inhalt dieses Abschnitts:
9.1 Welche Méglichkeiten haben Sie, den Rentenbeginn fle-

xibel zu gestalten?

9.2  Wann kénnen Sie sich fiir eine Kapitalleistung anstelle

einer Rente entscheiden?

9.3  Wann kénnen Sie sich fiir eine temporére anstelle einer

lebenslangen Rente entscheiden?

9.4  Wann kénnen Sie Leistungen fiir den Fall des Todes

nach Rentenbeginn @ndern?

9.5 Wann kénnen Sie wahrend der Aufschubdauer eine

Hinterbliebenenvorsorge ohne Risikopriifung einschlie-
Ben?

9.6  Wann kénnen Sie einen Versicherungsschutz fiir den

Pflegefall einschlieBen?

9.7  Wann kénnen Sie nachtraglich einen Baustein Beitrags-

befreiung bei Berufsunféahigkeit mit Wartezeit einschlie-
Ben?

9.8  Wann kénnen Sie nachtraglich einen Baustein Beitrags-

befreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Warte-
zeit einschlieBen?

9.9 Wann kénnen Sie lhren Beitrag erh6hen?

9.10 Wann kénnen Sie Zuzahlungen leisten?

9.11 Wann kénnen Sie aus lhrer Versicherung ein Kapital
entnehmen?

9.12 Wann kénnen Sie die Beitragszahlungsdauer veran-
dern?

9.13 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung bei Arbeitslosig-
keit, Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbil-
dung voriibergehend reduzieren oder voriibergehend
einstellen?

9.14 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung herabsetzen?

9.15 Wann kénnen Sie weitere Leistungsformen vereinba-

ren?

9.1 Welche Méglichkeiten haben Sie, den Ren-

tenbeginn flexibel zu gestaltel}gA

(1) Vorziehen der Leistung
Sie kénnen verlangen, dass wir den vereinbarten Rentenbeginn
um bis zu 7 Jahre vorziehen.

Wenn fir Ihren Vertrag ein vorgezogener Rentenbeginn in Betracht
kommt, werden wir Sie hierliber informieren.

a)

b)

E---A0170Z0

Voraussetzungen
Die —versicherte Person ist am vorgezogenen Rentenbeginn
—rechnungsmaBig mindestens 55 Jahre alt.
Ihre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem vor-
gezogenen Rentenbeginn zugehen. )
Die neu zu berechnende Gesamtrente einschlieBlich Uber-
schussbeteiligung muss zum vorgezogenen Rentenbeginnter-
min jahrlich mindestens 200 EUR betragen.
Der Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn und gewiinschtem
Rentenbeginn betragt mindestens ein Jahr.

Auswirkungen
Das Vorziehen der Leistung hat Einfluss auf die Héhe der Ren-
ten nach Ziffer 1.1 Absatz 2.
Die garantierte Mindestrente verringern wir nach versicherungs-
mathematischen Grundsatzen. Dabei verwenden wir fiir die Er-
mittlung der garantierten Mindestrente zum vorgezogenen Ren-
tenbeginn die Rechnungsgrundlagen, die bis zum Vorziehen der

(021) 06/2025

&b

tenbeginn gezahlt wurde.
Auf Wunsch informieren wir Sie liber die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie

« einen Baustein Kapital bei Tod,

« einen Baustein Kapital bei Unfalltod oder

- Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Bausteine Berufsun-
fahigkeitsvorsorge mit Dienstunfahigkeitsabsicherung und gege-
benenfalls einen ergénzend versicherten Baustein Pflegezusatz-
rente

abgeschlossen haben, erléschen diese, sobald der vorgezogene

Rentenbeginn erreicht ist.

Wenn wir bei Erreichen des vorgezogenen Rentenbeginns eine
Berufs- oder Dienstunfahigkeitsrente und gegebenenfalls eine Pfle-
gezusatzrente zahlen, erbringen wir diese Leistungen unveréndert
weiter.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und gegebenenfalls
die garantierte Mindestwaisenrente bei Tod der —versicherten
Person vor Rentenbeginn zum Zeitpunkt des vorgezogenen Ren-
tenbeginns. Die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und gege-
benenfalls die garantierte Mindestwaisenrente bei Tod der —versi-
cherten Person nach Rentenbeginn verringern wir nach versiche-
rungsmathematischen Grundsétzen. Dadurch kann sich das mit Ih-
nen vereinbarte Verhaltnis der garantierten Mindesthinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls der garantierten Mindestwaisenrente
zur garantierten Mindestrente zur Altersvorsorge &ndern.

d) Gestaltungsmoglichkeiten

Flr den vorgezogenen Rentenbeginn gelten die gleichen Gestal-
tungsmdglichkeiten wie fur den urspriinglich vereinbarten Renten-
beginn, insbesondere die Ziffern 9.2 und 9.3.

(2) Aufschieben der Leistung
Zum vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass wir
den Rentenbeginn aufschieben.

a) Voraussetzungen

- Die —versicherte Person ist am urspriinglich vereinbarten
Rentenbeginn —rechnungsmaBig mindestens 55 Jahre alt.

- Die —versicherte Person ist am aufgeschobenen Rentenbe-
ginn —rechnungsmaBig héchstens 85 Jahre alt.

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ur-
spriinglich vereinbarten Rentenbeginn zugehen.

Auswirkungen

« Die Hohe der Renten nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann sich durch
das Aufschieben des Rentenbeginns &ndern.

 Die garantierte Mindestrente berechnen wir nach versicherungs-
mathematischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen
nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Sie ist mindestens so hoch wie fiir den
urspriinglichen Rentenbeginn vereinbart.

« Wenn Sie wéahrend der —zusétzlichen Aufschubdauer weiter-
hin Beitrage zahlen, erhdht sich das Garantiekapital mindestens
um den bei Vertragsschluss vereinbarten —Garantieprozent-
satz der Summe der fiir die zusétzliche Aufschubdauer verein-
barten Beitrédge zur Altersvorsorge.

« Wenn Sie eine Kapitalzahlung fiir den Todesfall nach Rentenbe-

ginn vereinbart haben, kann sich diese andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.
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"(6) Auswirkungen Mit der Auszahlung des nach den Absätzen 1 bis 5 ermittelten Betrags erlischt Ihre Versicherung. 9. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten"
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"(1) Vorziehen der Leistung Sie können verlangen, dass wir den vereinbarten Rentenbeginn um bis zu 7 Jahre vorziehen. Wenn für Ihren Vertrag ein vorgezogener Rentenbeginn in Betracht kommt, werden wir Sie hierüber informieren."
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c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Durch das Aufschieben des Rentenbeginns des Bausteins Alters-

vorsorge entfallen folgende abgeschlossene Bausteine zum bisher

vereinbarten Rentenbeginn:

- Kapital bei Tod,

- Kapital bei Unfalltod und

 Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Berufsunfahigkeitsvorsorge mit
Dienstunfahigkeitsabsicherung und ein gegebenenfalls ergan-
zend versicherter Baustein Pflegezusatzrente.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und Sie
wahrend der —zusatzlichen Aufschubdauer Beitrage zahlen,
bleiben die mit Ihnen vereinbarten Verhéltnisse der garantierten
Mindesthinterbliebenenrenten und gegebenenfalls der garantierten
Mindestwaisenrenten zur garantierten Mindestrente zur Altersvor-
sorge unverandert. Wenn Sie keine Beitrdge zahlen, kdnnen sich
die Verhéltnisse andern. Fir die Hohe der garantierten Mindesthin-
terbliebenenrenten und gegebenenfalls der garantierten Mindest-
waisenrenten gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

d) Gestaltungsmdéglichkeiten

« Bei beitragspflichtigen Versicherungen kénnen Sie die Beitrage
wahrend der —zusatzlichen Aufschubdauer weiter zahlen.

« Fir den aufgeschobenen Rentenbeginn und die —zusétzliche
Aufschubdauer gelten die gleichen Gestaltungsmdglichkeiten
wie fUr den ursprlnglich vereinbarten Rentenbeginn und die ur-
sprunglich vereinbarte —Aufschubdauer, insbesondere die Zif-
fern 9.2, 9.3 und 9.11. Erhéhungen des Beitrags (siehe Ziffer
9.9) und Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.10) sind in der —zusatzli-
chen Aufschubdauer nicht méglich.

» Nach Aufschieben des Rentenbeginns kdnnen Sie den Renten-
beginn wieder vorziehen. Absatz 1 gilt sihnngemaB. Die garan-
tierte Mindestrente bestimmen wir nach versicherungsmathema-
tischen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2. Sie ist mindestens so hoch wie flr den urspriingli-
chen Rentenbeginn vereinbart.

e) Tod der versicherten Person wahrend der zusétzlichen
Aufschubdauer
Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente und keinen Bau-
stein Waisenrente abgeschlossen haben und die —versicherte
Person wahrend der —zusatzlichen Aufschubdauer stirbt, zah-
len wir einen Betrag in H6he des nach Ziffer 8.2 ermittelten Be-
trags, berechnet zum Ende der laufenden Versicherungsperiode
und diskontiert auf den 1. Tag des Monats, der auf den Todestag
folgt.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-

falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben und die

—versicherte Person in der —zusétzlichen Aufschubdauer

stirbt, erbringen wir eine Leistung, die sich aus den Regelungen

zum

- Baustein Hinterbliebenenrente, Abschnitt "Leistungsvorausset-
zungen und Leistungsumfang"”, Unterabschnitt "Welche Leistung
erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Hinter-
bliebenenrente" und gegebenenfalls dem

- Baustein Waisenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen
und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbrin-
gen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Waisenren-
te"

ergibt.

f) Kiindigung der Versicherung wéahrend der zusétzlichen
Aufschubdauer

Wenn Sie lhre Versicherung wahrend der —zusétzlichen Auf-

schubdauer kiindigen, zahlen wir einen Betrag, den wir nach Zif-

fer 8.2 berechnen.

Q) Uberschussbeteiligung

Auch in der —zusatzlichen Aufschubdauer erhalten Sie eine
Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uberschussanteilsat-
ze fiir Ihre Versicherung kénnen von denjenigen Uberschussanteil-
satzen abweichen, die fir die Untergruppe lhrer Versicherung im
Anhang des Geschaftsberichts genannt werden. Wenn fiir lhre

E---A0170Z0 (021) 06/2025

Versicherung eigene —Uberschussanteilsitze gelten, teilen wir
Ihnen vor Beginn der —zusétzlichen Aufschubdauer die Héhe
der eigenen Ube[schussanteilsétze mit sowie den Zeitraum, in
V?em Sie eigene Uberschussanteilsétze erhalten.

[+
A

9.2 Wann kénnen Sie sich fiir eine Kapitalleis-
tung anstelle einer Rente entscheiden?

(1) Kapitalleistung zum vereinbarten Rentenbeginn
Anstelle der Rente, die wir im Erlebensfall zahlen, kénnen Sie die
volle oder teilweise Auszahlung des Gesamtkapitals zum verein-
barten Rentenbeginn verlangen.

a) Voraussetzungen

« |hre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

« Fir eine teilweise Auszahlung muss die aus dem verbleibenden
Teil des Gesamtkapitals neu berechnete Rente mindestens 200
EUR jahrlich betragen.

« Fir die Kapitalleistung muss die —versicherte Person den ver-
einbarten Rentenbeginn erleben.

b) Auswirkungen bei voller Auszahlung des Gesamtkapi-
tals
Mit der vollen Auszahlung erlischt Ihre Versicherung.

c) Auswirkungen bei teilweiser Auszahlung des Gesamt-

kapitals

« Zum vereinbarten Rentenbeginn berechnen wir die Héhe der
Renten nach Ziffer 1.1 Absatz 2, die wir aus dem nicht ausge-
zahlten Teil des Gesamtkapitals nach Ziffer 1.1 Absatz 2 ermit-
teln.

« Die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital verringern
wir nach versicherungsmathematischen Grundsétzen.

« Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, verrin-
gern wir die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die ga-
rantierte Waisenrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(2) Kapitalleistung nach Beginn der Rentenzahlung

Wenn wir bereits Renten zahlen und Sie eine Kapitalzahlung fir
den Todesfall nach Rentenbeginn vereinbart haben, kdnnen Sie
sich zu einem beliebigen Rentenzahlungstermin ein Kapital aus-
zahlen lassen. Dafiir erheben wir eine Bearbeitungsgebihr in H6-
he von 50 EUR.

a) Voraussetzungen

Der Auszahlungsbetrag darf unter Berlicksichtigung der Bearbei-

tungsgebiihr von 50 EUR

« weder das bei Tod zum Auszahlungszeitpunkt fallige Kapital

« noch das auf den Auszahlungszeitpunkt berechnete —De-
ckungskapital lhrer Versicherung Gbersteigen.

©h) Auswirkungen

« Die Rente aus dem Baustein Altersvorsorge vermindern wir
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.

- Die Versicherung wird nach der Kapitalzahlung fortgefiihrt, wenn

die verbleibende Rente jahrlich mindestens 200 EUR betragt.

Die Versicherung erlischt, wenn die verbleibende Rente jahrlich

weniger als 200 EUR betrégt. Ein vorhandenes restliches —De-

ckungskapital zahlen wir aus. Dabei nehmen wir einen zusatz-

lichen Abzug vor.

« Wenn Sie eine Kapitalzahlung fir den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, reduziert sich diese um den Betrag des
ausgezahlten Kapitals.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.
c) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-

falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, verringern
wir die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und die garantierte
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"Wenn Sie Ihre Versicherung während der →zusätzlichen Aufschubdauer kündigen, zahlen wir einen Betrag, den wir nach Ziffer 8.2 berechnen. g) Überschussbeteiligung Auch in der →zusätzlichen Aufschubdauer erhalten Sie eine Überschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die →Überschussanteilsätze für Ihre Versicherung können von denjenigen Überschussanteilsätzen abweichen, die für die Untergruppe Ihrer Versicherung im Anhang des Geschäftsberichts genannt werden."
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"• Baustein Hinterbliebenenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Hinterbliebenenrente" und gegebenenfalls dem • Baustein Waisenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Waisenrente""



Text gelöscht�

Text

"ergibt. f) Kündigung der Versicherung während der zusätzlichen Aufschubdauer"



Text gelöscht�

Text

"Wenn Sie Ihre Versicherung während der →zusätzlichen Aufschubdauer kündigen, zahlen wir einen Betrag, den wir nach Ziffer 8.2 berechnen. g) Überschussbeteiligung Auch in der →zusätzlichen Aufschubdauer erhalten Sie eine Überschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die →Überschussanteilsätze für Ihre Versicherung können von denjenigen Überschussanteilsätzen abweichen, die für die Untergruppe Ihrer Versicherung im Anhang des Geschäftsberichts genannt werden."



Text gelöscht�

Text

"Wenn für Ihre"



Text eingefügt�

Text

"• Baustein Hinterbliebenenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Hinterbliebenenrente" und gegebenenfalls dem • Baustein Waisenrente, Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistung erbringen wir bei Tod der versicherten Person?", Absatz "Waisenrente""



Text eingefügt�

Text

"• Leistungen für den Fall des Todes nach Rentenbeginn können Sie nach Ziffer 9.4 ändern."



Text eingefügt�

Text

"Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen."
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Mindestwaisenrente nach versicherungsmathematischen Grund-
satzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

d) Besonderheit bei einer temporédren Rente

Wenn Sie sich flr eine temporére Rente nach Ziffer 9.3 entschie-
den haben, ermitteln wir das auszuzahlende Kapital auch danach,
wie sich der Kapitalmarkt in der Zeit ab Rentenbeginn, héchstens
in den letzten 10 Jahren, entwickelt hat. Auf Wunsch informieren
wir Sie Uber die Auswirkungen.

(3) Kapitalleistung bei vorgezogenem Rentenbeginn

Wenn Sie den vereinbarten Rentenbeginn vorgezogen haben (sie-
he Ziffer 9.1 Absatz 1), kénnen Sie zum vorgezogenen Rentenbe-
ginn statt der —ab Rentenbeginn garantierten Rente eine Kapi-
talzahlung in Héhe des nach Ziffer 8.2 berechneten Betrags verlan-
gen.

a) Voraussetzungen
Ihre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem vorgezo-
genen Rentenbeginn zugehen.

b) Auswirkungen
Mit der Kapitalzahlung zum vorgezogenen Rentenbeginn erlischt
Ihre Versicherung.

9.3 Wann kénnen Sie sich fiir eine temporére
anstelle einer lebenslangen Rente enty,
scheiden?

A4

(1) Temporédre Rente zum vereinbarten Rentenbeginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir anstelle der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 eine Rente nur
fir eine begrenzte Zeit zahlen (temporare Rente). Die Rentenzah-
lungsdauer kdnnen Sie selbst wahlen.

Wir zahlen die ab Rentenbeginn garantierte temporére Rente, so-
lange die —versicherte Person lebt, langstens fir die vereinbarte
Rentenzahlungsdauer.

(2 Voraussetzungen

« |hre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

» Sowohl flr Inre Wahl einer temporaren Rente als auch fiir die
Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen, die unter an-
derem vom Alter der —versicherten Person bei Rentenbeginn
abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten
Voraussetzungen.

3) Auswirkungen

« Die Hohe der temporaren Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn
aus dem Gesamtkapital.

« Wir berechnen die temporére Rente nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen und verwenden dabei die Regelungen
und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn fir den Neu-
abschluss einer temporaren Rente vorgesehen sind.

« Die garantierte Mindestrente erlischt.

« Wenn Sie eine Kapitalzahlung fur den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, kann sich diese andern.

« Leistungen fir den Fall des Todes nach Rentenbeginn kénnen
Sie nach Ziffer 9.4 andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum vereinbarten Rentenbeginn.

(5)  Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Abweichend von den
Regelungen zur Beteiligung am Uberschuss nach Beginn der Ren-
tenzahlung in Ziffer 2.2.5 gilt Folgendes:

E---A0170Z0 (021) 06/2025

« Sie erhalten die kompakte Uberschussrente ab Rentenbeginn
zusatzlich zu der ab Rentenbeginn garantierten temporaren
Rente. }

- Die kompakte Uberschussrente besteht aus einer nicht garan-
tierten zusatzlichen beitragsfreien temporaren Rente.

Die kompakte Uberschussrente kann - im ungiinstigsten Fall - der
Hbéhe nach null sein.

Die fiir die kompakte Uberschussrente festgelegte Verzinsung
kann in den ersten Jahren der temporéaren Rentenzahlung von der
Verzinsung abweichen, die fir die Untergruppe lhrer Versicherung
im Anhang des Geschéftsberichts genannt wird. Wenn fir lhre Ver-
sicherung eine eigene Verzinsung gilt, teilen wir lhnen vor Beginn
der temporaren Rente die Hohe der eigenen Verzinsung mit sowie
den Zeitraum, in dem Sie eine eigene Verzinsung erhalten.

Die Mittel fir die Finanzierung der kompakten Uberschussrente
werden grundsatzlich der —Riickstellung flr Beitragsriickerstat-
tung entnommen (siehe Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmit-
telbar den Uberschussberechtigten Versicherungsvertragen gut ge-
schrieben werden, werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Ge-
schéaftsjahres finanziert.

Wenn sich im Rahmen der jahrlichen Uberschussdeklaration (sie-
he Ziffer 2.2.2) die fiir die kompakte Uberschussrente festgelegte
Sterbetafel (— Tafeln) oder Verzinsung &ndert, kann sich die Héhe
der kompakten Uberschussrente erhdhen oder verringern.

Wir werden Sie bei Beginn der temporéren Rentenzahlung und bei
jeder spateren Anderung Uber die H6he der vorgenannten zusatzli-
chen Rente informieren.

Einen zugeteilten Schlussiiberschussanteil zu Beginn der tempora-
ren Rente verwenden wir als Teil des Gesamtkapitals fiir die Bil-
dung der temporéren Rente nach Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie tber die Auswirkungen.

9.4 Wann kdnnen Sie Leistungen fiir den Fall
des Todes nach Rentenbeginn d&ndern?

(1)  Anderung der Kapitalzahlung bei Tod

Wenn Sie eine Kapitalzahlung fir den Todesfall nach Rentenbe-
ginn nach Ziffer 1.3 vereinbart haben, kénnen Sie zum Rentenbe-
ginn verlangen, dass diese ohne erneute Risikoprifung erhéht
oder verringert wird.

a) Grenzen

Fur eine Anderung gelten Beschrankungen, die unter anderem
vom Alter bei Rentenbeginn und der durchschnittlichen Lebenser-
wartung und bei einer temporaren Rente nach Ziffer 9.3 zusatzlich
von der vereinbarten Rentenzahlungsdauer abhangen.

Auf Wunsch teilen wir Ihnen mit, welche Mdglichkeiten fiir Sie be-
stehen.

b) Auswirkungen

» Wenn die Kapitalzahlung bei Tod erh6ht wird, muss méglicher-
weise eine Zuzahlung geleistet werden.

» Wenn die Kapitalzahlung bei Tod reduziert wird oder wenn Sie
eine notwendige Zuzahlung nicht zahlen wollen, veréndert sich
die garantierte Mindestrente nach versicherungsmathemati-
schen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

« Die Hohe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kanne
sich andern. J

» Wir berechnen die Zuzahlung nach versicherungsmathemati-
schen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber die konkreten Auswirkungen.
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"(1) Temporäre Rente zum vereinbarten Rentenbeginn Vor dem vereinbarten Rentenbeginn können Sie verlangen, dass wir anstelle der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 eine Rente nur für eine begrenzte Zeit zahlen (temporäre Rente). Die Rentenzahlungsdauer können Sie selbst wählen. Wir zahlen die ab Rentenbeginn garantierte temporäre Rente, solange die →versicherte Person lebt, längstens für die vereinbarte Rentenzahlungsdauer."



Text eingefügt�

Text

"(2) Voraussetzungen"



Text eingefügt�

Text

"(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erlöschen diese zum vereinbarten Rentenbeginn. (5) Überschussbeteiligung Auch während der Dauer der temporären Rentenzahlung erhaltenSie eine Überschussbeteiligung nach Ziffer 2. Abweichend von denRegelungen zur Beteiligung am Überschuss nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 gilt Folgendes: • Sie erhalten die kompakte Überschussrente ab Rentenbeginn zusätzlich zu der ab Rentenbeginn garantierten temporären Rente. • Die kompakte Überschussrente besteht aus einer nicht garantierten zusätzlichen beitragsfreien temporären Rente."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(1) Temporäre Rente zum vereinbarten Rentenbeginn Vor dem vereinbarten Rentenbeginn können Sie verlangen, dass wir anstelle der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 eine Rente nur für eine begrenzte Zeit zahlen (temporäre Rente). Die Rentenzahlungsdauer können Sie selbst wählen. Wir zahlen die ab Rentenbeginn garantierte temporäre Rente, solange die →versicherte Person lebt, längstens für die vereinbarte Rentenzahlungsdauer." 
[Neu]: "des Todes nach Rentenbeginn ändern?"



Schriftgrad „8“ geändert in „10“.
Schriftfarbe geändert.



Text gelöscht�

Text

"(2) Voraussetzungen"



Text gelöscht�

Text

"• Leistungen für den Fall des Todes nach Rentenbeginn können Sie nach Ziffer 9.4 ändern. Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen."



Text gelöscht�

Text

"(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erlöschen diese zum vereinbarten Rentenbeginn. (5) Überschussbeteiligung Auch während der Dauer der temporären Rentenzahlung erhaltenSie eine Überschussbeteiligung nach Ziffer 2. Abweichend von denRegelungen zur Beteiligung am Überschuss nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 gilt Folgendes: des Todes nach Rentenbeginn ändern?"



Text eingefügt�

Text

"9.5 Wann können Sie während der Aufschub dauer eine Hinterbliebenenvorsorge ohne Risikoprüfung einschließen?"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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(2) Einschluss eines Bausteins Hinterbliebenenrente
Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen
haben, kdnnen Sie den Einschluss einer Hinterbliebenenrente zum
Rentenbeginn verlangen. Eine Risikoprifung nehmen wir nicht vor.

a) Voraussetzungen

 Die neue Hinterbliebenenrente ist nicht héher als die —ab Ren-
tenbeginn garantierte Rente aus dem Baustein Altersvorsorge
bei Rentenbeginn.

+ Sie haben sich nicht fir eine temporare Rente nach Ziffer 9.3
entschied&p

b) Auswirkungen

« Fir den neu eingeschlossenen Baustein gelten die Versiche-
rungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeit-
punkt des nachtraglichen Einschlusses hierfiir vorgesehen sind.

 Die Hohe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann
sich durch den Einschluss &ndern; sie kann sich verringern.
Wenn Sie eine Kapitalzahlung fir den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, andert sich diese dadurch ebenfalls.

 Durch den Einschluss kann die garantierte Mindestrente sinken.
Wir berechnen diese nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Ab-
satz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

3) Ausschluss einer Kapitalzahlung bei Tod oder eines
Bausteins Hinterbliebenenrente

Wenn Sie eine Kapitalzahlung fiir den Todesfall nach Rentenbe-

ginn nach Ziffer 1.3 oder einen Baustein Hinterbliebenenrente ver-

einbart haben, kénnen Sie diese zum Rentenbeginn ausschlieBen.

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen
haben, kénnen Sie in diesen Fallen als Todesfallleistung die Zah-
lung des Gesamtkapitals abzlglich bereits gezahlter Gesamtrenten
aus dem Baustein Altersvorsorge nach Ziffer 2.2.5 Absatz 1 verlan-
gen, wenn wir eine solche Todesfallleistung zum Zeitpunkt des
Rentenbeginns bei neu abzuschlieBenden vergleichbaren Renten-
versicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung anbieten
(siehe Ziffer 1.4 Absatz 3 a)). Die Gesamtrenten beinhalten auch
die Leistungen aus der Uberschussbeteiligung.

Sowohl durch den Ausschluss einer Kapitalzahlung bei Tod nach
Rentenbeginn oder eines Bausteins Hinterbliebenenrente als auch
durch die gegebenenfalls neue Todesfallleistung kann sich die H6-
he der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 andern.

Ebenso kann sich dadurch die garantierte Mindestrente andern.
Wir berechnen diese nach versicherungsmathematischen Grund-
satzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(4) Frist

Ihre Mitteilung beziiglich einer Anderung nach den Absatzen 1 bis
3 muss uns spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Renten-
beginn zugehen.

9.5 Wann kénnen Sie wahrend der Aufschub-

dauer eine Hinterbliebenenvorsorge ohne
Risikopriifung einschlieBen?

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenvorsorge abgeschlos-
sen haben, kénnen Sie wahrend der —Aufschubdauer entweder
einen Baustein Kapital bei Tod oder einen Baustein Hinterbliebe-
nenrente ohne Risikopriifung zu den unter Absatz 1 genannten An-
lassen einschlieBen.

(@) Anléasse fiir den Einschluss
» Geburt eines Kindes der —versicherten Person oder Adoption

s eines Minderjahrigen durch die versicherte Person,
‘s Aufnahme einer selbststéandigen beruflichen Tatigkeit der versi-

cherten Person, wenn diese die Mitgliedschaft in einer fur den
Beruf zustandigen Kammer erfordert,

E---A0170Z0 (021) 06/2025

» Beendigung der Berufsausbildung oder Start ins Berufsleben
der versicherten Person oder

» Aufnahme eines Darlehens der versicherten Person zur Finan-
zierung einer Immobilie, die mindestens einen Wert von 100.000
EUR hat.

(2) Voraussetzungen

« Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusétzlichen Auf-
schubdauer.

- Sie missen den Einschluss des weiteren Bausteins innerhalb
von 6 Monaten seit Eintritt eines der genannten Anlasse verlan-
gen und uns den Anlass nachweisen. Die Anlasse miissen wah-
rend der Versicherungsdauer eingetreten sein.

« Die —versicherte Person ist —rechnungsmaBig nicht alter als
40 Jahre.

« Die —versicherte Person ist nicht —berufsunfahig oder
—dienstunféhig.

- Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Bausteine
Berufsunfahigkeitsvorsorge mit Dienstunfahigkeitsabsicherung
abgeschlossen haben, diirfen Sie aus diesen Bausteinen keine
Leistung erhalten.

« Wir haben bisher jé&@n Antrag auf eine Versicherung auf das
Leben der —versiclierten Person zu normalen Bedingungen
angenommen.

¢» Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschlieBen

" wollen, gilt zudem die Voraussetzung, dass Sie sich nicht fiir ei-

ne temporare Rente nach Ziffer 9.3 entschieden haben.

(3) Grenzen

Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod einschlieBen,

» muss das Kapital bei Tod mindestens 100 Prozent der Summe
der vereinbarten Beitrage zur Alters- und Hinterbliebenenvorsor-
ge betragen,

- darf das Kapital bei Tod héchstens 50.000 EUR betragen.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschlieBen,

- mussen die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten bei Tod
der —versicherten Person vor und nach Rentenbeginn min-
destens 30 Prozent der Héhe der garantierten Mindestrente zur
Altersvorsorge betragen,

« dirfen die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten bei Tod
der versicherten Person vor und nach Rentenbeginn maximal
100 Prozent der H6he der garantierten Mindestrente zur Alters-
vorsorge betragen,

- darf die garantierte Mindesthinterbliebenenrente bei Tod der ver-
sicherten Person nach Rentenbeginn héchstens so hoch sein
wie die garantierte Mindesthinterbliebenenrente bei Tod der ver-
sicherten Person vor Rentenbeginn,

« dirfen die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten bei Tod
der versicherten Person vor und nach Rentenbeginn maximal
6.000 EUR jahrlich betragen.

(4) Auswirkungen

« Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente oder einen Bau-
stein Kapital bei Tod einschlieBen, gelten jeweils die Versiche-
rungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeit-
punkt des nachtraglichen Einschlusses hierfiir vorgesehen sind.

« Durch den Einschluss entfallt die Leistung bei Tod nach Ziffer
1.2 Absatz 1 a).

« Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsétzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.6 Wann kénnen Sie einen Versicherungs-

schutz fiir den Pflegefall einschlieBen?

Sie kdnnen verlangen, dass wir zum Rentenbeginn in lhre Versi-
cherung einen Versicherungsschutz fir den Pflegefall einschlie-
Ben. Eine Risikoprifung nehmen wir nicht vor.

(1) Voraussetzungen

« |hre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.
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Text eingefügt�

Text

"Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenvorsorge abgeschlossen haben, können Sie während der →Aufschubdauer entweder einen Baustein Kapital bei Tod oder einen Baustein Hinterbliebenenrente ohne Risikoprüfung zu den unter Absatz 1 genannten Anlässen einschließen. (1) Anlässe für den Einschluss"



Text eingefügt�

Text

"Geburt eines Kindes der →versicherten Person oder Adoption eines Minderjährigen durch die versicherte Person, • Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit der versicherten Person, wenn diese die Mitgliedschaft in einer für den Beruf zuständigen Kammer erfordert, •"



Text eingefügt�

Text

"(2)"



Text eingefügt�

Text

"Voraussetzungen"



Text gelöscht�

Text

"Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen."



Text gelöscht�

Text

"(2)"



Text gelöscht�

Text

"Voraussetzungen"



Text eingefügt�

Text

"Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen."



Text gelöscht�

Text

"• Wir haben bisher jeden Antrag auf eine Versicherung auf das Leben der →versicherten Person zu normalen Bedingungen angenommen. • Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschließen wollen, gilt zudem die Voraussetzung, dass Sie sich nicht für eine temporäre Rente nach Ziffer 9.3 entschieden haben."



Text eingefügt�

Text

"• Wir haben bisher jeden Antrag auf eine Versicherung auf das Leben der →versicherten Person zu normalen Bedingungen angenommen. • Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschließen wollen, gilt zudem die Voraussetzung, dass Sie sich nicht für eine temporäre Rente nach Ziffer 9.3 entschieden haben."



Text gelöscht�

Text

"9.5 Wann können Sie während der Aufschub dauer eine Hinterbliebenenvorsorge ohne Risikoprüfung einschließen?"



Text gelöscht�

Text

"Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenvorsorge abgeschlossen haben, können Sie während der →Aufschubdauer entweder einen Baustein Kapital bei Tod oder einen Baustein Hinterbliebenenrente ohne Risikoprüfung zu den unter Absatz 1 genannten Anlässen einschließen. (1) Anlässe für den Einschluss"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Geburt eines Kindes der →versicherten Person oder Adoption eines Minderjährigen durch die versicherte Person," 
[Neu]: "Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit entspricht der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge."



Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit der versicherten Person, wenn diese die Mitgliedschaft in einer für den Beruf zuständigen Kammer erfordert," 
[Neu]: "Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit beträgt mindestens 10 volle →Versicherungsjahre."



Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"• Als Bezugsberechtigten für den Erlebensfall benennen Sie eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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= Sie haben sich nicht fir eine temporare Rente nach Ziffer 9.3
entschieden.

- Als widerruflich Bezugsberechtigten oder als unwiderruflich Be-
zugsberechtigten fir den Erlebensfall und flr den Todesfall be-
nennen Sie oder haben Sie bereits die —versicherte Person
oder einen nahen Angehdrigen der versicherten Person geman
§ 7 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) oder gemaB § 15 Abgabenord-
nung (AO) benannt (zum Beispiel Ehegatte, eingetragener Le-
benspartner, Lebensgefahrte, Verwandte in gerader Linie, Ga;
schwister).

- Darliber hinaus gelten weitere Voraussetzungen, die wir Ihner?
auf Wunsch gern mitteilen.

(2 Auswirkungen

 Es gelten die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrund-
lagen, die zum Zeitpunkt des nachtraglichen Einschlusses hier-
far vorgesehen sind.

- Die versicherten Leistungen kdnnen sich andern.

« Die garantierte Mindestrente berechnen wir nach versicherungs-
mathematischen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen
nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.7 Wann kénnen Sie nachtréglich einen Bau-

stein Beitragsbefreiung bei Berufsunféhig-
keit mit Wartezeit einschlieBen?

Wenn Sie noch keinen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfa-
higkeit mit Wartezeit abgeschlossen haben, kénnen Sie wahrend
der —Aufschubdauer innerhalb der ersten 12 Monate nach Versi-
cherungsbeginn einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfa-
higkeit mit Wartezeit einschlieBen. Wir nehmen vor dem Ein-
schluss keine Risikopriifung vor. Sie mlssen uns in jedem Fall An-
gaben zur angestrebten oder ausgelbten beruflichen Tatigkeit der
—versicherten Person machen. Wenn Sie den Baustein Beitrags-
befreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit als Nichtrauchertarif
einschlieBen méchten, missen Sie uns Angaben zum Rauchver-
halten der —versicherten Person machen, sofern diese —rech-
nungsmaBig mindestens 15 Jahre alt ist.

Ein nachtréaglicher Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei
Berufsunféhigkeit mit Wartezeit ist nicht méglich, wenn Ihre Versi-
cherung durch Erhéhung, Umwandlung oder Ersetzung einer an-
deren Versicherung zustande gekommen ist.

(1) Voraussetzungen

« Sie haben zu lhrer Versicherung keine weiteren Bausteine ab-
geschlossen.

« Sie haben fir lhre Versicherung laufende Beitragszahlung ver-
einbart und die Versicherung nicht nach Ziffer 7.1 beitragsfrei
gestellt.

« Der monatliche Beitrag lhres Bausteins Altersvorsorge betragt

&’ maximal 250 EUR.

- Die —versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Bei-
tragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit nicht —be-

rufsunfahig.

- Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit entspricht
der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden Beitragszah-
lungsdauer des Bausteins Altersvorsorge.

- Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit mit Wartezeit betragt
mindestens 10 volle —Versicherungsjahre.

= Als Bezugsberechtigten fur den Erlebensfall benennen Sie eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt.

(2 Auswirkungen

< Wir berechnen die Beitrage fiir den neu eingeschlossenen Bau-
stein Beitragsbefreiung bei Berufsunféhigkeit mit Wartezeit nach
versicherungsmathematischen Grundsatzen. Es gelten jeweils
die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die
zum Zeitpunkt des nachtréglichen Einschlusses hierfir vorgese-
hen sind.

E---A0170Z0 (021) 06/2025

O

» Die Beitrage fiir den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfa-
higkeit mit Wartezeit sind entsprechend der vereinbarten Bei-
tragszahlung fiir die Beitrdge des Bausteins Altersvorsorge zu
zahlen.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.

9.8 Wann kénnen Sie nachtréglich einen Bau-

stein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder
Dienstunfahigkeit mit Wartezeit einschlie-
Ben?

Wenn Sie noch keinen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder
Dienstunfahigkeit mit Wartezeit abgeschlossen haben, kénnen Sie
wahrend der —Aufschubdauer innerhalb der ersten 12 Monate
nach Versicherungsbeginn einen Baustein Beitragsbefreiung bei
Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Wartezeit einschlieBen. Wir
nehmen vor dem Einschluss keine Risikopriifung vor. Sie missen
uns in jedem Fall Angaben zur angestrebten oder ausgeibten be-
ruflichen Tatigkeit der —versicherten Person machen. Wenn Sie
den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit
mit Wartezeit als Nichtrauchertarif einschlieBen mdéchten, missen
Sie uns Angaben zum Rauchverhalten der —versicherten Person
machen, sofern diese —rechnungsmaBig mindestens 15 Jahre alt
ist.

Ein nachtraglicher Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei
Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Wartezeit ist nicht méglich,
wenn lhre Versicherung durch Erhéhung, Umwandlung oder Erset-
zung einer anderen Versicherung zustande gekommen ist.

(1) Voraussetzungen

« Sie haben zu lhrer Versicherung keine weiteren Bausteine ab-
geschlossen.

« Sie haben fiir lhre Versicherung laufende Beitragszahlung ver-
einbart und die Versicherung nicht nach Ziffer 7.1 beitragsfrei
gestellt.

- Der monatliche Beitrag Ihres Bausteins Altersvorsorge betragt
maximal 250 EUR.

» Die —versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Bei-
tragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Wartezeit
nicht —berufsunféhig oder —dienstunféhig.

« Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit Warte-
zeit entspricht der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleiben-
den Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge.

 Die Beitragszahlungs- und Versicherungsdauer des Bausteins
Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit ¥rte-
zeit betragt mindestens 10 volle —Versicherungsjahre.

+ Als Bezugsberechtigten fir den Erlebensfall benennen Sigjgine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eirie
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt.

(2) Auswirkungen

»  Wir berechnen die Beitrage fiir den neu eingeschlossenen Bau-
stein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit mit
Wartezeit nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Es
gelten jeweils die Versicherungsbedingungen und Rechnungs-
grundlagen, die zum Zeitpunkt des nachtréglichen Einschlusses
hierfir vorgesehen sind.

» Die Beitrage fiir den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs- oder
Dienstunféahigkeit mit Wartezeit sind entsprechend der verein-
barten Beitragszahlung fiir die Beitrdge des Bausteins Altersvor-
sorge zu zahlen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Tber die konkreten Auswirkungen.

9.9 Wann kénnen Sie lhren Beitrag erh6hen?

(1) Erhéhung des Beitrags vor Rentenbeginn

Wenn Sie zu lhrer Versicherung laufende Beitrage zahlen, kénnen
Sie vor Rentenbeginn lhren Beitrag erhéhen.
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Text gelöscht�

Text

"Die Beiträge für den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit sind entsprechend der vereinbarten Beitragszahlung für die Beiträge des Bausteins Altersvorsorge zu zahlen. •"



Text eingefügt�

Text

"(2) Auswirkungen (2) Auswirkungen"



Text eingefügt�

Text

"• Wir berechnen die Beiträge für den neu eingeschlossenen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit nach versicherungsmathematischen Grundsätzen."



Text eingefügt�

Text

"Es gelten jeweils die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt des nachträglichen Einschlusses hierfür vorgesehen sind."



Text eingefügt�

Text

"• Die Beiträge für den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit sind entsprechend der vereinbarten Beitragszahlung für die Beiträge des Bausteins Altersvorsorge zu zahlen."



Text gelöscht�

Text

"(2) Auswirkungen"



Text gelöscht�

Text

"(1) Voraussetzungen"



Text gelöscht�

Text

"Wenn Sie noch keinen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit abgeschlossen haben, können Sie während der →Aufschubdauer innerhalb der ersten 12 Monate nach Versicherungsbeginn einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit einschließen."



Text gelöscht�

Text

"Wir nehmen vor dem Einschluss keine Risikoprüfung vor."



Text gelöscht�

Text

"Sie müssen uns in jedem Fall Angaben zur angestrebten oder ausgeübten beruflichen Tätigkeit der →versicherten Person machen. Wenn Sie den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit als Nichtrauchertarif einschließen möchten, müssen Sie uns Angaben zum Rauchverhalten der →versicherten Person machen, sofern diese →rechnungsmäßig mindestens 15 Jahre alt ist. Ein nachträglicher Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit ist nicht möglich, wenn Ihre Versicherung durch Erhöhung, Umwandlung oder Ersetzung einer anderen Versicherung zustande gekommen ist."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Die →versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit nicht →berufsunfähig oder →dienstunfähig. • Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit entspricht der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge. • Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit beträgt mindestens 10 volle →Versicherungsjahre." 
[Neu]: "Die →versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit nicht →berufsunfähig. Wenn Sie noch keinen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit abgeschlossen haben, können Sie während der →Aufschubdauer innerhalb der ersten 12 Monate nach Versicherungsbeginn einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit einschließen."



Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"Wir nehmen vor dem Einschluss keine Risikoprüfung vor."



Text eingefügt�

Text

"Sie müssen uns in jedem Fall Angaben zur angestrebten oder ausgeübten beruflichen Tätigkeit der →versicherten Person machen. Wenn Sie den Baustein Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit als Nichtrauchertarif einschließen möchten, müssen Sie uns Angaben zum Rauchverhalten der →versicherten Person machen, sofern diese →rechnungsmäßig mindestens 15 Jahre alt ist. Ein nachträglicher Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit ist nicht möglich, wenn Ihre Versicherung durch Erhöhung, Umwandlung oder Ersetzung einer anderen Versicherung zustande gekommen ist."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "• Als Bezugsberechtigten für den Erlebensfall benennen Sie eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt. • Sie haben" 
[Neu]: "(1) Voraussetzungen • Sie haben"



Schriftart „Helvetica“ geändert in „Helvetica-Bold“.
Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"• Die →versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit nicht →berufsunfähig oder →dienstunfähig. • Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit entspricht der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Die →versicherte Person ist bei Einschluss des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit nicht →berufsunfähig." 
[Neu]: "Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit mit Wartezeit beträgt mindestens 10 volle →Versicherungsjahre."



Schriftfarbe geändert.



Text gelöscht�

Text

"• Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit entspricht der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge. • Die Beitragszahlungs-und Versicherungsdauer des Bausteins Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit beträgt mindestens 10 volle →Versicherungsjahre. •"



Text eingefügt�

Text

"auf das Leben derselben →versicherten Person bestehenden Verträge, die weitere Bausteine nach Absatz c) enthalten."



Text eingefügt�

Text

"• Die Erhöhung des Beitrags führt zu einer Erhöhung der garantierten Mindestrente nach Absatz 2. Sie führt außerdem zu einer Erhöhung des Garantiekapitals mindestens um den bei Vertragsschluss vereinbarten →Garantieprozentsatz der Summe der zusätzlichen Beiträge ohne die Beiträge für etwa eingeschlossene weitere Bausteine."



Text gelöscht�

Text

"(2) Auswirkungen"



Text gelöscht�

Text

"• Wir berechnen die Beiträge für den neu eingeschlossenen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit Wartezeit nach versicherungsmathematischen Grundsätzen."



Text gelöscht�

Text

"Es gelten jeweils die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt des nachträglichen Einschlusses hierfür vorgesehen sind."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.





Teil A - Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente Perspektive E170

a) Voraussetzungen

- Eine Erhéhung des Beitrags ist ab dem 3. Monat nach Versiche-
rungsbeginn méglich.

« Der jahrliche Beitrag lhres Bausteins Altersvorsorge darf ein-
schlieBlich der Beitragserh6hungen 48.000 EUR nicht Uberstei-
gen.

 Eine Erhéhung des Beitrags ist bis zu 3 Jahre vor Ablauf der

— Aufschubdauer mdglich.

Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusétzlichen Auf-

schubdauer.

« Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder Bausteine
Berufsunfahigkeitsvorsorge mit Dienstunféhigkeitsabsicherung
und gegebenenfalls einen erganzend versicherten Baustein
Pflegezusatzrente oder einen Baustein Kindervorsorge bzw.
Pflegevorsorge abgeschlossen haben, ist die Erhdhung des Bei-
trags ausgeschlossen, solange wegen Berufs- oder Dienstunfa-
higkeit oder Pflegebedrftigkeit oder aufgrund von Leistungen
wegen Krankschreibung oder Leistungen wegen Krebs lhre Bei-
tragszahlungspflicht ganz oder teilweise entfallt. Erhéhungen,
die nach dem Termin, ab dem Leistungen aus diesen Baustei-
nen erbracht werden missen, aber noch vor Anerkennung der
Berufs- oder Dienstunfahigkeit oder Pflegebedurftigkeit oder vor
Anerkennung von Leistungen wegen Krankschreibung oder
Leistungen wegen Krebs durchgefiihrt worden sind, werden
rickgangig gemacht.

» Hat die —versicherte Person das 49. Lebensjahr vollendet, gilt
auBerdem:

o Der Erhdhungsbetrag pro —Versicherungsjahr (inklusive dy-
namischem Zuwachs) darf 20 Prozent lhres Beitrags fur den
Baustein Altersvorsorge, den Sie bei Vertragsschluss bzw.
zum Ende des vorangegangenen Versicherungsjahres ge-
zahlt haben, nicht Ubersteigen. Dartber hinaus kann der zu-
kiinftige Beitrag um seit Vertragsschluss nicht vorgenommene
Erhéhungen, im Rahmen der in Satz 1 beschriebenen Erho-
hungsméglichkeiten, angehoben werden. Nicht vorgenomme-
ne Erhéhungen sind Erhéhungen nach den Regelungen die-
ses Absatzes und Erhéhungen aus dynamischem Zuwachs.
Erhéhungen des Beitrags sind nur insoweit méglich, als samt-
liche Erhéhungen (inklusive dynamischem Zuwachs und ge-
leisteten Zuzahlungen nach Ziffer 9.10) eine angenommene

o

jahrliche Beitragserhhung des Bausteins Altersvorsorge um &3

20 Prozent wéhrend der gesamten Vertragsdauer nicht tber- '
steigen.

Eine Erhéhung des Beitrags ist grundsatzlich nur méglich, solange
die —versicherte Person —rechnungsmaBig nicht alter als 67
Jahre ist.

Auf Wunsch informieren wir Sie Gber lhren maximal méglichen Er-
héhungsbetrag.

b) Auswirkungen

« Bei einer Erhéhung des Beitrags nehmen wir grundsétzlich kei-
ne Risikoprifung vor. Eine Risikopriifung nehmen wir jedoch
vor, wenn Sie weitere Bausteine abgeschlossen haben, die
nach Absatz c) ebenfalls erhéht werden und die Summe aus
dem gewdiinschten jahrlichen Erhéhungsbetrag und der Erhé-
hungsbetrage aus den letzten 4 Jahren zuvor mindestens 3.000
EUR betragt. Berlcksichtigt werden bei dieser Betrachtung alle
auf das Leben derselben —versicherten Person bestehenden
Vertrége, die weitere Bausteine nach Absatz c) enthalten.

« Die Erhéhung des Beitrags fiihrt zu einer Erhéhung der garan-
tierten Mindestrente nach Absatz 2. Sie flihrt auBerdem zu einer
Erh6hung des Garantiekapitals mindestens um den bei Ver-
tragsschluss vereinbarten —Garantieprozentsatz der Summe
der zusatzlichen Beitrage ohne die Beitrage fur etwa einge-
schlossene weitere Bausteine.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein

« Hinterbliebenenrente,

« Waisenrente,

« Kapital bei Tod,

« Kindervorsorge,

« Kapital bei Unfalltod,

- Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit,

« Beitragsbefreiung bei Berufs- oder Dienstunfahigkeit,

E---A0170Z0 (021) 06/2025

« Beitragsbefreiung bei Pflegebediirftigkeit des Kindes oder
» Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit oder Tod des Versor-
gers
abgeschlossen haben, erhéhen sich die Leistungen aus diesen
Bausteinen ebenfalls durch die Erh6hung des Beitrags. Insbeson-
dere erhdhen sich auch die garantierten Mindesthinterbliebenen-
renten und gegebenenfalls die garantierten Mindestwaisenrenten.
Die Verhéltnisse der garantierten Mindesthinterbliebenenrenten
und gegebenenfalls der garantierten Mindestwaisenrenten zur ga-
rantierten Mindestrente aus dem Baustein Altersvorsorge bleiben
unverandert. Leistungen aus den Bausteinen Berufsunfahigkeits-
rente, Berufs- oder Dienstunfahigkeitsrente und einem gegebenen-
falls ergénzend versicherten Baustein Pflegezusatzrente oder ei-
nem Baustein Kinderpflegerente erhéhen sich nicht.

(2) Rechnungsgrundlagen fiir die Erh6hung der Leistun-
gen

Die Erhéhung der garantierten Mindestrente und gegebenenfalls

der garantierten Mindesthinterbliebenenrente und der garantierten

Mindestwaisenrenten berechnen wir nach versicherungsmathema-

tischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4

Absatz 2.

Fir die in den Erhéhungsbeitrag einkalkulierten Abschluss- und
Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten (—Kosten) gelten die
Regelungen nach Ziffer 6.1 Absatze 1 und 2 a).

Die Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine erhéhen sich
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gelten
die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Auf Wunsch informieren
wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(3) Erhéhungstermin
Erhéhungstermin fiir den Beitrag und alle Leistungen ist der 1. Tag
der nachfolgenden Versicherungsperiode.

9.10 Wann kénnen Sie Zuzahlungen leisten?
(1) Zuzahlungen vor Rentenbeginn

Sie kdnnen vor Rentenbeginn eine Zuzahlung leisten. Eine Risiko-
prifung nehmen wir nicht vor.

a) Voraussetzungen

+ Die einzelne Zuzahlung muss mindestens 500 EUR betragen.

» Die Summe der Zuzahlungen eines —Versicherungsjahres
darf héchstens 30.000 EUR betragen.

« Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusétzlichen Auf-
schubdauer.

b) Weitere Voraussetzungen bei vereinbarter laufender
Beitragszahlung

Wenn Sie laufende Beitragszahlung vereinbart haben, gilt zusatz-

lich:

« Zuzahlungen innerhalb eines —Versicherungsjahres diirfen in
Summe das 10-fache der flr dieses Versicherungsjahr verein-
barten Beitrage lhres Bausteins Altersvorsorge nicht Giberschrei-
ten.

« Seit Versicherungsbeginn sind mindestens 4 Jahre vergangen.

« Zwischen dem Zuzahlungszeitpunkt und dem vereinbarten Ren-
tenbeginn liegen mindestens 4 Jahre.

c) Auswirkungen

Die Zuzahlung fiihrt zu einer Erhéhung der garantierten Mindest-
rente nach Absatz 2. Sie fiihrt auBerdem zu einer Erhéhung des
Garantiekapitals mindestens um den bei Vertragsschluss verein-
barten —Garantieprozentsatz des Zuzahlungsbetrags. Wenn Sie
einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen
Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, ist nur der Teil des
Zuzahlungsbetrags, der auf die Altersvorsorge entfallt, entschei-
dend fir die Erhéhung des Garantiekapitals. Das Garantiekapital
erhéht sich mindestens um den bei Vertragsschluss vereinbarten
—Garantieprozentsatz des Teils des Zuzahlungsbetrags, der auf
die Altersvorsorge entfallt.
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Text gelöscht�

Text

"• Beitragsbefreiung bei Pflegebedürftigkeit des Kindes oder • Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder Tod des Versorgers"



Text eingefügt�

Text

"c) Auswirkungen auf weitere Bausteine Wenn Sie einen Baustein • Hinterbliebenenrente, • Waisenrente, • Kapital bei Tod, • Kindervorsorge, • Kapital bei Unfalltod, • Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit, • Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit, • Beitragsbefreiung bei Pflegebedürftigkeit des Kindes oder • Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder Tod des Versorgers"



Text gelöscht�

Text

"•"



Text gelöscht�

Text

"Bei einer Erhöhung des Beitrags nehmen wir grundsätzlich keine Risikoprüfung vor. Eine Risikoprüfung nehmen wir jedoch vor, wenn Sie weitere Bausteine abgeschlossen haben, die nach Absatz c) ebenfalls erhöht werden und die Summe aus dem gewünschten jährlichen Erhöhungsbetrag und der Erhöhungsbeträge aus den letzten 4 Jahren zuvor mindestens 3.000 EUR beträgt."



Text gelöscht�

Text

"Berücksichtigt werden bei dieser Betrachtung alle auf das Leben derselben →versicherten Person bestehenden Verträge, die weitere Bausteine nach Absatz c) enthalten. • Die Erhöhung des Beitrags führt zu einer Erhöhung der garantierten Mindestrente nach Absatz 2. Sie führt außerdem zu einer Erhöhung des Garantiekapitals mindestens um den bei Vertragsschluss vereinbarten →Garantieprozentsatz der Summe der zusätzlichen Beiträge ohne die Beiträge für etwa eingeschlossene weitere Bausteine."



Text eingefügt�

Text

"•"



Text eingefügt�

Text

"Bei einer Erhöhung des Beitrags nehmen wir grundsätzlich keine Risikoprüfung vor. Eine Risikoprüfung nehmen wir jedoch vor, wenn Sie weitere Bausteine abgeschlossen haben, die nach Absatz c) ebenfalls erhöht werden und die Summe aus dem gewünschten jährlichen Erhöhungsbetrag und der Erhöhungsbeträge aus den letzten 4 Jahren zuvor mindestens 3.000 EUR beträgt."



Text eingefügt�

Text

"Berücksichtigt werden bei dieser Betrachtung alle"



Text eingefügt�

Text

"Höhe der eigenen Überschussanteilsätze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie eigene Überschussanteilsätze erhalten."



Text eingefügt�

Text

"9.11 Wann können Sie aus Ihrer Versicherung"



Text gelöscht�

Text

"c) Auswirkungen auf weitere Bausteine Wenn Sie einen Baustein • Hinterbliebenenrente, • Waisenrente, • Kapital bei Tod, • Kindervorsorge, • Kapital bei Unfalltod, • Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit, • Beitragsbefreiung bei Berufs-oder Dienstunfähigkeit,"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.





Teil A - Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente Perspektive E170

d) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, hat die
Zuzahlung folgende Auswirkungen auf diese Bausteine:

« Die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und gegebenen-
falls die garantierten Mindestwaisenrenten erhéhen sich.

« Die Verhaltnisse der garantierten Mindesthinterbliebenenrenten
und gegebenenfalls der garantierten Mindestwaisenrenten zur
garantierten Mindestrente aus dem Baustein Altersvorsorge blei-
ben unverandert.

« Die garantierte Mindesthinterbliebenenrente bei Tod der —ver-
sicherten Person vor Rentenbeginn darf sich héchstens um 3
Prozent der Summe der Zuzahlungen eines —Versicherungs-
jahres erhéhen.

Leistungen aus weiteren abgeschlossenen Bausteinen erh6hen
sich durch die Zuzahlung nicht.

(2) Rechnungsgrundlagen fiir die Erh6hung der Leistun-
gen

Die Zuzahlung verwenden wir als einmaligen Beitrag fir die Erhé-

hung der Leistungen.

Die Erhéhung der garantierten Mindestrente und gegebenenfalls
der garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und der garantier-
ten Mindestwaisenrenten berechnen wir nach versicherungsmathe-
matischen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten in Pro-
zent des Beitrags (—Kosten) finanzieren wir aus der Zuzahlung
nach Ziffer 6.1 Absatze 1 und 2 a).

3) Erhéhungstermin

Erhéhungstermin fir alle Leistungen ist der 1. Tag des Monats, in
dem die Zuzahlung bei uns eingeht, frihestens jedoch der 1. Tag
des Monats, in dem die Zuzahlung féllig wird.

(4)  Uberschussbeteiligung

Sie erhalten auch fir Zuzahlungen zum Baustein Altersvorsorge ei-
ne Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Diese kann in Form von
eigenen —Uberschussanteilsatzen erfolgen, die von denjenigen
Uberschussanteilsatzen abweichen, die fiir die Untergruppe Ihrer
Versicherung im Anhang des Geschaftsberichts genannt werden.

Die Hohe eigener —Uberschussanteilsitze und der Zeitraum, fir
den eine Zuzahlung eigene Uberschussanteilsatze erhalt, hangen
von verschiedenen Kriterien ab, insbesondere

« der verbleibenden Zeit bis zum vereinbarten Rentenbeginn,

« dem Zeitpunkt der Zuzahlung sowie

« der Zinssituation am Kapitalmarkt.

Auf Wunsch erhalten Sie vor einer Zuzahlung Informationen, ob, in
welcher Hohe und in welchem Zeitraum Sie fur die Zuzahlung ei-
gene —Uberschussanteilsatze erhalten.

Wenn die —Uberschussanteilsitze fir die Zuzahlung zum Bau-
stein Altersvorsorge von denjenigen des Bausteins Altersvorsorge
abweichen, teilen wir lhnen mit der Bestatigung der Zuzahlung die
Héhe der eigenen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum,
in dem Sie eigene Uberschussanteilsatze erhalten.

9.11 Wann kénnen Sie aus lhrer Versicherung
ein Kapital enthehmen?

Sie kénnen bis zum Rentenbeginn aus lhrer Versicherung ein Ka-
pital entnehmen. Hierfiir erheben wir eine Bearbeitungsgebdihr in
Héhe von 15 EUR.

(1) Voraussetzungen

« Sie mussen mindestens 500 EUR entnehmen.

« In der Versicherung muss nach Berticksichtigung der Bearbei-
tungsgebiihr, eines nach Absatz 2 anfallenden Abzugs, eines
gegebenenfalls bestehenden Policendarlehens und der Entnah-
me ein Mindestbetrag verbleiben. Dieser Mindestbetrag wird so
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bestimmt, dass im Fall einer spateren Kiindigung der Versiche-
rung der fiir diesen Fall nach Ziffer 8.2 Absatz 2 vereinbarte Ab-
zug vorgenommen werden kann und nach diesem Abzug noch

eine Gesamtleistung bei Kiindigung nach Ziffer 8.2 von mindes-
tens 500 EUR verbleibt.

(2) Abzug

Wenn die innerhalb eines —Versicherungsjahres getatigten Ent-
nahmen zuzlglich anfallender Steuern den Wert von 30.000 EUR
im Versicherungsjahr nicht tberschreiten, fallt Gber die Bearbei-
tungsgebuhr hinaus kein Abzug an.

Fir den Teil der Entnahmen eines — Versicherungsjahres, der
zuziglich der anfallenden Steuern 30.000 EUR im Versicherungs-
jahr Gberschreitet, nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Doku-
ment "Versicherungsinformationen" ist festgelegt, in welcher Héhe
wir einen Abzug vornehmen. Dort erlautern wir lhnen auch die
Grlnde flr diesen Abzug. Diese Erlauterungen finden Sie im Ab-
schnitt "Welche Leistungen ergeben sich bei Kiindigung bis zum
Rentenbeginn?" im Unterabschnitt "Abzug bei Entnahme".

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies missen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in lhrem Fall Gberhaupt nicht oder nur in geringerer Héhe an-
gemessen ist, entféllt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.

(3) Auswirkungen

« Die Zahlungsperiode und die Héhe der zu zahlenden Betrage
andern sich durch die Entnahme nicht.

« Die Entnahme, die anfallenden Steuern, die Bearbeitungsge-
buhr und der Abzug nach Absatz 2 werden lhrer Versicherung
entnommen. Die versicherten Leistungen nach Ziffer 1.1 Absatz
3 verringern sich nach versicherungsmathematischen Grundsat-
zen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.12 Wann kénnen Sie die Beitragszahlungs-
dauer verdndern?

(1) Verkiirzung der Beitragszahlungsdauer

Wenn zu lhrer Versicherung laufende Beitrdge gezahlt werden,
kénnen Sie die Verkirzung der Beitragszahlungsdauer um volle
Jahre verlangen.

a) Auswirkungen

L+

Wenn die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital und
die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und die garantier-
ten Mindestwaisenrenten aus einem gegebenenfalls abge-
schlossenen Baustein Hinterbliebenenrente und Baustein Wai-
senrente unverandert bleiben sollen, miissen Sie héhere laufen-
de Beitrage zahlen.

« Wenn der laufende Beitrag unverandert bleiben soll, sinken die
garantierte Mindestrente und das Garantiekapital.

« Wenn sowohl der laufende Beitrag als auch die garantierte Min-
destrente oder das Garantiekapital unverandert bleiben sollen,
kénnen Sie dies durch eine Zuzahlung erreichen.

« Den neuen Beitrag, die garantierte Mindestrente, das neue Ga-

rantiekapital und die Zuzahlung berechnen wir nach versiche-

rungsmathematischen Grundsatzen.

b) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Durch die Verkilrzung verringern sich die versicherten Leistungen
weiterer abgeschlossener Bausteine. Auf Wunsch informieren wir
Sie Uber die Voraussetzungen und konkreten Auswirkungen.

(2) Verlangerung der Beitragszahlungsdauer

Wenn bei Ihrer Versicherung die Beitragszahlungsdauer kiirzer ist
als die —Aufschubdauer und Sie laufende Beitrage zahlen, kén-
nen Sie einmalig eine Verlangerung der Beitragszahlungsdauer um
bis zu 5 Jahre verlangen.
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Text eingefügt�

Text

"ein Kapital entnehmen? Sie können bis zum Rentenbeginn aus Ihrer Versicherung ein Kapital entnehmen. Hierfür erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 EUR."



Text eingefügt�

Text

"(1) Voraussetzungen"



Text eingefügt�

Text

"• Sie müssen mindestens 500 EUR entnehmen."



Text eingefügt�

Text

"•"



Text eingefügt�

Text

"In der Versicherung muss nach Berücksichtigung der Bearbeitungsgebühr, eines nach Absatz 2 anfallenden Abzugs, eines gegebenenfalls bestehenden Policendarlehens und der Entnahme ein Mindestbetrag verbleiben."



Text eingefügt�

Text

"Dieser Mindestbetrag wird so"



Text eingefügt�

Text

"• Wenn die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital und die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und die garantierten Mindestwaisenrenten aus einem gegebenenfalls abgeschlossenen Baustein Hinterbliebenenrente und Baustein Waisenrente unverändert bleiben sollen, müssen Sie höhere laufende Beiträge zahlen. • Wenn der laufende Beitrag unverändert bleiben soll, sinken die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital. • Wenn sowohl der laufende Beitrag als auch die garantierte Mindestrente oder das Garantiekapital unverändert bleiben sollen, können Sie dies durch eine Zuzahlung erreichen."



Text gelöscht�

Text
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"Wenn die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital und die garantierten Mindesthinterbliebenenrenten und die garantierten Mindestwaisenrenten aus einem gegebenenfalls abgeschlossenen Baustein Hinterbliebenenrente und Baustein Waisenrente unverändert bleiben sollen, müssen Sie höhere laufende Beiträge zahlen. • Wenn der laufende Beitrag unverändert bleiben soll, sinken die garantierte Mindestrente und das Garantiekapital. • Wenn sowohl der laufende Beitrag als auch die garantierte Mindestrente oder das Garantiekapital unverändert bleiben sollen, können Sie dies durch eine Zuzahlung erreichen. •"
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"In der Versicherung muss nach Berücksichtigung der Bearbeitungsgebühr, eines nach Absatz 2 anfallenden Abzugs, eines gegebenenfalls bestehenden Policendarlehens und der Entnahme ein Mindestbetrag verbleiben."
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Die Verlangerung erfolgt unmittelbar im Anschluss an das ur-
spriingliche Ende der Beitragszahlungsdauer, jedoch nicht Uber
den vereinbarten Rentenbeginn hinaus.

a) Voraussetzungen

« Zum Zeitpunkt der Verlangerung musste die —versicherte Per-
son bei uns eine vergleichbare neue Versicherung ohne er-
schwerte Bedingungen abschlieBen kénnen.

» Die —versicherte Person darf zum ursprunglich vereinbarten
Ende der Beitragszahlungsdauer —rechnungsméBig noch
nicht 50 Jahre alt sein.

b) Auswirkungen

Durch die Verlangerung erhdhen sich die garantierte Mindestrente
und das Garantiekapital ab dem urspriinglichen Ende der Beitrags-
zahlungsdauer nach versicherungsmathematischen Grundséatzen.

Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Auf Wunsch
informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Die Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine erhéhen sich
nach versicherungsmathematischen Grundsétzen. Dabei gelten
die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2. Auf Wunsch informieren
wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

9.13 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung bei
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Elternzeit
oder beruflicher Weiterbildung voriiberge-
hend reduzieren oder voriibergehend ein-
stellen?

(1) Einstellung der Beitragszahlung (Stundung)

Sie kénnen verlangen, dass voriibergehend keine Beitrdge gezahlt
werden mussen (Stundung). Die gestundeten Beitrage sind zu ei-
nem spateren Zeitpunkt nachzuzahlen.

Wenn Ihr Vertrag bereits 3 Jahre besteht, stinden wir auf Ihr Ver-
langen die Beitrage bei folgenden Anlasserf: ¥ ¥
 Arbeitslosigkeit,

+ Kurzarbeit oder

 Elternzeit.

Die Beitrage stunden wir zinslos, solange Sie arbeitslos sind oder
sich in Kurzarbeit oder Elternzeit befinden, jedoch tber einen zu-
sammenhangenden Zeitraum langstens fir 3 Jahre. Beitrage kén-
nen bei neuen Anléssen erneut gestundet werden. Insgesamt stun-
den wir die Beitrage wahrend der gesamten Vertragslaufzeit bei
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder Elternzeit hochstens fir 6 Jahre.

Der Versicherungsschutz bleibt wahrend der Stundung grundsatz-
lich in vollem Umfang bestehen. Sollte in diesem Zeitraum der Ver-
sicherungsfall eintreten, werden die Versicherungsleistungen ledig-
lich um die nicht gezahlten Beitrage gekdirzt, soweit dies rechtlich
zulassig ist. Nach Ablauf des Zeitraums der Stundung wird lhre
Versicherung beitragspflichtig fortgefiihrt.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(2) Reduzierung der Beitragszahlung (Teilbeitragszahlung)
Sie kénnen verlangen, dass voriibergehend reduzierte Beitrage
gezahlt werden (Teilbeitragszahlung). Die nicht gezahlten Beitrags-
teile sind zu einem spéteren Zeitpunkt nachzuzahlen.

Wenn flr Ihren Vertrag mindestens fiir ein Jahr Beitrage gezahlt
worden sind, reduzieren wir auf Ihr Verlangen die Beitrage vor-
Ubergehend bei folgenden Anlassen:

« Arbeitslosigkeit,

« Kurzarbeit,

« Elternzeit oder

« berufliche Weiterbildung.

Die Beitrage reduzieren wir, solange Sie arbeitslos sind oder sich
in Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbildung befinden, je-
doch Uber einen zusammenhangenden Zeitraum langstens fir 3
Jahre. Beitrage kdnnen bei neuen Anléssen erneut reduziert wer-
den. Insgesamt reduzieren wir die Beitrage wahrend der gesamten
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Vertragslaufzeit bei Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Elternzeit oder be-
ruflicher Weiterbildung héchstens fiir 6 Jahre.

Der Versicherungsschutz bleibt wahrend der Teilbeitragszahlung
grundsatzlich in vollem Umfang bestehen. Sollte in diesem Zeit-
raum der Versicherungsfall eintreten, werden die Versicherungs-
leistungen lediglich um die nicht gezahlten Beitragsteile gekirzt,
soweit dies rechtlich zul&ssig ist. Nach Ablauf der Teilbeitragszah-
lung wird Ihre Versicherung unter den in Absatz 4 genannten Be-
dingungen fortgefuhrt.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(3) Nachweise

Wenn Sie eine Stundung der Beitrage nach Absatz 1 oder eine
Teilbeitragszahlung nach Absatz 2 verlangen, kénnen wir entspre-
chende Nachweise verlangen.

Sobald lhre Arbeitslosigkeit beendet ist oder Sie sich nicht mehr in
Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbildung befinden,
missen Sie uns hiertiber unverziglich informieren.

(4) Nachzahlung nicht gezahlter Beitrage

Wenn der Stundungszeitraum abgelaufen ist, miissen Sie die in
diesem Zeitraum gestundeten Beitrage in einem Betrag beglei-
chen.

Wenn der Zeitraum der Teilbeitragszahlung abgelaufen ist, mus-
sen Sie die Summe der in diesem Zeitraum nicht gezahlten Bei-
tragsteile in einem Betrag begleichen.

Wenn Sie Ihre Versicherung wahrend des Stundungszeitraums
oder wahrend der Teilbeitragszahlung kindigen, zahlen wir den
Rickkaufswert nach Ziffer 8.2 und einen gegebenenfalls vorhande-
nen Rickkaufswert aus abgeschlossenen weiteren Bausteinen.
Bei der Ermittlung des Ruckkaufswerts berlicksichtigen wir die auf-
grund der Stundung oder Teilbeitragszahlung noch ausstehenden
Beitrage.

Auf Wunsch informieren wir Sie Gber die konkreten Auswirkungen.

9.14 Wann kénnen Sie die Beitragszahlung her-
absetzen?

(1) Voraussetzungen

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass lhre Versicherung mit herabgesetzten Beitragen weitergefihrt
wird (Beitragsherabsetzung). Die Beitragsherabsetzung ist zum
Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer 2.1)
maoglich, wenn die garantierte Mindestrente nach der Beitragsher-
absetzung jahrlich mindestens 200 EUR betragt.

(2) Befristung

Sie kénnen eine unbefristete Beitragsherabsetzung verlangen oder
die Beitragsherabsetzung zeitlich bis zu 3 Jahre befristen. Bei ei-
ner Befristeing informieren wir Sie rechtzeitig vor Ablauf des ge-
wiinschten'Zeitraums tber die Wiederaufnahme der vollen Bei-
tragszahlung.

(3) Auswirkungen

« Auch nach der Beitragsherabsetzung ermitteln wir die Renten
nach Ziffer 1.1 Absétze 2 und 3.

- Die garantierte Mindestrente setzen wir herab.

« Das Garantiekapital setzen wir herab.

Die neue garantierte Mindestrente und das neue Garantiekapital
berechnen wir nach versicherungsmathematischen Grundséatzen.
Einen Abzug nehmen wir nicht vor. Auf Wunsch informieren wir Sie
lUber die konkreten Auswirkungen§;

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Durch die Beitragsherabsetzung verringern sich die versicherten
Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine. Auf Wunsch in-
formieren wir Sie Uber die Voraussetzungen und konkreten Auswir-
kungen.
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"(2) Reduzierung der Beitragszahlung (Teilbeitragszahlung) Sie können verlangen, dass vorübergehend reduzierte Beiträge gezahlt werden (Teilbeitragszahlung). Die nicht gezahlten Beitragsteile sind zu einem späteren Zeitpunkt nachzuzahlen. Wenn für Ihren Vertrag mindestens für ein Jahr Beiträge gezahlt worden sind, reduzieren wir auf Ihr Verlangen die Beiträge vorübergehend bei folgenden Anlässen:"
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"• Kurzarbeit, • Elternzeit oder • berufliche Weiterbildung. Die Beiträge reduzieren wir, solange Sie arbeitslos sind oder sich in Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbildung befinden, jedoch über einen zusammenhängenden Zeitraum längstens für 3 Jahre. Beiträge können bei neuen Anlässen erneut reduziert werden."
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[Alt]: "(2) Reduzierung der Beitragszahlung (Teilbeitragszahlung) Sie können verlangen, dass vorübergehend reduzierte Beiträge gezahlt werden (Teilbeitragszahlung). Die nicht gezahlten Beitragsteile sind zu einem späteren Zeitpunkt nachzuzahlen. Wenn für Ihren Vertrag mindestens für ein Jahr Beiträge gezahlt worden sind, reduzieren wir auf Ihr Verlangen die Beiträge vorübergehend bei folgenden Anlässen:" 
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"Die Beiträge reduzieren wir, solange Sie arbeitslos sind oder sich in Kurzarbeit, Elternzeit oder beruflicher Weiterbildung befinden, jedoch über einen zusammenhängenden Zeitraum längstens für 3 Jahre. Beiträge können bei neuen Anlässen erneut reduziert werden."
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(5) Méglichkeiten bei Wiederanhebung der Beitrédge nach
einer Beitragsherabsetzung

Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsherabsetzung lhrer Ver-
sicherung kdnnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Héhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsherabset-
zung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprifung durch-
fihren. Voraussetzung dafir ist, dass Sie die Beitragszahlung wie-
der erhéhen. Ziffer 7.2 Absatz 1 gilt entsprechend.

Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsherabsetzung lhrer Versicherung, kénnen Sie
verlangen, dass durch die Wiedererhéhung der Beitragszahlung
die versicherten Leistungen bis zur H6he des Versicherungsschut-
zes vor der Beitragsherabsetzung angehoben werden. Nach Ab-
lauf von 3 Jahren nach der Beitragsherabsetzung ist eine Wieder-
erhéhung der Beitragszahlung nicht mehr mdglich. Den Versiche-
rungsschutz kdnnen wir dann wiederherstellen, wenn die —versi-
cherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung ohne er-
schwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kénnte'y

Um nach einer Beitragsherabsetzung den Versicherungsschutz

wiederherzustellen, der vor der Beitragsherabsetzung bestanden

hat, kdnnen Sie

- die Differenz zwischen den herabgesetzten Beitrdgen und den
urspriinglich vereinbarten Beitragen, die auf die Dauer der Bei-
tragsherabsetzung entfallt, begleichen oder

 hoéhere laufende Beitrage zahlen.

Stattdessen kénnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsherabsetzung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder erhéhen. Die ga-
rantierte Mindestrente und das Garantiekapital berechnen wir nach
versicherungsmathematischen Grundsatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrage und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1 a). Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie Uber die Auswirkungen.

Die Ziffer 7.2 Absatz 4 gilt entsprechend.

9.15 Wann kénnen Sie weitere Leistungsfor-
men vereinbaren?

Wenn wir zum Rentenbeginn weitere Leistungsformen in Bezug
auf die Rente oder die Kapitalleistung fiir Ihren Vertrag anbieten,
informieren wir Sie rechtzeitig zum vereinbarten Rentenbeginn. Sie
kdnnen diese dann mit uns vereinbaren.

1) Voraussetzungen
Die genauen Voraussetzungen teilen wir lhnen mit, wenn wir Sie
Uber die weiteren Leistungsformen informieren.

(2 Auswirkungen

« Es gelten die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrund-
lagen, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung flr die weiteren Leis-
tungsformen vorgesehen sind.

« Die versicherten Leistungen und die garantierte Mindestrente
kénnen sich andern.

- Die genauen Auswirkungen teilen wir lhnen mit, wenn wir Sie
Uber die weiteren Leistungsformen informieren.

10. Abéanderungen zum Baustein Altersvorsor-
ge - Zukunftsrente Perspektive E170

Zu Ihrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kbnnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.
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Fur die einzelnen Ab&nderungen gilt Folgendes:

Abanderung ZR1: Vereinbarte Uberschussver-
wendung Auszahlung der Uberschussanteile ent-
sprechend der Rentenzahlungsweise ab Renten-
beginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Hohe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Héhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsétzen. Da-
bei legen wir die jeweils festgelegten —Uberschussanteilsatze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgrdBe zugrunde.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung zu.

—BezugsgroBe fir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jahrlichen Uberschussanteile

Die jahrlichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge
zahlen wir zusammen mit der Rente fur die Altersvorsorge entspre-
chend deren Zahlungsweise aus. Gleiches gilt fiir Uberschussan-
teile aus weiteren Bausteinen, wenn in den fir Ihre Bausteine gel-
tenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist.

Die jahrlichen Uberschussanteile zahlen wir erstmals ein Jahr nach
Beginn der Rentenzahlung aus.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kdnnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Mdéglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. Ihre Erklarung muss uns
spéatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Abanderung ZR2: Vereinbarte Uberschussver-
wendung Zusatzrente ab Rentenbeginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Hohe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile

Die Héhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Da-
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"Zu Ihrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Abänderungen vereinbart. Welche Abänderungen für Ihren Vertrag vereinbart sind, können Sie Ihrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheinigung entnehmen. Für die einzelnen Abänderungen gilt Folgendes:"
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"• Es gelten die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt der Vereinbarung für die weiteren Leistungsformen vorgesehen sind. • Die versicherten Leistungen und die garantierte Mindestrente können sich ändern. • Die genauen Auswirkungen teilen wir Ihnen mit, wenn wir Sie über die weiteren Leistungsformen informieren. 10. Abänderungen zum Baustein Altersvorsorge -Zukunftsrente Perspektive E170"
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"Zu Ihrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Abänderungen vereinbart. Welche Abänderungen für Ihren Vertrag vereinbart sind, können Sie Ihrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheinigung entnehmen."
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bei legen wir die jeweils festgelegten — Uberschussanteilsitze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgroBe zugrunde.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung zu.

—BezugsgroBe fiir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jihrlichen Uberschussanteile

Mit den jahrlichen Uberschussanteilen lhres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kos-
ten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) jahrlich zum Jahrestag des Be-
ginns der Rentenzahlung eine zusétzliche beitragsfreie garantierte
Rente (Zusatzrente). Gleiches gilt fir Uberschussanteile aus weite-
ren Bausteinen, wenn in den flr lhre Bausteine geltenden Rege-
lungen nichts anderes festgelegt ist.

Die Zusatzrente besteht aus einer zusétzlichen Rente aus dem
Baustein Altersvorsorge. Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls einen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, enthélt die Zusatzrente auch eine Hinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls eine Waisenrente. Deren Verhaltnis-
se zur Rente aus dem Baustein Altersvorsorge stimmen mit den
entsprechenden Verhaltnissen bei Rentenbeginn Uberein.

Die Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu der —ab Rentenbe-
ginn garantierten Rente, erstmals ein Jahr nach Beginn der Ren-
tenzahlung.

Die Zusatzrente ist wie die —ab Rentenbeginn garantierte Rente
selbst durch eine zusatzliche beitragsfreie Leistung am Uber-
schuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhéhungen aus der
Zusatzrente nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
bei verwenden wir fir die Berechnung der hinzukommenden Leis-
tungen grundsétzlich die Rechnungsgrundlagen, die wir bei Ren-
tenbeginn zugrunde gelegt haben, sowie die zum Zeitpunkt des
Abschlusses lhres Vertrags zugrunde gelegten Prozentsétze der
—Kosten des Bausteins Altersvorsorge nach Ziffer 6.1 Absatz 2
b).

Wenn zum Erh&hungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) fur die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Rentenversicherungen im Sinne von Ziffer 1.4 Absatz 3 a) andere
Rechnungsgrundlagen gelten, kdnnen wir fir die Leistungserhé-
hungen aus der Zusatzrente auch diese verwenden. Wenn sich
nach einer Leistungserhéhung aus der Zusatzrente die fiir die Be-
rechnung der —Deckungsriickstellung geltenden Rechnungs-
grundlagen erneut andern, kénnen wir fir weitere Leistungserhé-
hungen aus der Zusatzrente die gednderten Rechnungsgrundla-
gen verwenden oder die bei der letzten Leistungserh6hung aus der
Zusatzrente zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehal-
ten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ren-
tenbeginn oder bei der letzten Leistungserhdhung aus der Zusatz-
rente, werden wir Sie hierliber informieren.

Die zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags zugrunde ge-
legten Prozentsatze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) bleiben unverandert.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. lhre Erklarung muss uns
spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Ziffer 9.3 Absatz 4 wird bei Wahl einer temporaren Rente ersetzt
durch:
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"(4) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporéren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Zitfer 2. Die —Uber-
schussanteilsatze fir Ihre Versicherung kénnen in den ersten
Jahren der temporaren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fir die Untergruppe Ihrer Versi-
cherung im Anhang des Geschéaftsberichts genannt werden. Wenn
fiir Ihre Versicherung eigene — Uberschussanteilsatze gelten, tei-
len wir Ihnen vor Beginn der temporaren Rente die H6he der eige-
nen Uperschussanteilsétze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsatze erhalten.

Die Mittel fir die Uberschussanteile werden grundsétzlich der
—Riickstellung fir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den tiberschussbe-
rechtigten Versicherungsvertrdgen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert.

Nach Beginn der Rentenzahlung finanzieren wir mit den j&hrlichen
Uberschussanteilen Ihrer temporaren Rente jahrlich zum Jahrestag
des Beginns der Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskos-
ten (—Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zusatzliche bei-
tragsfreie garantierte temporare Rente (temporére Zusatzrente).

Die temporére Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu der ab Ren-
tenbeginn garantierten temporaren Rente, erstmals ein Jahr nach
Beginn der Rentenzahlung.

Die jeweiligen temporaren Zusatzrenten sind wie die temporare
Rente selbst durch beitragsfreie temporare Zusatzrenten am Uber-
schuss beteiligt.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkunge

Abanderung ZR3: Vereinbarte Uberschussver-
wendung kombinierte Uberschussrente ab Ren-
tenbeginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Wenn Sie fiir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn
eine kombinierte Uberschussrente vereinbart haben, gilt Folgen-
des:

« Sie erhalten die kombinierte Uberschussrente ab Rentenbeginn
zusétzlich zu der —ab Rentenbeginn garantierten Rente.

- Die kombinierte Uberschussrente besteht aus einer nicht garan-
tierten zusatzlichen Rente aus dem Baustein Altersvorsorge so-
wie nicht garantierten jahrlichen Rentenerhéhungen, die in Pro-
zent der im Vorjahr erreichten Gesamtrente aus dem Baustein
Altetsvorsorge festgelegt werden; die jahrlichen Rentenerhéhun-
gen'setzen dabei zu Beginn des 6. Jahres nach Beginn der Ren-
tenzahlung ein.

Die kombinierte Uberschussrente kann - im ungtinstigsten Fall -
der H8he nach null sein.

(1) Ermittlung der kombinierten Uberschussrente

Die Héhe der kombinierten Uberschussrente ermitteln wir, indem
wir sie als Differenz aus der Gesamtrente und der —ab Rentenbe-
ginn garantierten Rente berechnen.

Die Gesamtrente zu Rentenbeginn ermitteln wir dabei aus dem
Gesamtkapital nach Ziffer 1.1 Absatz 3 mit der fur die kombinierte
Uberschussrente festgelegten Sterbetafel (— Tafeln) und Verzin-
sung unter Beriicksichtigung der Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b). Dabei berlicksichtigen wir die nicht ga-
rantierten jahrlichen Rentenerh6hungen. Die fir die kombinierte
Uberschussrente festgelegte Sterbetafel (—Tafeln) und Verzin-
sung kdnnen Sie dem Anhang des Geschéftsberichts entnehmen.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-

falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, enthalt die
kombinierte Uberschussrente auch eine Hinterbliebenenrente und
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gegebenenfalls eine Waisenrente. Das Verhaltnis der Gesamthin-
terbliebenenrente und gegebenenfalls der Gesamtwaisenrente zur
Gesamtrente aus dem Baustein Altersvorsorge stimmt mit dem
Verhaltnis der jeweils garantierten Renten bei Rentenbeginn Gber-
ein.

(2) Anderung der Rechnungsgrundlagen fiir die kombinierte

Uberschussrente

Wenn sich im Rahmen der jahrlichen Uberschussdeklaration (sie-

he Ziffer 2.2.2) die fiir die kombinierte Uberschussrente festgelegte

Sterbetafel (—Tafeln) oder Verzinsung éndert,

+ koénnen die kunftigen jahrlichen Rentenerhéhungen héher oder
geringer als zuvor ausfallen oder sogar entfallen und

« kann sich die Hdhe der kombinierten Uberschussrente erhdhen
oder verringern.

Wir werden Sie bei Beginn der Rentenzahlung und bei jeder spate-
ren Anderung Uber die Héhe der vorgenannten zuséatzlichen Rente
und den Prozentsatz der Rentenerhéhung informieren.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kdnnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. lhre Erklarung muss uns
spéatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Abanderung ZR4: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Die Worte "Versicherung" und "Vertrag" beziehen sich auf die ein-
zelne (Teil-)Versicherung, nicht aber auf den Gruppenvertrag. Dies
gilt insbesondere hinsichtlich der Versicherungsleistung und der
Fristen.

Ziffer 1.1 Absatz 2 3. Textabschnitt wird ersetzt durch:

"Wenn die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns berechnete Rente
geringer ist als die in lhrer Versicherungsbescheinigung genannte
garantierte Mindestrente, zahlen wir die garantierte Mindestrente."

Ziffer 1.1 Absatz 3 3. Textabschnitt wird ersetzt durch:

"Zum Rentenbeginn steht bei vereinbarungsgeméBer Beitragszah-
lung als —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge min-
destens das in lhrer Versicherungsbescheinigung genannte Garan-
tiekapital fur die Bildung der Rente nach Absatz 1 zur Verfligung.
Das Garantiekapital umfasst mindestens den bei Vertragsschluss
vereinbarten —Garantieprozentsatz der Summe der vereinbarten
Beitrage zur Altersvorsorge. Ein das Garantiekapital Ubersteigen-
des —Deckungskapital kénnen wir nicht zusagen."

Ziffer 1.1 Absatz 3 letzter Satz wird ersetzt durch:

"Den vereinbarten — Garantieprozentsatz nennen wir Ihnen in lh-
rer Versicherungsbescheinigung.”

Abanderung ZR5: Die Versicherung ist im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung abge-
schlossen.

Ziffer 3.1 Absatze 3 bis 5 werden ersetzt durch:

"(3) Abtretung und Verpfandung von Anspriichen

Sie kénnen lhre Anspriiche aus lhrem Vertrag auch abtreten oder
verpfénden, wenn derartige Verfligungen rechtlich méglich sind,
gegebenenfalls bedarf es hierzu zusatzlich einer Zustimmung Drit-
ter.
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(4) Textform

Die Einraumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (siehe Ab-
satze 1 und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfandung von An-
spriichen aus lhrem Vertrag (siehe Absatz 3) sind uns gegeniber
nur und erst dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte
in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) angezeigt hat. Der bisheri-
ge Berechtigte sind im Regelfall Sie. Es kénnen aber auch andere
Personen sein, wenn Sie vorher bindende Verfiigungen vorgenom-
men haben."

Ziffer 7.1 Absatz 2 wird ersetzt durch:

"(2) Mindestversicherungsleistung

Wir fuhren lhre Versicherung mit der nach Absatz 4 berechneten
beitragsfreien garantierten Mindestrente weiter, wenn diese die
zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung maBgebliche Wertgrenze fur
Renten nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG)
Ubersteigt.

Wenn diese Leistung nicht erreicht wird, fihren wir lhre Versiche-

rung unter folgenden Voraussetzungen weiter:

« Sie machen von lhrem Recht auf Abfindung nach § 3 Absatz 2
Satz 1 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) keinen Gebrauch und

- die nach Absatz 4 berechnete beitragsfreie garantierte Mindest-
rente weist einen positiven Wert auf.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, erlischt die Versicherung
und wir zahlen, soweit vorhanden, den nach Ziffer 8.2 berechneten
Betrag."

Ziffer 7.2 Absatze 1 bis 4 werden ersetzt durch:

"(1) 6-Monats-Frist fiir die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes ohne Risikopriifung

Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung kdénnen Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Héhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprifung durch-
fihren. Voraussetzung dafirr ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 4 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben und
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der
Beitragszahlung berufsunfahig ist.

(?,9 Frist fir die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes
bei Elternzeit ohne Risikopriifung

Wenn die Versicherung wegen einer Elternzeit beitragsfrei gestellt
worden ist, kann die Frist zwischen Beitragsfreistellung und Wie-
deraufnahme der Beitragszahlung auch mehr als 6 Monate betra-
gen, ohne dass wir eine Risikoprifung durchfiihren. Die Beitrags-
zahlung muss jedoch spéatestens innerhalb von 3 Monaten nach
Ende der Elternzeit wiederaufgenommen werden. Wird die Eltern-¢y
zeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, muss die Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes jeweils innerhalb von 3 Monaten nach
Beendigung eines Abschnittes erfolgen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen haben und
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der
Beitragszahlung berufsunfahig ist.

(3) Allgemeine Frist fiir die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes mit Risikopriifung

Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung lhrer Versicherung, kénnen Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 4 die versicherten Leistungen bis zur Héhe des Versi-
cherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angehoben werden.
Nach Ablauf von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung ist eine
Wiederaufnahme der Beitragszahlung nicht mehr méglich.

Den Versicherungsschutz kénnen wir dann wiederherstellen, wenn
die —versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung
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des Versicherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung
ohne erschwerte Bedingungen bei uns abschlieBen kénnte.

(4) Méglichkeiten der Wiederherstellung des Versicherungs-

schutzes

Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-

derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,

kénnen Sie

- die Beitrage begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,
oder

 hoéhere laufende Beitrédge zahlen.

Stattdessen kdnnen Sie ohne eine vollstandige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Die
garantierte Mindestrente und das Garantiekapital berechnen wir
nach versicherungsmathematischen Grundsatzen.

Wir berechnen die neuen Beitrage und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1 a). Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie Uber die Auswirkungen.

(5) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge oder einen Bau-
stein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein
Waisenrente abgeschlossen haben, ergibt sich bei Wiederaufnah-
me der Beitragszahlung eine neue Aufteilung des Gesamtbeitrags
zwischen dem Beitrag fiir die Altersvorsorge, dem Beitrag flr die
Berufsunféhigkeitsvorsorge und dem Beitrag flr die Hinterbliebe-
nenrente und gegebenenfalls fir die Waisenrente.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkung2€$ G

Ziffer 9.6 entfallt.
Ziffer 9.7 entfallt.
Ziffer 9.8 entfallt.

Ziffer 9.9 Absatz 1 a) wird ersetzt durch:

"a) Voraussetzungen

Eine Erh6hung des Beitrags ist ab dem 3. Monat nach Versiche-
rungsbeginn méglich.

Der jahrliche Beitrag |Ihres Bausteins Altersvorsorge darf ein-
schlieBlich der Beitragserhéhungen 48.000 EUR nicht lberstei-
gen.

Die —versicherte Person ist -rechnungsmaBig nicht alter als
67 Jahre.

Eine Erh6hung des Beitrags ist bis zu 3 Jahre vor Ablauf der

— Aufschubdauer mdglich.

Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusatzlichen Auf-
schubdauer.

Wenn Sie Bausteine Berufsunfahigkeitsvorsorge abgeschlossen
haben, ist die Erhéhung des Beitrags ausgeschlossen, solange
wegen Berufsunféhigkeit Ihre Beitragszahlungspflicht ganz oder
teilweise entféllt. Erhéhungen, die nach dem Termin, ab dem
Leistungen aus diesen Bausteinen erbracht werden missen,
aber noch vor Anerkennung der Berufsunfahigkeit durchgefiihrt
worden sind, werden riickgangig gemacht.

Auf Wunsch informieren wir Sie tiber Ihren maximal méglichen Er-
héhungsbetrag.”

Ziffer 9.10 wird erganzt durch:

""(4) Einmalige Zuzahlung nach Umwandlung in eine beitrags-
freie Versicherung

Bei Versicherungen, die im Rahmen der betrieblichen Altersversor-
gung abgeschlossen worden sind, kdnnen Sie die beitragsfreie ga-
rantierte Mindestrente durch eine einmalige Zuzahlung erhéhen.
Eine Risikoprifung nehmen wir nicht vor.

a) Voraussetzungen
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Die Zuzahlung muss innerhalb von 6 Monaten nach der Um-
wandlung in eine beitragsfreie Versicherung geleistet werden.

(021) 06/2025

£3

Die Erhéhung der beitragsfreien garantierten Mindestrente kann
nur bis zur Hohe der beitragspflichtigen garantierten Mindestren-
te erfolgen, die zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung versichert
war.

b) Auswirkungen

Wenn in lhrer beitragsfreien Versicherung weitere Bausteine
enthalten sind, werden die versicherten Leistungen so angeho-
ben, dass das Verhaltnis der einzelnen Leistungen zueinander
unverandert bleibt.

Die Zuzahlung verwenden wir als einmaligen Beitrag fur die Er-
héhung der garantierten Mindestrente und des Garantiekapitals.
Die Erh6hung der garantierten Mindestrente berechnen wir nach
versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gelten die
Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."

Abanderung ZR6: Die Versicherung ist im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung abge-
schlossen und beinhaltet einen Baustein Berufs-
unfahigkeitsrente oder einen Baustein Berufs-
oder Dienstunfahigkeitsrente.

Die in Ziffer 2.2.3 Absatz 2 b) Unterabsatz bb) im 5. Textabschnitt
genannte Begrenzung bei der Berufsunféhigkeitsrente bzw. Be-
rufs- oder Dienstunfahigkeitsrente entfallt.

Abanderung ZR7: Die Versicherung ist im Rah-
men der KinderPolice Perspektive abgeschlos-
sen.

Ubertragung der Versicherungsnehmereigenschaft auf die
versicherte Person

Sie kdnnen die Versicherungsnehmereigenschaft auf die —versi-
cherte Person Ubertragen, sobald diese mindestens das 18. Le-
bensjahr vollendet hat. Damit wird die —versicherte Person unser
Vertragspartner.

Ziffer 9.10 Absatz 1 a) wird ersetzt durch:

"a) Voraussetzungen

« Die einzelne Zuzahlung muss mindestens 200 EUR betragen.

« Die Summe der Zuzahlungen eines —Versicherungsjahres
darf hochstens 30.000 EUR betragen.

- Die Versicherung befindet sich nicht in der —zusatzlichen Auf-
schubdauer.”

oy Ziffer 9.10 Absatz 1 b) wird ersetzt durch:

"b) Weitere Voraussetzungen bei vereinbarter laufender Bei-

tragszahlung

Wenn Sie laufende Beitragszahlung vereinbart haben, gilt zusatz-

lich:

« Zuzahlungen innerhalb eines — Versicherungsjahres dirfen in
Summe das 10-fache der flr dieses Versicherungsjahr verein-
barten Beitrage Ihres Bausteins Altersvorsorge nicht tiberschrei-
ten.

« Inden ersten 4 Jahren seit Versicherungsbeginn sowie in den
letzten 4 Jahren vor dem vereinbarten Rentenbeginn darf die
Summe der Zuzahlungen eines — Versicherungsjahres hdchs-
tens 4.000 EUR betragen.”

Ziffer 9 wird erganzt durch:

"9.16 Wann kénnen Sie eine Kinderpflegerente
einschlieBen?

Wenn Sie noch keinen Baustein Kinderpflegerente abgeschlossen
haben, kénnen Sie diesen nachtraglich wahrefigmsg — Aufschub-
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"• Das Ergebnis der zuvor genannten Risikoprüfung lässt den Einschluss einer Kinderpflegerente zu. • Wenn Sie einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder Tod des Versorgers einschließen möchten, nehmen wir zusätzlich eine Risikoprüfung für den Versorger vor. Das Ergebnis dieser Risikoprüfung muss den Einschluss zulassen. • Der Zeitpunkt des Einschlusses liegt innerhalb der vereinbarten Beitragszahlungsdauer. • Als Bezugsberechtigten für den Erlebensfall benennen Sie eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt. (2) Grenzen • Die →versicherte Person muss mindestens 6 Monate alt sein. • Das →rechnungsmäßige Alter der →versicherten Person darf höchstens 16 Jahre betragen. • Die monatliche garantierte Kinderpflegerente darf höchstens 1.500 EUR betragen. • Wenn ein Baustein zur Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder Tod des Versorgers eingeschlossen ist, darf das →rechnungsmäßige Alter des versicherten Versorgers höchstens 54 Jahre betragen. • Es gelten die zeitlichen Mindest-und Höchstgrenzen."



Text eingefügt�

Text

"Ziffer 1.3 wird ersetzt durch: "1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach Rentenbeginn?"



Text eingefügt�

Text

"Wenn die →versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt, zahlen wir das zu Rentenbeginn erreichte Gesamtkapital (siehe Ziffer 9.2) abzüglich bereits gezahlter Gesamtrenten aus dem Baustein Altersvorsorge. Die Gesamtrenten beinhalten auch die Leistungenaus der Überschussbeteiligung.""



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "der →Aufschub" 
[Neu]: "Ziffer 9.4 Absatz 1 wird ersetzt durch: "(1) Änderung der Todesfallleistung nach Rentenbeginn Sie können zum Rentenbeginn verlangen, dass die nach Ziffer 1.3 vereinbarte Todesfallleistung nach Rentenbeginn ohne Risikoprüfung durch eine Todesfallleistung in Höhe eines Vielfachen der ab"



Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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dauer einschlieBen. Bei Einschluss einer Kinderpflegerente wird
auch der Baustein Beitragsbefreiung bei Pflegebedurftigkeit des
Kindes mit eingeschlossen. Dariiber hinaus kénnen Sie einen Bau-
stein Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit oder Tod des Versor-
gers einschlieBen. Wir nehmen vor dem Einschluss eine Risikopri-
fung vor.

(1) Voraussetzungen

« Das Ergebnis der zuvor genannten Risikoprifung l&sst den Ein-
schluss einer Kinderpflegerente zu.

« Wenn Sie einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfahig-
keit oder Tod des Versorgers einschlieBen méchten, nehmen wir
zusétzlich eine Risikoprifung fir den Versorger vor. Das Ergeb-
nis dieser Risikoprufung muss den Einschluss zulassen.

« Der Zeitpunkt des Einschlusses liegt innerhalb der vereinbarten
Beitragszahlungsdauer.

« Als Bezugsberechtigten fur den Erlebensfall benennen Sie eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine
Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt.

(2) Grenzen

« Die —versicherte Person muss mindestens 6 Monate alt sein.

« Das —rechnungsméBige Alter der —versicherten Person
darf héchstens 16 Jahre betragen.

« Die monatliche garantierte Kinderpflegerente darf héchstens
1.500 EUR betragen.

« Wenn ein Baustein zur Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit
oder Tod des Versorgers eingeschlossen ist, darf das —rech-
nungsmaBige Alter des versicherten Versorgers héchstens 54
Jahre betragen.

« Es gelten die zeitlichen Mindest- und Hochstgrenzen.

(3) Auswirkungen

Wir berechnen die Beitrége fir die neu eingeschlossenen Baustei-
ne nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Es gelten je-
weils die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen,
die zum Zeitpunkt des nachtraglichen Einschlusses hierfiir vorge-
sehen sind.

Die Beitrage fir den Baustein Kinderpflegerente sind entsprechend
der vereinbarten Beitragszahlung fir die Beitrdge des Bausteins
Altersvorsorge zu zahlen. Wenn fiir den Baustein Altersvorsorge
eine abgekirzte Beitragszahlungsdauer vereinbart wurde, ist auch
die Beitragszahlungsdauer des Bausteins Kinderpflegerente abge-
klrzt. Die Beitragszahlungsdauer des Bausteins Kinderpflegerente
entspricht dann der zum Zeitpunkt des Einschlusses verbleibenden
Beitragszahlungsdauer des Bausteins Altersvorsorge.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."

Ab&nderung ZR8: Zu der Versicherung ist keine
ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente,
aber eine im Verhaltnis zu Ziffer 1.3 abgeénderte
Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart.

Ziffer 1.3 wird ersetzt durch:

"1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

Wenn die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt, zahlen
wir das zu Rentenbeginn erreichte Gesamtkapital (siehe Ziffer 9.2)
abzlglich bereits gezahlter Gesamtrenten aus dem Baustein Al-
tersvorsorge. Die Gesamtrenten beinhalten auch die Leistungen
aus der Uberschussbeteiligung."

Ziffer 9.4 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Anderung der Todesfallleistung nach Rentenbeginn

Sie kénnen zum Rentenbeginn verlangen, dass die nach Ziffer 1.3
vereinbarte Todesfallleistung nach Rentenbeginn ohne Risikopri-
fung durch eine Todesfallleistung in Héhe eines Vielfachen der ab
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Rentenbeginn garantierten jahrlichen Rente abzlglich der bereits
gezahlten —ab Rentenbeginn garantierten Renten ersetzt wird.

a) Grenzen

Fur die H6he der neuen Todesfallleistung gibt es eine Obergrenze,

die unter anderem von folgenden Faktoren abhéngt:

« Alter bei Rentenbeginn,

« durchschnittliche Lebenserwartung und

« bei einer temporaren Rente nach Ziffer 9.3 zusatzlich von der
vereinbarten Rentenzahlungsdauer.

Auf Wunsch teilen wir lhnen mit, welche Méglichkeiten fiir Sie be-
stehen.

b) Auswirkungen
Die Héhe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann
sich durch die neu vereinbarte Todesfallleistung &ndern.

Die garantierte Mindestrente &ndern wir nach versicherungsmathe-
matischen Grundséatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Fur die gednderte Leistung muss méglicherweise eine Zuzahlung
geleistet werden. Die Héhe dieser Zuzahlung berechnen wir nach
versicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gelten die Re-
gelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."
Ziffer 9.4 Absétze 3 und 4 werden ersetzt durch:

"(3) Fristen

Ihre Mitteilung beziglich einer Anderung nach den Absatzen 1
oder 2 muss uns spatestens einen Monat vor dem vereinbarten
Rentenbeginn zugehen."

Abanderung ZR9: Vereinbarter Verzicht auf die
Wahlmadglichkeit zwischen einer Kapitalleistung
anstelle einer Rente nach Ziffer 9.2

Die Regelungen in den Versicherungsbedingungen, die sich auf ei-
ne Auszahlung des Gesamtkapitals zum vereinbarten Rentenbe-
ginn beziehen, gelten fir lhre Versicherung nicht.

Ziffer 9.2 entfallt.
Ziffer 9.3 entfallt.

Ziffer 9.11 entfallt.

Abanderung ZR10: Zu dem im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung abgeschlossenen
Vertrag sind abweichende Rechnungsgrundlagen
vereinbart.

Ziffer 1.4 Absatz 1 a) wird ersetzt durch:

"a) Rechnungsgrundlagen zur Berechnung der garantierten

Leistungen

Zum Zeitpunkt des Abschlusses |hres Vertrags verwenden wir fir

die Berechnung der garantierten Mindestrente folgende Rech-

nungsgrundlagen fiir den Rentenbezug:

- unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2006 R" (—Ta-
feln),

» den Rechnungszins 1,0 Prozent und

- die —Kosten des Bausteins Altersvorsorge (siehe dazu Ziffer
6.1 Absatz 2 b)).

Wenn Sie neben dem Baustein Altersvorsorge weitere Bausteine
abgeschlossen haben, verwenden wir fiir die Berechnung der ga-
rantierten Leistungen dieser Bausteine weitere —Tafeln, die wir Ih-
nen in den Regelungen dieser Bausteine nennen."
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Text gelöscht�

Text

"dauer einschließen. Bei Einschluss einer Kinderpflegerente wird auch der Baustein Beitragsbefreiung bei Pflegebedürftigkeit des Kindes mit eingeschlossen. Darüber hinaus können Sie einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder Tod des Versorgers einschließen. Wir nehmen vor dem Einschluss eine Risikoprüfung vor. (1) Voraussetzungen • Das Ergebnis der zuvor genannten Risikoprüfung lässt den Einschluss einer Kinderpflegerente zu. • Wenn Sie einen Baustein Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder Tod des Versorgers einschließen möchten, nehmen wir zusätzlich eine Risikoprüfung für den Versorger vor. Das Ergebnis dieser Risikoprüfung muss den Einschluss zulassen. • Der Zeitpunkt des Einschlusses liegt innerhalb der vereinbarten Beitragszahlungsdauer. • Als Bezugsberechtigten für den Erlebensfall benennen Sie eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 oder Sie haben bereits eine Person nach Ziffer 3.1 Absatz 3 benannt. (2) Grenzen • Die →versicherte Person muss mindestens 6 Monate alt sein. • Das →rechnungsmäßige Alter der →versicherten Person darf höchstens 16 Jahre betragen. • Die monatliche garantierte Kinderpflegerente darf höchstens 1.500 EUR betragen. • Wenn ein Baustein zur Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit oder Tod des Versorgers eingeschlossen ist, darf das →rechnungsmäßige Alter des versicherten Versorgers höchstens 54 Jahre betragen. • Es gelten die zeitlichen Mindest-und Höchstgrenzen. •"



Text gelöscht�

Text

"Abänderung ZR8: Zu der Versicherung ist keine ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente, aber eine im Verhältnis zu Ziffer 1.3 abgeänderte Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart."



Text gelöscht�

Text

"Ziffer 1.3 wird ersetzt durch: "1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach Rentenbeginn? Wenn die →versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt, zahlen wir das zu Rentenbeginn erreichte Gesamtkapital (siehe Ziffer 9.2) abzüglich bereits gezahlter Gesamtrenten aus dem Baustein Altersvorsorge. Die Gesamtrenten beinhalten auch die Leistungen aus der Überschussbeteiligung." Ziffer 9.4 Absatz 1 wird ersetzt durch: "(1) Änderung der Todesfallleistung nach Rentenbeginn Sie können zum Rentenbeginn verlangen, dass die nach Ziffer 1.3 vereinbarte Todesfallleistung nach Rentenbeginn ohne Risikoprüfung durch eine Todesfallleistung in Höhe eines Vielfachen der ab"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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Ziffer 1.4 Absatz 3 a) wird erganzt durch:

- "die eine vom Geschlecht abhangige Sterbetafel (—Tafeln) vor-
sieht."

Abanderung ZR11: Vereinbarte Uberschussver-
wendung steigende Zusatzrente ab Rentenbeginn

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Hohe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Héhe der lhrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsatzen. Da-
bei legen wir die jeweils festgelegten —Uberschussanteilsitze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgroBe zugrunde.

Die Hohe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberg_chussanteile er-
mitteln wir, indem wir die jeweils festgelegten —Uberschussan-
teilsatze mit der jeweiligen —BezugsgréBe multiplizieren.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der
Rentenzahlung zu.

—BezugsgréBe fir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jahrlichen Uberschussanteile

Mit den jahrlichen Uberschussanteilen Ihres Bausteins Altersvor-
sorge finanzieren wir nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kos-
ten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) jahrlich zum Jahrestag des Be-
ginns der Rentenzahlung eine zusatzliche beitragsfreie garantierte
steigende Rente (steigende Zusatzrente). Gleiches gilt fir Uber-
schussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den fiir lhre Bau-
steine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist.

Die steigende Zusatzrente besteht aus einer zuséatzlichen steigen-
den Rente aus dem Baustein Altersvorsorge. Wenn Sie einen Bau-
stein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein
Waisenrente abgeschlossen haben, enthélt die steigende Zusatz-
rente auch eine Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls eine
Waisenrente. Deren Verhaltnisse zur Rente aus dem Baustein Al-
tersvorsorge stimmen mit den entsprechenden Verhéltnissen bei
Rentenbeginn lberein. Der Steigerungssatz der steigenden Zu-
satzrente stimmt mit dem Steigerungssatz Uberein, der fir die —ab
Rentenbeginn garantierte Rente vereinbart worden ist.

Die steigende Zusatzrente erhalten Sie zusétzlich zu der —ab
Rentenbeginn garantierten Rente, erstmals ein Jahr nach Be-
ginn der Rentenzahlung.

Die steigende Zusatzrente ist wie die —ab Rentenbeginn garan-
tierte Rente selbst durch eine zusatzliche beitragsfreie steigende
Leistung am Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungser-
héhungen aus der steigenden Zusatzrente nach versicherungsma-
thematischen Grundsatzen. Dabei verwenden wir fiir die Berech-
nung der hinzukommenden Leistungen grundséatzlich die Rech-
nungsgrundlagen, die wir bei Rentenbeginn zugrunde gelegt ha-
ben, sowie die zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags zu-
grunde gelegten Prozentsatze der —Kosten des Bausteins Alters-
vorsorge nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b).

Wenn zum Erhdhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
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Aktuarvereinigung e. V. (DAV) fur die Berechnung der —De-
ckungsriickstellung von neu abzuschlieBenden vergleichbaren
Rentenversicherungen im Sinne von Ziffer 1.4 Absatz 3 a) andere
Rechnungsgrundlagen gelten, kdnnen wir flr die Leistungserho-
hungen aus der steigenden Zusatzrente auch diese verwenden.
Wenn sich nach einer Leistungserhéhung aus der steigenden Zu-
satzrente die fur die Berechnung der —Deckungsriickstellung
geltenden Rechnungsgrundlagen erneut &ndern, kdnnen wir fiir
weitere Leistungserh6hungen aus der steigenden Zusatzrente die
geanderten Rechnungsgrundlagen verwenden oder die bei der
letzten Leistungserhéhung aus der steigenden Zusatzrente zugrun-
de gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ren-
tenbeginn oder bei der letzten Leistungserhdhung aus der steigen-
den Zusatzrente, werden wir Sie hierliber informieren.

Die zum Zeitpunkt des Abschlusses lhres Vertrags zugrunde ge-
legten Prozentséatze der —Kosten des Bausteins Altersvorsorge
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) bleiben unverandert.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn
Sie kdnnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
Rahmen der von uns angebotenen Mdéglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. Ihre Erklarung muss uns
spéatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen." 0OC¢
A

+ )
vy

Abanderung ZR12: Vereinbarte Ube__rschussver-
wendung jahrliche Auszahlung der Uber-
schussanteile

Ziffer 2.2.5 wird ersetzt durch:
"2.2.5 Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn

Nach Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhangigkeit von der Zuordnung lhrer Versicherung zu einer Uber-
schuss- bzw. Untergruppe an unseren Uberschiissen (laufende
Uberschussanteile).

Die Hohe des laufenden Uberschussanteils ab Rentenbeginn er-
gibt sich aus der Uberschussdeklaration (siehe Ziffer 2.2.2) und
kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der laufenden Uberschussanteile
Die Héhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Uberschussanteile er-
mifigln wir nach versicherungsmathematischen Grundsétzen. Da-
bel legen wir die jeweils festgelegten —Uberschussanteilsitze
(siehe Ziffer 2.2.2) und die jeweilige —BezugsgréBe zugrunde.

Wir teilen die Uberschussanteile jahrlich jeweils zu Beginn eines
—Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn det
Rentenzahlung zu.

—BezugsgroBe fiir den jahrlichen Uberschussanteil ist das —De-
ckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des
abgelaufenen —Versicherungsjahres.

(2) Verwendung der jahrlichen Uberschussanteile

Die jahrlichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge
zahlen wir einmal jahrlich zum Jahrestag des Rentenbeginns aus.
Gleiches gilt fiir Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den fur Ihre Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes
festgelegt ist.

Die jahrlichen Uberschussanteile zahlen wir erstmals ein Jahr nach
Beginn der Rentenzahlung aus.

(3) Anderung der Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbe-
ginn

Sie kénnen in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) verlangen,
dass wir die Beteiligung am Uberschuss nach Rentenbeginn im
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Text gelöscht�

Text

"→Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der Rentenzahlung zu. →Bezugsgröße für den jährlichen Überschussanteil ist das →Deckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des abgelaufenen →Versicherungsjahres."



Text gelöscht�

Text

"(2) Verwendung der jährlichen ÜberschussanteileMit den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins Altersvorsorge finanzieren wir nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) jährlich zum Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung eine zusätzliche beitragsfreie garantiertesteigende Rente (steigende Zusatzrente)."



Text gelöscht�

Text

"Gleiches gilt für Überschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den für Ihre Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist."



Text gelöscht�

Text

"Die steigende Zusatzrente besteht aus einer zusätzlichen steigenden Rente aus dem Baustein Altersvorsorge."



Text gelöscht�

Text

"Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein"



Text eingefügt�

Text

"→Versicherungsjahres und erstmals ein Jahr nach Beginn der Rentenzahlung zu. →Bezugsgröße für den jährlichen Überschussanteil ist das →Deckungskapital der Versicherung, berechnet jeweils zum Ende des abgelaufenen →Versicherungsjahres."



Text eingefügt�

Text

"(2) Verwendung der jährlichen ÜberschussanteileMit den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins Altersvorsorge finanzieren wir nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) jährlich zum Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung eine zusätzliche beitragsfreie garantiertesteigende Rente (steigende Zusatzrente)."



Text eingefügt�

Text

"Gleiches gilt für Überschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den für Ihre Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist."



Text eingefügt�

Text

"Die steigende Zusatzrente besteht aus einer zusätzlichen steigenden Rente aus dem Baustein Altersvorsorge."



Text eingefügt�

Text

"Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenenfalls einen Baustein"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Dabei" 
[Neu]: "Da"



Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"bei"



Text eingefügt�

Text

"haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich je einer →ab Rentenbeginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvorsorge für jeden Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende Person erlebt hat. Die Teile der →ab Rentenbeginn garantierten Renten, die auf den Steigerungen beruhen, werden jedoch nicht abgezogen."



Text eingefügt�

Text

"Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.""



Text eingefügt�

Text

"Ziffer 9.3 wird ersetzt durch: "9.3 Wann können Sie sich für eine steigende temporäre der Höhe nach ab Rentenbeginn ga rantierte Rente anstelle einer steigenden lebens langen Rente entscheiden? (1) Steigende temporäre Rente zum vereinbarten Rentenbeginn Vor dem vereinbarten Rentenbeginn können Sie verlangen, dass wir anstelle der steigenden lebenslangen der Höhe nach ab Rentenbeginn garantierten Rente nach Ziffer 1.1 eine steigende Rente nur für eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporäre Rente). Die Rentenzahlungsdauer können Sie selbst wählen. Wir zahlen die steigende temporäre der Höhe nach ab Rentenbeginn garantierte Rente, solange die →versicherte Person lebt, längstens für die vereinbarte Rentenzahlungsdauer. (2) Voraussetzungen"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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Rahmen der von uns angebotenen Méglichkeiten anders vorneh-
men als bei Vertragsschluss vereinbart. lhre Erklarung muss uns
spatestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zuge-
hen."

Ab&nderung ZR13: Zu der Versicherung ist eine
ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente,
aber keine im Verhéltnis zu Ziffer 1.3 abgeénder-
te Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart.

Ziffer 1.1 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Lebenslange Rente

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine jahrlich steigende der H6he nach ab diesem
Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjéhrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Falligkeitsterminen.

Die vereinbarte jahrliche Erhdhung der —ab Rentenbeginn ga-
rantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wo-
bei die Erhéhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Renten-
beginn garantierten Rente festgelegt ist."

Ziffer 1.3 wird ersetzt durch:

"1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

(1) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne
Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt und Sie
« eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und
« keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen

haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abztglich bereits gezahl-
ter —ab Rentenbeginn garantierter Renten. Die Teile der —ab
Rentenbeginn garantierten Renten, die auf den Steigerungen
beruhen, werden jedoch nicht abgezogen. Mit der Kapitalzahlung
erlischt die Versicherung.

(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und abge-
schlossenem Baustein Hinterbliebenenrente

Wenn die zuletzt lebende Person (—versicherte oder —mitversi-
cherte Person) nach Rentenbeginn stirbt und Sie

» eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und
« einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen

haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abziiglich je einer —ab
Rentenbeginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge fiir jedensientenzahlungstermin, den die zuletzt lebende
Person erlebt hat./Rie Teile der —ab Rentenbeginn garantierten
Renten, die auf den Steigerungen beruhen, werden jedoch nicht
abgezogen. Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung."

Ziffer 9.3 wird ersetzt durch:

"9.3 Wann kénnen Sie sich fiir eine steigende
temporéare der H6he nach ab Rentenbeginn ga-
rantierte Rente anstelle einer steigenden lebens-
langen Rente entscheiden?

(1) Steigende temporéare Rente zum vereinbarten Rentenbe-
ginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir anstelle der steigenden lebenslangen der H6he nach ab Ren-
tenbeginn garantierten Rente nach Ziffer 1.1 eine steigende Rente
nur fir eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporére Rente).
Die Rentenzahlungsdauer kénnen Sie selbst wahlen.
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Wir zahlen die steigende temporare der H6he nach ab Rentenbe-
ginn garantierte Rente, solange die —versicherte Person lebt,
langstens flr die vereinbarte Rentenzahlungsdauer.

(2) Voraussetzungen

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

« Sowohl fiir lhre Wahl einer steigenden temporéren Rente als
auch fir die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen,
die unter anderem vom Alter der —versicherten Person bei
Rentenbeginn abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber
die konkreten Voraussetzungen.

€23) Auswirkungen

« Die Hohe der steigenden temporaren Rente ermitteln wir zum
Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital.

« Wir berechnen die steigende temporare Rente nach versiche-
rungsmathematischen Grundséatzen und verwenden dabei die
Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn
fir den Neuabschluss einer temporaren Rente vorgesehen sind.

- Die garantierte Mindestrente erlischt.

« Eine mitversicherte Kapitalzahlung fur den Todesfall nach Ren-
tenbeginn kann sich der Héhe nach &ndern.

« Leistungen fur den Fall des Todes nach Rentenbeginn kénnen
Sie nach Ziffer 9.4 dndern.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

(5) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uber-
schussanteilsatze fur lhre Versicherung kénnen in den ersten
Jahren der temporéren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fiir die Untergruppe lhrer Versi-
cherung im Anhang des Geschaftsberichts genannt werden. Wenn
fur Ihre Versicherung eigene —Uberschussanteilsatze gelten, tei-
len wir Ihnen vor Beginn der temporaren Rente die H6he der eige-
nen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsitze erhalten.

Di&Mittel fur die Uberschussanteile werden grundsétzlich der
—Riickstellung fir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den lberschussbe-
rechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert.

Abweichend von den Regelungen fir die Uberschussbeteiligung
nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 erhalten Sie jahrli-
che Uberschussanteile, mit denen wir nach Beginn der temporaren
Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zusatzliche beitragsfreie garantier-
te steigende temporére Rente (steigende temporare Zusatzrente)
finanzieren.

Die steigende temporare Zusatzrente besteht aus einer zusétzli-
chen steigenden temporaren Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge. Der Steigerungssatz der steigenden temporaren Zusatzren-
te stimmt mit dem Steigerungssatz tberein, der fir die temporare
Rente vereinbart worden ist.

Die steigende temporéare Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu
der ab Rentenbeginn garantierten temporaren Rente, erstmals ein
Jahr nach Beginn der Rentenzahlung.

Die steigende temporare Zusatzrente ist wie die temporére Rente
selbst durch eine zusatzliche beitragsfreie steigende Leistung am
Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhéhung aus
der steigenden Zusatzrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die Auswirkungen.”
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Text gelöscht�

Text

"Wir zahlen die steigende temporäre der Höhe nach ab Rentenbeginn garantierte Rente, solange die →versicherte Person lebt, längstens für die vereinbarte Rentenzahlungsdauer. (2) Voraussetzungen"



Text gelöscht�

Text

"Abänderung ZR13: Zu der Versicherung ist eine ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente, aber keine im Verhältnis zu Ziffer 1.3 abgeänderte Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart."



Text eingefügt�

Text

"Abänderung ZR13: Zu der Versicherung ist eine ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente, aber keine im Verhältnis zu Ziffer 1.3 abgeänderte Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart."



Text gelöscht�

Text

"Ziffer 1.1 Absatz 1 wird ersetzt durch: "(1) Lebenslange Rente Wenn die →versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn lebt, zahlen wir eine jährlich steigende der Höhe nach ab diesem Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt. Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich jeweils am 1. →Bankarbeitstag nach den vereinbarten Fälligkeitsterminen. Die vereinbarte jährliche Erhöhung der →ab Rentenbeginn garantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wobei die Erhöhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Rentenbeginn garantierten Rente festgelegt ist." Ziffer 1.3 wird ersetzt durch: "1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach Rentenbeginn?"



Text gelöscht�

Text

"(1) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne Baustein Hinterbliebenenrente Wenn die →versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt und Sie"



Text gelöscht�

Text

"• eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und"



Text gelöscht�

Text

"• keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich bereits gezahlter →ab Rentenbeginn garantierter Renten."



Text gelöscht�

Text

"Die Teile der →ab Rentenbeginn garantierten Renten, die auf den Steigerungen beruhen, werden jedoch nicht abgezogen."



Text gelöscht�

Text

"Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung."



Text eingefügt�

Text

"Ziffer 1.1 Absatz 1 wird ersetzt durch: "(1) Lebenslange Rente Wenn die →versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn lebt, zahlen wir"



Text gelöscht�

Text

"(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und abgeschlossenem Baustein Hinterbliebenenrente Wenn die zuletzt lebende Person (→versicherte oder →mitversicherte Person) nach Rentenbeginn stirbt und Sie"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "• eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und • einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich je einer →ab Rentenbeginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvorsorge für jeden Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende Person erlebt hat." 
[Neu]: "eine jährlich steigende der Höhe nach ab diesem Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt. Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich jeweils am 1. →Bankarbeitstag nach den vereinbarten Fälligkeitsterminen. Die vereinbarte jährliche Erhöhung der →ab Rentenbeginn garantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wobei die Erhöhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Rentenbeginn garantierten Rente festgelegt ist." Ziffer 1.3 wird ersetzt durch: "1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach Rentenbeginn?"



Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"(1) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne Baustein Hinterbliebenenrente Wenn die →versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt und Sie"



Text eingefügt�

Text

"• eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und"



Text eingefügt�

Text

"• keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich bereits gezahlter →ab Rentenbeginn garantierter Renten."



Text eingefügt�

Text

"Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung."



Text gelöscht�

Text

"Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung." Ziffer 9.3 wird ersetzt durch: "9.3 Wann können Sie sich für eine steigende temporäre der Höhe nach ab Rentenbeginn ga rantierte Rente anstelle einer steigenden lebens langen Rente entscheiden? (1) Steigende temporäre Rente zum vereinbarten Rentenbeginn Vor dem vereinbarten Rentenbeginn können Sie verlangen, dass wir anstelle der steigenden lebenslangen der Höhe nach ab Rentenbeginn garantierten Rente nach Ziffer 1.1 eine steigende Rente nur für eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporäre Rente). Die Rentenzahlungsdauer können Sie selbst wählen. Die"



Text eingefügt�

Text

"(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und abgeschlossenem Baustein Hinterbliebenenrente Wenn die zuletzt lebende Person (→versicherte oder →mitversicherte Person) nach Rentenbeginn stirbt und Sie"



Text eingefügt�

Text

"• eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und • einen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen"



Text eingefügt�

Text

"nur für eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporäre Rente). Die Rentenzahlungsdauer können Sie selbst wählen. Wir zahlen die steigende temporäre der Höhe nach ab Rentenbeginn garantierte Rente, solange die →versicherte Person lebt, längstens für die vereinbarte Rentenzahlungsdauer. (2) Voraussetzungen • Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zugehen. • Sowohl für Ihre Wahl einer steigenden temporären Rente als auch für die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschränkungen, die unter anderem vom Alter der →versicherten Person bei Rentenbeginn abhängen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Voraussetzungen. (3) Auswirkungen • Die Höhe der steigenden temporären Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital. • Wir berechnen die steigende temporäre Rente nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und verwenden dabei die Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn für den Neuabschluss einer temporären Rente vorgesehen sind. • Die garantierte Mindestrente erlischt. • Eine mitversicherte Kapitalzahlung für den Todesfall nach Rentenbeginn kann sich der Höhe nach ändern."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.





Teil A - Abanderungen zum Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente Perspektive E170

Ab&nderung ZR14: Zu der Versicherung ist eine
ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente und
eine im Verhaltnis zu Ziffer 1.3 abge&nderte To-
desfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart.

Ziffer 1.1 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Lebenslange Rente

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine jahrlich steigende der H6he nach ab diesem
Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjéhrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Falligkeitsterminen.

Die vereinbarte jahrliche Erhdhung der —ab Rentenbeginn ga-
rantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wo-
bei die Erhéhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Renten-
beginn garantierten Rente festgelegt ist."

Ziffer 1.3 wird ersetzt durch:

"1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod
nach Rentenbeginn?

Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente abgeschlossen
haben und die —versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt,
zahlen wir das zu Rentenbeginn erreichte Gesamtkapital (siehe
Ziffer 9.2) abzuglich bereits gezahlter Gesamtrenten aus dem Bau-
stein Altersvorsorge. Die Gesamtrenten beinhalten auch die Leis-
tungen aus der Uberschussbeteiligung. Die Teile der —ab Renten-
beginn garantierten Renten, die auf den Steigerungen beruhen,
werden jedoch nicht abgezogen."

Ziffer 9.3 wird ersetzt durch:

9.3 Wann kénnen Sie sich fiir eine steigende
temporéare der H6he nach ab Rentenbeginn ga-
rantierte Rente anstelle einer steigenden lebens-
langen Rente entscheiden?

(1) Steigende temporére Rente zum vereinbarten Rentenbe-
ginn

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir anstelle der steigenden lebenslangen der H6he nach ab Ren-
tenbeginn garantierten Rente nach Ziffer 1.1 eine steigende Rente
nur fir eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporare Rente).
Die Rentenzahlungsdauer kénnen Sie selbst wahlen.

Wir zahlen die steigende temporére der H6he nach ab Rentenbe-
ginn garantierte Rente, solange die —versicherte Person lebt,
langstens fir die vereinbarte Rentenzahlungsdauer.

(2) Voraussetzungen

« lhre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

= Sowohl flir lnre Wahl einer steigenden temporéren Rente als
auch fiir die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen,
die unter anderem vom Alter der —versicherten Person bei
Rentenbeginn abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie Uiber
die konkreten Voraussetzungen.

(3) Auswirkungen

« Die Hohe der steigenden temporaren Rente ermitteln wir zum
Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital.

« Wir berechnen die steigende temporare Rente nach versiche-
rungsmathematischen Grundséatzen und verwenden dabei die
Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn
fur den Neuabschluss einer temporaren Rente vorgesehen sind.

« Die garantierte Mindestrente erlischt.

« Eine mitversicherte Kapitalzahlung fiir den Todesfall nach Ren-
tenbeginn kann sich der Héhe nach andern.
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« Leistungen fur den Fall des Todes nach Rentenbeginn kdnnen
Sie nach Ziffer 9.4 andern.

Auf Wunsch informieren wir Sie liber die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

(5) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uber-
schussanteilsatze fur lhre Versicherung kénnen in den ersten
Jahren der temporéren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fiir die Untergruppe lhrer Versi-
cherung im Anhang des Geschaftsberichts genannt werden. Wenn
fur Ihre Versicherung eigene —Uberschussanteilsatze gelten, tei-
len wir Ihnen vor Beginn der temporaren Rente die H6he der eige-
nen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsitze erhalten.

Die Mittel firr die Uberschussanteile werden grundsatzlich der
—Riickstellung flir Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den Giberschussbe-
rechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert.

Abweichend von den Regelungen fiir die Uberschussbeteiligung
nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 erhalten Sie jahrli-
che Uberschussanteile, mit denen wir nach Beginn der temporaren
Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zuséatzliche beitragsfreie garantier-
te steigende temporare Rente (steigende temporére Zusatzrente)
finanzieren.

Die steigende temporéare Zusatzrente besteht aus einer zusétzli-
chen steigenden temporaren Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge. Der Steigerungssatz der steigenden temporaren Zusatzren-
te stimmt mit dem Steigerungssatz tiberein, der fur die temporare
Rente vereinbart worden ist.

Die steigende temporéare Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu
der ab Rentenbeginn garantierten temporaren Rente, erstmals ein
Jahr nach Beginn der Rentenzahlung.

Die steigende temporéare Zusatzrente ist wie die temporére Rente
selbst durch eine zusétzliche beitragsfreie steigende Leistung am
Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhdhung aus
der steigenden Zusatzrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die Auswirkungen."
Ziffer 9.4 Absatz 1 wird ersetzt durch:

"(1) Anderung der Todesfallleistung nach Rentenbeginn

Sie kdnnen zum Rentenbeginn verlangen, dass die nach Ziffer 1.3
vereinbarte Todesfallleistung nach Rentenbeginn ohne Risikopri-
fung durch eine Todesfallleistung in Héhe eines Vielfachen der ab
Rentenbeginn garantierten jahrlichen Rente abzlglich der bereits
gezahlten —ab Rentenbeginn garantierten Renten ersetzt wird.
Die Teile der —ab Rentenbeginn garantierten Renten, die auf
den Steigerungen beruhen, werden jedoch nicht abgezogen.

a) Grenzen

Fir die Hohe der neuen Todesfallleistung gibt es eine Obergrenze,

die unter anderem von folgenden Faktoren abhangt:

- Alter bei Rentenbeginn,

« durchschnittliche Lebenserwartung und

« bei einer temporaren Rente nach Ziffer 9.3 zusatzlich von der
vereinbarten Rentenzahlungsdauer.

Auf Wunsch teilen wir Ihnen mit, welche Mdglichkeiten fiir Sie be-
stehen.
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Text gelöscht�

Text

"Abänderung ZR14: Zu der Versicherung ist eine ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente und eine im Verhältnis zu Ziffer 1.3 abgeänderte Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart."



Text eingefügt�

Text

"Abänderung ZR14: Zu der Versicherung ist eine ab Rentenbeginn garantiert steigende Rente und eine im Verhältnis zu Ziffer 1.3 abgeänderte Todesfallleistung ab Rentenbeginn vereinbart."



Text gelöscht�

Text

"nur für eine begrenzte Zeit zahlen (steigende temporäre Rente). Die Rentenzahlungsdauer können Sie selbst wählen. Wir zahlen die steigende temporäre der Höhe nach ab Rentenbeginn garantierte Rente, solange die →versicherte Person lebt, längstens für die vereinbarte Rentenzahlungsdauer. (2) Voraussetzungen • Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zugehen. • Sowohl für Ihre Wahl einer steigenden temporären Rente als auch für die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschränkungen, die unter anderem vom Alter der →versicherten Person bei Rentenbeginn abhängen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Voraussetzungen. (3) Auswirkungen"



Text gelöscht�

Text

"• Die Höhe der steigenden temporären Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital. • Wir berechnen die steigende temporäre Rente nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und verwenden dabei die Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn für den Neuabschluss einer temporären Rente vorgesehen sind. • Die garantierte Mindestrente erlischt. • Eine mitversicherte Kapitalzahlung für den Todesfall nach Rentenbeginn kann sich der Höhe nach ändern."



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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Teil A - Abanderungen zum Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente Perspektive E17f?z

b) Auswirkungen re Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung

Die Hohe der lebenslangen Rente nach Ziffer 1.1 Absatz 2 kann entsprechend Ziffer 1.4 Absatz 3 a) bei uns verwenden.

sich durch die neu vereinbarte Todesfallleistung dndern. - Die garantierte Mindestrente andern wir nach versicherungsma-

thematischen Grundséatzen unter Berlicksichtigung der garan-

Die garantierte Mindestrente andern wir nach versicherungsmathe- tierten Rentensteigerungen. Dabei gelten die Regelungen nach

matischen Grundsatzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer Ziffer 1.4 Absatz 2.

1.4 Absatz 2. » Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, andern
wir die garantierte Mindesthinterbliebenenrente und gegebenen-
falls die garantierte Mindestwaisenrente nach versicherungsma-
thematischen Grundséatzen unter Berlicksichtigung der garan-
tierten Rentensteigerungen. Dabei gelten die Regelungen nach
Ziffer 1.4 Absatz 2.

« Leistungen fur den Fall des Todes nach Rentenbeginn kdnnen
sich nach Ziffer 9.4 andern.

« Die Verwendung der jahrlichen Uberschussanteile ab Rentenbe-
ginn kann sich andern.

Fir die geénderte Leistung muss méglicherweise eine Zuzahlung
geleistet werden. Die H6he der Zuzahlung berechnen wir nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsatzen. Dabei gelten die Rege-
lungen nach Ziffer 1.4 Absatz 3.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."
Ziffer 9.4 Abséatze 3 und 4 werden ersetzt durch:

"(3) Fristen .

Ihre Mitteilung beztglich einer Anderung nach den Absétzen 1

oder 2 muss uns spatestens einen Monat vor dem vereinbarten
Rentenbeginn zugehen."

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen.

(2) Steigende temporére Rente

Wenn Sie sich vor dem vereinbarten Rentenbeginn fiir eine stei-
gende der Héhe nach ab Rentenbeginn garantierte Rente ent-
schieden haben, kdnnen Sie vor dem vereinbarten Rentenbeginn
verlangen, dass wir anstelle der lebenslangen jahrlich steigenden
der H6he nach ab Rentenbeginn garantierten Rente nach Absatz 1
eine steigende Rente nur fir eine begrenzte Zeit zahlen (steigende
temporare Rente). Die Rentenzahlungsdauer kénnen Sie selbst
wahlen.

Abanderung ZR15: Zu der im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung abgeschlossenen
Versicherung ist ab Rentenbeginn keine garan-
tiert steigende Rente vereinbart.

Ziffer 9.4 Absatz 2 a) und Ziffer 9.6 Absatz 1 werden erganzt um: ) ) ) . .
Wir zahlen die steigende temporére der Héhe nach ab Rentenbe-

ginn garantierte Rente, solange die —versicherte Person lebt,

- "Sie haben sich nicht fir eine steigende temporéare Rente nach ; :
langstens fiur die vereinbarte Rentenzahlungsdauer.

Ziffer 9.16 Absatz 2 entschieden.”

a) Voraussetzungen
« |hre Mitteilung muss uns spatestens einen Monat vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn zugehen.

‘iffer 9.5 Absatz 2 wird erganzt um:

« "Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente einschlieen

wollen, gilt zudem die Voraussetzung, dass Sie sich nicht fir ei- « Sowohl fiir lhre Wahl einer steigenden temporéren Rente als

ne steigende temporare Rente nach Ziffer 9.16 Absatz 2 ent-
schieden haben."

auch fur die Dauer der Rentenzahlung gelten Beschrankungen,
die unter anderem vom Alter der —versicherten Person bei

Rentenbeginn abhangen. Auf Wunsch informieren wir Sie Uber

Ziffer 9 wird ergénzt durch: die konkreten Voraussetzungen.

__b) Auswirkungen
"9.16 Wann kénnen Sie sich fiir eine steigende ©.  Die Hohe der steigenden temporaren Rente ermitteln wir zum
der H6he nach ab Rentenbeginn garantierte Ren- \F;V?née”beg'”” adl{s dte'_ﬂ G'Zsatmtkap't?'- Rete nach versich
. ” « Wir berechnen die steigende temporare Rente nach versiche-
te entscheiden? rungsmathematischen Grundsatzen und verwenden dabei die
Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn
far den Neuabschluss einer temporéaren Rente vorgesehen sind.
« Die garantierte Mindestrente erlischt.
« Leistungen fur den Fall des Todes nach Rentenbeginn kénnen
Sie nach Ziffer 9.4 andern.

Vor dem vereinbarten Rentenbeginn kénnen Sie verlangen, dass
wir fUr Ihren Vertrag ab Rentenbeginn eine steigende der Héhe
nach ab diesem Zeitpunkt garantierte Rente vorsehen.

(1) Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbeginn?

Wenn die —versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir eine jahrlich steigende der Héhe nach ab diesem
Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt.

Auf Wunsch informieren wir Sie lber die konkreten Auswirkungen§

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente und gegebenen-
falls einen Baustein Waisenrente abgeschlossen haben, erléschen
diese zum Beginn der Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljahr-
lich, halbjéhrlich oder jahrlich jeweils am 1. —Bankarbeitstag
nach den vereinbarten Falligkeitsterminen.

d) Uberschussbeteiligung

Auch wahrend der Dauer der temporaren Rentenzahlung erhalten
Sie eine Uberschussbeteiligung nach Ziffer 2. Die —Uber-
schussanteilséatze fir Ihre Versicherung kénnen in den ersten
Jahren der temporaren Rentenzahlung von denjenigen Uber-
schussanteilsatzen abweichen, die fiir die Untergruppe lhrer Versi-
cherung im Anhang des Geschaftsberichts genannt werden. Wenn
fur lhre Versicherung eigene —Uberschussanteilsatze gelten, tei-
len wir Ihnen vor Beginn der temporaren Rente die Hohe der eige-
nen Uberschussanteilsatze mit sowie den Zeitraum, in dem Sie ei-
gene Uberschussanteilsatze erhalten.

Die vereinbarte jahrliche Erhéhung der —ab Rentenbeginn ga-
rantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wo-
bei die Erhéhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Renten-
beginn garantierten Rente festgelegt ist.

a) Voraussetzung
lhre Mitteilung muss uns spéatestens einen Monat vor dem verein-
barten Rentenbeginn zugehen.

b) Auswirkungen

« Die Hohe der steigenden Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn
aus dem Gesamtkapital. Wir berechnen die steigende Rente
nach versicherungsmathematischen Grundséatzen. Dabei gelten
die Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeit-
punkt des Rentenbeginns firr neu abzuschlieBende vergleichba-

Die Mittel firr die Uberschussanteile werden grundsatzlich der
—Riickstellung flr Beitragsriickerstattung entnommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 3). Nur wenn sie unmittelbar den iberschussbe-
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Text gelöscht�

Text

"re Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung entsprechend Ziffer 1.4 Absatz 3 a) bei uns verwenden."



Text eingefügt�

Text

"Ziffer 9.5 Absatz 2 wird ergänzt um: (1) Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbeginn? Wenn die →versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn lebt, zahlen wir eine jährlich steigende der Höhe nach ab diesem Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt. Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich jeweils am 1. →Bankarbeitstag nach den vereinbarten Fälligkeitsterminen. Die vereinbarte jährliche Erhöhung der →ab Rentenbeginn garantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wobei die Erhöhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Rentenbeginn garantierten Rente festgelegt ist. a) Voraussetzung Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zugehen. b)"



Text eingefügt�

Text

"Auswirkungen •"



Text eingefügt�

Text

"Die Höhe der steigenden Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital. Wir berechnen die steigende Rente nach versicherungsmathematischen Grundsätzen."



Text eingefügt�

Text

"Dabei gelten die Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt des Rentenbeginns für neu abzuschließende vergleichbare Rentenversicherungen mit sofort beginnender Rentenzahlung entsprechend Ziffer 1.4 Absatz 3 a) bei uns verwenden."



Text gelöscht�

Text

"Ziffer 9.5 Absatz 2 wird ergänzt um:"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Ren te" 
[Neu]: "Rente"



Schriftfarbe geändert.



Text gelöscht�

Text

"(1) Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbeginn? Wenn die →versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn lebt, zahlen wir eine jährlich steigende der Höhe nach ab diesem Zeitpunkt garantierte Rente, solange die versicherte Person lebt. Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich jeweils am 1. →Bankarbeitstag nach den vereinbarten Fälligkeitsterminen. Die vereinbarte jährliche Erhöhung der →ab Rentenbeginn garantierten Rente erfolgt erstmals ein Jahr nach Rentenbeginn, wobei die Erhöhung in Prozent der im Vorjahr gezahlten ab Rentenbeginn garantierten Rente festgelegt ist. a) Voraussetzung Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn zugehen. b)"



Text gelöscht�

Text

"Auswirkungen"



Text eingefügt�

Text

"rantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beiträge zur Altersvorsorge zuzüglich gegebenenfalls erfolgter Erhöhungen des Garantiekapitals."



Text eingefügt�

Text

"• Die Summe aus dem →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beiträgen zur Altersvorsorge, abzüglich der →Kosten in Prozent des Beitrags nach Ziffer 6.1 Absätze 1 a) und 2 a), ist mindestens so hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zuzüglich gegebenenfalls erfolgter Erhöhungen. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, werden • die im abgelaufenen →Versicherungsjahr zugeteilten täglichenÜberschussanteile abzüglich Verwaltungskosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und • die jährlichen Überschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den für diese Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist, entsprechend Ihrer Zahlungsweise mit den laufenden Beiträgen verrechnet oder dem Beitragskonto des Vertragspartners gutgeschrieben.""



Text gelöscht�

Text

"•"



Text gelöscht�

Text

"Die Höhe der steigenden Rente ermitteln wir zum Rentenbeginn aus dem Gesamtkapital. Wir berechnen die steigende Rente nach versicherungsmathematischen Grundsätzen."



Text gelöscht�

Text

"Dabei gelten die Regelungen und Rechnungsgrundlagen, die wir zum Zeitpunkt des Rentenbeginns für neu abzuschließende vergleichba-"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "überschussbe" 
[Neu]: "überschussberechtigten"



Schriftfarbe geändert.



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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rechtigten Versicherungsvertragen gut geschrieben werden, wer-
den sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschaftsjahres finanziert.

Abweichend von den Regelungen fiir die Uberschussbeteiligung
nach Beginn der Rentenzahlung in Ziffer 2.2.5 erhalten Sie jéhrli-
che Uberschussanteile, mit denen wir nach Beginn der temporaren
Rentenzahlung nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b) eine zuséatzliche beitragsfreie garantier-
te steigende temporare Rente (steigende temporare Zusatzrente)
finanzieren.

Die steigende temporare Zusatzrente besteht aus einer zusatzli-
chen steigenden temporéren Rente aus dem Baustein Altersvor-
sorge. Der Steigerungssatz der steigenden temporaren Zusatzren-
te stimmt mit dem Steigerungssatz lberein, der fiir die temporare
Rente vereinbart worden ist.

Die steigende temporare Zusatzrente erhalten Sie zusatzlich zu
der ab Rentenbeginn garantieren temporaren Rente, erstmals ein
Jahr nach Beginn der Rentenzahlung.

Die steigende temporare Zusatzrente ist wie die temporare Rente
selbst durch eine zuséatzliche beitragsfreie steigende Leistung am
Uberschuss beteiligt. Wir berechnen die Leistungserhéhung aus
der steigenden Zusatzrente nach versicherungsmathematischen
Grundsatzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie Uber die konkreten Auswirkungen."

Abanderung ZR16: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags und mit vereinbarter
Uberschussverwendung Verrechnung vor Ren-
tenbeginn abgeschlossen.

Solange Beitrage gezahlt werden, gilt statt der Regelungen in Ziffer
2.2.3 Absatz 2 Folgendes:

"Die taglichen Uberschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge
nach Abzug von Verwaltungskosten (—Kosten) nach Ziffer 6.1 Ab-
satz 2 a) erhéhen zunachst das —Deckungskapital des Bausteins
Altersvorsorge.

Jeweils zu Beginn eines —Versicherungsjahres und erstmals zu
Beginn des 2. Versicherungsjahres priifen wir, ob wir Ihr Garantie-
kapital erhéhen kénnen, das zum Ende der —Aufschubdauer
mindestens zur Verflgung steht.

';Pafur miissen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

Das —Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge ist min-
destens so hoch wie der bei Vertragsschluss vereinbarte —Ga-
rantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beitrage zur Al-
tersvorsorge zuziiglich gegebenenfalls erfolgter Erhéhungen
des Garantiekapitals.

« Die Summe aus dem —Deckungskapital des Bausteins Alters-
vorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beitrdgen
zur Altersvorsorge, abziglich der —Kosten in Prozent des Bei-
trags nach Ziffer 6.1 Absatze 1 a) und 2 a), ist mindestens so
hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zu-
zuglich gegebenenfalls erfolgter Erh6hungen.

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, werden

« die im abgelaufenen —Versicherungsjahr zugeteilten téglichen
Uberschussanteile abziiglich Verwaltungskosten (—Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und

- die jahrlichen Uberschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn
in den fir diese Bausteine geltenden Regelungen nichts ande-
res festgelegt ist,

entsprechend lhrer Zahlungsweise mit den laufenden Beitrédgen

verrechnet oder dem Beitragskonto des Vertragspartners gutge-

schrieben.”
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Ab&nderung ZR18: Die Versicherung ist mit ei-
nem Sondertarif und mit einer kollektiven Hinter-
bliebenenvorsorge abgeschlossen.

Ziffer 1.1 Absatz 2 wird erganzt durch:

"Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie einen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, berechnen wir die Héhe der lebenslangen Rente
aus dem Baustein Altersvorsorge sowie die Hohe der Waisenrente
zum Zeitpunkt des Rentenbeginns nach den Satzen 3 bis 5, jedoch
ohne die Hinterbliebenenrente.

Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie keinen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, berechnen wir die Hohe der lebenslangen Rente
aus dem Baustein Altersvorsorge nach den Sétzen 1 und 2."

Ziffer 1.1 Absatz 3 wird erganzt durch:

"Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie einen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, setzt sich das Gesamtkapital wie in Satz 1 und
Satz 2 beschrieben zusammen, jedoch ohne die Teile zur Hinter-
bliebenenrente.

Wenn die —versicherte Person zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns nicht verheiratet ist bzw. nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt und Sie keinen Baustein Waisenrente abge-
schlossen haben, setzt sich das Gesamtkapital nur wie in Satz 1
beschrieben zusammen."

Ziffer 9.4 entfallt.
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Text gelöscht�

Text

"Abänderung ZR18: Die Versicherung ist mit einem Sondertarif und mit einer kollektiven Hinterbliebenenvorsorge abgeschlossen."



Text gelöscht�

Text

"rechtigten"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "Solange Beiträge gezahlt werden, gilt statt der Regelungen in Ziffer 2.2.3 Absatz 2 Folgendes: "Die täglichen Überschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) erhöhen zunächst das →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge. Jeweils zu Beginn eines →Versicherungsjahres und erstmals zu Beginn des 2. Versicherungsjahres prüfen wir, ob wir Ihr Garantiekapital erhöhen können, das zum Ende der →Aufschubdauer mindestens zur Verfügung steht. Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:" 
[Neu]: "Abänderung ZR18: Die Versicherung ist mit einem Sondertarif und mit einer kollektiven Hinterbliebenenvorsorge abgeschlossen."



Schriftgrad „8“ geändert in „10“.
Schriftfarbe geändert.



Text eingefügt�

Text

"Solange Beiträge gezahlt werden, gilt statt der Regelungen in Ziffer 2.2.3 Absatz 2 Folgendes: "Die täglichen Überschussanteile aus dem Baustein Altersvorsorge nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) erhöhen zunächst das →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge. Jeweils zu Beginn eines →Versicherungsjahres und erstmals zu Beginn des 2. Versicherungsjahres prüfen wir, ob wir Ihr Garantiekapital erhöhen können, das zum Ende der →Aufschubdauer mindestens zur Verfügung steht. Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:"



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "→Garantieprozentsatz der Summe der gezahlten Beiträge zur Altersvorsorge zuzüglich gegebenenfalls erfolgter Erhöhungen des Garantiekapitals. • Die Summe aus dem →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge und den noch ausstehenden vereinbarten Beiträgen zur Altersvorsorge, abzüglich der →Kosten in Prozent des Beitrags nach Ziffer 6.1 Absätze 1 a) und 2 a), ist mindestens so hoch wie das Garantiekapital des Bausteins Altersvorsorge zuzüglich gegebenenfalls erfolgter Erhöhungen. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, werden • die im abgelaufenen →Versicherungsjahr zugeteilten täglichen Überschussanteile abzüglich Verwaltungskosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) des Bausteins Altersvorsorge und • die jährlichen Überschussanteile aus weiteren Bausteinen, wenn in den für diese Bausteine geltenden Regelungen nichts anderes festgelegt ist, entsprechend Ihrer Zahlungsweise mit den laufenden Beiträgen verrechnet oder dem Beitragskonto des Vertragspartners gutgeschrieben."" 
[Neu]: "→Ga"



Schriftfarbe geändert.
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[Alt]: "(021) 06/2025" 
[Neu]: "(022) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.
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Teil B - Pflichten fiir alle Bausteine

Hier finden Sie wesentliche bausteinlbergreifende Pflichten und Obliegenheiten. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A.
Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemaB und vollstdndig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstande, die fiir unsere Entschei-
dung, den Vertrag Giberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schlieBen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch fur Fragen nach gefahrerheblichen
Umstanden, die wir lhnen nach lhrer Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Anzeigepflicht der versicherten Person

Wenn eine andere Person als Sie versichert werden soll, ist auch
diese - neben Ihnen - fir die wahrheitsgemaBe und vollstandige
Beantwortung der in Textform gestellten Fragen verantwortlich.

c) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
stéanden fur Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung

Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den
dort genannten Voraussetzungen kénnen wir

« vom Vertrag zuriicktreten,

- von unserer Leistungspflicht frei sein,

 den Vertrag kiindigen,

 den Vertrag &ndern oder

» den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsén-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wir verzichten auf die uns nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) zustehenden Rechte zur Vertragsanderung und Kiindigung,
wenn die Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Riickkaufswert und Abzug bei Riicktritt oder Anfech-
tung
Wenn wir vom Vertrag zurlickireten oder den Vertrag wegen arglis-
tiger Tauschung anfechten, zahlen wir, sofern Sie im Kiindigungs-
fall einen Anspruch auf einen Ruckkaufswert haben, den Ruick-
kaufswert lhrer Versicherung, der auch im Falle Ihrer Kindigung
zum Zeitpunkt des Rucktritts bzw. der Anfechtung gezahlt wirde.
Von diesem Betrag nehmen wir einen Abzug vor. In Ihrem Doku-
ment "Versicherungsinformationen" ist festgelegt, in welcher Héhe
wir einen Abzug vornehmen. Dort erlautern wir Ihnen auch die
Griinde fir diesen Abzug. Wir sehen den Abzug als angemessen
an. Dies missen wir darlegen und beweisen. Wenn Sie uns aber
nachweisen, dass der Abzug in lhrem Fall iberhaupt nicht oder nur
in geringerer H6he angemessen ist, entfallt der Abzug oder wir set-
zen ihn - im letzteren Fall - entsprechend herab.

c) Frist fir die Ausilibung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Ruckiritt, zur Kiindigung und zur Vertragsan-
derung erléschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als

E---B0001Z0 (013) 06/2025

5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
tragt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglis-
tig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Tauschung erlischt,
wenn seit der Abgabe lhrer Vertragserklarung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) lhr Kiindigungsrecht bei Vertragsanderung

Wenn wir im Rahmen einer Vertragsédnderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhéhen oder die Gefahrabsicherung fiir einen
nicht angezeigten Umstand ausschlieBen, kdnnen Sie den Vertrag
nach MaBgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kundigen.

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes

Die Absétze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-

schutz nachtréglich erweitert oder wiederhergestellt wird und des-

halb eine erneute Risikoprifung erforderlich ist.

(5) Schriftformerfordernis

Die Auslibung des Rechts auf Rickiritt, Kiindigung, Anfechtung
oder Vertragsanderung bedarf der Schriftform. Die Auslibung des
Rechts per Fax oder per E-Mail erflllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht

Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmachtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmé&ch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklarung entgegenzunehmen.
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so kénnen wir den Inhaber
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklarung als
bevolimé&chtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:

21 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

2.2  Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

2.3  Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig
zahlen?

2.1 Was miissen Sie bei der Beitragszahlung
beachten?

(1) Zahlungsperiode

Den Beitrag fir lhre Versicherung missen Sie

« in einem einmaligen Beitrag zahlen oder

- als laufende Beitrage entsprechend der vereinbarten Zahlungs-
periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die
Beitrage sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode.

(2) Félligkeit der Versicherungsbeitriage
a) Erster oder einmaliger Beitrag

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverziiglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
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Schriftfarbe geändert.
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der Versicherungsschutz erst spéter beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fallig.

b) Folgebeitrage
Folgebeitrage sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode féllig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Falligkeit unver-
zliglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (siehe Absatz 5) ver-

einbart ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn

- wir den Beitrag bei Falligkeit einziehen kénnen und

- der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht.

Wenn wir einen félligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverziglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert haben.

(4)  Ubermittlungsrisiko
Die Ubermittlung des Beitrags erfolgt auf lhre Gefahr und lhre Kos-
ten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) SEPA-Lastschriftmandat

Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfiir ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden.

b) Monatliche Beitrage
Monatliche Beitrdge missen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs

Wenn wir einen falligen Beitrag nicht einziehen kénnen und Sie

dies zu vertreten haben,

« konnen wir fur die Zukunft verlangen, dass Zahlungen auBer-
halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;

« sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine
vierteljahrliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefahrdung des Versicherungsschutzes

Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhangig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Fir Ver-
sicherungsfalle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass lhre
Zahlung unverschuldet unterblieben ist.

Auf unsere Leistungsfreiheit kbnnen wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief, E-
Mail) oder durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags hingewiesen

haben.

(2) Unser Riicktrittsrecht

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, kdnnen wir vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Ruicktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.
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23 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag
nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Verzug

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-
derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist.

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

(2) Fristsetzung

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen wir
Ihnen auf lhre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) eine
Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2 Wo-
chen betragen.

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes
bei erfolglosem Fristablauf

Fur Versicherungsfalle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-

frist eintreten, entfallt oder vermindert sich der Versicherungs-

schutz, wenn

« Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung
von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und

« wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben.

(4) Unser Kiindigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, kénnen wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir kénnen die Kiindigung bereits mit der Fristsetzung erklaren.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kiindigung dann automatisch wirksam. Hierauf
werden wir Sie bei Kiindigung ausdriicklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten
Betrag nachzahlen

Unsere Kindigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,

wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-

zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kiindigung oder, wenn die

Kindigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit

Ablauf der Zahlungsfrist.

Fir Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

3. Weitere Mitwirkungspflichten

Welche weiteren Mitwirkungspflichten haben Sie?

(1) Pflicht zur Ubermittlung notwendiger Informationen,
Daten und Unterlagen
Wenn wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Spei-
cherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, miissen Sie uns die hierfir not-
wendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Vertrags-
schluss oder auf Nachfrage unverziiglich - das heiBt ohne schuld-
haftes Zdgern - zur Verfligung stellen. Dies gilt auch, wenn sich
nachtraglich Anderungen zu den von Ihnen bei Vertragsschluss
oder auf Nachfrage zur Verfiigung gestellten Informationen, Daten
und Unterlagen ergeben.

Wenn ein Dritter Rechte an lhrem Vertrag hat und auch dessen

Status fir Datenerhebungen und Meldungen entscheidend ist, sind
Sie auch insoweit zur Mitwirkung verpflichtet.

Seite 31 von 36



Text ersetzt�

Text

[Alt]: "(013) 06/2025" 
[Neu]: "(014) 12/2025"



Schriftfarbe geändert.





Abanderungen zum Teil B - Pflichten fiir alle Bausteine

(2) Notwendige Informationen

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind alle Um-
sténde, die fur die Beurteilung Ihrer persdnlichen steuerlichen An-
séssigkeit, der steuerlichen Anséssigkeit dritter Personen, die
Rechte an lhrem Vertrag haben, und der steuerlichen Anséssigkeit
des Leistungsempfangers mafBgebend sein kénnen. Dazu zahlen
vor allem die deutsche oder auslandische steuerliche Ansassigkeit,
die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburts-
ort und der Wohnsitz.

3) Unterlassene Mitwirkung bei gesetzlicher Meldepflicht
Wenn flr uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht be-
steht, missen wir die notwendigen Informationen im Sinne von Ab-
satz 2 an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden. Wenn Sie
uns dann die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfligung stellen, miissen Sie un-
geachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen
Ansassigkeit im Ausland damit rechnen, dass wir Ihre Vertragsda-
ten an in- oder auslandische Steuerbehdrden melden.

Wenn Sie lhren Mitwirkungspflichten nach den Absatzen 1 und 2
nicht nachkommen, sind wir berechtigt, unsere Leistung zuriickzu-
behalten. Dies gilt solange, bis Sie uns die fur die Erfillung unserer
gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfligung
gestellt haben.

4. Abanderungen zum Teil B

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fir Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fir die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abanderung B1: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-
sen.

Auch bei monatlicher Beitragszahlung kann vereinbart werden,
dass die Beitragszahlung nicht durch Lastschriftverfahren erfolgt.
Es entfallen Ziffer 2.1 Absatz 3 S&tze 2 und 3 sowie Absatz 5.

Abanderung B2: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen treten die vorher in den Ziffern 2.2 und 2.3
genannten Rechtsfolgen bei Zahlungsverzug fiir den Gruppenver-
trag ein, selbst wenn nur ein Teilrlickstand besteht.
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Teil C - Aligemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdriicklich beschrankt ist, fir den gesamten Vertrag.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

1) Grundsatz

Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1).

Fur Versicherungsfalle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachtraglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch fir diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

1) Inhaber

Wir kénnen den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt
ansehen, Uber die Rechte aus dem Vertrag zu verfligen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kénnen aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfliigungen

Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingerdumt oder widerru-
fen hat oder Anspriiche abgetreten oder verpfandet hat, brauchen
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfugung in Textform (zum Beispiel Brief, E-Mail) an-
gezeigt hat.

3. Deutsches Recht

Welches Recht gilt fiir Ihren Vertrag?

Far lhren Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Adressaten fiir Beschwerden

An wen kénnen Beschwerden gerichtet werden?

Ihnen stehen die nachfolgend genannten Beschwerdemdglichkei-
ten zur Verflgung:

1) Beschwerde bei uns oder lhrem Vermittler

Sollten Sie nicht zufrieden sein, wenden Sie sich gerne an uns. Sie
erreichen uns auf jedem Kontaktweg, beispielsweise telefonisch
(0800 4100104), per E-Mail (lebensversicherung@allianz.de)
oder auf dem Postweg (Allianz Lebensversicherungs-AG,
10850 Berlin). Weitere Informationen hierzu sowie ein Online-Be-
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schwerdeformular finden Sie unter www.allianz.de/service/be-
schwerde/. Sie kdnnen Ihre Beschwerde auch an lhren Versiche-
rungsvermittler richten.

(2) Beschwerde beim Ombudsmann fiir Versicherungen
Sie haben auch die Méglichkeit, sich miindlich, schriftlich oder in
jeder anderen geeigneten Form an den Ombudsmann fir Versi-
cherungen zu wenden (Anschrift: Versicherungsombudsmann
e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Telefon: 0800 369 6000;
Fax: 0800 369 9000; E-Mail: beschwerde@versicherungsom-
budsmann.de; Online-Schlichtungsantrag: www.versiche-
rungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfah-
ren vor dieser unabhangigen und fir Verbraucher kostenfrei arbei-
tenden Schlichtungsstelle teil. Der Ombudsmann antwortet auf je-
de Beschwerde und unterbreitet in geeigneten Fallen einen
Schlichtungsvorschlag.

(3) Beschwerde bei der Versicherungsaufsicht

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor
Versicherungsaufsicht. Im Fall einer Beschwerde kdnnen Sie sich
auch an diese wenden (Anschrift: Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn;
Fax: 0228 41 08 15 50; Online-Beschwerdeformular: bafin.de).
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter der Verbraucher-
Telefonnummer 0800 2 100 500.

(4) Rechtsweg
Unabhéngig von der Beschwerde haben Sie immer auch die Még-
lichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

5. Zustandiges Gericht

Wo kénnen Anspriiche gerichtlich geltend ge-
macht werden?

(1) Zustéandiges Gericht fiir Ihre Klagen gegen uns

Sie kénnen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das fir unseren
Geschaftssitz oder fur die Niederlassung zusténdig ist, die lhren
Vertrag verwaltet. Sie kénnen auch bei dem Gericht Klage erhe-
ben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren Wohn-
sitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewdhnlichen Aufent-
halt haben.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-
spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschéaftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstdnde bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dirfen, kénnen Sie auch dort
Klage erheben.

(2) Zustandiges Gericht fiir Klagen gegen Sie

Klagen aus dem Versicherungsvertrag miissen wir bei dem Gericht
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, lhren gewdhnlichen
Aufenthalt haben.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder lhr Wohnsitz noch
Ihr gewdhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, kénnen wir Klage bei
dem Gericht erheben, das fiir unseren Geschaftssitz oder die Nie-
derlassung zustandig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person (zum Bei-

spiel eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteiféahi-
ge Personengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesell-
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schaft oder eine Kommanditgesellschaft) ist, bestimmt sich das zu-
standige Gericht nach deren Geschaftssitz. Ist deren Geschéftssitz
unbekannt, kénnen wir Klage bei dem Gericht erheben, das fur un-
seren Geschéaftssitz oder die Niederlassung zustandig ist, die lhren
Vertrag verwaltet.

3) Zustandiges Gericht, wenn Sie auBerhalb der Europdi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz
wohnen

Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort lhres gewdhnlichen Aufent-

halts nach Vertragsschluss in einen Staat auBerhalb der Européi-

schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kén-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung ausschlieBlich bei dem Gericht
erheben, das fiir unseren Geschéftssitz oder die Niederlassung zu-
standig ist, die lhren Vertrag verwaltet.

6. Verjahrung

Wann verjahren die vertraglichen Anspriiche
nach dem Gesetz?

(1) Verjahrungsfrist und maBgebliche gesetzliche Regelun-
gen

Die Anspriiche aus dem Vertrag verjahren nach § 195 Birgerliches

Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und

Unterbrechung der Verjahrung sind in §§ 195 bis 213 Blrgerliches

Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjahrung wéahrend unserer Leistungs-
prifung

Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,

ist dessen Verjahrung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem I|h-

nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform

(zum Beispiel Brief, E-Mail) zugeht.

7. Informationen wéhrend der Vertragslauf-
zeit
Sie erhalten jahrlich, ab dem 2. Versicherungsjahr bis zum Beginn
der Leistungsphase, eine Mitteilung, der Sie die Hohe der Versi-
cherungsleistung und bei einem Baustein Altersvorsorge zusétzlich
den Stand Ihres Kapitals entnehmen kénnen.

Sie kénnen diese Auskunft auch jederzeit auf Wunsch erhalten.

8. Abéanderungen zum Teil C

Zu lhrem Vertrag sind eine oder mehrere der nachfolgenden Aban-
derungen vereinbart.

Welche Abanderungen fur Ihren Vertrag vereinbart sind, kénnen
Sie lhrem Versicherungsschein oder Ihrer Versicherungsbescheini-
gung entnehmen.

Fir die einzelnen Abanderungen gilt Folgendes:

Abénderung C1: Die Versicherung ist innerhalb
eines Gruppenvertrags abgeschlossen.

Bei Gruppenvertragen bezieht sich der Beitrag auf den Anfangsbe-
stand des Gruppenvertrags.
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Abanderung C2: Die Versicherung ist im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung abgeschlos-

sen.

Ziffer 2 Absatz 2 entfallt.
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Erlauterung von Fachausdriicken

Hier definieren wir wichtige Fachausdriicke. Im Text des 1. Bausteins haben wir diese Fachausdriicke mit einem "—" markiert. Beispiel:

—Versicherungsnehmer.

Ab Rentenbeginn garantierte Rente:

Die ab Rentenbeginn garantierte Rente zahlen wir ab Rentenbe-
ginn, solange die versicherte Person lebt. Ihre Héhe ergibt sich aus
dem zum Rentenbeginn vorhandenen Gesamtkapital und den zu
diesem Zeitpunkt maBgebenden Rechnungsgrundlagen. Sie ist
mindestens so hoch wie die garantierte Mindestrente.

Aufschubdauer:

Die Aufschubdauer ist der gesamte Zeitraum vom vereinbarten
Versicherungsbeginn bis zum vereinbarten Rentenbeginn. Sie
schlieBt demnach auch die Zeit bis zu einem neu vereinbarten
Rentenbeginn ein, zum Beispiel bei einem Aufschieben der Leis-
tung.

Bankarbeitstag:

Bankarbeitstage, auch Geschéaftstage genannt, sind die Tage, an

denen Kreditinstitute in Deutschland fir den Publikumsverkehr ge-
offnet sind. Montag bis Freitag sind in der Regel Bankarbeitstage.
Wochenenden und bundeseinheitliche Feiertage sowie der 24.12.
und 31.12. sind keine Bankarbeitstage.

Berufsunféhigkeit:

Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen liegt

vor, wenn die versicherte Person

- in Folge Krankheit, Kérperverletzung oder eines mehr als alters-
entsprechenden Krafteverfalls,

« die arztlich nachzuweisen sind,

« voraussichtlich 6 Monate ununterbrochen auBerstande ist oder
bereits 6 Monate ununterbrochen auBerstande gewesen ist, ih-
ren Beruf auszuuben,

- und sie auch keine andere Tétigkeit austbt, die ihrer bisherigen
Lebensstellung entspricht und die sie aufgrund ihrer Ausbildung
und Fahigkeiten ausiiben kann.

Die versicherte Person ist auch berufsunféhig im Sinne dieser Ver-
sicherungsbedingungen, wenn die genannten Voraussetzungen
nur zu einem bestimmten Grad erflllt sind und damit eine teilweise
Berufsunféahigkeit vorliegt.

Bewertungsreserven:

Bei der Bewertung unserer Kapitalanlagen kénnen Bewertungsre-
serven entstehen. Diese ergeben sich, wenn der Marktwert der Ka-
pitalanlagen Uber dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in
unserer Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen
fur Sicherheit und erméglichen es, kurzfristige Schwankungen auf
den Kapitalmérkten auszugleichen.

BezugsgroBe:

Fir die Beschreibung der jeweiligen BezugsgréBen, auf die sich
die Uberschussanteilsitze beziehen, verwenden wir versiche-
rungsmathematische Begriffe. Die BezugsgréBen hangen vor al-
lem vom Baustein, vom Alter der versicherten Person, vom Ren-
tenbeginn und der Héhe des Garantiekapitals ab. Wir ermitteln die
BezugsgrdBen nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik.

Deckungskapital:

Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation berechnet. Es ist die Basis fiir den Rick-
kaufswert, das Gesamtkapital und die Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven.

Deckungsriickstellung:

Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, fur ihre Verpflichtungen ge-
genuber ihren Versicherungsnehmern Deckungsriickstellungen zu
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden
muss, damit zusammen mit kiinftigen Versicherungsbeitragen die
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden kénnen.
Die Deckungsriickstellung wird entsprechend der Vorschriften der
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§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der De-
ckungsruckstellungsverordnung berechnet.

Dienstunfahigkeit:

Wenn die versicherte Person als Beamter wegen allgemeiner

Dienstunfahigkeit

« in den Ruhestand versetzt wird, somit aus dem aktiven Beam-
tenverhaltnis ausscheidet und

- fortlaufend Ruhegehalt wegen Dienstunféhigkeit nach dem Be-
amtenversorgungsgesetz erhélt,

liegt Dienstunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen

vor. Dabei ist es unerheblich, ob die versicherte Person eine ande-

re Tatigkeit ausubt.

Dienstunfahigkeit im Sinne dieser Versicherungsbedingungen liegt
auch vor, wenn die versicherte Person als Beamter wegen allge-
meiner Dienstunfahigkeit

« entlassen wird, das Beamtenverhaltnis also beendet wird,

« die zur Entlassung wegen Dienstunfahigkeit filhrenden Erkran-
kungen der versicherten Person unverandert fortbestehen oder
weiter fortschreiten und

« die versicherte Person keine andere Tatigkeit ausibt, die ihrer
bisherigen Lebensstellung entspricht.

Garantieprozentsatz:

Der Garantieprozentsatz ist der Prozentsatz, den Sie bei Vertrags-
schluss vereinbart haben. Wir nennen lhnen die H6he im Versiche-
rungsschein bzw. in der Versicherungsbescheinigung. Der Garan-
tieprozentsatz gibt an, in welcher Hohe die Summe der gezahlten
Beitrage zur Altersvorsorge zum Rentenbeginn mindestens fir die
Bildung der lebenslangen Rente bzw. fiir das Garantiekapital zur
Verfugung steht.

Kosten:

Kosten im Sinne dieser Versicherungsbedingungen sind die Kos-
ten, welche in der Beitragskalkulation beriicksichtigt wurden (Ab-
schluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten). Die Ver-
waltungskosten entsprechen den ubrigen Kosten nach § 2 Absatz
1 Nr. 1 der Verordnung tber Informationspflichten bei Versiche-
rungsvertragen (VVG-InfoV). Zu den Kosten im Sinne dieser Versi-
cherungsbedingungen gehdren auBerdem die Kosten, die aus von
Ihnen veranlassten Griinden erhoben werden kénnen.

Mitversicherte Person:

Wenn Sie eine Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben, ist die
mitversicherte Person diejenige Person, flr die nach dem Tod der
versicherten Person die Hinterbliebenenrente lebenslang gezahit
werden soll.

RechnungsmaéBiges Alter:

Das rechnungsméBige Alter ist das jeweilige Alter der versicherten
Person - wobei ein bereits begonnenes, aber noch nicht vollende-
tes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate
verstrichen sind. Beispiel: Sie sind rechnerisch bereits dann 62
Jahre alt, wenn Sie in weniger als 6 Monaten lhren 62. Geburtstag
haben.

Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung:

Die Rickstellung fir Beitragsriickerstattung (RfB) ist eine versiche-
rungstechnische Rickstellung im Jahresabschluss eines Versiche-
rers. Diese Riickstellung bildet den handelsrechtlichen Wert der
Anspriiche der Versicherungsnehmer auf kiinftige Uberschussbe-
teiligung. Sie ermdglicht es, Schwankungen - wie sie insbesondere
bei Kapitalertragen haufig vorkommen - im Zeitverlauf auszuglei-
chen.

Tafeln:

Mit Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten flr bestimmte Ereig-
nisse ermitteln. Sie sind Grundlage unserer Berechnungen, mit de-
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nen wir die Erflllung unserer vertraglichen Verpflichtungen sicher-
stellen kénnen.

« Mit Sterbetafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten fiir Todesfélle
ermitteln.

« Mit weiteren Tafeln kénnen wir Wahrscheinlichkeiten anderer
Versicherungsfélle wie zum Beispiel fir den Eintritt und Wegfall
der Berufs- oder Dienstunféhigkeit oder Pflegebedurftigkeit er-
mitteln. Wir kénnen auBerdem Wahrscheinlichkeiten bestimmter
Ereignisse feststellen, wie zum Beispiel fur die Sterblichkeit von
Berufs- oder Dienstunfahigen oder Pflegebediirftigen oder die
Wiederverheiratung.

Teilungskosten:

Teilungskosten sind die Kosten, die dem Versorgungstrager durch
die interne Teilung entstehen. Die ausgleichspflichtige und die aus-
gleichsberechtigte Person tragen diese Kosten zu gleichen Teilen.
Informationen zur Héhe der Teilungskosten kénnen Sie lhrem Do-
kument "Versicherungsinformationen" im Abschnitt "Welche Kos-
ten fallen an?" entnehmen.

Uberschussanteilsatz:

Die Uberschussanteilsatze werden als Prozentsatze bestimmter
BezugsgréBen festgelegt. Dies erfolgt jeweils flr die einzelnen
Uberschuss- und Untergruppen sowie fiir die verschiedenen Arten
der Uberschussanteile (siehe Ziffer 2.2 Teil A - Baustein Altersvor-
sorge). Die Uberschussanteilsatze werden jeweils in Prozent im
Anhang des Geschaftsberichts genannt oder dem Versicherungs-
nehmer auf andere Weise mitgeteilt.

Verantwortlicher Aktuar:

Jedes Lebensversicherungsunternehmen muss einen Verantwortli-
chen Aktuar bestellen. Diese Person muss zuverlassig und geeig-
net sein sowie ausreichende Kenntnisse in der Versicherungsma-
thematik und Berufserfahrung haben. Der Verantwortliche Aktuar
achtet insbesondere darauf, dass die Verpflichtungen gegeniiber
den Versicherungsnehmern dauerhaft erfillt werden kénnen und
dass bei der Berechnung der Beitrage und der Deckungsrickstel-
lungen die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden (§ 141
Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG).

Versicherte Person:

Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren Leben die
Versicherung genommen wird. Die versicherte Person muss nicht
notwendigerweise der Versicherungsnehmer sein.

Versicherungsjahr:

Einige Regelungen in diesen Versicherungsbedingungen stellen
auf verschiedene Zeitpunkte im Verlauf eines Versicherungsjahres
ab (zum Beispiel bei der Uberschussbeteiligung). Ein Versiche-
rungsjahr beginnt grundsétzlich mit dem Monat, fir den Sie Ihren
Rentenbeginn vereinbart haben, und umfasst 12 Monate.

Stimmt der Monat des bei Vertragsschluss vereinbarten Rentenbe-
ginns nicht mit dem Monat des Versicherungsbeginns tiberein, um-
fasst das 1. Versicherungsjahr weniger als 12 Monate. Beispiel:
Versicherungsbeginn 01.01., vereinbarter Rentenbeginn 01.10..
Dann umfasst das 1. Versicherungsjahr 9 Monate, alle weiteren
Versicherungsjahre beginnen jeweils zum 01.10. und umfassen 12
Monate.

Versicherungsnehmer:

Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt.
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.

Zusitzliche Aufschubdauer:

Den Zeitraum der Verlangerung, also den Zeitraum vom urspriing-
lich vereinbarten Rentenbeginn bis zum aufgeschobenen Renten-
beginn, nennen wir zusétzliche Aufschubdauer. Die zusétzliche
Aufschubdauer ist damit ein Teil der Aufschubdauer.
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